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Anlage 1.

Worlagen
für den 61. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucks« chen-
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des Provinzial-

ausschussesfür die
Fachkommission.

Fach-
lom°
Mis¬
sion.

25

22

^. Vorlagen der Staalsregierung.
Bericht der von dem Provinziallandtage bestelltenKommission

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der
Selbständigkeitsrechteder Provinzen.

Bericht und Antrag des Provinzmlausschusses,betreffend die
Eingemeindung der Gemeinden Langerfeld und Niichstebreck
nach Barmen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend die
Vereinigung der LandgemeindeWorringen mit der Stadt
Köln. '

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes,betreffend Begut¬
achtung des Entwurfs eines Gesetzes zur Abänderung des
Ruhrtalsperrengesetzesvom 5. Juni 1913.

Schriftleiter
Geilach.

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck.

Schriftleiter
Steinbüchel.



Nr. Drucksachen-
Nr,

Gegenstand.
Berichterstatter
des Provinzial-

ausschussesfür die
Fachkommission.

Fllch-
kom-
Mis¬
sion.

10

Zu 1

Zu 1

Zu 1

11

Zu 1

Zu 1

N. Vorlagen des Uovinzialausschusses.

Abteilung l der Ientralverwaltung.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1919.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzial¬
verwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselben
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungs'
zweige und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April
1921 bis 31. März 1922.

Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan für den, Provinziallandtag, den Provinzial-
ausschuß und die Zentralverwaltungsbehürde für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan
2) zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzial-

becimte und von Witwen- und Waisengeldern sowie
Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und
Witwen- und Waisengeldernan nicht ruhegehaltsberechtigte
Beamte, Angestellte und Arbeiterbezw. deren Hinterbliebene,

o) über die Dr. Klein-Stiftung für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die bei der LandesversicherungsanstaltRhein-
Provinz beschäftigtenProvinzialbeamten für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1921 bis 31. Dezember 1921.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts-
vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufs¬
genossenschaft für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1921
bis 3l. Dezember 1921.

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck.
Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Beigeordneter
Koch.

Schriftleiter
Steinbüchel,

Oekonomierat
Kemmann.

I.

I.



Drucksachen-
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des Provinzial¬

ausschusses für die
Fachkommission.

Fach«
kom-
mis-
sion.

Zu 1 Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1921 bis 31. Dezember 1921.

10 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderungen in dem Statut der Feuerwehr-Nnfallkafse der
Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den
Betrieb weiterer Nebenzweige durch die Provinzial-Feuer-
versicherungsanstaltder Rheinprovinz.

Zu 1 Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbank der
Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1921
bis 31. Dezember 1921.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderung der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Ka¬
lenderjahr vom 1. Januar 1921 bis 31. Dezember 1921.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögens-
stand des Rheinischen Provinzialverbandes am 1. April 1920.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den
Ablauf der Dienstzeit der Landesräte Dr. Mewes, Bonsmanu

und Reinbach.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Sterbekasse der Beamten der RheinischenProvinzialverwal-
tung und Aenderung des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz vom
12. März 1909.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Vornahme von Wahlen zum Wasserbeirat.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Er¬
höhung des Stammkapitals der gemeinnützigenSiedlungs¬
gesellschaft m. b. H. „Rheinisches Heim" in Bonn.

Zu 1 Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Beigeordneter
Haas.

Derselbe.

Derselbe.

Oberbürgermeister
Dr. Köttgen.

Derselbe.

Beigeordneter
Koch.

Landeshauptmann.

Rechtsanwlllt
Loenartz.

Stadtverordneter
Sanders.

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck.
Landesökonomierat

Völlig.

Rechtsanwalt
Loenartz.

I.



Nr.

24

25

26

2?

Drucksachen-
Nr.

Zu 1

Zu 1

13

28 14

29 26

30

31

Zu 1

32

Zu 1

. Zu 1

Gegenstand.

Berichterstatter
des Provinzial-

ausschusses für die
Fachkommission.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April
1921 bis 31. März 1922.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Be¬
willigungen aus dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtags
(Ständefonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Versetzung des Landeshauptmanns, Wirklichen Geheimen
Oberregierungsrats Dr. von Renvers in den Ruhestand.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Wahl eines Amtsnachfolgers für den in den Ruhestand
tretenden Landeshauptmann, Wirklichen Geheimen Ober¬
regierungsrat Dr. von Renvers.

Bericht der vom Provinziallandtag gewählten Kommiffion,
betreffend den Entwurf einer neuen Geschäftsordnung für
den Provinziallandtag.

Haushaltspläne der Provinzial-Taubstummenanstaltenzu Aachen,
Brühl, Clberfeld,Effen, Euskirchen,Kempen, Köln, Neuwied
und Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm-
Augustll-Stiftung, des Unterstützungsfonds der früheren
Vereins-Tllubstummenanstaltzu Köln und des Unterstützungs¬
fonds für entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltspläne der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstaltenzu
Dllren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (AugusteViktoria-
Haus), sowie den Unterstützungsfondsfür Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlichder
Hebllmmenlehranstllltenzu Kölu und Elberfeld für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Rechtsanwlllt
Loenartz.

Derselbe.

Stadtverordneter
Sanders.

Oberbürgermeister
Dr. Adenauer.

Derselbe.

Beigeordneter
Haas.

Derselbe.

Schriftleiter
Gerlach.

Fach'
kom-
mis«
sion.

Beson¬
dere

Kom¬
mis¬
sion.

Ge¬
schäfts«

ord-
nungs«
lom-

mission.
II a.

II».

II 2.



Nr. Drucksachen-
Nr.

33 1b

34 Zu 1

35

36

37

Zu 1

Zu 1

16

38

39

40

Zu 1

Zu 1

Zu 1

Gegenstand.
Berichterstatter
des Provinzial¬

ausschussesfür die
Fachkommission.

Fach-
tom-
mis«
sion.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den
Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-Für-
sorgeerziehungsanstaltfür schulentlassene männlicheZöglinge
katholischen Bekenntnisses, verbunden mit einer Zwischen-
anstlllt bei Euskirchen.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900, sowie Haus¬
haltspläne der FürsurgeerziehungsllnstaltenFichtenhain,Rhein-
dahlen, Solingen und Euskirchenfiir das Rechnungsjahr vom
1. April 1921 bis 31. März 1922.

Abteilung II der Ientralverwaltung.

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach,Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Galkhausen,Grafen-
berg, Iohannistal und Merzig für das Rechnungsjahr vom
1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmenwesensfür
das Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Bericht des Provinzialausschusses über die im Jahre 1920
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke
gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902, be¬
treffend die Ueberweisungweiterer Dotationsrenten an die
Provinzialverbände.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom
1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Frau Niedieck.

Dieselbe.

Schriftleiter
Gerlach.

Oberbürgermeister
Farwick.

Derselbe.

Derselbe.

Beigeordneter
Koch.

Gewerkschafts¬
sekretär

Hirtsiefer.

112.

II».

Ild.

Ild.

Ild.

Ild.

Ild.

Ild.



Nr. Drucksachen-
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des Provinzial¬

ausschussesfür die
Fachkommission.

Fach-
tom°
Mis¬
sion.

41 Zu 1 Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltlltigleitsanstalten sowie über die Kosten der Unter,
bringung und des Unterhalts von Geisteskranken,Idioten,
Epileptikern,Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rhein¬
provinz, welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruchauf
öffentlicheArmenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1921 bis 31. März 1922.

Gewerkschafts-
sekretär

Hirtsiefer.

Hl).

42 Zu 1 Haushaltsplan über die Krüppelfürsorgeauf Grund des Gesetzes
vom 6. Mai 1920 für das Rechnungsjahr vom 1. April
1921 bis 31. März 1922.

Abteilung III der Zentralverwaltung.

Derselbe. Hb.

43 17 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Beteiligung an dem Hilfswerk für notleidendeKleinbahnen.

Oekonomierat
Kemmann.

III.

44 18 Belicht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Abänderung der Bestimmungen über die Bewilligung von
Kleinbllhndarlehen.

Derselbe. III.

45 19 Bericht und Antrag des Provinzialausfchufses, betreffendEr¬
höhung der Straßenunterhaltungsrenten.

Derselbe. III.

46 Zu 1 Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltung nebst
Anlage H., Voranschlag über die Verwendung der Eisen-

bahnmittel,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung der Mittel

zur Unterstützungdes Gemeinde« und Kreiswegebaues
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Abteilung IV de« Hentralvevwaltnng.

Derselbe. III.

47 20 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschulenin Wipper-
fürth und Grevenbroich.

Lllndesökonomierat
Völlig.

IV.

48 21 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Verlängerung des zwischen dem Provinzialverbande der
Rheinprovinz und der Landwirtschaftskammerder Rhein¬
provinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung der land¬
wirtschaftlichenWinterfchulen abgeschlossenenVertrages.

Derselbe. IV.



Nr. Drucksachen-
Nr.

49 Zu 1

50

51

23

Zu 1

Gegenstand.
Berichterstatter
des Provinzial-

ausschusses für die
Fachkommission.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitennebst

Anlage H., Voranschlag für die Prooinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Trier,

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Kreuznach,

Anlage 6, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Ahrweiler

für das Rechnungsiahrvom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderung der Viehseuchen-Entschiidigungs-Satzungfür die
Rheinprovinz.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungen für das Rechnungsjahr vom 1. April
1921 bis 31. März 1922.

Landesökonomierat
Völlig.

Oekonomierat
Kemmann.

Derselbe.

Fach-
kom-
mis-
sion.

IV.

IV.

IV.

52

53

24

Zu 1

Abteilung V de» Aentralverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEr¬
richtung von Gedentzeichen an die im Kriege gefallenen
Beamten, Angestellten, Arbeiter und Zöglinge der Rheinischen
Prouinzialverwaltung.

Haushaltsplan über die Kosten der baulichen Beaufsichtigung,
größerer baulicher Ergiinzungsarbeiten und der Erneuerung
maschinellerAnlagen in den Provinzialanstalten für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1921 bis 31. März 1922.

Schriftleiter
Steinbüchel.

Gewerkschafts-
sekretar

Hirtsiefer.

IIK.

Ild.





Anlage 2.
(DruÄsachen'Nr.1.)

Vorbcricht
zu dem

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltungder Rheinprovinz
sowie zu den zu ihm ssehörenden

Haushaltsplänender einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
für das Rechnungsjahr

vom !. April 1921 bis 31. März 1922.

i.

Der Voranschlag zu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen und Ausgaben der provinzialverwaltung für
das Rechnungsjahr vom l. April 192l bis 31. März !922, welcher hiermit vorgelegt wird, schlicht ab mit einer Gesamt¬
summe von .......................................326 718 150,52^

Da der Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1920 mit einer Gesamtsumme von . , . 18 0 549 2 39,91 .U

ausgeglichen war, so ergibt sich gegen das Vorjahr eine Vermehrung der Ausgaben von..... 146 168 910,61 ,il
Nach der diesem Vorberichte beigefügten Nachweisung der eigenen Einnahmen der einzelnen

verwaltungszweige und Anstalten, welche zur Deckung der ausgaben verwendet werden, sind diese
gegen das Rechnungsjahr 1920 um ......................... - - - 85 284 310,61^
gestiegen.

Die nach Abzug dieser Mehreinnahmen verbleibende Mehrausgabe von..........60 884 600, ^ ^
muh durch andere Mittel gedecktweiden.

Die Vorschläge zur Deckung dieses Mehrbetrages finden sich am Schlüsse des Abschnitts I dieses Berichts.

Gegenüber dem vorjährigen voranschlage ergeben sich folgende Mehrausgaben:

1. Vei Titel I ^ Nr. 2 sind an Rente für die katholischen Armen in werden an Geld und
Naturalien mehr vorgesehen................................ 10 500,—^lt

Die Verechnung der Naturalrente richtet sich nach den festgesetzten Höchstpreisenbzw. Marktpreisen.

2. Lei Titel II Nr. l ist der Zuschuß an den Haushaltsplan t"s provmziallandtags, des
provinzialausschusses und der Povinzial-Zentralverwaltungsbehörde um.......... 3 499 800,—,/l
gestiegen.

Da die Einberufung des vrovinziallandtags im l^aufe des Rechnungsjahres
voraussichtlich zweimal erforderlich sein wird, sind bei Titel I die Kosten des vro-
vinziallandtllgs mit , , . . , ....................... 330 000.— .^
Mehr vorgesehen. Die Kosten der Wahlen des vrovinziallandtags sind schätzungs¬
weise mit................................ 300 000—^§l _____

Zu übertragen 630 000—^l 3510300,—^i



— 12 —

Übertrag 630 000 —^t 3 510 300—^l

eingesetzt?die von den einzelnen Rreisen zu beanspruchenden Erstattungen sind noch
nicht bekannt.

Infolge Erhöhung der Tagegelder und Reisekostenmußten bei Titel II für die
Mitglieder der provinzialtommissionen erstmalig....... 50 000,—^li
für die Mitglieder des provinzialrats........... 600,—.M
und für die Rommissare zur Mitwirkung bei den Geschäften der
Rentenbank in Münster .................. 1000, — ^
mehr eingesetztwerden. Zusammen 5l 600.—^l

Lei Titel III. „Besoldungen", findet sich eine Mehrausgabe an Gehältern nebst
Ausgleichszuschlägenund Rindelbeihilfen von ................. 3 298 808,01 ^
gegenüber den in 1920 eingesetztenZriedensgehältern ohne Teuerungszulagen von
760 191,99 .tt Die durch die Neuregelung der Besoldungen in 1920 entstandene
Mehrausgabe an Gehältern, Ausgleichszuschlägen und Kinderbeihilfen von
2 687 687,50 F» ist aus dem Haupt-Haushaltsplan gedeckt, wird letztere 5umme der
Mehrausgabe an Lesoldungen zugrunde gelegt, so gibt dies ein Mehr von rund
611 120 ^T. Dieses Mehr wird hervorgerufen durch die Erhöhung des Ausgleichs-
zuschlllgs von 50 auf 70°^, sowie der Rinderbeihilfe von 50 auf 150"/, in Ortsklasse^,,
durch neue stellen für Anwärter, die nach den Anstellungsgrundsätzenin besoldungs-
planmäszige 2tellen aufrücken, und endlich durch die besoloungsplanmäfzigen Ge¬
haltsaufbesserungen.

Der Titel IV „andere persönliche Ausgaben" erfordert einen Mehrbetrag von 266 000,— .A

Es mußten mehr vorgesehenweiden für wissenschaftliche Hilfsarbeiter 16 000.lt,
für Lureau- und Registraturanwärter sowie für die Lureauhilfsarbeiter insgesamt
250 000 .li. In diesen Leträgen sind die Ausgleichszuschlägeund Rind erb eihilfen mit
enthalten.

Die außerordentliche Steigerung der preise für Material und der Arbeitslöhne,
insbesondere für Rohlen und Rots, der Porto- und Zrachtgebühren, haben die unter
Titel V aufgeführten „sächlichen Ausgaben" um ................ 453 100.—.H
gesteigert. Im einzelnen sind mehr erforderlich für Tagegelder und Reisekostender
Leamten 25 000 .M, für die Unterhaltung des 5tändehauses und l^andeshauses
80000 ^l, für Feuerversicherung der Gebäude, Treuern, Ranalbetriebsgebühren usw.
3 600.T, für Leschaffung und Unterhaltung des Inventars 36 000./i, für 5chreib-
materialien und sonstigeLureaubedürfnisse 30 000 .M, für Druckkasten 30 000 ./l, für
Attenheften und Luchbinderarbeiten 9000 .K, für Leschaffung und Unterhaltung der
Geschäftsbibliothek5000 .tt, für Porto, Fracht- und Telegraphengebühren, §ern-
sprechermiete 81 000 A, für Beleuchtung der Lureaus im Landeshause sowie der
Räume im 5tändehause usw. 20 000 ,/^, für die Veheizung dieser Gebäude 60 000 ^l,
für Reinigung der Lureaus im 5andeshause und der Räume im 5tiindehause 12 000 .K,
für Wasserzins und sonstige abgaben 500 .L, für Beiträge zur Angestellten-, In¬
validen- und Rlllnkenoersicherung4 500 .K und endlich für Hilfeleistung im Loten¬
dienste 56 500 F,. Lei diesen Leträgen ist die Erhöhung der Vergütungen für den 5tein°
drucket, den Aktenhefter, die Telephomstinnen. Heizer, Hilfsboten und Putzfrauen mit
berücksichtigt.

Zu übertragen 4 699508.01^ 3510 300.-I



— 13 —

Übertrag 4 699 508,01 ^i 3 510 300.— ^
Titel VI schließt ab mit einem Mehrbetrage von............ 23 191,99 .K,-

hiervon sind mehr eingesetzt zur Verfügung des Landeshauptmanns 3000 .M und zur
Bestreitung von Umzugskostenrund 20 000 .«, so daß sich gegen das Rechnungsjahr------------------------
l920 eine Gesamtmehrausgabe von ................. - -,< 4 722 700,—.L
ergibt.

Die eigenen Einnahmen des Haushaltsplans der Zentralverwaltungsbehörde
haben sich, wie in der beiliegenden Nachweisung erläutert, um......... l 222 900,— .^

erhöht, so daß ein Mehr an vrovinzialzuschuß von . ............ 3 499 800, —^l
erforderlich ist.

3. Vei Eitel II Nr. 2 mutzte der Zuschußan den Haushaltsplan
2) zur Zahlung von Ruhegehältern an Provinzialbeamte und von Witwen- und Waisen»

geldern sowie Unterstützungen an deren Hinterbliebene;
d) zur Zahlung von )nvalidongolocrn (Unterstützungen) sowie von Witwen« und Waisen«

geldern an nicht ruhegehaltsbercchtigte Veamte, Angestellte und Arbeiter bzw. deren
Hinterbliebene;

c) über die Dr.«Ulein«Stiftung um........................ 9?l 402,65 .A
erhöht werden.

Der zur Zahlung von Ruhegehältern der Veamten und von Witwen- und waisengeldern sowie
Unterstützungenfür deren Hinterbliebene an diesen Haushaltsplan zu leistende Zuschuß ist wie seit Zähren
mit !5°/o der Durchschnittsoiensteinkommender in den Einzel-Haushaltsplänen unter dem Abschnitt
„Vesoldungen" vorgesehenen planmäßigen veamtenstellen berechnet. Der hiernach ermittelte Zuschuß
ist durch 5chaffung mehrerer 5tellen und infolge Erhöhung der ruhegehaltsberechtigten Durchschnitts¬
einkommen durch Eingruppierung mehrerer vienstorte in höhere Ortsklassen um
insgesamt ................................ 958 402,65.«
gestiegen. Zur Bestreitung der Znvalidengelder an nicht ruhegehaltsberechtigte Le-
llmte, Angestellte und Krheiter der vrovinzialverwaltung und von Witwen- und
Waisengeldern an deren Hinterbliebene auf Grund der vom vrovinziallandtage ge¬
nehmigten Grundsätze sowie zur Deckungder diesen Personen gewährten laufenden
Eeuerungsbeihilfen ist ein Mehrzuschuß von ................. 13 000.—^l
notwendig. 5umme wie oben 971 402.65 ^l.

4. Lei Eitel II Nr. 7 wird bei den Haushaltsplänen der Provinzial-Taubstummenanstalten
ein Mehrzuschuß von ................................... 2269290,—.«
angefordert.

Lei Eitel I zeigen die Haushaltspläne der 9 Taubstummenanstalten eine Mehr¬
ausgabe an Besoldungen von ....................... 1895360,63^;
sie ist dadurch hervorgerufen, daß in den Voranschlägenfür 1920 die Diensteinkommen
der Leamten noch nach den früheren Vesoldungsbestimmungen angegeben waren
(vgl. hierzu die Vorbemerkung zum vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan für
1920). Die den Leamten nach der am I. Kpril 1920 in Rraft getretenen neuen Ve°
soldungsoronung zustehenden Mehrbeträge an Gehalt und Vrtszuschlagwaren, ebenso
wie die Kusgleichszuschliigeund Rinderbeihilfen, im Haupt-Haushaltsplan für 1920
unter Eitel VI Nr. 4 und 6 vorgesehen worden, während sie jetzt in den Einzel-
Haushaltsplänen selbst erscheinen. Diese Mehrbeträge betrugen insgesamt (878900.90.M ____________________________

Zu übertragen 1895 360,63 .^i 6 750 992,65.«
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Übertrag l 895 360,63 .K 6 750 992,65 A
an Gehältern und Grtszuschliigen ->-655 470,73.T an Kusgleichszuschlägen4- 73 500 ,T
an Kinderbeihilfen ^) I 60? 87l,63 .K, so daß sich für 1921 ein tatsächlichesMehr
an Besoldungen von nur 287 489 ^ ergibt, hiervon entfallen auf die in Anlehnung
an die staatlichen Lestimmungen erhöhten Kusgleichszuschläge243 431 ,U, auf die
erhöhten Kinderbeihilfen 29 360 .M und auf besoldungsmäßige Gehaltsaufbesserungen
14 698 A.

Vei Titeln „andere persönlicheausgaben" mußten die l^öhne für das Dienst¬
personal dem Tarife entsprechendum zusammen 20 040 .M höher eingestellt werden,-
ebenso rvar die Vergütung an die Ordensgenossenschaftder Eellitinnen für die Wirt¬
schaftsführung und die Pflege der Zöglinge der Taubstummenanstalt in Euskirchen
um 4800 ,K zu erhöhen. Kn Vergütungen für Erteilung des Religionsunterrichts an den
2chulen in Kuchen und Essen sowie für den Zeichenlehrer der Taubstummenanstalt
in Köln sind 350 .M, für die tlnstaltsärzte der Anstalten in Köln und Essen 720 ,H
mehr vorgesehen. Gegenüber diesen Mehrausgaben von zusammen 25 910 A sind
die persönlichenZulagen an den Direktor und die Lehrer der 5chule in Neuwied sowie
die Lehrer der EuskirchenerKnstalt für Erteilung des Unterrichts der schwachbegabten
Taubstummen mit 3100 F6 fortgefallen. Die Vureau-Unkostenentschädigungenfür die
tlnstaltsdirektoien sind bei den „persönlichenausgaben" mit insgesamt 1210 ^T ab¬
gesetzt worden,- sie sind bei den sächlichen Kosten aufgeführt. Es verbleibt somit eine
Mehrausgabe von ............................ 2l 600, —^l

Die sächlichen und sonstigen Ausgaben (Titel III) weisen gegenüber dem
Vorjahre eine Zteigerung von....................... l 062804,37,/i
auf! es ist hier insbesondere die Vetostigung, welche infolge der notwendig gewordenen
Erhöhung der Pflegekostensätzeallein einen Mehraufwand von 625 915 ,M erfordert.
Mehr erforderlichsind ferner für Lekleidung,Serienreifen und 3chulbücher 225 000 ,K
— für die Lekleidung von rund 550 Zöglingen sind pro Kopf und Jahr durchweg
600 ^5 vorgesehen —, für Heizung, Veleuchtung und Reinigung 119 000 „il, für
Unterhaltung der Gebäude und Gärten 44 900 ^T, für Haus- und Lchulgeriite sowie
für Unterrichtsmittel 4600 ^l,, für Kranken- und Krztkosten sowie Zahnpflege 2700 ^§t,
für Reisen der üehier ebenfalls 2700 ^l und für sonstige ausgaben (steuern, Kanal-
gebühren, Versicherungsprämien, Porto, Fernsprechgebühren, Vureaukosten usw.)
sowie zur Kbrundung 37 989,3? ^l.

Die Gesamtmehrausgabe bei den Provinzial-Taubstummenanstalten stellt
sich demgemäß auf ............................ 2 979 765—^c

hiervon weiden aber durch eigene Mehreinnahmen (vgl. die beigefügte Nach¬
weisung) gedeckt .............................. 710475,—^

so daß ein Mehrbedürfnis an Provinzialzuschuß, wie oben eingestellt, von ..... 2 269 290,—^t
verbleibt.

5. Lei Titel II Nr. 8 mußte der provinzialzuschuß für die Haushaltspläne
der Provmzml-Vlindenanstalten um , ................... l 220 710,—^
erhöht weiden, und zwar:

für die Vlindenanstalt in vüren um 957 935 .M,
für die Vlindenanstalt in Neuwied um 262 775^5.
was zunächstdie Vlindenanstalt in Düren anlangt, so erscheintbei Titel I

.Lesoldungen" ein Mehrbetrag von ..................... 272 870,61 ^i

Zu übertragen 272 870,61 ^l 7 971 702,65 ^i
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Übertrag 272 870,61^ 7 971 702,65 ^t
Der für 1920 aus dem Haupt-Haushaltsplan gedeckte Vetrag (siehe Vemertung

bei Nr. 4, Seite 3) belief sich auf (117 810,67 .K Gehälter>8? 182,08.f5 Ausgleichs¬
zuschläge-i-14000,T Kinderbeihilfen^) 218 992,75,/i,- das tatsächliche Mehr beträgt
mithin 53 877,86 ,K (36 478,70 ./i für erhöhte Ausgleichszuschläge,7195 F, für er¬
höhte Kinderbeihilfen und 10 204,16 ,H für besoldungsplanmäßige Gehaltsauf¬
besserungen).

Unter Titel II „andere persönlicheAusgaben" sind Mehrausgaben in Höhe von 10? 980,—^ti
veranschlagt: sie sind zum weitaus größten Teile (74 600 ^T) auf die Erhöhung der
l^öhne für das Ivarte- und Dienstpersonal zurückzuführen. Für einen Lureaugehilfen,
einen warenverkäufer, für Führung der Kassengeschäfteund für Internatsaufsicht
sind 19 880 ,K mehr erforderlich. Die Vergütungen für die Anstaltsärzte mußten um
zusammen 1700 .K und die Vergütung an die Genossenschaftder Tellitinnen für die
Wirtschaftsführung um 1 1 800 .M höher eingesetztweiden.

Die wesentlichsteSteigerung findet sich bei den sächlichen und sonstigen Aus¬
gaben (Titel III) mit .......................... 908 439,39./lt

Die infolge der Teuerung unvermeidliche Erhöhung des Pflegekostensatzes
auf 10, fi pro Kopf und Tag erheischt bei demVeköstigungstitel einen Mehraufwand von
454 000 ^T. Zur Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung sind mehr erforderlich
375 000 ^, für Velleidung 30 000 .M, für Kmnkenhauspflege, ärztliche Vehandlung
und zur Vestreitung der Rosten der Ferienreisen der Zöglinge 10 850 ,T, für Reisen
des cehrpersonals 300 ^/l, für hausgerät sowie für Kirchen- und Schulbedürfnisse
2500 ./«, für die laufende Unterhaltung der Gebäude, insbesondere den Neuanstrich
des äußeren holzwerkes, der Türen und Fenster usw. 24 000 ^ und für sonstige aus¬
gaben (Steuern. Kanalgebühren, Versicherung, Porto, Fracht usw.) sowie zur Ab-
rundung l I 789,39 ^5. ______________

Mithin Mehrerfordernis 1 289 290.—.^
Da hiervon nach der diesem Berichte beigefügten Nachweisung aus eigenen

Mitteln................................. 331 355—^i

bestlitten weiden, bleiben......................... 957 935,—^l
durch Mehrzuschuß aus provinzialmitteln zu decken.

Sei der Provinzial-Llindenanstalt in Neuwied ist unter Titel I „Vesol-
dungen" eine Mehrausgabe von ..................... !85 2I2.64^t
zu verzeichnen.

Die in 1920 aus dem hauptetat bestrittenen Besoldungen beliefen sich für die
Vlindenanstlllt in Neuwied auf (51 070 ,,T für Gehälter und Vrt5zuschläge^37 460 ^
für Ausgleichszuschläge 4-7000 .^ ^ Kinderbeihilfen ---) 95 530 Fl. Das tatsächliche
Mehr an Besoldungen gegenüber dem Vorjahre beträgt mithin 89 682,64 ^T (für
erhöhte Ausgleichszuschliige43 399,31 ^l. für erhöhte Kinderbeihilfen 5690 .il. für
Gehaltsveibesserungen und für neue Stellen ^Umwandlung der Stellen des Musik¬
lehrers, der Kindergärtnerin und des Lureaugehilfen in Veamtenstellen) 40 593,33 ^l).

Vei den persönlichenAusgaben (Titel II) sind an Vergütung für den Anstalts-
geistlichen 600 A und an 5ohn für einen Wärter 3000 ,L mehr vorgesehen, während
die im Vorjahre eingestelltenVergütungen für den Musiklehrer,für die Kindergärtnerin
und den verwaltungsgehilfen infolge Umwandlung dieser Stellen in Veamten-
stellen mit zusammen 17 845 .K hier abzusetzenwaren,- die Ausgaben hierfür sind
m Titel I enthalten. Die Lureauunlostenentschüdigung des Direktors ist mit 150 ^l ____________________________

Zu übertragen 185 212,64 ^i 7 971 702,65 ^l
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Übertrag 185 212,64.4i 7 971 702,65 ^
bei Titel II fortgefallen? sie erscheint bei den sächlichen Kosten. Die persönlichenaus¬
gaben haben sich hiernach um .................... - . 14 395,—.T
vermindert. Meiden 170 817,64 .Fl

Demgegenüber sind die sächlichenund sonstigen Ausgaben um ...... 245 232,36.M
gestiegen? hiervon entfallen auf die Letostigung allein 202 698 ,il, hervorgerufen durch
die Erhöhung des Pflegekostensatzesauf 10,50,K gegen 4.50 .li° im Vorjahre. Mehr be¬
nötigt werden feiner für Vekleidung, Vettzeug. Tischwäsche, Krankenhauspflege, ärzt¬
liche Behandlung und Serienreifen der Zöglinge 23 200 .?l, für Heizung 13 000 ,K,
für Unterhaltung der Gebäude, für heizungs- und Veleuchtungsanlagen 3000 A.
für Reisen des Lehipersonals 200,<7, für sonstige Ausgaben (Steuern, Kanalbenutzung,
Feuerversicherung, Porto, Vureaukosten usw.) sowie zur Abrundung 3134,36 .ll.

Der Haushaltsplan der Vlindenanstalt in Ueuwied schließt somit mit einer______________
Gesamtmehrausgabe ab von ....................... 416 050,—,li

Die eigenen Einnahmen der Kristall haben zugenommen um...... 153275,— . l5

Der provinzialzuschuß war hiernach zu erhöhen um ........... 262 775,—. l5

6. Lei Eitel II Nr. 9 beansprucht der Haushaltsplan für das Hebammenwosen
und die Provinzial-Hebammenlehranstalten in Köln und «Llberfeld einen Mehr¬
zuschuß von ............................... 2 045 242, —,<t

Zunächst war eine Erhöhung des bisherigen Zuschussesfür das hebammen-
wesen um ................................... 53615,— ,/i
notwendig. Die zur Unterstützung bedürftiger Hebammen für 1920 vorgesehenen
Mittel von 6385 .H reichen nicht mehr aus,- im Voranschlagfür 1921 sind für diesen
Zweck 3615 ,F» mehr ausgeworfen. Für Zweckeder Säuglingsfürsorge sind außer
dem bisherigen Leitlag von 6000. ll an den verein für Säuglingsfürsorge im Re¬
gierungsbezirk Düsseldorffür die Unterstützung der 5iiuglingsfürsorge in den 5tiidten

^Köln und Elberfeld 50 000 .M neu eingestellt worden,
fi von den beiden Prooinzial-Hebammenlehranstalten bedarf die Anstalt in
fiMn eines Mehrzuschussesvon ......................... 1 217 000,—^l
aMd diejenige in «Llberfeld eines solchen von .................. 774 627,— .T
l Summe, wie oben: 2 045 2 42,— ^i

Lei der K 5 lner Anstalt findet sich bei Eitel I „Lesoldungen" eine Mehr¬
ausgabe von ............................... 202 512,16, l/,

Das tatsächliche Mehr (siehe Vemerkung bei Nr. 4, Seite 3) beträgt 67 409,54.L
(für erhöhte Kusgleichszuschläge39 288,04 .M, für erhöhte Kinderbeihilfen 1300.^, der
Nest von 26 821,50 ^T für besoldungsplanmäßige Gehaltsverbesserungen und neue
Stellen — 2 Hebammen).

Die anderen persönlichenAusgaben weisen bei Eitel II eine Mehrausgabe von l?9 181,66 .fl,
auf.

An Vergütungen für einen Vberarzt, 4 Assistenzärzteund für 3 Vureauhilfs-
lräfte mußten, den Teuerungsverhältmssen bzw. dem Tarife entsprechend,88701,66.^
mehr angesetztwerden. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Dienstpersonal be¬
dingen einen Mehraufwand von 84I80^L.

Die Ausgabe an Kleidergeldfür 15 Schwesternder Genossenschaft der Augustine-
rinnen mußte um 6000 ^U und die Vergütung für den evangelischenAnstaltspfaiier
für Wahrnehmung der geistlichen Amtsverrichtungen um 300 .T erhöht werden. __________________________^

Zu übertragen 381 693,82 ^ 10016 944,65Z
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Übertrag 381 693,82.1l 10 016 944,65 .^l
Zu diesen persönlichen Mehraufwendungen treten die sächlichen und sonstigen

Ausgaben (Titel III) mit einem Mehrbeträge von.............. 1 422 116.18.4i
Im Voranschlag für 1920 war der Veköstigungssatz für die erste Eischklasse mit

5,50 H, für die zweite mit 4 .U und für die dritte mit 3 ^T angenommen worden.
Diese Sätze des Voranschlags sind weit überschritten worden; der jetzige Voranschlag
sieht, entsprechend den tatsächlichenausgaben für 1920, eine Erhöhung des Ve-
tostigungssatzesfür die erste Eischklasse um 11,50 .M, für die zweite Klasse um 7^i
und für die dritte um 5^l vor. Der Vetostigungstitel erfordert hiernach gegen das Vor¬
jahr mehr 715 000 .M. Zur Heizung und Leleuchtung, Instandsetzung der maschinellen
Anlagen, Versicherung der Kkkumulatorenbatterie und Ergänzung der elektrischen
Anlagen müssen — namentlich wegen der hohen Kohlenpreise — 4U0 000 ,M mehr
in tlnsatz gebracht werden? ferner für Reinigung 50000,/T, für Lettzeug und Wäsche,
insbesondere infolge der notwendig gewordenen Ergänzung des Iväschebestandes
80000.T, für Krzneien, Desinfektionsmittel, Stärkungsmittel, ärztliche Instrumente
und für Unterhaltung der Nöntgeneinrichtung 50 000 .M, für Hausgeräte, Handwerks¬
zeug I8 000.T, zur Unterhaltung der Gebäude und des Gartens 31 000 ^T, für Er¬
neuerung des Anstrichs und außergewöhnlicheKusbesserungsarbeiten 33 000.il, für
Treuern und andere abgaben 29 000. K. für das anatomische Kabinett 1500^5, für
sonstigeausgaben und zur Kbrundung 14 616, 1 8 ^t.

Der Haushaltsplan der tzebammenlehranstalt in Köln sieht demnach eine Ge- ______________
samtmehrausgabe vor von ......................... 1803 810,—^l

Die eigenen Einnahmen der Knstalt sind um .......»...... 586 810,—.H

gestiegen, so daß an Provinzialzuschusz ................... 1 21 7000,— ^
mehr überwiesen werden müssen.

§ür die kzebammenlehranstalt in «Llberfeld sieht der Haushaltsplan unter
Titel I .Besoldungen" eine Mehrausgabe von................ 75 547.58.1i
vor; das tatsächliche Mehr (siehe Vemerkung bei Nr. 4, Seite 3. betragt 34 192.58.K
(für erhöhte Kusgleichszuschlllge15 859 F., für erhöhte Rinderbeihilfen 4900 ,M, für
besoldungsplanmäßige Gehaltsaufbesserungen und Umwandlung von 2 Vuchfühier-
stellen in Leannenstellen 13 433,58 ^l).

Die Vergütungen für die auf privatdienstvertrag angestellten Personen mußten
entsprechenderhöht weiden. Lei den persönlichenausgaben (Eitel II) sind demgemäß
für den Oberarzt 12 550.T, für 2 Assistenzärzte23 916.66.M und für 2 Vureauhilfs-
kriifte 6288 .K mehr in ilnsatz gebracht. Die tarifliche Neuregelung der cöhne für das
Dienstpersonal erfordert einen Mehraufwand von 41 960 A. §ür 2 Hebammen sind
20 876.U und für die in der Knstalt tätigen Rote-Kreuz-5chwestein 13 520 ^l mehr
eingestellt. Die persönlichen Mehrausgaben stellen sich hiernach auf ....... 119 110.66 ^i

wie bei der hebammenlehranstalt in Köln finden sich auch bei der Anstalt in
Elberfeld die wesentlichsten Mehrausgaben bei den sächlichenKosten; es weiden
hierfür mehr angefordert .......................... 1008111,76^
und zwar für die Letostigung infolge Erhöhung der Pflegesätzeaus denselbenGründen
wie bei der Knstalt in Köln 422 000 A. Die Kosten der Heizung folgen wie überall
der Preiserhöhung für Kohle und Koks; für die Heizung mußten 520 000 A ein¬
gestellt werden, das sind gegenüber dem Vorjahre 350 000 ^ mehr. §ür Lettzeug und __________^^^_

Zu übertragen 1202 770,— ^ 10 016 944,65 ^l
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Übertrag 1202 770 —,1l 10 016 944,65.^
Wäsche mutzten, namentlich wegen der erforderlich gewordenen Ergänzung des
wiischebestandes, 75 000^5, mehr vorgesehen werden? die ausgaben für Reinigung
sind um 30 000 .T gestiegen, für Krzneien, Vesinfektions- und Stärkungsmittel, ärzt¬
liche Instrumente um 60 000, T, für Veleuchtung um 20 000 .L, für Unterhaltung
des Gebäudes und des Gartens um 16 000 .M, für 5teuern und sonstige abgaben um
I4 000F«, für hausgerät, Handwerkszeug usw. um 14 000 .K, für sonstige ausgaben
und zur Kbrundung um 7111,76 .M.

Die Gesamtmehrausgabe bei dem Haushaltsplan der hebammenlehranstalt______________,
in Elberfeld beziffert sich somit auf..................... 1202 770,—.^

Die eigene Mehreinnahme der Knstalt ist mit............. 428 143. —^l

angenommen, so datz ein Mehrzuschutz.wie oben angegeben, von .......
bedingt ist.

7. Lei Titel II Nr. 10 bedarf der Haushaltsplan über die Rosten der Für»
forgcerziehung Minderjähriger eines Nlehrzuschussesvon ........... 4 767 000,— ^l

Die Rosten des Unterhalts, der Erziehung, des Unterrichts und der Ausbildung
sowie der Veaufsichtigung der Zöglinge haben bei Eitel I um........14 160 000,—^t
höher veranschlagt werden müssen.

Im Haushalt für 1920 war diese Ausgabe für rund 9600 Zöglinge unter Zu¬
grundelegung eines Durchschnittspflegesatzesvon 1000.T berechnet, während für das
Rechnungsjahr 1921 nach vorsichtigerSchätzungmit einem Bestände von 10 800 §ür-
sorgezöglingengerechnetwerden mutz. Der in: Vorjahre tatsächlich verbrauchte vflege-
satz von 2050 ^T reicht für 1921 nicht aus, da die in 1920 infolge der Eeuerung be¬
willigten Erhöhungen der Knstaltspflegesätze erst im Rechnungsjahr l92l in ihrer
vollen Höhe zur Geltung kommen und die Gewährung von Vekleidungsbeihilfen für
die Zöglinge nicht zu umgehen sein wird; nach den vorgenommenen Berechnungen
mutz ein vurchschnittspflegesatzvon 2200 .K für den Kopf zugrunde gelegt werden.
vie Gesamtausgabe beträgt somit .............. 23 760 000,—F.
Im Haushalt für 1921 waren vorgesehen.......... 9 600 000,—./t

so datz sich eine Mehrausgabe von ............. 14 160 000,—.^
ergibt.

Lei Titel 11^ „Vesoldungen" sind die ausgaben um..........1 142 767.50^
in die Höhe gegangen.

Das tatsächlicheMehr (siehe Bemerkung bei I Nr. 4, Seite 3) beträgt 289 765F
(Erhöhung der KusgleichszuschägeI85375.A, derKinderbeihilfen 38 000 ./i besoldungs-
planmätzige Gehaltsaufbesserungen 2l 281,66 .K», für neue Stellen bzw. zu befördernde
Veamte 45 108,34^).

Lei den anderen persönlichenAusgaben (Eitel II V) weiden mehr angefordert 241 297,50 ^
und zwar für die psychiatrischeVeratung und für die gemätz Veschlutz des 59. Rhei¬
nischen provinziallandtllgs eingesetzteweibliche Kraft 20500./i. vie Vergütungen
für die Hilfsarbeiter im Vureau- und Registraturdienst erhöhen sich um 114 000 ^l,
die Zuschüsse an den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern usw. um
77 197.50.K und an den Zentraletat zu den Kosten der Kassenverwaltung und der
Rechnungsrevision um 29 600 ^jl.

Lei den sächlichen und sonstigen ausgaben (Eitel II c) sind für Mete, Heizung,
Veleuchtung, Reinigung, Instandsetzung und Erneuerung des Inventars 20 000^!

Zu übertragen 15 544065,— .« I4 783 944,65^l
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Übertrag 15 544 065—^ 14 783 944,65 ^i
mehr eingesetzt, für Schreibmaterialien, Bureaubedürfnisse, Bibliothek Ranzlei- und
Drucktasteninfolge der hohen Preissteigerungen 65 035 .U, für Porto, Fracht- und
Telegraphengebühren infolge Tariferhöhung 46 000 ,K, zur Angestellten-, Znvaliden-
und Krankenversicherung 3900 A.

Die Mehrausgaben bei Titel II <I belaufen sich somit auf .....,- . , . 134935,—^l

Die Gesamtausgabe bei dem Haushaltsplan ist hiernach um ....... 15 679000, —^jl
gestiegen.

Nach der diesem Berichte beigefügten Nachweisungsind an eigenen Einnahmen
^ vom Staatszuschuh abgesehen — .................... 1 378 000,—^l

mehr zu erwarten, so daß noch eine Mehrausgabe von............ 14 301 000,—^i
ZU decken bleibt, hiervon hat nach 8 15 des Zürsorgeeiziehungsgesetzesder Staat zwei
Drittel, also............................... 9 534 000—^

zu tragen^ es müssen mithin ........................ 4 767 000.—^lt
aus provinzialmitteln aufgebracht werden.

Kn die Fürsorgeerziotmngsanstalten sind provinzialzuschüssenicht zu leisten,
da die sich aus der Knstaltsbelegung ergebenden Pflegekosten aus dem Haushalt über
die Rosten der Fürsorgeerziehung überwiesen werden.

Der Voranschlag für die Anstalt Fichtenhain schließt in seinem Endergebnis
gegenüber dem Vorjahre um 1 490000 ./f» höher ab und zwar bei Titel I „Besol¬
dungen" um............................... 297 176.25 .M
(tatsächlichesMehr 88 463,75.K — siehe Bemerkung bei Nr. 4, 5eite 3 —).

Lei den anderen persönlichenausgaben (Titel II) findet sich ein Mehrerfor¬
dernis von................................ 310445,17^»

Die tarifliche Regelung der üöhne für die Erziehergehilfen sowie die infolge
Einschränkungder wochendienststunden auf Grund der Tarifbestimmungen notwendig
gewordene Vermehrung dieses Personals erfordern einen Mehraufwand von
228 389,75 .M. tln Zulagen für Beamte mit den Funktionen eines hausvorstehers sind
mehr vorgesehen 3600 .lt, für den Knstaltsgeistlichen3000 .L, für den Korbflechter
10 952 F», für 2 Pförtner und einen Nachtaufseher 21 900 ^T, für ärztlicheBehandlung
7000 ^ und an Prämien für Zöglinge 400 .M. Für die in der Hauswirtschaft und
Krankenpflege tätigen Schwestern der augustinerinnen muhten infolge Erhöhung des
Kleidelgeldes 7600 ^ und an Invalidengeldern für nicht ruhegehaltsberechtigte Be¬
amte und Angestellte 1815.82^ mehr eingestellt werden. Der Zuschußan den Pen¬
sionshaushaltsplan erhöht sich um 23 112,60 .T. Zur Verzinsung der durch Herstellung
der Dienstwohnungen entstandenen Baukosten sind 4725.T mehr vorgesehen, weg¬
gefallen ist die Vergütung für einen versetzten Buchführer mit 2050 A, so daß bei
Titel II eine Mehrausgabe von 310 445,1?^ verbleibt.

Die sächlichen und sonstigen ausgaben (Titel III) sind gegen das Vorjahr um 882 378.58 ^lt
gewachsen, bei dem Vetostigungstitel allein um 290 000 .M - mehr notwendig sind
ferner für Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung 367 200 ,K, für Bekleidung
79 500 ^l, für Lagerung, Bettzeug und Tischwäsche 46 000 ./5, für Hausgeräte usw.
I I 000 ./T, Reinigung 5000 .K, für die laufende Unterhaltung der Gebäude 61 000.«,
für Kirchen- und Schulbedürfnisse5000.T, für sonstige ausgaben und zur Äbrundung ______________
17 678,58 A. IMHin Gesamtmehrausgaben 1490 000,-^5

Leim Voranschlag der Piovinzial-Fürsorgeeiziehungsanstalt in Rhoindahlen
ist eine Mehrausgabe von 1 670 000 ,K zu verzeichnen.

Zu übertragen 14 783 944,65 ^t
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Zu übertragen 1 4 783 944,65 F
Die Ausgabe bei dem Titel I „Besoldungen" hat um.......... 351 571,66 ^

zugenommen (tatsächliches Mehr 129 596,66.K — siehe Vemerkungbei Nr. 4, Seite 3 —).
Die anderen persönlichenausgaben sehen bei Titel II einen Mehrbetrag von 262 646,95 .«

vor, und zwar für die Erziehergehilfen gemäß Tarif 170 043,25 .«, für das sonstige
Personal 24366,25.M, an Zulagen für Veamte mit den Funktionen eines Hausvorsteheis
4650.« und für einen Vuchführer 7080 ,M. Zur die Schwestern der Kugustinerinnen
sind für Ausübung der Hauswirtschaft und Krankenpflege 12 250,« mehr eingestellt.
Der Zuschuß an den pensionshaushaltsplan ist um 28 059,75 .T gestiegen. Zur Ver¬
zinsung der Vaukosten für die Dienstwohnungen konnten 6930 ,,T mehr angesetzt
werden. Die sonstigenpersönlichen Kosten stellen sich um 9300 ./5 höher. Nach Kbzug
einer kleinen Minderausgabe von 32,30 .L ergibt sich bei Titel II die oben aus¬
geworfene Mehrausgabe von 262 646,95 ^T.

Das hauptmehrerfordernis liegt bei den sächlichenund sonstigen ausgaben
(Titel III)? sie sind um..........................1055?81,39.L
höher veranschlagt. Für die Vetostigung sind 440 000.« mehr nötig, für Heizung, Ve-
leuchtung und Wasserversorgung 287 500,«, für Lekleidung 198 000.T, für Lage¬
rung, Vettzeug, Tischwäsche20 000, T, für Reinigung 14 000,/l, für die laufende
Unterhaltung der Gebäude 65 000^l, für Arznei und Verbandmittel, ärztliche Instru¬
mente 1000 ^l, für Rirchen- und Schulbedürfnisse, Hausrat usw. 3600.« und für______________
sonstige ausgaben 26 681,39 ,M. Daher Gesamtmehrausgabe 1 670 000,— .>ji

Die Provinzial-Zürsorgeeiziehungsanstalt Solingen ist am 21. Februar 1921
von der Veslltzungin Anspruch genommen worden und mußte mit diesem Tage ge¬
räumt werden. Da die privat-heil- und Pflegeanstalt waldbröl zu dieser Zeit frei
wurde, bot sich Gelegenheit, sie zur Wetterführung des Vetriebes der Zürsorge-
erziehungsanstalt zu pachten.

Der Voranschlag der tlnstalt für 1921 schließt mit einem Mehrerfordernis von
1 585 000 ^l ab.

Titel I „Besoldungen" fordert mehr................... 562 798,75 ^
(tatsächliches Mehr 303 105.« — siehe Ve merkung bei Nr. 4, 5eite 3 —).

Die anderen persönlichenKusgaben weisen eine Steigerung von ...... 307 773,25 ./ll
auf, und zwar tarifmäßige Erhöhungen für die Erzieheigehilfen 167 935.«, für das
sonstige Personal 78 037.T. Für ärztliche Vehandlung sind 7000 .L, für Zulagen an
Veamte mit den Funktionen eines Hausvorstehers 3150,/l und für Krbeitsprämien
an Zöglinge 200 A mehr vorgesehen. Für Zuschußan den Nuhegehalts-Haushalts-
pllln sind 39 435,75 ^5, an Witwengeld für die Witwe eines Erziehergehilfen
480,50 A und zur Verzinsung der Vaukosten für die Dienstwohnungen l I 535 .K
mehr eingestellt.

hierzu treten die Mehraufwendungen für die unter Titel III aufgeführten
sächlichen und sonstigen ausgaben mit .................... 714 428,—^l
und zwar für Vetostigung mit 235 000 ^K, für Vekleidung mit 130 000 ,T, Heizung
und Beleuchtung mit 235 110A, für Lagerung, Vettzeug, Tischwäsche mit 36 000.«,
für Reinigung und Gerätschaften mit 30 000./T, für Unterhaltung der Gebäude mit
20 000 ^l, für tlrznei, verbandmittel, für ärztliche Instrumente, Schulbedürfnisseusw
mit 4500 .« und für sonstige Ausgaben mit 23 818 .T. ______________

Die Gesamtmehrausgabe für die Anstalt beläuft sich hiernach auf ..... 1 585 000,—^

Zu übertragen 14 783 944,65 ^
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Für die Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt «Luskirchen ist für das Rech- Übertrag 14 783 944,65 ^t
nungsjahr 1920 zum erstenmal ein Haushaltsplan aufgestellt. Die Anstalt ist am l. De¬
zember 1920 in Verrieb genommen worden. Der Voranschlagschlicht in Einnahme und
Ausgabe mit 2 050000 .T ab. vie einzelnen Positionen dieses Voranschlages sind
nach den Erfahrungen bei den Anstalten Fichtenhain und Nheindahlen schätzungsweise
eingestellt. Genauere Angaben lassen sich zurzeit noch nicht machen.

8. Lei Eitel 11 Nr. l! beanspruchendie Haushaltspläne der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten aus provinzialmitteln einen Mehrzuschuß von................ 2 214 000,—^tl

vie Ausgaben bei diesen Haushaltsplänen sind unter Eitel I „Vesoldungen" um 5 095 315,64.L
in die Höhe gegangen. Vas tatsächlicheMehr beträgt I 689 000,13.K, und zwar für
erhöhte Ausgleichszuschläge813 610,94 .T, erhöhte Kinderbeihilfen 214 700.T? an
Besoldungen für die auf Grund veschlusses des 60. provinziallandtages in veamten-
stellen umgewandelten Stellen von Apothekern, Vuchführern und Magazinverwaltern
sowie zur Vestreitung der besoldungsplanmäszigen Gehaltsaufbesserungen und der
öaarzulagen 660 689, l 9./l.

Die anderen persönlichen Ausgaben fordern eine Mehrausgabe von ... 3 128 719,50 F,
Infolge tariflicher Neuregelung der Löhne mußten für das Pflegepersonal, und

Zwar für 564 Pfleger 958 300.«, für 526 Pflegerinnen I 181 300 .M und für das Dienst-
Personal 756 200 ,H mehr in den Haushalt eingestellt werden An Vergütungen für
die Volontärärzte sind 16 800 ^T mehr notwendig, während die Vergütungen für
die Medizinalpraktitanten, welche nur freie Vetostigung in der ersten Eischtlasse und,
soweit Raum vorhanden, Wohnung in der Anstalt erhalten, um 4800 ,T abgesetzt
werden konnten, vie 3 assistenzarztstellen an den Anstalten in Vedburg-Hau, Galt-
Hausen und Merzig sind wegen Unterbelegung der Anstalten nicht besetzt, die hierfür
im Vorjahre vorgesehenen Vergütungen konnten deshalb mit 5400 .T erspart werden.
§ür die Apothekersind an Vergütungen 25 808,M und für die Vureaugehilfen 7450,50.K
mehr in Ansatz gebracht. Die wissenschaftlicheFortbildung erfordert die Einstellung
eines Mehrbetrages von 15 800.K,- für die Aushilfe im Laboratorium der pro-
vinzial-heil- und Pflegeanstalt in Vonn sind 4460 .A mehr und zur Gewährung der
5aarzulagen an 240 Angestellte der provinzial-heil- und pflegeanstalt in Merzig
172 800 .M neu vorgesehen.

vie wesentlichste Mehrforderung findet sich wie überall bei dem Eitel „sächliche
und sonstige Ausgaben" mit........................ 12 225 964,86 .^

von diesem Mehrbedarf entfallen allein auf den Leköstigungs-
titel ........................... 9 513 200 .K
vem vorjährigen Voranschlag war ein vetostigungssatz von 3,50.T
für die 3. Eischtlasse, 5 ,M für die 2. und 7,50.U für die l. Eischtlasse
der Verechnung zugrunde gelegt worden,- dem tatsächlichen ver¬
brauch bzw. der Teuerung entsprechend mußten diese Sätze in die
vorliegenden Voranschlägeum 100 °/> höher eingestellt weiden. Lei
den übrigen sächlichenRosten sind für die 8 provinzial-heil- und
Pflegeanstalten mehr notwendig:

für Veleuchtung . . . ................. 369 200,—F°
„ Lekleidung .................... 394000,—.K
„ Lagerung, Vettzeug und Tischwäsche ...... , . , 302 000,—A
.. Mobilien, Utensilien usw............... 156 000,—^
.. Wasserversorgung ................. _______________

Zu übertragen 10 891700—^l 20450 000,—^ I6 997 944,65^t
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Übertrag 10891 700.—F. 20 450 000,—.U 16 997 944,65Z
für Arznei, verbandmittel, ärztliche Instrumente ..... !01 200,—A
.. Reinigung ..................... 67 000—.M
„ Kirchen- und 5chulbedürfnisse usw. (Vibliothey , , . , 30 300,-^
,. Unterhaltung der Gebäude .............. 854 000,—A

— Die Kosten der baulichen Unterhaltung sind nach dem
wirklichen Vedürfnis durch Kufstellung der dringend er¬
forderlichen Einzelarbeiten ermittelt. —

„ sonstige ausgaben (steuern, Feuerveisicherungsbeiträge,
Arbeitsverdienst der Kranken, Veiträge zur Invaliden- und
Krankenversicherung,Lureaubedürfnisse usw.) und zur Ab-
rundung .................... - 618 764,86..

Zusammen 12 562 964,86 F°
Die Rosten der Heizung konnten um.......... 337000,— „

niedriger eingestelltwerden, da die im vorigen Haushaltsplan vor¬
gesehenenMengen und Einheitspreise bei einzelnen Anstalten herab¬
gesetzt weiden konnten, so daß an Mehrausgaben bei Titel III, wie ______
oben angegeben ...................... 12 225 964,86 .^
verbleiben.

Die eigenen Einnahmen der provinzial-heil- und Pflegeanstalten steigen, wie
sich aus der diesem Vericht beigefügten Nachweisung ergibt, um ........ 18 236 000,—.K

es müssen hiernach durch Mehrzuschuß aus vrovinzialmitteln gedeckt werden . . . , 2 214 000,—A

9. Lei Eitel II Nr. 12 benötigt der Haushaltsplan über die Verwaltung
dos Candarmenwesens einen Mehrzuschuß von ............... 4 360 000,— ^l

Die Ausgaben für landarme Personen an Vrtsarmenverbände, pflegeanstalten
usw. zeigen ebenfalls eine starke 3teigung. Im Rechnungsjahre 1919 haben diese Aus¬
gaben rund 2 075 000.^ betragen? sie weiden in 1920 voraussichtlichdie 5umme von
5 000 000 ^l weit übersteigen. Da die Pflegekostenin den provinzial-heil- und Pflege¬
anstalten und in sämtlichen Privatpflegeanstalten weiter außerordentlich gestiegen
sind und ferner eine erhebliche Erhöhung der 5ätze des Armenpflegetarifs erfolgt ist,
so muß gegenüber dem Rechnungsjahre 1919 mit einer Steigerung der Landarmenkosten
von 300^, gerechnet werden. Es sind hiernach 8 300 000 K oder zur Abrundung
des Etats ................................ 8 262 306,45^
in den Voranschlag einzustellen.

Im Haushalt für 1920 waren hierfür vorgesehen............ 3 843 306,45^!
Mithin Mehrbedarf 4419 000,— ^!

Die Ausgaben für Auslandsflüchtlinge tonnten um........... 150000,—^l
niedriger angesetzt werden. Vleiben 4 269 000,—^i .

Im Rechnungsjahr 1920 haben sich diese Kosten auf stark 1 700 000 ^f« be¬
laufen, wenn auch die Zahl der die Zlüchtlingsfürsorge in Anspruchnehmenden Aus¬
ländsdeutschen zurückgeht,so müssen doch angesichts der großen Zahl der Flüchtlinge
sowie mit Rücksicht darauf, daß der einzelne §all infolge der Teuerung stets steigende
Kosten verursacht, für den in Rede stehenden Zweck 1 650 000 ./6 vorgesehen weiden,
d, h gegenüber dem Vorjahre l50 000 ./T weniger. Infolgedessen weiden vom 2taate,
der zwei Drittel der dem Provinzialoerbande durch die Zlüchtlingsfürsorge entstehen- ____________________________

Zu übertragen 4 269 000,—^l 21 357 944,65 I
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Übertrag 4 269 000—^i 21 357 944,65.1t
den Kosten zu erstatten hat ................ 100 000—.M
weniger eingehen. Dieser Mindereinnahme steht eine Mehreinnahme
aus Erstattungen von Pflege-und Prozefzkosten in Höhe von 9 000,—.M

gegenüber, so daß eine Mindereinnahme von ............... 91 000,—^ti
verbleibt.

Der ilandarmenetat bedarf hiernach eines Mehrzuschusses aus provinzial-
mitteln von............................... 4 360 000,— ^

10. Vei Titel II Nr. 13 ist für den Haushaltsplan über die Verwaltung der Polizeistrafgelder¬
fonds und des Ehrenbreitsteiner allgemeinen tlrmenfonds (5taatsnebenfonds) ein provinzialzuschufz
nicht erforderlich.

Es handelt sich hier um für sich rechnende Fonds. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahre um
zusammen58306^T gestiegen;die Mehrausgabe findet durch Mehreinnahmen aus5trafgeldein ihreveckung.

11. Vei Titel II Nr. l4 fordert der Haushaltsplan der erweiterten Armenpflege einen Mehr-
zuschufz von ....................................... 5 046 000,—^i

Die Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten,
Epileptiker, Taubstummen und Vlinden in Knstaltspflege sind gegen das Vorjahr in¬
folge Erhöhung der Teneralkosten von 3,10 ./K auf 6.T sowie der erheblichen Er¬
höhung der Pflegesätze in den privatanstalten ganz bedeutend gewachsen. Die tlusgabe-
steigerung beziffert sich auf 20 400 000 7 für rund 3 300 000 pflegetage. Ms durch¬
schnittlichertäglicher Verpflegungssatz muhte infolge der allgemeinen Erhöhung der
Pflegesätze sowohl in den provinzial-heil- und pflegeanstalten, als auch in den
Privatanstalten der Vetrag von 16.T angenommen werden. Es ergibt sich hiernach
eine Gesamtausgabe von ......................... 52 800 000—,, tt

Kuf die Kreise und Gemeinden entfallen hiervon reglements-
mätzig .......................... 39 600 000,—^li

Die Beiträge aus dem vermögen der Kranken und von
Drittverpflichteten sind mit................. 700 000 —,M

veranschlagt. Zusammen 40 300 000 —.i«

Durch provinzialmittel sind mithin zu decken..............12 500000—^tt
§ür das Nechnungzjahi 1920 war ein provinzilllzuschuf)von....... 7 454 0 00,—.'ll

vorgesehen. Daher Mehrzuschuszfür 1921 ................. 5 046 000—^ll

12. Vei Titel II Nr. 15 war es nötig, den Zuschuß für den Haushaltsplan der Provinzial-Arbeits.
anstatt in Vrauweiler um ................................ 1 688 000 __^l
zu erhöhen.

Die Lesoldungen bei Titel I sind um................. 1565 085,—^i
gestiegen. Das tatsächliche Mehr — siehe Vemerkung zu Nr. 4, Seite 3 — beträgt
413 513,77 .ll, davon für Erhöhung des clusgleichszuschlagsund der Kinderbeihilfen
208824,59,T, für Umwandlung der Vuchführerstellenund der 5telle des Hofmeisters
in Veamtenstellen, Übernahme von 9 Kufsehern aus dem Vewahrungshause sowie
für besoldungsplanmäßige Gehaltsaufbesserungen 148 004,18 ^ll, für anderweite
Eingruppierung der Vberaufseher, des Hausvaters, der Werkmeister und der Kuf-
seher 56 685^.

Zu übertragen 1565 085,—^i 28 091 944,65 ^l
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Übertrag 1565 085—.M 28 091 944,65 .^l
Lei den anderen persönlichenAusgaben (Titel II) sind mehr in Ansatz gebracht 502 670,— .^l,,

für die Kufseherund Kufseherinnen allein 480 000 U. während im vorjährigen Haus¬
haltsplan zur Lestreitung der Vergütungen für l6 Hilfsaufseher und eine hilfsauft
seherin I70 000.K ausgeworfen waren, müssen jetzt die Vergütungen für 30 Auf¬
seher und 6 Aufseherinnen, die bisher aus dem Haushaltsplan des Arbeitsbetriebes
und des Lewahrungshauses entlohnt wurden, mehr vorgesehenwerden, so daß für 46
Aufseher und 7 Aufseherinnen zusammen 650 000 ,M erforderlich sind, vie tarifliche
Regelung der Löhne der Angestellten bedingt für 7 Vureauhilfsschreiber eine Mehr¬
ausgabe von 43 300 „U, für 2 Maschinenwärter und für I Nesselheizer,dessen Ent¬
lohnungbisheraus Titel III „sächlicheAusgaben" erfolgte, sind 38 600./l und für Ver¬
tretungskosten des Anstllltsarztes 1000 F» mehr vorgesehen. Gegenüber diesen Mehr¬
ausgaben von 562 900 .M, tonnten die Vergütungen für 9 Vureaugehilfen infolge
Umwandlung dieser stellen in Veamtenstellen mit 21 050, ii, der Lohn für 1 Gas¬
heizer, der jetzt den Vienst eines Aufsehers versieht, mit 8000./^ sowie die Zulagen für
Aufseherund Aufseherinnen auf Grund der neuen Lesoldungsoronung mit 3l 180. /i°,
zusammen also mit 60 230 .T abgesetzt werden, so daß sich die Mehrausgabe auf
502 670 ^l verringert.

ver Titel III „sächlicheund sonstigeAusgaben" schließt gegenüber dem Vor¬
jahre mit einem Mehrbeträge von..................... 1 544 245,—, ll
ab.

Der im Haushalt für 1920 vorgesehene Durchschnittsverpflegungssatzvon
3,20 ^l pro Kopf und Tag war nicht ausreichend und muh auf 5 .H erhöht werden,
d. s. für 820 Köpfe 1500 000 ^ — gegenüber 800 000 .R im Vorjahre — also
mehr .......................... 700 000,—.tt

Seiner mutzten mehr eingestellt weiden:
für Heizung....................... 380000,— „
„ Unterhaltung der Gebäude .......... . . , . 105 000,— „

— Die Kosten sind nach dem wirklichen Vedürfnis durch Auf¬
stellung der dringend erforderlichen Linzelarbeiten er¬
mittelt. —

„ Velleidung..................... 85 000,—
„ Lagerung, Vettzeug und Tischwäsche .......... 60 000,—
„ Leleuchtung .................... 46 000 —
„ Reinigung..................... 25 000 —
.. Mobilien und Utensilien............... 12 000 —
„ Wasserversorgung .................. 8 000,—
„ Kirchen- und 5chulbedürfnisse (Vibliothet) ....... 6500,—
„ Arznei und verbandmittel, ärztliche Instrumente . . , . 1 000,—
„ Unterbringung weiblicher Personen in anderen Anstalten

infolge Erhöhung der Pflegesätze .....'...... 105 000,—
„ sonstigeAusgaben und zur Abrundung ..... , . . 27 345,—

5umme 1560 845,—.L
vemgegenüber konnte der Zuschußfür das Lewahrungshaus

für Geisteskranke infolge Auflösung desselben mit....... 16 600,—..ji

erspart werden, so daß eine Mehrausgabe, wie oben angegeben, von 1 544 245,— ^/t
verbleibt.

Zu übertragen 3 612 000,—^l 28 091 944,65 ^
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Übertrag 3 612 000,— ^ 28 091 944,65 ^l

Die Gesamtmehrausgaben beim Haushaltsplan der Arbeitsanstalt Vrauweiler -----------------------
betragen hiernach ............................ 3612000,-^

Aus den eigenen Einnahmen der Anstalt wird nach der diesem vorberichte
beigefügten Nachweisung ein Mehrbetrag von , . . . ' ............ 1 924 000,— ^
erwartet- es verbleibt mithin ein Mehrerfordernis von ,........... I 688 000,—.M
welches aus provinzialmitteln zu bestreiten ist.

13. Lei Titel II Nr. l? ist für den Haushaltsplan über die Rosten der baulichen Voauffichtigung
größerer baulicher «Lrgänzungsarbeiten und der «Lrneuorung maschineller Anlagen in den Pro-
vinzialanstalten ein Mehrzuschuß von............................ ! 764 180,—^l
angefordert.

Vei den persönlichen ausgaben (Titel I) hat die Vergütung für den mit der baulichen Veauf-
sichtigung der Trierer Vrovinzialanstalten und der vrovinzial-heil- und pfiegeanstalt in Merzig neben¬
amtlich betrauten Laurat §ülles in Trier von ll00^ auf 3000./ierhöht werden müssen. Zur vorüber¬
gehende Hilfeleistung in der Hochbauabteilung sind 7930 ^l, und an Veitriigen zur Angestellten- und
Krankenversicherung 300 ^ji mehr vorgesehen. Zur Vestreitung der Reisekostender mit der baulichen
Leaufsichtigung beauftragten technischenVeamten und Angestellten sind 2?500^l mehr erforderlich.
Diesen Mehrausgaben von insgesamt 37 630.sf» steht bei Titel 1,1 eine Minderausgabe von 5260 ^l
gegenüber, so daß sich ein Mehr von .................... 32 370,—^ll
ergibt. Die vorgedachteMinderausgabe von 5260.//» ist darauf zurückzuführen,daß bei
der betreffenden Position seither die auf den Zentraletat übernommene Vesoldung
der in der Anstaltsbauverwaltung tätigen Veamten verrechnet wurde, wahrend hier
jetzt nur die Vergütung für einen auf privatdienstvertrag anzunehmenden höheren
Maschinenbautechnikerausgeworfen ist. Oie Verwaltung, Instandhaltung und Er¬
gänzung der maschinenbautechnischenAnlagen, namentlich auch die Umstellung der
Heizungsanlagen auf Heizung mit unzureichendem Material von geringerem hei»
zungswert macht die Annahme einer maschinenbautechnischenHilfskraft mit be¬
sonderer Hllchausbildung dringend notwendig.

Lei Titeln „sächliche Ausgaben" ist zunächst für größere bauliche Ergänzungs¬
arbeiten in den vrovinzialanstalten, einschließlich der Errichtung neuer Wohnungen
für Veamte und Angestellte, ein Letrag von.........1800 000—^c
neu eingestellt. Die in der dem Voranschlagbeigefügten Aufstellung
nachgewiesenenVauarbeiten stellen Ergänzungen des Vaubestandes
der vrovinzialanstalten dar, die im wesentlichen der besseren wirt¬
schaftlichenVersorgung derselben dienen? teilweise sind sie auch zur
Beseitigung von Mängeln bestimmt, die sich aus der unzureichenden
V elieferung mit Vrennstoffen bzw. deren Minderwertigkeit ergeben.
Derartige bei dem großen Umfange der vrovinzialanstalten (zu¬
sammen 34 größere und kleinere Anstalten, darunter mehrere mit 30
bis 100 Einzelbauten) in jedem Jahre sich ergebenden Vedürfnisse
wurden früher aus einem besonderen, durch Überschüsse der Anstalts-
haushaltspläne gespeisten Fonds, in den letzten Jahren aus dem
«Vaufonds" bestritten, der gemäß Veschluß des Provinziallandtags
vom 16. März 190? seine Einnahmen aus einer 2onoererhebung von
^'X) des Ztlllltssteuersolls und den ihm zufließenden vepotzinsen
bezog. Diese beiden Geldquellen stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung._________________________________________

Zu übertragen l 600 000.—^ 32 370,— ^i 29 856 124,65 ^l
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Übertrag 1 800 000,—^l 32 370 —^t 29 856 124,65 ^l
Die Vereitstellung einer besonderen 5umme zur Lestreitung dieser
Rosten ist daher nicht zu umgehen; es erscheint etatmäßig richtiger,
die Rosten für derartige Arbeiten in den oben bezeichneten Haus¬
haltsplan einzustellen,

Zur Verminderung der Wohnungsnot, die sich auch unter
den Veamten und Angestellten der Anstalten in besonders starkem
Maße gezeigt hat, sind auf Grund früherer Bewilligungen durch
den provinzialausschuß und den piovinziallandtag mit einem
Kostenaufwand von 750 000 A schon 77 neue Wohnungen in vor¬
handenen Knstaltsgebäuden eingerichtet worden. Trotzdem ist das
Ledürfnis immer noch sehr groß; es erscheint daher geboten, noch
eine weitere 5umme für diesen Zweck bereitzustellen.

Zur sonstige sächliche ausgaben (Lureauuntosten) sind mehr
angesetzt ......................... 6 630,—.>A

Summe 1806 630—./jl

Kn Haftgeldern für die Fernsprechanschlüsseder provinzial-
anstalten (einschließlichLandeshaus und 5tändehaus) gemäß Ge¬
setzes vom 6. Mai 1920 waren im vorjährigen Haushalt 76 000 .K
einmalig vorgesehenworden. Das nach § l0 a. a. G. zu hinterlegende
haftgeld beträgt für jeden hauptfernsprechanschluß 1000 ^L und für
jeden Nebenanschluß200 ^l. Da für eventuell neu hinzu kommende
Fernsprechanschlüsse3000 A bereitgestellt werden müssen, kommen 73 000,— ^l

in Kbgang; bleiben 1733 630, —.>«

Die Gesamtmehiausgabe des Voranschlags stellt sich demnach auf ..... 1 766 000,—^ll
Nach Abzug einer Zinsen-Mehreinnahme von .............______ I 820,—.K

aus den vorgebuchten haftgeldern verbleibt eine Mehrausgabe von ....... 1 764 180,—^§l

14. Lei Titel II Nr. 18 mußte der Zuschuß an den Haushaltsplan über die Unterstütz«^ milder
Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unter»
Halts von Geisteskranken, Idioten, Epileptikern, Vlinden, Trinken, und Krüppeln um ... . 50000,— .^.
erhöht weiden.

Infolge der bedeutenden Zteigerung der Pflegesätze, die in den meisten Fällen fast das 8- bis
10 fache der früheren Rosten ausmacht, weiden die Mittel dieses Haushaltsplans in weit stärkeremMaße
als bisher in Anspruchgenommen weiden. Kuch liegt das Ledürfnis vor, für Geisteskranke,die in Priuat-
anstalten untergebracht sind, in einzelnen Fällen einen Zuschuß zu bewilligen.

15. Lei Titel II Nr. 19 beansprucht der Haushaltsplan über die Krüppelfürsorge einen Zuschuß
von ........................................... l 709000,—F

vurch das am 1. Oktober 1920 in Rraft getretene Gesetz, betreffend die öffentlicheRrüppelfürsorge
vom 6. Mai 1920 ist den tandarmenverbänoen die Verpflichtung auferlegt, für Vewahrung, Nur und
Pflege der hilfsbedürftigen Rrüppel, soweit sie der Knstaltspflege bedürfen, Fürsorge zu treffen. Lei
Vorlage des Haushaltsplans der provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1920 konnte ein Etat
über die Rrüppelfürsorge noch nicht aufgestellt werden, da über die Durchführung des Gesetzes und den
Umfang, der dem provinzialverband, als dem Träger der tlnstaltsfürsorge, hierdurch erwachsenden
finanziellen Lelastung noch keine näheren Kngaben gemacht werden konnten. Auch jetzt ist noch nicht ___________

Zu übertragen 3l 615 124,65 ^l
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Übertrag 31 615 124,65 ^
ZU übersehen, in welchem Umfange der prouinzialverband auf Grund des Gesetzes in Anspruch ge¬
nommen werden wird. Der erstmalig aufgestellte Haushaltsplan ist schätzungsweisefür die dauernde
Unterbringung von 600 Krüppeln berechnet. Lei Verücksichtigung sämtlicher Kosten wird mit einer durch¬
schnittlichen Tagesausgabe von 20 .K für den Pflegling gerechnet weiden müssen. 2s ergibt sich hiernach
eine Ausgabe von ............................ 4380000—.U

Die dem 5andarmenverbande von den Kreisen und Gemeinden zu er¬
stattenden Kosten werden sich nach den „vorläufigen Bestimmungen" voraus¬
sichtlich auf ........................2 409 000—A
belaufen.

Die Veitläge aus dem vermögen der Kranken oder von Dritt-
verpflichteten sind mit.................. 262 000,—.M
veranschlagt.

Die Einnahme beträgt mithin.................... 2 6?l 000,—,K

so daß durch Provinzialmittel zu decken sind ................ l 709 000,—^lt

16. Lei Titel II Nr. 20 wird für den Haushaltsplan der Provinzialstraßonverwaltung infolge
der durch die allgemeine wirtschaftlicheund politische l^age bedingten ungeheueren Mehraufwendungen
für die 5traßenunterhaltung ein Mehrzuschuß von.................... . , 23 514 900,—.jl
aus provinzialmitteln angefordert. Im einzelnen ist hierzu folgendes zu bemerken:

Lei Titel I ^ „ordentlicheausgaben" hat der Veitrag zu den Kosten der allgemeinen Verwaltung
mit Rücksicht auf die bedeutende Erhöhung der Vesoldungen für die in der 5traßenbauabteilung tätigen
Veamten sowie infolge der sonstigen persönlichenund sächlichen Mehraufwendungen um 555 000,— ^ll
höher angesetzt weiden müssen. Der an den pensions-haushaltsplan zu leistende
Zuschuß hat sich um .......................... 150443,10.«
und der Zuschuß an denselben Haushaltsplan zur Zahlung von Invalidengeldern usw.
für frühere Ltraßenwärter und Arbeiter bzw. deren Hinterbliebene den tatsächlichen
Ausgaben entsprechend um ........................ 270 000,—^
erhöht.

Der Zuschußan den VoranschlagL über die Unterstützung des Gemeinde- und
Kreiswegebaues stellt sich gegenüber dem Vorjahre um ......^..... 100 000,—^t

höher, wohingegen der Zuschuß an den Voranschlag ^. über die /. 1 075 443,10.45
Verwendung der Eisenbahnmittel um............ 36 328,05 .K
ermäßigt weiden konnte.- es ist hierüber nachstehendbei Lesprechung
dieser Voranschläge weiter berichtet.

Der Zuschuß an den Voranschlag über den Neubau von pro-
vinzialstraßen usw. ist mit ................. 90 000,—^l
fortgefallen, da die aus diesem §onds für Neubauten, z. L. zur
Erneuerung baufälliger Vrückenusw., bisher bewilligten Mittel in
der Zolge aus Titel IV Nr. 2 des 2traßenetats entnommen werden
sollen.

Nach Abzug dieser Minderzuschüssevon ................ 126 328,05 ^

bleibt bei Titel I eine Mehrausgabe von.................. 949 115,05 ^
Lei Titel II sind für die örtliche Lauleitung.............. 865 904,33 .U

Mehr eingestellt, hiervon entfallen auf die Vesoldungen der 5andesbauinspektoren
und der candesbausetietäie 582904,33^l. Das tatsächliche Mehr beträgt 63308.08.M, ____________________________

Zu übertragen 1 815 019,38 ^ 55 130 024,65 ^i
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Übertrag 1815 019,38 ^t 55 130 024,65 ^l
hauptsächlichfür die Erhöhung der Ausgleichszuschlägeund Kinderbeihilfen — siehe
Lemerkung zu Nr. 4, Seite 3. —

Die Neuregelung der Vergütungssätze für die Vausekretäranwärter auf Grund
der neuen Vesoldungsbestimmungen sowie die Erhöhung der Vergütungen für die
Vaumntshilfsschreiber nach Tarif fordern eine Mehrausgabe von 215 000 .M. Zur
Vestreitung der Reisekostenund Tagegelder der Landesbauinspektoren und Lau-
sekretäre sind mehr nötig 25 000 .K, für Umzugs- und versetzungskosten der be¬
treffenden veamten sowie für Stellvertretungskosten 10 000 H, für vureaumiete,-
Heizung, Beleuchtung, Unterhaltung des Inventars und sonstigen Vureaubedarf
33 000 .M.

§ür die Veaufsichtigung der provinzialstratzen mutzten unter Titel III 2 296 236,33 .A
mehr veranschlagt werden. Dieses Mehrerfordernis entfällt zum grötzten Teile auf
die Vesoldungen der Stratzenaufsichtsbeamten,- der Voranschlag sieht hierfür
I 845 586,33 .M mehr vor. Das tatsächlicheMehr — siehe Vemerkung bei Nr. 4,
Seite 3 — beträgt 120176,85 .K.

Lei den anderen persönlichen Kosten sind die ausgaben für die Vesoldung
der 5tratzenmeisteranwärter um 276 000 ^l in die Höhe gegangen, entsprechend der
neuen Vesoldungsordnung.

Mehr notwendig sind feiner zur Vestreitung der den 5tratzenaufsichtsbeamten
zu zahlenden Entschädigungen für Leschaffung von Schreib- und Zeichenmaterialien
sowie für hergäbe eines Zimmers zu Lureauzwecken 52 450 .M, an Vergütungen für
Venutzung von Eisenbahn- und sonstigen Fahrgelegenheiten, für auswärtige Über¬
nachtungen und an veizehrzulagen unter Zugrundelegung der vom provinzialausschuß
festgelegten Sätze 70000^l, an Entschädigungen für Beschaffung und Unterhaltung
der Dienstfahrräder 57 000^, für Umzugs- und versetzungskosten der Straßen-
aufsichtsbeamten 10 000 F», für Reisekostender in der Vaumpflege und Obstzucht
kundigen Lehrer der provinzial-wein- und Vbstbauschulen usw. 1200 F.. Demgegen¬
über konnten an Prämien zur Verteilung an die Stratzenaufsichtsbeamtenfür besonders
gute Leistungen in der Obstzuchtund Vaumvflege 16000A weniger angesetzt weiden
— nach dem Leschlusse des erweiterten provinzialausschusses vom 23/24. No¬
vember 1920 sind 5<X, des Vruttoerlöses aus den Obstnutzungen zu verteilen —.

Lei dem Titel IV „materielle Unterhaltung der provinzialstratzen" erscheint
eine Ausgabesteigerung von ........................ 24 478 392,04 .H

Dieses bedeutende Mehrbedürfnis findet seine Vegründung in der allgemeinen
politischen und wirtschaftlichen Lage und entfällt fast durchweg auf die Kosten der
Unterhaltung der provinzialstratzen,-diese Kosten sind gegenüber dem Vorjahre mit
23 444000 ^l höher veranschlagt. Seit Kufstellung des Haushalts für 1920 sind die
Preis.- für Materialien, die Transport- und Einbaukostensowie die Tagelöhne in ganz
außergewöhnlichem Maße gestiegen,' sie sind noch andauernd im Steigen begriffen.
Dazu treten die hohen Anforderungen der Vesatzungsbehörden. Unter Verücksichtigung
der von der Besatzung als Mindestleistung bezeichneten Ansprüche weiden die Stra-
ßeninstandsetzungsarbeiteneinen Kostenaufwand von ..... 48 000 000,— .K,
erfordern. §ür die weitere Instandsetzung der Kohlenstraßen und
für etwaige sonstige unvorhergesehene Arbeiten sind nach den vor«
genommenen Lerechnungen erforderlich ........... 7 000 000,—^

so daß sich die Gesamtkostender Straßenunterhaltung auf ... 55 000 000,— ,<ll
stellen weiden.

Zu übertragen 55 000000,—^ 28 589 647,75 ^l 55 130 024,65 ^l
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Übertrag 55 000000,—^ 28 589 647,75.1t 55 130 024,65.1t
Der Haushaltsplan für 1920 sah hierfür vor....... 31 556 000,—^t
Daher für 1921 mehr................23444000,—^ll
von dem vorgedachten Letrage von 55 000 000 ,K sollen

indessen 13 000 000 ./l für Straßeninstandsetzungskosten, die auf
Anordnung der Vesatzungsbehörden ausgeführt werden müssen, ,
vom Reich angefordert werden.

Zur Verzinsung und Tilgung der vom erweiterten pro-
vinzialausschuß in der Sitzung vom 31. Mai 1920 zur Instand¬
setzung der durch den Rückmarschder deutschen Truppen, durch
die Ententetruppen und durch den Landabsatzder Kohlen zerstörten
Provinzialstraßen genehmigten Anleihe von 10 000 000.,« sind . 900 000,— F,
mehr eingestellt.

Die Erhöhung des Kredits zur Ausführung notwendiger An¬
lagen, wie ober- und unterirdischer Entwässerungseinrichtungen,
Durchlässe,Lrücken, Zußsteige, Schutzgeländerusw. um .....' 139400,— ^
ist nicht zu umgehen.

Die Leitiage zur Invaliden- u. Krankenversicherungder Vau-
amtshilfsschreiber, der Stiatzenwärter und Arbeiter haben sich um 41 000,—^l
erhöht '__________

Gegenüber diesen Mehrausgaben von .........24 524 400,— ^
konnten an Renten für diejenigen Städte und Gemeinden, welche
Piovinzialstraßenstreckenin eigene Verwaltung und Unterhaltung
übernommen haben, infolge Ausscheidensder abgetretenen Straßen
in Lupen und im früheren Landesbauamt Saarbrücken , . . , 46 007,96^
weniger vorgesehen werden, so daß bei Titel IV ein Mehrerforder- ______________
ms verbleibt von ..................... 24 478 392,04 .^

Lei Titel V mußte die Ausgabe für Unfallrenten und sonstigeKosten für Un¬
fallversicherung der Straßenwärter und Arbeiter um............. 14 500,—>ll
höher angenommen weiden.

Zur Lestreitung der Kosten des Zahlungsgeschäfts der Straßenverwaltung
sowie für Porto, Telegramm- und Hernsprechkosten der Landesbauämter sind bei den
Titeln VI und VII zusammen....................... 35 000—,M
mehr ausgeworfen.

Die Veschaffung der Gesetzsammlungen, von technischenZeitschriften, Zormu-
laren, Drucksachen usw. und die Ergänzung der Vibliothek der Landesbauämter er¬
fordern infolge weitercr Erhöhung der Bezugspreise bei Titel VIII und IX eine
Mehrausgabe von ............................ 37 800,—^

Endlich sind für Prämien der Haftpflichtversicherung,Prozeßkosten, für Unter¬
haltungskosten des Kraftwagens der Straßenverwaltung, für Umsatzsteuersowie für
unvorhergesehene Fülle mehr erforderlich .................. 35 552,25 ^t

-/. 28 712 500—^l
Die im Haushaltsplan für 1920 unter Titel VII g, vorgesehenen haftgelder für

Telephonanschlüsse der Landesbauämter waren nur einmalig zu zahlen,- sie sind
daher jetzt mit ............................. 18 600,—.L
abgesetzt. Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich mithin auf .......... 28 693 900,—.H

Vei Titel I L „außerordentliche Ausgaben" ist eine Änderung gegen das vor- ________________,____________
Mhr nicht eingetreten. Zu übertragen 28 693 900 —.A 55 130 024,65 .M
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Übertrag 28 693 900.—^ 55 130 024,65 I
Die eigenen Mehreinnahmen bei dem Haushaltsplan beziffern sich nach der

diesem Vorberichte beigefügten Nachweisung auf ............... 5 179000,— .K,

so daß ein Mehrzuschuß von ........................ 23 514 900,—^l
aus dem Haupt-Haushaltsplan überwiesen werden muh.

wie schon oben bei Titel 1^, angegeben, hat der vrovinzialzuschuß an den
Voranschlag^, über die Verwendung der Eisenbahnmittel um 36 328,05 ^T ermäßigt
werden können. Es ist dies zunächst darauf zurückzuführen, daß die Ausgabe des
Voranschlags um ............................. 38 000,—^l
zurückgegangenist, hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Zinsen für die bei der
Landesbllnk aufgenommenen Kleinbahndarlehen infolge Verminderung der Dar-
lehenssummen entsprechend niedriger eingestellt weiden konnten.

Aus dem Kleinbahnbetrieb Merzig-Vüschfeldist im Jahre 1921 ein Überschuß
nicht zu erwarten, da die Erträgnisse infolge der hohen ^o'hne und Materialpreise weiter
zurückgegangensind, und der Verkehr auf der Lahn weiter abgenommen hat. Der im
vorjährigen Voranschlag vorgesehene Überschutzanteilvon . - - 7 000,—^l
ist daher für 1921 in Abgang gestellt. Da indessen aus dem Vestande
des Voranschlags für das Rechnungsjahr 1919 ........ 5 328,05 .K
mehr eingesetzt weiden konnten, verringert sich die vorstehende
Mindereinnahme auf........................... I 671,95 .U

Der Vrovinzialzuschußkonnte hiernach um .................____ 36 328,05//4
ermäßigt weiden.

Der VoranschlagL über die Verwendung der Mittel zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreis-
wegebaues schließt in seiner Ausgabe um 101 000./5 höher ab. hiervon können 1000 .M durch höhere
Zinseinnahme aus rentbar angelegten Vetriigen gedeckt werden. Der Kredit von 100 000 .f^ zur Ve-
willigung von Unterstützungen an Kreise und größere leistungsfähige verbände zur Durchführung der
Übernahme von Gemeindewegen auf den Kreis oder den verband reicht nicht mehr aus. Angesichts
der bedeutenden Preissteigerung sämtlicher Materialien und der hohen Arbeitslöhne ist eine Erhöhung
dieses Kredits auf 200000 A dringend geboten. Zur Deckung des Mehrbetrages von 100000.L
mußte der Zuschuß aus dem Haushaltsplan der 5traßenoerwaltung um den gleichen Vetrag erhöht
weiden.

17. Lei Titel II Nr. 21 benötigt der Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft«
lichen Angelegenheiten einen Mehrzuschuh von....................... l 070 007,49.

Die Zuschüsse für die landwirtschaftlichenwinterschulen sind für jede 5chule mit 5000 A — statt
mit 2500 .M im Vorjahre — in den Voranschlag eingestellt. Die Erhöhung des provinzialzuschusseser¬
fordert für die bei Aufstellung des vorjährigen Haushalts vorhandenen 48 winterschulen einen Mehr¬
betrag von 120 000 ^K. Für die neue 5chule in Lüchenbeuren und die in den Kreisen Köln, Grevenbroich
und wipperfürth noch zu errichtenden winterschulen sind an Zuschüssen zusammen 20 000 A neu ein¬
gestellt. Der bisherige Zuschuß für das Internat der landwirtschaftlichen winterschule zu 5aarburg ist
mit 950.T in Wegfall gekommen. Der Zuschuß für die landwirtschaftlichewinterschule in Vergheim
wurde um 700 A erhöht. Es sind hiernach an Zuschüssenfür die winterschulen
mehr erforderlich ............................. 139 750,—^

Der Zuschußfür die Gemüsebauschulein 5traelen ist auf Grund der mit dem
2taate und der tandwirtschaftskammer geführten Verhandlungen mit 10000^5
— gegen 5000 ^i im Vorjahre — also um................. 5000,—^l
höher vorgesehen worden. ____________________ ^

Zu übertragen " 144750,—^i 56 200 032,14^



— 31 —

Übertrag 144750,—.M 56 200 032,14 ^i
Der Zuschuß an den Pensionsetat für die Direktoren der landwirtschaftlichen

Winterschulen und die weinbauwanderlehrer hat sich infolge der Veamten-Vienst-
eintommensverbesserungen um ....................... 75 445,50 ^l
erhöht. Aus dem gleichen Grunde mußte der Veitrag an den Ruhegehalts-Haushalts-
Plan für die bei den 5andwirtschaftsschulen in Vitburg und Rleve angestellten
Lehrer um................................ 26 246,70^
höher in Ansatz gebracht werden.

Dem Antrag der ^andwirtschaftskammer entsprechend ist der Zuschuß der Pro¬
vinz für die landwirtschaftliche Versuchsstation in Vonn von 3000 .M auf 30 000 .K
erhöht worden, also mehr......................... 27 000—^lt

Zur Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmungen in den wirtschaft¬
lich zurückgebliebenenTeilen der Provinz (Westfonds) konnten infolge erhöhter Zins-
einnahmen aus den rentbar angelegten Verlagen des Fonds zur Förderung der ^and-
und Forstwirtschaft 14 800 A und zur Unterstützung von Wasserleitungen 3000 ,M,
zusammen ................................ 17 800,—^i
mehr vorgesehen weiden.

Lei dem allgemeinen landwirtschaftlichen Fonds sind.......... 180 466,25 ^l
mehr in Ausgabe gestellt. Von diesem Mehrbetrage sind 47 458 .M als Metzrzuschuß
an die üandwirtschllftstammer zur Deckungder Gehaltsaufbesserungen für 4 wein-
bauwanderlehrer zu leisten.

Für die gärtnerische Versuchsanstalt in Vonn sind 12000.T und für die gart«
nerischewinterschule in Friesdorf bei Vonn 4000 .M in den Haushaltsplan neu ein¬
gestellt. Der verbleibende Mehrbetrag ist für weitere landwirtschaftliche Zwecke er¬
forderlich. 5o ist eine erhebliche Erhöhung der Veihilfen zur Förderung der Ziegenzucht
nicht zu umgehen, da durch die Maul- und Klauenseuche wertvolle Ziegenbestände
eingegangen sind, die jetzt wieder ersetzt werden müssen, damit die Versorgung der
minderbemittelten Vevölkerung mit Milch nach Möglichkeit gefördert werden kann.
Zur Durchführung des Tuberkulosetilgungsveifahrens unter den Rindviehbeständen
sowie für Flußregulierungen müssen ebenfalls weitere Mittel zur Verfügung gestellt
werden.

Die zur Unterstützung der Tierzucht im Vorjahre vorgesehenen Mittel von
64000.M reichen nicht mehr aus? eine Erhöhung um............. 135 000—.A
ist dringend geboten, angesichts der erheblichenZchiiden, die durch das verheerende
Auftreten der Maul- und Klauenseucheunter den Rindviehbeständen entstanden sind,
ist eine Erhöhung des für Veihilfen zur Hebung der RindviehzuchtvorgesehenenKredits
von 40 000 F auf 100000^5 unabweislich. Der Veitrag an die Landwirtschafts-
tammer zur Vesoldung von 6 Eierzuchtinspektorenmuß infolge der Diensteinkommens-
verbesserungen der Veamten um 38 000^5 erhöht weiden. Mit Rücksicht auf die in
Aussicht gestellten Anträge auf Unterstützung der Eierzucht, insbesondere zur weiteren
Hebung der Pferdezucht, müssen weitere 37 000 A bereitgestellt weiden.

Zur Gewährung von Veihilfen für ländliche wanderhaushaltungsschulen sind
"ehr eingesetzt .............................. 16000,—^i

Zur Erhaltung der Gebäulichteiten usw. des Rittergutes Desdorf und zum
Unterhalte sowie zur Ausbildung von Waisenknaben ist bei Titel I Nr, 9 entsprechend
bei Mehreinnahme ein Mehrbetrag von................... 9 235,—^ll
vorgesehen. ____________________________

Zu übertragen 631 943,45 ^i 56 200 032,14 ^t
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Übertrag 631 943,45 .^i .56 200 032,14 I
Für den verein zur 5chiffbarmachungder Ruhr, welcher zur weiteren Förderung

seiner Zwecke einen namhaften Veitrag aus Mitteln der Provinz erbeten hat, ist ein
einmaliger Zuschuß von ....................... , . . 10 000,— .,<l
vorgesehen. Die Provinz Westfalen hat dem verein den gleichen Zuschußin Aussicht ------------------------
gestellt. Summe der Mehrausgaben 641 943,45 ,/l.

Infolge der höheren Einnahmen aus dem weinverkauf brauchen an die wein-
und GbstbauschulenZuschüssenicht geleistet zu werden: sie sind demgemäß bei der Schule
in Trier mit....................... 21 509,50.,«
in Rreuznach mit . .................... 28 790,50 .K
in Khrweiler mit..................... 65 904,75 F°

zusammen mit 116 204,75 ^l
abgesetztwerden.

Nach Kbzug dieser Minderausgaben von ................ 116 204,75./«

verbleibt eine Mehrausgabe von........'.............. 525 738,70, T
Da die eigenen Einnahmen des Haushaltsplanes um.......... 26 69l,21 .«

gestiegen sind, würde ein Mehrzuschuß aus provinzialmitteln von....... 499 047,49,T
notwendig sein, wenn aus Titel IV der Einnahme des tzauptetats der gleiche Vetrag
wie im Vorjahre zur Überweisung gelangen könnte,-es trifft dies aber nicht zu, wie
nachstehend erläutert ist.

ver Haushaltsplan für die landwirtschaftlichenAngelegenheiten erhielt seither
seine Zuschüsse zum größten Teil aus Eitel II Nr. 21 des Haupt-Haushaltsplans, zum
kleineren Teile aus Titel IV Nr. 5 desselben Haushaltsplans. Die Einnahme des
Titels IV hat sich gegenüber dem Vorjahre nicht geändert. Aus dem diesem Einnahme-
Titel entsprechenden Titel IV der Ausgabe müssen aber

^) an den Haushaltsplan zur Förderung von Nunst und
Wissenschaft ................... 16100—.T

d) an den Etat für die Verwaltung der provinzialmuseen 485 600,— ^
c) an den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke .... 14 260,-^5
6) an den Ständefonds .............. 55 000,—.«

insgesamt^ 570 960,— ,^
mehr überwiesen weiden, so daß für den Haushaltsplan der landwirtschaftlichenAn¬
gelegenheiten derselbe Vetrag weniger entnommen weiden kann. Ver Zuschuß an den
landwirtschaftlichenEtat mußte demgemäß bei Titel II Nr. 21 um den vorgedachten
Vetrag von ............................... 570960,—.K

erhöht werden, so daß sich ein Mehrzuschußvon ................ 1070 007,49 .K
ergibt.

vie Provinzial'wein, und Gbstbauschulen erhalten ihre Zuschüsse aus dem Haushaltsplan für
die landwirtschaftlichen Angelegenheiten. Infolge der höheren Einnahmen aus dem weinverkauf ist
für das Rechnungsjahr 1921 die Überweisung von Zuschüssen an die 5chulen nicht erforderlich. Gegen¬
über der Vorjahre kommen hiernach, wie oben bereits bemerkt, an provinzialzuschüssen in Fortfall:
für die 5chule in Trier 21 509,50 ^l, Nreuznach 28 790,50.«, Khrweiler 65 904,75 ^l.

Vei der wein- und Dbstbauschulein Tri er ist unter Titel I „Vesoldungen"
eine Mehrausgabe von .......................... 165 541,—.«
zu verzeichnen, vas tatsächliche Mehr — siehe Vemerkungzu Nr. 4, Seite 3 — beträgt __________________________

Zu übertragen 165 541,— .« 56 200 032,14^



- 33 -

Übertrag 165 541,—^i 56 200 032,14^»
67 07! ^», und zwar für erhöhte Nusgleichszuschlägeund Kinderbeihilfen 41 521 ^»,
für besoldungsplanmäßige Gehaltsverbesserungen und 2 neue Stellen (1 weinbau-
lehrer und l Gartenaufseher) 25 550 ^l.

Lei den anderen persönlichen Ausgaben (Titel II) mußten der Zuschuß an
den Nuhegehalts-Haushaltsplan mit 9066,75 .», die Vergütungen für die hilfs- und
Neligionslehrer und den Vureaugehilfen um 1790^», der Lohn für den hausarbeiter
nach dem Tarif mit 2! 90 ^l höher eingestellt werden. Mithin insgesamt 13 046,75 ./»

Lei Titel III „sachliche und sonstige ausgaben" sind mehr veranschlagt für
Heizung und Veleuchtung 44500.», für die Vetostigung infolge Erhöhung der Ver¬
pflegungssätze 53 197,50 ^ll, für Möbel, Geräte, 5chreibbedürfnisse usw. 16 400^»,
für Reinigung 1620,,», für Vettzeug, Nrznei und verbandmittel 750 ^l, für Lehr¬
mittel und die Vücherei 400 ^lt, für die laufende Unterhaltung der Gebäude 5700^»,
für Bearbeitung der Weinberge, Nebschule und Obstgärten infolge der hohen Arbeits¬
löhne und Mateiialpreise 22 000 .L, für ilbhaltung der Vbstbaukurse 200^», für
Dienst- und Velehrungsreisen der Lehrer und 5chüler 2500.,», für Insertions-, vruck-
kosten und für unvorhergesehene Ausgaben 3898 ^l ......... zusammen 151 165,50^»

Diesen Mehrausgaben von ...................... 329 753,25 ^»
stehen, wie aus der diesem Lerichte beigefügten Nachweisung ersichtlich, eigene Mehr¬
einnahmen der 5chule aus den Erträgen der Weinberge, der Gartenwirtschaft usw.
in Höhe von............................... 351262,75.»

gegenüber, so daß sich eine Minderzuschuh von ................ 21509,50.»
ergibt. -----------------------

Der Voranschlag für die Provinzial-Wein- und Gbstbauschule in Nreuz -
nach zeigt bei Titel I „Lesoldungen" eine Mehrausgabe von......... 213 635,90.M

Vas tatsächliche Mehr — s. Vemerkungbei Nr. 4, 5eite 3 — beträgt 60830,90 .,L
für besoldungsplanmäßige Gehaltsverbesserungen, erhöhte Kusgleichszuschläge,Rinder¬
beihilfen und die bereits vom 60. provinziallandtag genehmigte Weinbaulehrerstelle.

Vei Eitel II „andere persönliche Ausgaben" sind............ 31767,25.»
mehr ausgeworfen. Der Zuschuß an den Nuhegehalts-Haushaltsplan hat um
12 212,25^» erhöht werden müssen. Mehr vorgesehen sind feiner nach dem Tarif
an Vergütung für die 5chreibhilfe 4740^», an Löhnen für den hausarbeiter, 3 §uhr-
lnechte und 1 5tallwärter 14 040 „U, für die Hilfslehrer 675 ^» und Zahrtausgaben für
die Verwalter bei Leaufsichtigung der auswärtigen weinbergarbeiten in Norheim
und Noxheim 100^».

Vei den sächlichen und sonstigen Rosten (Titel III) finden sich Mehrausgaben
von insgesamt ........................ ...... 252 2?5,50.M
und zwar für Vetostigung 57 742,50^», für Heizung und Veleuchtung 34 800 A, für
Möbel, Geräte, 5chulbedürfnisse 11200^», für Reinigung, Vettzeug und Wäsche
3 162,50 ^», für Lehrmittel, Arznei und verbandmittel 1400 F5, für die laufende Unter¬
haltung der Gebäude 9000^», für Vearbeitung der Weinberge und Nebschulensowie
für Neuanlllge von Weinbergen nach den aufgestellten Kostenanschlägen55 000 ^»,
für den landwirtschaftlichenVerrieb 50 000^», für die Unterhaltung der Obstanlage
im 5chönefeld und für die Ausbildung von Vaumwärtern 13 000 A, für Vearbeitung
der Gllitenanlllgen 1000^, für Dienst- und Velehrungsreisen der Lehrer und 5chüler,
für Abhaltung von Vbstbaukursenund die Vbstverwertung 3250 .T, für Unterhaltung
eines Vienenstandes und sonstige sowie unvorhergesehene Ausgaben 12 720,50 .K< ____________________________

Zu übertragen 497 678,65^» 56 200032,14^»
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Übertrag 497 678.65^ 56 200 032,14 F
Die Gesamtausgabehat sich demnach um ............... 49? 678,65 ^t

erhöht.
Nach der diesem Berichte beigefügten Nachweisungsind die eigenen Einnahmen

der Schule um .............................. 526 469,15.T
gestiegen. . Mithin

Vei dem Voranschlagfür die an die wein- und Gbstbauschulein Nreuznach angegliederte winter-
schule ist eine Mehrausgabevon 31 728 .M zu verzeichnen/ sie ist in der Hauptsache durch die Vesoldungs-
aufbesserung für den weiter der winterschulebedingt. Der Voranschlag sieht hierfür einen Mehrbetrag
von ................................... 22 728,—-,T
vor. In diesem Vetrag ist außer dem Mehr von 18 150 .U, welches für 1920 aus dem
Haupt-Haushaltsplangedeckt worden ist, der vetrag für Erhöhung des Kusgleichs-
zuschlags und der Kinderbeihilfen enthalten.

Die Rosten für Heizung, Beleuchtung, Reinigung,2chulbedürfnisse usw. sind
um ................................... 6 360.50.T
und die Reisekostenfür den technischenLeiter der Zchule um ......... 1000,—.M
höher veranschlagt.Der Zuschuß an den vensions-haushaltsplanist um ..... 1 639,50.M
gestiegen. _____________

Diese Mehrausgabenvon ...................... 31 728,— ^l
finden, wie aus der diesemVerichtebeigefügten Nachweisung hervorgeht,durch höhere'"
Einnahmen ihre Deckung.

Lei dem Voranschlagfür die wein- und Gbstbauschulein tlhrroeiler stellt
sich die Kusgabebei Titel I „Vesoldungen" um ............... 79852,50.ff»
höher. Das tatsächliche Mehr — s. Vemerkung bei Nr. 4, 5. 2 — beträgt 6778,75.T.

Lei den anderen persönlichenKusgaben (Titel II) erhöhen sich der Zuschuß an
den Pensions-Hllushaltsplanum 6174,75.K, die Vergütungen für die Hilfslehrer
um 987,50^T,zusammenum ....................... 7 162,25.^

die sächlichen und sonstigen ausgaben sind ebenfalls gestiegen: für Veköstigung
um 44 782,50 A, für Heizung, veleuchtungund Reinigungum 29 600 .T, für Lett-
zeug, Wäsche, Möbel, Geräte usw. um 2000 ^T, für Lehrmittel,Arznei und Ver¬
bandmittelum 200 ./si, für Vearbeitungder Weinberge, Nebschulenund Obstgärten
infolge Erhöhung der Löhne und Materialpreise um 20 000 .M, für die laufende Unter¬
haltung der Gebäude um 7000 .K, für Kbhaltung der Vbstbaukursesowie für Dienst¬
und Velehrungsreisender Lehrer und 2chüler um 4800.M, für Feuerversicherung,
Angestellten-,Invaliden- und Krantenveisicherungsbeiträge,Znsertionskosten und
sonstige Kusgaben um 4170,25 .il,. Zur Anstellungvon Knbau- und vüngungs-
oersuchen im Kreise Khrweiler sind 600 ^ mehr erforderlich/ der für 1920 zur Ein¬
zäunung des Weinbergs im Turmberg einmalig vorgesehene Letrag von 2000^i
ist fortgefallen. Es ergibt sich hiernach bei Eitel III eine Gesamt-Mehrausgabevon 111 152,75 .K

Gesamtsumme 1 98 167,50 ^T
Die eigenen Einnahmen der 3chule aus den Erträgen der Weinberge, der

Gartenwirtschaft, der Versuchsfelder usw. erhöhen sich mit Hilfe einer Überweisung
aus Überschüssen der Schule Nreuznach um ................ 264 072,25 ^i

Mithin Minderbedarfan Vrovinzialzuschutz.............. 65 90 4,75 .T

!8 Vei Titel II Nr. 23 und Titel IV Nr. 1 wird für den Haushaltsplan zur Förderung von Kunst
und Wissenschaftein Gesamt-Mehrzuschuß von (119 030^ ^ 16 100 .U---) .......... 135 130,—I
beansprucht. Zu übertragen 56335 126,14 F
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Übertrag 56 335 162,14 ^l

Für Vesoldungen sind mehr erforderlich ................ 70 380—^
vas tatsächliche Mehr — s. Vemerkung bei Nr. 4, Seite 3 — beträgt 33 680 ^t.
Vei den sachlichen und sonstigenAusgaben sind für l Vureauhilfskraft 7400 ^

Mehr eingesetzt, für Heizung, Veleuchtung, Reinigung und bauliche Instandhaltung
des Ärchivgebäudes sowie an Löhnen für den Pförtner und Heizer 31 000 ^, für die
Vücherei 550 .M, zur Vestreitung der Reisekostendes Assistenten und für unvorher¬
gesehene Ausgaben 1000 .T. Der Reisekosten-Pauschbetragdes provinzialkonservators
ist um 4500 .K erhöht, Vie Kosten der Geschäftsstelledes Rheinischen Vereins für
Denkmalpflege und Heimatschutzsind um I9 500.M gestiegen und für die Unter¬
haltung des Kaiser-Wilhelm-Venkmals in Koblenz und der Figurengruppe vor dem
Ständehause 4700 .K mehr vorgesehen. Gegenüber diesen Mehrausgaben von
68 650^, waren die auf den Fonds für die venkmälerstatistik übernommenen Ver¬
gütungen für die Assistentenund den Architektender venkmälerstatistikmit 10 800 „il
sowie die Zulage für einen tlrchivbeamten mit 600 ^ abzusetzen, so daß bei den säch¬
lichen und sonsügen Kosten eine Mehrausgabe verbleibt von .......... 5? 250,— ^l

Summe 127 630,—^c
vie eigenen Einnahmen des Haushaltsplanes haben sich nach der diesem Be¬

richte beigefügten Nachweisung um . . .................. 7 500,—^l
vermindert; es mutz somit ein Mehrzuschuß von .............. 135 130—^l
geleistet weiden.

ver Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschaft erhielt bisher seinen Zuschuß lediglich
aus Titel IV Nr. 1 des Haupt-Haushaltsplanes Infolge höherer Zuschußleistungenan die Haushalts¬
pläne für die provinzialmuseen und für gewerbliche Zwecke aus dem vorgedachten Titel konnte nur
ein Teilzuschusz aus Titel IV überwiesen werden, da der entsprechende Einnahme-Titel IV gegen das
Vorjahr unverändert geblieben ist,- der Restzuschußmußte daher bei Titel II Nr. 23 vorgesehen werden.

19. Vei Titel II Nr. 24 ist der Zuschuß für das Landesarveits« und Verufsamt der Rhein-
Provinz um ....................................... 222 000,—^t
höher eingesetztworden.

vie Kosten des Landarbeits- und Lerufsamtes sind nach der Ministerialverordnung vom 12. Sep¬
tember 1919 und 18. März 1919 sowie nach dem Veschlusse des provinziallandtags vom vezember 1920,
soweit sie nicht durch Zuschüsse des Reichs, des Staates und von dritter Seite gedeckt werden, auf den
piovinzialverband zu übernehmen. Die ausgaben des Amtes sind infolge Ausdehnung seines Wirkungs¬
kreises und infolge Erhöhung der Gehälter von 596 400^ im Vorjahre auf l 170 000^ gestiegen.
An Einnahmen werden erwartet 20 000 .L als besonderer Zuschuß des Reichsarbeitsministers zur Er¬
richtung eines Krbeitsbeschaffungsreferates und 18 000 .T Veitläge von Interessenten und Gebühren
für die Arbeitsvermittlung. Es bleiben somit vom Reich, Staat und Provinz 1 132 000 .M aufzubringen.
Genaue Bestimmungen über den Umfang der Beteiligung von Reich und Staat an den Kosten des landes-
llibeitsamtes liegen zwar noch immer nicht vor, jedoch muß nach den vorliegenden Erklärungen an¬
genommen weiden, daß die Provinz nur etwa ein vrittel der Kosten zu tragen hat,- es empfiehlt sich
aber, noch nicht mit Sicherheit auf eine entsprechende Beteiligung des Staates in der vollen Höhe zu
rechnen. Kls Zuschuß des Reichs und Staates ist daher nur der Vetrag von 562 000 .R eingesetzt, so daß
zum Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben ein provinzialzuschuß von 570 000 .T erforderlich ist
gegen 348 000 .il im Vorjahre, also mehr 222 000 ^l.

20. Lei Titel IV Nr. 2 erfordert der Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen
m Vonn und Trier an provinzialzuschuß mehr....................... 485 600,—^ll

Zu übertragen 57 042 762, 1 4 ^l
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Übertrag 57 042 762,14 I
hiervon entfallen auf Titel I „Besoldungen".............. 203 350,— ^l
Das tatsächliche Mehr — s. Lemerkung bei Nr. 4, Seite 3 — betragt 53 240 ^l.
Die tarifliche Regelung der l^öhne erfordert für beide Museen einen Mehr¬

betrag von................................ 194 900,—^l
Die sächlichen und sonstigen Ausgaben zeigen in ihrem Endergebnis unter

Titel III eine Mehrausgabe von...................... 94400,—.^l
hier mußten mehr angesetztwerden für Heizung, Beleuchtung, Steuern, Ver¬

sicherungund Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen 44 000.K, für größere Unter¬
suchungen und Ausgrabungen für beide Museen 20 000 ^l, für größere Ankäufe 8000 ,/lt,
für Kufstellung und Unterhaltung der Sammlungen, Anfertigung des Katalogs usw,
5100 .M, für Unterhaltung und Vermehrung der Bücherei 3000 ^l, für bauliche In¬
standsetzungender Museumsgebäude 12 500^6, für kleinere unvorhergesehene ver-
suchsgrabungen und kleine Ankäufe 2000 .M, für Schieibhilfe, Schreibmaterialien,
Porto und Drucksachen sowie für sonstigeAusgaben 4700 ^i. Der Kredit für Reise¬
kosten der Museumsbeamten muß um 2100 ^l erhöht weiden, während für Reinigung
der Museen 7000 ./U weniger vorgesehen werden konnten. ______________ ,

Mithin (5 esamt-Mehrausgabe 492 650,— ^t
Die eigenen Einnahmen sind nach der diesem Lerichte beigefügten Nach¬

weisung um ............................... 7050,—.^l

gestiegen; daher Mehrzuschuß aus provinzialmitteln ............. 485 600,— ^t

21. Lei Eitel IV Nr. 3 beansprucht der Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke einen Mehr¬
zuschuß von ....................................... 14260,-

Der Zuschußzur Einrichtung von Meisterlehrgängen in Köln ist um 12 260.U und der Zuschuß
zu den Vetriebskosten der Ausstellungshalle für Maschinen und Werkzeuge für Handwerk und Klein¬
gewerbe in Köln um 7000 II erhöht worden. Demgegenüber ist der bisher zu den Unterhaltungskosten
der Fachschulefür Schuh- und Schäftefabritation in weimelskirchen bewilligte Zuschuß mit 5000 .li
gestrichen worden, da die Schule nach Frankfurt a. M. verlegt ist.

22. Lei Eitel IV Nr. 6 mußte dem zur Verfügung des provinziallandtags stehenden Stände«
fcmds mit Rücksicht auf die hohen Kosten, welche bei der Denkmälerstatistikdurch den Druck der Lande
über die Aachener Kunstdenkmäler entstehen, ein Mehrzuschuß von ............... 55 000,— .^
überwiesen werden.

23. Lei Eitel VI Nr. 4 und 4 2 findet sich ein Mehrzuschuß von.............. 1720000,— .
Schon bei der Leratung der vom 59. Rheinischenprovinziallandtag verabschiedetenHaushalts¬

pläne für das Rechnungsjahr 1920 ist sowohl in den Fachkommissionen,als auch im Plenum darauf hinge¬
wiesen worden, daß angesichts der seit der Aufstellung der Voranschlägeauf allen Gebieten eingetretenen
weiteren Teuerung mit der Überschreitungder Haushaltspläne gerechnet werden müsse. Nach den vor¬
läufigen Abrechnungen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten weiden sich die Mehrausgaben
für das verflossene Rechnungsjahr auf mindestens ..............14750 000,—^
belaufen. Die Ursachedieser Mehrausgaben liegt einmal in der den staatlichen Ve-
stimmungen angepaßten Erhöhung des Ausgleichszuschlagszum Grundgehalt und
Vltszuschlag für alle Ortsklassen sowie in der Erhöhung der Kinderbeihilfen und
der 5öhne und der Einreihung zahlreicher Orte in eine höhere Ortsklasse mit rück¬
wirkender Kraft, sodann in der durch die Geldentwertung eingetretenen Preissteige¬
rung sämtlicher Gebens- und Wirtschaftsbedürfnisse für die provinzialanstalten. Die
für Materialien, Veköstigung,Heizung, Leleuchtung und die meisten übrigen sächlichen_________________________

Zu übertragen 14750000,—^l 58832022,14.
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Übertrag 14750 000,— ^ 58 832 022,14 ^i
kosten vorgesehenen Kredite sind fast durchwegüberschritten worden. Eine Unterlage
für die tatsächlichenAusgaben bieten hierfür die in die Voranschläge des Rechnungs¬
jahres 1921 eingestellten Ansätze. Für den Haushaltsplan über die Rosten der Für¬
sorgeerziehung kommt noch besonders hinzu, daß infolge starker Zunahme der Neu-
Überweisungen rund 1000 Zöglinge mehr vorhanden waren, als bei der Etatsauf-
stellung angenommen weiden konnte. Die endgültige Feststellung des Fehlbetrages
für das abgelaufene Rechnungsjahr wird erst nach dem Zahresabschlutz (l8. Zuli)
erfolgen können? es wird hierüber im verwaltungsbericht für 1920 eingehend be¬
richtet werden.

Zur Durchführung der Neuregelung der Veamtenbesoldung auf Grund des
preußischen Veamten-Viensteinkommengesetzesvom 17. Dezember 1920 sind unter
Titel VI 4a schätzungsweise ....................... 500000—^ll
eingestellt.

Die Revision der gesamten Vesoldungsordnung, insbesondere des Vesoldungs-
plans für die Veamten der Rheinischenprovinzialverwaltung hat sich noch nicht durch¬
führen lassen, da die zu dem vorgedachtenGesetzergangenenAusführungsbestimmungen
bis zur Drucklegungdieses verichts noch nicht erschienen sind. Mangels dieser Ve-
stimmungen läßt sich aber die finanzielle Tragweite der Vesoldungsrevisionnicht über¬
sehen? es ist daher schätzungsweiseein Vetrag von 500 000 .T angesetzt. ______________

Diesem Mehrbedürfnis von zusammen ................ 15 250 000,—^l
steht im Voranschlagzum Haupt-Haushaltsplan bei Titel VI Rr. 4 und 4^ eine Summe
von (6 300 000 .M > 7 230 000.K ^).......^............13 530000 —,K
gegenüber? sie stellt den Vetrag dar, welcher zur Durchführung der am 1. April 1920
in Kraft getretenen neuen Vesoldungsordnung bzw. zur Deckungder den Leamten
auf Grund dieser Ordnung für 1920 zustehenden Mehrbeträge erforderlichwar. Diese
Mehrbeträge sind für 1921 in den Einzel-Haushaltsplänen bei dem Abschnitt„Vesol-
dungen" berücksichtigt.

Es sind mithin gegenüber dem Vorjahre bei Eitel VI Nr. 4 und 4 g., wie oben.
angegeben, mehr notwendig ........................ 1 720 000,—^i

24. Vei Eitel VI Rr. 5 ist zur Vestreitung der den Veamten und Angestellten — soweit sie im
besetzten Gebiet ihren dienstlichen Wohnsitz haben—zu gewährenden Lesatzungszulagen bzw. Wirtschafts¬
beihilfen ein Mehrbetrag von ... .- ............................ 2 990000—.A
erforderlich.

wie den Staatsbeamten, ist auch den provinzialbeamten auf Grund Veschlusses des erweiterten
Provinzialllusschussesvom 1. IM 1920 die sogenannte Vesatzungszulagenach den Grundsätzendes Reichs
vom 1. Juli 1920 ab bewilligt worden. Die im neu besetztenGebiete tätigen Leamten usw erhalten
diese Zulage —soweit sie im besetzten Gebiete ihren dienstlichenWohnsitz haben — vom 8. März d. I- ab.
Nach § I des Gesetzes,betreffend die Erstattung der von den Ländern und Gemeinden den Veamten in
den besetzten Gebieten gezahlten wirtschaftsbeihilfen, vom 23. Dezember 1920 zahlt das Reich den Län¬
dern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) zu den von diesen an ihre Veamten, Lehrer, Lohnangestellten
und Lohnempfänger in den besetzten Gebieten gezahlten oder noch zu zahlenden besonderen wirtschafts¬
beihilfen, einen Zuschuß von 80 v. h., soweit die Wirtschaftsbeihilfen den Sätzen der vom Reiche für seine
Veamten usw bewilligten Wirtschaftsbeihilfen entsprechen.

An Vesatzungszulagesind insgesamt 5 640 000^5 zu zahlen? hiervon sind also 4 512 000 .M vom
Reich zu erstatten. Dieser Vetrag ist hinter Eitel V Nr. 2 der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans für
l9l2 als Rückeinnahme aus Erstattungen des Reichs vorgesehen. ______________

Zu übertragen 61 822 022,14 ^l
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Übertrag 61822022,14^
25. Lei Titel VI Nr. 6 ist zur Ausführung von Kriegsgedenkzeichenim 5tändehause und in den

einzelnen provinzialanstalten ein Letrag von ........................ 70 000,—^»
neu eingestellt.

Auf den dem provinziallandtag vorgelegten Lericht und Antrag des provinzialausschusses, be¬
treffend Errichtung von Gedenkzeichenan die im Kriege gefallenen Veamten, Angestellten, Arbeiter
und Zöglinge der Rheinischenprovinzialverwaltung, wird Vezug genommen.

26. Lei Titel VI Nr. 7 sind an Zinsen für die zur Vestreitung der laufenden Ausgaben von der
Bundesbank entnommenen Vorschüsse sowie zur Abrundung .................. 1699 168,76^»
Der 59. Rheinische piovinziallandtag hat in seiner 5itzung vom 10. Dezember 1920 den 5teuer-
bedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischen den Einnahmen und Ausgaben des Haushalts¬
plans für das Rechnungsjahr 1920 auf 80 000 000 .L festgesetzt, hiervon waren rund 53 781 350 ^
als Anteil des provinzialverbandes an der Reichseinkommensteuer gewährleistet, während der Rest
von den Kreisen aus den Realsteuern aufgebracht werden mußte. Aus den Einnahmen des Reichs ist
im April 1921 abschläglichein Letrag von 13 079 467 ^ überwiesen worden, weitere Überweisungen
sind zurzeit der Drucklegungdieses Verichts noch nicht erfolgt, wohl ist eine weitere Rate von 26158934 ^l
in Aussicht gestellt. Die aus den Realsteuern aufzubringende provinzialumlage ist ebenfalls noch nicht ganz
eingegangen,- es sind zurzeit noch rund I 323 000 ^l aus 1920 rückständig. Die fehlenden Mittel mußten
deshalb zur Deckungder Vedürfnisse der provinzialverwaltung bei der Bundesbank vorschußweiseent¬
nommen werden. Die Dorschutzzinsen belaufen sich bis jetzt auf rund 2 900 000 ^T. Lei der Unsicherheit
der Finanzlage erscheintes geboten, zur Bestreitung der an die Tandesbanl zu zahlenden vorschußzinsen
einen Letrag in gleicher Höhe einzustellen. ____________ ^>

Lei dem Haupt-Haushaltsplan für 1921 ergibt sich hiernach eine GesaMt-MehraUsgabt von 63 591 190,90 Z
welcher indessen die nachstehend aufgeführten Minderausgaben gegenüberstehen.

27. Lei Eitel IV Nr. 5 ist für Meliorationen und für Aufbesserung der landwirtschaftlichenVer¬
hältnisse in den Gebirgsgegenden und in den wirtschaftlichzurückgebliebenenTeilen der Provinz ein
Minderzuschuß von ................................... 570 960,—I
zu verzeichnen,

wegen des Minderzuschusseswird auf die Vemerkungen zu Titel II Nr. 21 (5eite 22) Lezug ge¬
nommen.

28. Lei Titel V Nr. 4 sind zur Verzinsung und Tilgung der aus der 3. Anleihe zu Anstaltszwecken
zu deckendenKosten im Letrage von 7 000000^...................... 10425,—^
weniger ausgeworfen.

Aus dieser Anleihe sind die Laukosten der Piovinzial-Zürsorgeeiziehungsanstalt Fichtenhain be¬
stritten worden,- die Anstaltsüberschüssesind daher zur Verzinsung und Tilgung der Anleihe an den
Hauptetat abzuführen. Nach dem Voranschlägeder Anstalt werden sich diese Überschüsse gegen das Vor¬
jahr voraussichtlichum 10425^5 höher stellen,- der provinzialzuschuß war demgemäß um den gleichen
Letrag zu kürzen.

29. Lei Titel V Nr. 5 konnten zur Verzinsung und Tilgung der aus der > Anleihe zu Anstalts¬
zweckenzu deckendenKosten von 13 000000^ ....................... 20 005,—I
weniger an Zuschuß in den Haupt-Haushaltsplan eingestellt weiden.

Aus dieser Anleihe sind die Vaukosten der Provinzial-Zürsorgeerziehungsunstulten in Rhein-
dahlen und 3olingen gedeckt worden? die Anstalten haben daher zur Verzinsung und Tilgung der Anleihe
beizutragen. Die Anstaltsüberschüssesind für 1921 um 20005 ^ höher angenommen? der provinzial¬
zuschuß konnte somit um den gleichen Letrag ermäßigt weiden. ______________

Zu übertragen 601 390,—^
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Übertrag 60l 390,—^jt
30. Lei Titel V Nr. 6 sind zur Verzinsung und Tilgung der für den Neubau des Landeshauses

und den Umbau des Ständehauses genehmigten Anleihe ................... 200,90 ^l
weniger vorgesehen.

Ein Teil der Vaukosten ist noch vorschußweise verrechnet. Der bestehende vorschuh ist um
einen Vetrag der im Jahre 1920 bei dem Titel erspart werden konnte, verringert worden, vie Zinsen
haben sich entsprechend ermäßigt.

31. Lei Titel V Nr. 9 ist zur Ansammlung eines Fonds zur Verminderung des Knleihebedarfs
für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten ein Vetrag von .................. 1955 000,—^l
weniger ausgeworfen, Zur den gedachten Zweck war in den früheren Jahren gemäß Veschlußdes pro-
vinziallandtllgs vom 16. März 1907 --- ^"X, des der Verteilung der Prooinzialumlage zugrunde zu legen¬
den Staatssteuersolls vorgesehen worden.

Kuf die Ausführungen zu II „Vaufonds" (5eite 30) wird Vezug genommen.

32. Lei Titel VI Nr. 2 6 ist zur Durchführung des Gesetzes vom 6. Mai 1920, betreffend die öffent¬
liche Kiüppelfüisorge ein Vetrag von............................ 150000,—^l
abgesetzt worden, da über die Rrüvpelfürsorge ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt worden ist (vgl.
laufende Nr. 15 dieses Verichts).

Die MlNderaUzgllbeN ergeben zusammen einen Vetrag von.............. 2 706 590,90 ^ll
Vie Gesamt-Mehrausgaben sind vorstehend (Seite 28) mit .............. 63591 190,90 ^i

errechnet worden; es ergibt sich hiernach ein GesaMt-Nlehrbettag von..........., 60 884 600,—^l
für welchen Deckung zu beschaffen ist. -----------------------

Der Haupt-Haushaltsplan schlägt (Seiten 3 und 4) zur Deckungdieses Mehrbetrags vor:
1. Lei Titel II Nr. 1 der Einnahme die prooinzialumlage für veilehrsanlagen um.....23 514 900,—^l
2. Vei Titel II Nr. 2 der Einnahme die provinzialumlage zur Deckung der Kosten des Landarmen-

wesens um ..................................... 4 360 000,—^lt
3. Vei Titel II Nr. 3 der Einnahme die provinzialumlage zur Deckung der Kosten der erweiterten

Armenpflege um .................................. 5046000,—^t
4. Lei Titel II Nr. 4 der Einnahme die provinzialumlage zur Ergänzung der allgemeinen votations-

rente bzw. für allgemeine Zwecke der Piovinzialverwaltung um.............28 031700,—^jl
5. Vei Titel V Nr. 1 die Einnahme an Zinsen aus vorübergehend angelegten Veständen aus Zentral¬

mitteln um .................................... 25 000—^
6. Vei dem besonderen abschnitt hinter Titel V Nr. 2 der Einnahme die Erstattungen des Reichs auf

die den Veamten gewährte Vesatzungszulage um .................... 1642 000,—^t

im ganzen also um.................................62619600,—^i
zu erhöhen, dahingegen

7. bei Titel II Nr. 5 die Provinzialumlage zur Ansammlung eines Fonds für regelmäßig wieder«
kehrende Hochbauten um .............................. 1735 000,—^l
zu ermäßigen.

Der vorstehende errechnete Gesamt-Mehrbedarf von ...................60884600,—^l
findet hiernach seine Deckung.
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II.

AusgleichZfonds.

Der Ausgleichsfonds ist gemäß Beschluß des 47. Rheinischenvrovinziallandtags vom 16. März 190? mit einem Be¬
trage von 471 866,89 .M gebildet worden zwecks Schaffung einer Reserve, die in Zeiten eines erheblichenRückgangsdes um¬
lagefähigen ätaatssteuersolls zur Verminderung einer starkenErhöhung des vrovinzialsteuersatzes dienen sollte. Der Fonds
war auch zur Deckungderjenigen ausgaben vorgesehen, welche dem vrooinzialverbande aus der für den Rhein-Weser-
Kanal und die l^ippe-wasserstratzeübernommenen Garantie für die Verzinsung und Tilgung der Bau- und Betriebskosten
des Ranalunternehmens entstehen werden. Der auf die Rheinprovinz entfallende Anteil an den Garantieleistungen
für den Rhein-Weser-Kanal belief sich für das Rechnungsjahr 1918 auf rund !?2 320/5 Das Ergebnis muß noch als ein
durchaus günstiges bezeichnet werden, da die Betriebskosten durch Einnahmen völlig gedeckt weiden konnten und für die
Verzinsung des Anlagekapitals noch l 480 000.T zur Verfügung blieben. Für die folgenden Jahre wird sich das Bild wesent¬
lich anders gestalten, vas Ergebnis für das Rechnungsjahr 1919 liegt noch nicht vor. In der im Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten im April 1920 ausgearbeiteten „Unterlage für die Beratung der wasserstraßenbeiräte über die weitere
Erhöhung der ächiffahrtsabgaben auf dem Rhein-Weser-Kanal und dem Dortmund-Ems-Kanal" ist indessen schon darauf
hingewiesen, daß sich für das Geschäftsjahr l919 schon bei den Betriebskosten ein Fehlbetrag von mehr als 1 600 000 I
ergeben würde und eine Verzinsung des Anlagekapitals nicht in Frage kommen könne. Bei dieser Sachlage muß mit eine!
weit stärkeren Belastung des Ausgleichsfonds gerechnet werden. Zur Frage der seiner Zeit unter bestimmten Voraus¬
setzungen übernommenen Kanal-Garantieverpflichtung wird nach Abschluß der Verhandlungen über die in Aussicht stehende
verreichlichung der Wasserstraßen erneut 5tellung genommen werden müssen.

Der Ausgleichsfonds besteht zurzeit
1. aus 5 prozentigen Reichskriegsanleihescheinenzum Kurswerte von ......... 3 777 350,—F
2. aus einem bei der Landesbant der Rheinprovinz rentbar angelegten Depositum von , 2 338 966,28 I

ver Fonds ist hiernach zum größeren Teil in Wertpapieren angelegt, deren Veräußerung mit Rücksicht auf den
damit verbundenen, nicht unbedeutenden Kursverlust nach Möglichkeit vermieden werden mutz.

VaufondZ.

ver Laufonds ist durch Beschluß des 47. Rheinischen vrovinziallandtags vom 16. März 1907 zur Verminderung
des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten geschaffenworden. Dieser Fonds zog seine Einnahmen aus
einer 5ondererhebung von ^"X, des 5taatssteuersolls und aus eingehenden Vepotzinsen vorhandener Bestände. Die in den
letzten Jahren in den vrovinzialanstalten auszuführenden Notstandsarbeiten und die sonstigennotwendigen größeren Bau-
arbeiten zwangen dazu, den Vaufonds entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung mit Genehmigung des vrovinzialland¬
tags zur Ausführung derartiger Arbeiten ganz in Anspruch zu nehmen, da einmal andere Mittel nicht disponibel waren
und zum anderen größere Hochbauten nicht in Frage kamen. Die Mittel zur Ausführung größerer baulicher Ergänzung^
arbeiten in den vrovinzialanstalten sollen vom laufenden Rechnungsjahre ab in den Haushaltsplan über die Kosten del
baulichen Beaufsichtigung usw. der vrovinzialanstalten (Anlage XVII des Hauptetats) eingestellt werden,- es wird dieser-
halb auf die Ausführungen zu Nr. 13 (5eite 15 des vorberichts) Bezug genommen.

von der Einstellung eines Betrages zur Ansammlung eines Fonds für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten in
den diesjährigen Haushaltsplan ist mit Rücksicht auf die starke steuerlicheBelastung der Kreise abgesehen worden.

III.

In dem mit diesem Berichte dem Vrovinziallandtags vorgelegten Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
1921 ist in dem Titel II Nr. 1 bis 4 zur Bestreitung der Bedürfnisse der provinzialverwaltung eine Einnahme aus 5teuelN
von 139 217 600 .K vorgesehen, gegen 80000 000 im Rechnungsjahre 1920, also in 1921 mehr: 59 217 600 .M. Vas
Finanzwesen der Provinzen hat durch die neuen 5teuergesetze eine wesentliche Änderung erfahren. Nach den bisherigen
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gesetzlichenVestimmungen waren die Einkommensteuer und die Realsteuern mit dem gleichenProzentsätze zur provinzial»
Umlage heranzuziehen unter Zugrundelegung des Staatssteuersolls nach dem Stande vom l. Ianuar des vorausgegangenen
Rechnungsjahres. Dieses Recht steht den Provinzen jetzt nur noch bezüglich der Realsteuern zu. Kn die 5telle der bis¬
herigen Lelllstung der Einkommensteuer ist die Veteiligung der prooinzialverbände an der Reichseinkommensteuer und
der Köiperschaftssteuer getreten. Die Ausschreibung der provinzialumlage mutz sich nach der Höhe des dem provinzial-
veiband zu überweisenden Reichseinkommensteueranteils und nach der kommenden 5teuergesetzgebung richten. Nach 8 56
des candessteuergesetzes vom 30. März 1920 in Verbindung mit z 3 des hierzu ergangenen preußischen Kusführungs-
gesetzes vom 13. Ianuar 1921 belief sich der auf die Rheinprovinz entfallende Knteil an dem Aufkommen des Reichsein-
iommensteuer für das Rechnungsjahr 1920 auf 53 781 350,65.^. Dieser Vetrag umfaßt die für das Jahr 1919 aus der
Einkommensteuer bezogene provinzialumlage zuzüglich einer Steigerung von 35 </,. Da anzunehmen ist, daß der gleiche
Anteil der Provinz an der Reichseintommensteuer auch für das laufende Rechnungsjahr zur Überweisung gelangen wird,
wird, wie nachstehend erläutert, zur Deckungdes nach Kbzug des Reichseinkommensteueranteils verbleibenden Steuer-
bedarfs die Erhebung einer provinzialumlage von 162,21 °/> erforderlich sein.

wie vor bemerkt stellt sich der Steuerbedarf der Provinz für das Rechnungsjahr l92I auf 139 217 600,—^l
Nach Abzug der aus der Reichseintommensteuer zu erwartenden Überweisung von rund . , . 53 781 350,—^

werden mithin noch .................................... 85 436 250,—^l
aus Realsteuern zu decken sein.

Da der Kreis Ivetzlar auf Grund des Regulativs vom 17. Januar 1876 von der Abgabe für ver-
lehrsanlagen bzw. zur Verwaltung und Unterhaltung der früheren Vezirksstraßen befreit ist, muß die
auf diese tlbgabe entfallende Ertragssteuerquote mit ..................... 12? 323,— ^l
von den übrigen Kreisen aufgebracht werden? es sind mithin auf das Gesamtsollaufkommen an Ertrags- ______________
steuern umzulegen .................................... 85 563 573,—.K

Maßgebend ist nach dem noch in «rast gebliebenen ß 25 des Kreis- und provinzialabgabengesetzes vom 23. Kpril
1906 das Realsteuersollnach dem 5tande vom I. Januar 1921. Nach den von den 5tadt- und Landkreisender Provinz ein¬
gereichten Steuerübersichten ergibt sich ein Gesamtsteuersoll an Realsteuern von rund ........53 750 000,—^l

Da indessen damit gerechnet werden muß, daß infolge von Reklamationen, Lerufungen usw.,
auch irriger Kngaben das umlagefähige Steuersoll herabsinken wird, muß namentlich unter den jetzigen
Verhältnissen eine Minderung des 5teuersolls um mindestens ................. 1000 000,—^t

angenommen weiden, so daß ein Gesamtsteuersoll an Realsteuern von .............. 52 750 000,— .^
verbleibt, gegenüber rund 45 800 000 .K im Vorjahre.

Lei einem Gesamtsteuersoll von 52 750 000 ,K würde sich hiernach eine aus den Ertragssteuern zu deckende pro-
vinzilllsteuer von 162,21°/, ergeben.

In den übrigen Provinzen — mit Ausnahme von Hannover — ist eine weit stärkereVelastung der Realsteuern im
Rechnungsjahr 1921 zu verzeichnen. Nach den bis jetzt vorliegenden Mitteilungen beträgt diese Velastung in der Provinz
Schlesien 177°/,, Westfalen 218°/,, Pommern 240°/«, Vrandenburg 250°/«, Hessen-Kassel 256°/«, Schleswig-Holstein270°/,,
Sachsen275°/, und Ostpreußen 385°/«. Nur bei Ostpreußen ist ein Fehlbetrag aus den Iahren 1919 und 1920 zu decken.-
bei den übrigen Provinzen haben die provinziallandtage, die im März getagt haben, bereits die Mittel zur Deckung von Fehl¬
beträgen des Iahres 1920 bewilligt. Infolgedessen hat sich dort die Lelastung der Realsteuern für 1920, die hier 57,48°/,
betrug, entsprechend erhöht, und zwar:

Lei der Provinz Westfalen auf 97°/,, Vrandenburg 127°/,, Schlesien 147°/,, Schleswig-Holstein185°/,, Hessen-Kassel
205°/,, Pommern 212°/,.

Diese Zusammenstellung ergibt, daß die Rheinprovinz bei einer Velastung der Realsteuern mit 162,21°/, für das
Rechnungsjahr 1921 noch an zweiter Stelle steht. Die Anträge der provinzialverwaltungen auf wesentliche Erhöhung der
Dotationsrenten, die zurzeit nur noch 1,4 °/« des Gesamtbedarfs ausmachen, sowie mehrfacheVerhandlungen der provinzial-
veibände mit den zuständigen Ministerien — zuletzt am 12. Mai d. I- — wegen Änderung des Steuerrechts der Provinzen
haben bisher zu keinem Ergebnis geführt.
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Der provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:

„Der provinziallandtag wolle
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen verwaltungszweige

und Anstalten für das Rechnungsjahr 192l feststellen-
2. den 5teuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischen den Einnahmen und Ausgaben des Haupt'

Haushaltsplans auf 139 21? 600 ,M festsetzen.-
3. zur Deckung des nach Abzug des Reichseinkommensteueranteils verbleibenden Letrages die Erhebung einer

provinzialumlage von 162,21 °X> auf die Nealsteuern nach Maßgabe der steuergesetzlichenVestimmungen be¬
schließen,-

4. beschließen, daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm gehörenden Haushalts¬
plänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten auch nach dem l. Januar l922 bzw. nach dem
l. April 1922 die Verwaltung so lange weiter geführt und der zu 2) genehmigte piovinzialsteuerbedarf so
lange weiter erhoben werde, bis der provinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt haben wird.

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der provinzialausschutz:

Dr. Adenauer,
Vorsitzender.

Dr. von Nenners,
Landeshauptmann.



Anlage.

Nachlvcisung
der eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten

der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren !920 und 1921.
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Nr. Bezeichnung der Haushaltspläne Anlage

Betrag
der eigenen Ein«
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1821

Niese hab««
betragen in b«"
Rechnungsjahr

1920

Mithin jetzt

Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzwlausschussee
und der Zentralverwaltungsbehörde............

Haushaltsplan
g,) zur Zahlung von Ruhegehältern usw. an Provinzialbeamte und

von Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützungen an deren
Hinterbliebene,
zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) und von
Witwen- und Waisengeldern an nicht ruhegehaltsberechtigte
Angestellte und Arbeiter sowie deren Hinterbliebene,
Or.-Klein-Stiftung...................

b)

o) II

1 747 700

2 456 645 15

524 800

Haushaltsplan über die Besoldungen und andere persönliche Aus¬
gaben für die bei der Landesversicherungsanstalt „Nheinprovinz"
beschäftigten Provinzialbeamten..............

Zu übertragen

III 8 250 000

12 454 345

1 852 U9

mehr weniger

1 222 N00

5 500 000

15 ? 876 919

604 525

2 750 000

^ 577 425

,'!5

!!5

Bemerkungen

Der Verwaltungskostenbeitrag der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt hat unter Berücksichti¬
gung der erhöhten Aufwendungen um 50 000 A erhöht werden müssen, der Verwaltungs¬
kostenbeitragin Höhe von 3°/<> der Einnahmen aus Polizeistrafgelderfonds um 1770,14 .A,
der Beitrag in Höhe von 4<X> der Einnahmen der Pferde- und Rindviehversicherungsfonds
um 496 786 .M, der Beitrag der Provinzialstraßenverwaltung unter Berücksichtigungder
Ausgaben an Besoldungen für die in der Straßcnbauabteilung beschäftigten Beamten um
555 000 .M, der Beitrag der Ruhegehaltskassen der Landbürgermeistereien und Landge¬
meinden usw. um 50 000 ^l. Der Beitrag der Fürsorgeerziehung zu den Kosten der Rech-
nungsrevision und der Kasfenführung ist mit 29 600 ,K und der zu dem gleichenZwecke seitens
der landwirtschaftlichenVerufsgenossenschaftzu leistende Beitrag mit 16 900 ^i höher ein¬
gestellt. Die Mieten der Abteilung Fürsorgeerziehung und der landwirtfchaftlichen Be¬
rufsgenossenschaftfür die im Landes- bzw. Ständehaus benutzten Räume haben fich um
16 500 ^t und 29 100 ^l entsprechendden tatsächlichenAufwendungen erhöht. An anderen
Mieteinnahmen und als unvorhergefehene Ginnahmen sind mehr vorgesehen 13 503,86 ^l.
Der Beitrag aus dem Haushaltsplan über die Kosten der baulichen Beaufsichtigung der
Provinzialanstalten ist mit 36 260 ^ abgesetzt,da die Gehälter der technischenBeamten,
ganz auf den Zentraletat übernommen sind. Nach Abzug dieser Mindereinnahme verbleibt
eine Mehreinnahme von 1 222 900 .K.

Die Zuschüsseder einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten an den nebengenannten Haus¬
haltsplan sind um ......................... 578 960,60 ^t
in die Höhe gegangen. Die Zuschüssesind wie bisher mit I5<^> der ruhe-
gehaltsberechtigten Durchschnitts-Diensteinkommen der planmäßigen Be<
amtenstellen berechnet. Die bedeutende Mehreinnahme gegenüber dem Vor¬
jahre ist durch Stellenvermehrung entstanden und durch die Erhöhung der
durchschnittlichenDiensteinkommeninfolge Einnruppierung mehrerer Orte in
höhere Ortsklassen.

Zur Deckung der Ausgaben an Invalidengeldern für frühere Straßen-
Wärter und Arbeiter fowie an Witwen- und Waisengelder für deren Hinter¬
bliebene mußte infolge Erhöhung der laufenden Teuerungszulagen ein Mehr¬
betrag von............................. 20000,— „
vorgesehen werden.

Die sonstigen Ginnahmen — Zinsen des Pensionsfonds und Polizeistraf-
gelder — sind gestiegen um.................... 5 636,75 „
Gegenüber diesen Mehreinnahmen von ................ 604 597,35 ^l
mußte die Einnahme an Zinsen des Vermögens der Or.-Klein-Stiftung um 72,— „
niedriger angenommen werden. ____________

Die eigenen Einnahmen sind hiernach um............. 604 525,3« .A
gewachsen.

Die Einnahme dient zur Bestreitung der Ausgaben für die Besoldungen und sonstigen persön¬
lichen Kosten der bei der Landesversicherungsanstalt tätigen Provinzialbeamten und Ange¬
stellten. Die Ausgabe wird ausschließlichvon der Anstalt getragen und b e l a st e t den
P ru vinzia lv erb and nicht.

Bei dem Titel I „Besoldungen" ist die Ausgabe gestiegen um ... , 2 618 934,90 ^t
Diese Mehrausgabe beruht im wesentlichendarauf, daß in 1920 für das

erste Vierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1920 die Besoldungen noch
nach den früheren Vorschriften berechnet und Ausgleichszuschlägesowie
Kinderbeihilfenfür diese Zeit nicht einzustellenWare,:. Das Mehrersordernis
ist ferner bedingt durchdie Erhöhung des Ausgleichszuschlagsund der Kinder-
beihilfen nach den staatlichen Bestimmungen, durch die Anstellung von An-
Wärtern nach Ablauf der Probezeit, durch die Beförderung von einigen Be-
amten und die besoldungsplanmäßigen Gehaltsaufbesserunge,,. ____________

Zu übertragen 2 618 934,90^
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne

Übertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten des Genossenschafts-
verbandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schllft .........................

Haushaltsplan über die Verwaltungslosten der Rheinischen Pro»
Vinzial-Feuerversicherungsanstalt..............

Zu übertragen

Anlage

IV

Betrag
der eigenen Cm»
nahmen in dem
Rechnungsjahre

1821

12 454 345

1 267 000

11435 000

25 156 345

15

15,

Dies« hab"
betragen in b«'
RechnungsM

102s

Mithin jetzt

Wenige«

7 876 919^ ^77 425

?0(B

7175 000

15 9219^

397 000

4 260 000

^!,

5 9 234 425 35

Vemerlungen

Uebertrag 2 618 034,90^
Bei Titel II andere persönliche Ausgaben" hat sich die Ausgabe um 162 800,— .,

vermehrt. Die Vergütungen für Anwärter im Bureaudienst erhöhen sich
infolge der Besoldungsordnung und Neueinstellungen um 75 000 A, ebenso
bei den Anwärtern für den Registraturdienstum 60 000 ^; ferner erhöht sich
infolge weiterer Besetzung von Kontrollstellen die Dienstunkostenzulagefür
Kontrollbeamte um 8000 H, und der Zuschußan den Pensions-Haushaltsplan
um 51 000 ^5; zusammen 194 000 ,M. Hiervon ist eine Minderausgabe von
15 600 ^l, für wissenschaftlicheHilfsarbeiter und 15 600 ^l an Vergütungen
für Anwärter im Kanzleidienstin Abzug zu bringen, so daß ein Mehr von
162 800 ^i verbleibt. ____________

zusammen mehr 2 781 734,90 ^jt
Bei Titel III „sonstigeAusgaben" ist eine Minderausgabe von . . . 31 734,90 ,.

nachgewieseninfolge Fortfalls der Dienstkleidung für Voten und sonstige
Ausgaben, so daß sich bei dem Haushaltsplan eine Mehrausgabe von ins-____________
gesamt ..............................2 750 000,— ^
ergibt.

Die Einnahme dient zur Deckung der Verwaltungslosten des Genossenschaftsvorstandesder land-
wirtschaftlichenBerufsgenossenschaft. Die betreffenden Kosten werden aus der von der
Berufsgenossenschllft erhobenen Umlage bestritten, belasten also den Provinzial»
verband in keiner Weise.

Die Ausgabe ist um 397 000 ^i gestiegen, und zwar:
Bei Titel I: „Besoldungen" um 290 506 ^, hauptsächlichdurch die Erhöhung des Aus.

gleichszuschlageszum Gehalt von 50 auf 70°/i> und zu den Kinderbeihilfen von 50 auf 150°/,
den staatlichenBestimmungen entsprechend,sowiedadurch,daß die aus Grund der am 1. April
1920 in Kraft getretenen Besoldungsordnung zu zahlenden erhöhten Diensteinkommenmit
den Jahresbeiträgen — statt mit '/< im Vorjahre — einzustellen waren.

Bei Titel II:' „Andere persönlicheAusgaben" um 23 263,24^lt, im wesentlichendurch die
Erhöhung der Tarife für die Angestelltenund des Zuschussesan den Hausnciltsplan zur Zah>
lung von Ruhegehältern und

bei Titel III: „Sächlicheund sonstigeAusgaben" um 83 230,76 .H, hauptsächlichdurch
die Steigerung der Reisetostensätze,der Miete, der Formularkosten und der Postgebühren.

Die nebenstehendeEinnahme dient zur Bestreitung der Verwaltungslosten der Provinzial-Feuer.
Versicherungsanstalt. Diese Kosten werden von der Anstalt aus ihren Mitteln bestritten und
belasten den Provinzialverband in keiner Weise.
Die Verwaltungslosten sind gestiegen bei

Titel I, „Besoldungen" um ................... 2 308 754,29 ^l
infolge der durch die neue Besoldungsordnung bedingten höheren Gehalts«
zahlungen, Erhöhung des Ausgleichszuschlagesund der Kinderbeihilfen, durch
Beförderung von Beamten, durch planmäßige Gehaltsaufbesserungen und
Einstellung neuer Stellen; es wird dieserhalb auf die im Beihefte befindliche
Gehaltsnllchweisung hingewiesen. Der Unterschied zwischen dem Vor«
Anschlag für 1921und dem für 1920 in Ansatz gebrachten Betrag ist deshalb
so groß, weil von den mit Wirkung vom 1. April 1920 infolge der durch die
neue Besoldungsordnung bewilligten Gehaltsaufbesserungen nur '/. der
erhöhten Iahresgehaltsbetriige für 1920 nachgewiesensind, da die Anstalt das
Kalenderjahr als Rechnungsjahr hat.

Bei Titel II „andere persönlicheAusgaben" findet sich ein Mehrbedarf von 564 421,43 „
Die Durchführung der neuen Veamtenbesoldungund die Einsetzungneuer

Stellen bedingte eine Erhöhung des Zuschussesan den Haushaltsplan zur
Zahlung von Ruhegehältern usw. um 80 175,—^jl. Mehr erforderlichstnd

Zu übertragen 2 873 175,72^l
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Nr. Bezeichnung der Haushaltspläne Anlage

Übertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Landesbank der
Rheinprovinz...................... Via

Zu übertragen

Betrag
der eigenen Ein¬
nahmenin dein
Rechnungsjahre

1821

Ties« haben
betragen in den>
Rechnungsjahr

1920

Mithin jetzt

25156 345

6 985 000

32 141 345

!5 15 921919

15

mehr wenige«
Vemerlungen

9 234 425 35

2 508 000

18 429 91s

4 477 000

13 711425 35

Ueb ertrag 2 873 175,72A
für Unterstützungender Witwen usw. verstorbener Hilfsarbeiter 4046,43^T,
für Anwärter und Hilfsarbeiter infolge Erhöhung der Bezüge 350 000 „w,
für Anfertigung der Heberollen, Kataster und Register sowie für Schreib-
gebühren 100 000 ^l, an Lohn usw. für Pförtner, Altenhefter und Hilfs¬
boten 28 000 A und an Beiträgen zur Unfallversicherung der Beamten
2000 .U. Das Fehlgeld für den Rendanten ist mit Rücksicht auf den um«
ständlichenKassenvertehr durch das Papiergeld um 200 Hl erhöht worden.

Bei Titel III „sächliche Ausgaben" sind mehr vorgesehen ..... 490 «00,— „
und zwar für Tagegelder und Reifekostender Beamten 30 000 ^, für Unter¬
haltung des Gebäudes 10 000 .K, für Mobiliar und Bücher 40 000 ,M, für
Formulare, Schreibmaterialien, sonstige Bureaubedürfnisfe, Buchbinder-
arbeiten usw. 300 000 ,T, für Porto, Telcgraphengebühren usw. 30 000 .M,
für Heizung und Beleuchtung 40 000 .M, an Kosten für Unterhaltung des
Kraftwagens und Vergütung des Wagenführers 40 000 ^jl.

Bei Titel IV „Beitrag zu den Kostender Zentral»erwaltung und des Ver¬
bandes öffentlicher Feuerverficherungsanstalten usw," sind, an Beitrag zu
den Kosten der Ientralverwaltung 50 000 .U, an Beiträgen zu den
Kosten des Verbandes öffentlicher Feuerverficherungsanstalten 35 000 ^l
und an Beiträgen für Vereine 200 .U mehr eingestellt, insgesamt ... 85 200,— ,

Bei Titel V „Ausgaben für gemeinnützigeZwecke'", insbefondere zur Ver-
befferung der Feuerlüfcheinrichtungenfind mehr in Anfatz gebracht ... 220 000,— „
und bei Titel VI „sonstigeAusgaben"............... 16 924,28 „
und zwar mit Rücksicht auf die bedeutende Vermehrung der Anzahl der Be¬
amten bei dem Dispositionsfonds des Generaldirektors 8000 Hl und an un¬
vorhergesehenen Ausgaben 8924,28 .U.

Bei Titel VII haben die Kostenfür die Bezirksuertretungen Saarbrücken,
Esfen und Düsseldorf, wie der Haushaltsplan der Anstalt im einzelnen nach¬
weist, UM ............................. 574 700,— „
erhöht werden müssen. Mithin Gesamtsumme 4 260 000,—Hl

Die nebenstehendeEinnahme dient zur Bestreitung der Verwaltungskostender Landesbank. Diese
Kostenwerden von der Landesbank aus ihren Mitteln bestritten und belasten den Pro-
vinzilllverband in keiner Weise.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen (Titel I) eine Mehraus-
gäbe von ............................. I 109 611,50^l
die auf die Erhöhung der Nusgleichszuschläge,der Kinderbeihilfen und auf
die besoldungsplanmäßigen Steigerungen fowie darauf zurückzuführen ist,
daß im Kalenderjahre 1920 für das erste Vierteljahr die Besoldungen noch
nach den früheren Besoldungsvorschriftenberechnet und Ausgleichszuschläge
sowie Kinderbeihilfen für diese Zeit nicht vorzusehen waren.

persönliche Ausgaben" find mehr eingestellt 2 521 547,92Bei Titel II „andere , ,
Der Mehrbetrag entfällt in der Hauptfache mit 2 440 000 F, auf

die Erhöhung der Dienstbezügedes Hilfspersonals und Mehreinstellungen.
Infolge Vermehrung der Beamtenstellen und Einreihung von Be¬
amten in höhere Befoldungsgruppen ist der Zuschußzum Ruhegehalts-Haus-
haltsplan um 76 793,05 F, gestiegen. Die Erhöhung des Fehlgeldes der
Kassiererbedingt eine Mehrausgabe von 1700 ,U. Mit Rücksicht darauf, daß
für Unterstützung der Beamten usw. die wirklichenAusgaben für 1920 den
haushaltsplanmäßigen Sah überstiegen,sind für 1921 mehr angesetzt2000 .K.
Die.Erhöhung der Witwen-und Wnifengelder auf Grund der im Vorjahre
vorgenommenen Änderung der Bezüge bedingt für 1921 eine Mehraus-
gäbe von 1054.87^ll.

Die fächlichenAusgaben (Titel III) beanfpruchen mehr....... 845 000,—
und zwar für Tagegelder 40 000 ^l, für Unterhaltung des Gebäudes und des
Inventars 150 000 ^l, für Beleuchtung, Heizung und Reinigung der Ge-___________

Zu übertragen 4 4?6 159,42 ^e
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne

Übertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-Lebens
Versicherungsanstalt der Nheinprovinz...........

Haushaltsplan der Provinzial-Taubstummenanstalten, Zusammen,
stellung........................

Haushaltsplan der Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren (Elisabeth.
Stiftung)......................

Zu übertragen

Anlasse

VI d

VII

VIII ^

Betrag
der eigene»Ein»
nahmen in dem
Rechnungsjahre

182 l
^c .^

Diese haben
betragen in dem
Rechnungsjahre

182«

Mithin jetzt

32 141 345

974 050

1 457 865

584 025

35 157 285

15

05,

20

18 429 919

505 550

747 390

252 670

19 935 529

8«

meh« wenige«
Bemerkungen

13 711 425

468 500

^!.

0b 710 475

331 355

^ 15 221 755

Uebertrag
schäftsräume 60 000 ^, für Schreibmaterialien, Porto usw. 500 000 ^T, für
Steuern 1000 A, für Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversicherung
der Beamten 35 000 ^l, für die Unterhaltung der Geschiistskraftwagen
60 000 ^l. Diesen Mehrausgaben von 846 000 A steht eine Minderausgabe
von 1000 ^T gegenüber, die durch den Wegfall der Beschaffung von Dienst¬
bekleidung für den Botenmeister und die Boten verurfacht wird; es ver¬
bleibt demnach eine Mehrausgabe von 845 000 ^U.

Unter Titel IV sind für sonstige Ausgaben und zur Abrundung mehr aus¬
geworfen .............................

4 476 159,42 ^l

840,58

35

Mithin Gesamtmehrausgabe 4 477 000,—^l

Die Verwaltungskosten der Lebensuersicherungsanstalt werden aus den eigenen Mitteln der Anstalt
bestritten und belasten den Provinzialverband als folchen nicht.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen (Titel I) eine Mehraus¬
gabe von..............................81 925,— ^l
die sich aus der planmäßigen Erhöhung der Bezüge der Beamten und der Er¬
höhung der Ausgleichszuschläge und Kinderbeihilfen sowie dadurch ergibt, daß
m 192« für das I. Vierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1920 die Besol¬
dungen noch nach den alten Besoldungsbestimmungen einzustellen waren.

Be, Titel II werden für „andere persönliche Ausgaben" .......222 530,— ..
mehr gefordert. Der Zuschuß zur Ruhegehaltslasse der Provinzialbeamten
hat sich um 2530 ^U erhöht. Weitere Mehrausgaben, insbesondere für
Hilfsarbeiter und Reisebeamte wurden durch die eingeführten Gehaltstarife
und die aus der Geschäftszunahme notwendig gewordene Stellenvermehrung
hervorgerufen. Die Mehrausgaben belaufen sich auf 210 500 ^T. Dem¬
entsprechend erhöhten sich die Beiträge zur sozialen Versicherung um 9500 ^T.

Bei den „sächlichen Ausgaben" (Titel III) war eine Mehrausgabe von 164 045,— „
nicht zu umgehen. Die Reisekosten der Direltions- und Reisebeamten sind
wegen der Vermehrung der Stellen und der Verteuerung der Reisen um
74 000 ,M höher angesetzt: für allgemeine Bureaukosten (Miete, Heizung, Be¬
leuchtung, Schreibmaterialien, Geschäftsbücher usw.) sind 70 000 ^, für
Werbefchriften, Veröffentlichungen 2000^, für Porto, Telegramme, Fern-
sprech- sowie sonstige Gebühren 16 000.M und für unvorhergesehene Ausgaben
sowie zur Unterstützung bedürftiger Beamten 2045 ^l mehr veranschlagt._____________

Summe 468 500,—^l

Aus den von den Angehörigen bzw. den Kreisen und Ortsarmenverbänden zu zahlenden Pflege-
geldern wird infolge der vom 60. Rheinischen Provinzillllandtllge in der Sitzung vom 15. März
1921 beschlossenen Erhöhung des Pflegegeldes auf täglich 8 .M eine Mehreinnahme von
634 867 ^ erwartet. Die Einnahme aus den an Beamte und Angestellte gewährten Sllch»
bezügen ist mit 26 628,75 A in Ansatz gebracht. Die dem Reich in Rechnung zu stellenden
Auslagen, welche durch die Inanspruchnahme der Taubstummenanstalten in Euskirchen und
Neuwied für Befatzungszwecke entstehen, sind mit 48 000 A in Einnahme vorgesehen. An
sonstigen Einnahmen wird mit einem Mehrbeträge von 979,25 ^l gerechnet.

Die Einnahme aus den von den Zöglingen und Fortbildungsschülern zu zahlenden Pflegegeldern
lF "" 253 800 ^l höher angenommen. Die'e Annahme stützt sich auf den Beschluß des
^"-„Provmzillllllndtllgs vom 15. März 1921, nach welchem das Pflegegeld auf täglich 8 A
«höht worden ist. Der Anteil der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Düren an den
Ausgaben wr die Pumpstation, welche auch diese Anstalt mit Wasser versorgt, ist mit einem
Mehrbetrag von 65 300 ^l vorgesehen. Aus dem Verkauf von Handarbeiten werden 3790 ^l
u"° "us Pachten 1472 ^l mehr erwartet. Die Einnahme aus den an Beamte und An¬
gestellte gewahrten Sachbezügen ist mit 6930,10 ^§l veranschlagt und die sonstigen Einnahmen



— 52 — — 53 —

Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne

10

ii
12

Übertrag
Haushaltsplan der Proutnzial-Blindenanstalt zu Neuwied (Auguste

Viktoria-Haus).....................

Haushaltsplan über den Unterstützungsfonds für Blinde . . . .
Haushaltsplan für das Hebannnenwesen, einschließlich der Provin

zial-Hebamrnenlehranstalten zu Köln und Elberfeld.....

13 Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 , , . ,

Anlage ^,, Haushaltsplan der Prouinzial-Fürforgeerziehuugsaustalt
Fichtenhain nebst Beilagen a und d.........

Zu übertragen

Anlage

VIII N

VIII 0

IX

X

Xä

Betrag
der eigenen Ein»
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1021
^i ,^

Tiefehaben
betragen in den»
Rechnungsjahre

1820

Mithin jetzt

35 157 285

217 085

17 267

^0

5>„

19 935 529

63 810

1 584 855 —

17 712 000

185 700

54 874 192 70

16 467

569 902

6 800 000

85

mehr weniger

15 221 755

153 275

50 800

1014 953

10 912U00

65 900

2? 451 609

^5»

119 800

35 27 422 583

Bemerkungen

3,->

An Pflegetostenbeiträgender Zöglinge und Fortbildungsschülerkonnten infolge, der vom 60. Pro«
vinziallandtage beschlossenenErhöhung des Pflegegeldes auf 8 .M pro Tag und Kopf eine
Mehreinnahme von 146 864 ^U vorgesehen werden. Aus dem Verkauf von Handarbeiten
werden 4600 ^T mehr erwartet. Die Einnahme aus den an Beamte und Angestellte ge¬
wahrten Sachbezügen sind mit 1800 .M eingestelltund die sonstigenEinnahmen nut einem
Mehrbeträge von 'll ^l, das sind zusammen 153 275 .M.

Mehreinnahme aus den Zinsen des Kapitalvermögens.

Die Ausbildungskostenfür den neunmonatigen Lehrgang sind entsprechenddem Beschlussedes
60, Provinziallllndtags für selbstzahlendeSchülerinnen von 1200A auf 2700 .M und für
die auf GemeindekostenauszubildendenSchülerinnen von 800.Mauf 1800 ^T erhöht worden.
Für die Ausbildung von Wärterinnen in sechsmonatigenLehrgängen werden 600 ^ — gegen»
über 200 .K im Vorjahre — für den Lehrgang erhoben. Infolge dieser Erhöhungen ist bei
beiden Hebammenlehranstalten eine Mehreinnahme von zusammen 181 568 ^T zu erwarten. .
An Pflegekostenbeiträgen von Schwangeren und Wöchnerinnen ist infolge Erhöhung der
Pflegekostenfähein den einzelnen Klassen bei der Hebammenanstalt in Köln eine Mehr»
einnähme von 378 591 ^ und bei der Anstalt in Elberfeld eine solche von 322 660 ^i vor»
gesehen. Die Einnahme aus den an Beamte und Angestelltegewährten Sachbezügen und
die sonstigenEinnahmen sind für beide Anstalten mit insgefamt 132 134 .A veranfchlagt.

In dem Mehrbetrag steckt zunächstein Mehrzuschußdes Staates zu den Kosten der Fürsorge,
erziehung mit ........................... 9 534 000,—^ll

Die Ausgaben für die Fürsorgeerziehung haben im Haushalt für 1921
mit Rücksicht auf die Vermehrung der Zahl der Zöglinge sowie infolge Er¬
höhung der Pflegekostenganz bedeutend erhöht werden müssen. Der aus
den Ausgaben des Vorjahres sich ergebende Durchschnittspflegefatzbeträgt
2050 .M'. Da die im Jahre 1920 bewilligten Erhöhungen der Anstalts-
pflegesätzezum weitaus grüßten Teile erst in 1921 in ihrer vollen Höhe in
die Erscheinungtreten werden, muß mit einer Erhöhung des Pflegesatzes
auf 2200^T gerechnet werden, zumal die Gewährung von Bekleidungsbei¬
hilfen für alle erstmalig auszustattenden Zöglinge nicht zu umgehen sein
wird. Die Steigerung der Gesamtausgaben beträgt 14 301 000 .M. Da
der Staat nach z 12 Abs. 2 des FürsorgeerziehungsgesetzesV» der Kosten
zu tragen hat, so erhöht sich der Staatszuschuß, wie oben angegeben, um
9 534 000 A.

An Kosten der ersten Ausstattung neu eingelieferter Zöglinge, welche
von den Ortsarmenverbänden mit 500 ^l, für jeden Zögling zu zahlen sind,
werden voraussichtlich....................... 1 188 500,— ,.
mehr eingehen und an Kosten des Unterhalts aus dem eigenen Vermögen
der Zöglinge bzw. DrittverpZlichteterinfolge Erhöhung der Tarifsätze. . 178 700,—

An Einnahmen aus zurückgezogenenPrämien, Lohnguthaben Ver- „
storbener usw. werden ....................... 10 400,— „
und an unvorhergesehenen Einnahmen ............... 400,— „
mehr erwartet. _____________

Summe, wie nebenstehend 10 912 000,—^jl

An Ausstllttungskostenvon Ortsarmenverbänden werden infolge Erhöhung des Eintrittsgeldes
auf 500 ^l, voraussichtlich................ 64 500,— H,
und von Lehrherren und Zöglingen .,.......... 2 850,— „ '

zusammen
Ueb ertrag

«7 350,— ^l
67 350,— ^l

.
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Nl. Bezeichnungder Haushaltspläne

14

Übertrag

Anlage V, Haushaltsplan der Prouinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
Rheindahlen nebst Beilagen a und d...........

Anlage 0, Haushaltsplan der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
Solingen zu Waldbröl nebst Beilagen », und d.......

Anlage 0, HaushMsplan der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
Guskirchen .......................

Haushaltspläne der Provinzial-Heil-und Pflegeanstalten, Zusammen,
stellung ......................

Zu übertragen

Anlage

XL

Xd

XD

XI

Betrag
der eigenen Ein¬
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1821

54 874 192

247 000

150 040

137 000

44 370 000

99 778 232

7«

70

Diese haben
betragen in dem
Rechnungsjahre

182»

55

Mithin jetzt

5_

mehr

27 451 609

61 400

46 800

26 134 000

53 693 809

35 27 422 583

185 600

»5

wenige«

103 240

137 000

18 236 000

W 46 084 423 35

Bemerkungen

Uebertrag 67 350,— ^
mehr eingehen. Der Überschuß aus dem Arbeitsbetrieb ist mit ...... 5 700, -----tt
höher berechnet. Die Einnahme aus den an Beamte und Angestellte ge-
währten Sachbezügen sind mit .................... 46 750,— „ .
veranschlagt. ____________'

119 800,—^l

Die infolge Inanspruchnahme der Anstalt durch die Besatzung entstehenden, vom Reich zu er-i
stattenden Kosten sind mit ......................w« 000,— ^l ^
vorgesehen. Die Ausstattungslostenvon Ortsarmenverbänden konnten infolge
Erhöhung des Eintrittsgeldes auf 500 ^l mit 73 000 ^l und von Lehrherren
und Zöglingen mit 1000 ,M, zusammen also mit............ 74000,— „ ^
höher eingesetzt werden. Die Einnahme aus den an Beamte usw. gewährten
Sachbezügen sind mit ........................ 14 675,25 „ >
in Ansah gebracht. Aus der Land- und Viehwirtschastsowie sonstigenEin¬
nahmen wird eine Mehreinnahme von................ 3 924,75 „
erzielt werden können. ____________

/. 192 600,—^
während der im Vorjahre vorgesehene Überschutzaus dem Arbeitsbetriebe m it 7 000,— ..
fortfällt. Bleibt Mehreinnahme...................185 600,— K

Die Einnahme aus den an Beamte und Angestelltegewährten Sachbezügenist mit »7 798, ?S ^l
eingestellt. An Ausstattungslosten von den Ortsarmenverbänden werden
infolge Erhöhung des Gintrittsgeldes schätzungsweise36 500 ^ sowie von
Lehrherren und Zöglingen 3700 ^ss», zusammen ............. 40 200,— „
mehr eingehen, aus der Land- und Viehwirtschast........... 3 000,— „
und aus dem Arbeitsbetriebe sowie aus sonstigenEinnahmen ...... 2 241,25 „
Daher Mehreinnahme ..............-........103 240,— ^l

Für die FürsorgeerziehungsanstaltEuskirchenist zum erstenmal ein Haushaltsplan aufgestellt.
Die von den Ortsarmenverbänden zu leistendenAusstattungslostensind mit 70 000,— ^l

und die Ausstattungslosten von Lehrherren und Zöglingen mit ..... 1 500,— „
nach Schätzung berechnet. Die Einnahme aus den an Beamte und Ange¬
stellte gewährten Sachbezügen sind mit ................ 65 100,— „
und die sonstigenEinnahmen mit................... 400,— „
angesetzt. ____________

Die eigenen Einnahmen der Anstalt stellen sich hiernach auf.....13? 000,— ^l
Aus den Pflegekostender Kranken wird infolge der vom Provinziallandtag beschlossenenEr-

hühung der reglementsmäßigen Pflegesähe eine Mehreinnahme von ... 12 443 000,—^!
erwartet.

Mehr eingehen werden ferner:
aus der Land- und Viehwirtschast ...................... »29 000,— „
aus den Metzgereibetrieben der Heil- und Pflegeanstalten in Andernach
und Bedburg-HllU ................................ 32 600,—„
aus Mieten und Pachten............................ 15 207,90 ..

Die Einnahmen aus Sachbezügender Beamten und Angestelltensind mit 2 958 000.—„
veranschlagt und die vom Reich zu erstattenden Auslagen, welche durch
Inanspruchnahme der Anstalten Andernach, Nedburg-Hau, Düren und
Gllllhausen durch die Besatzungsbehörden entstehen,mit ........... 1 800 000,— „

Aus sonstigenEinnahmen wird mit einem Mehrbetrage von...... 358 192,10 „
gerechnet. ____________

Mithin Gesamt-Mehreinnahme 18 236 000,—^l
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne

15

16

17

Übertrag

Haushaltsplan über die Verwaltung des Lnndarmenwesens ., . .

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonds und des Vhrenbreitsteiner
allgemeinen Armenfonds <Stnatsnebenfonds) ..,.',...

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege auf Grund des Ge¬
setzes vom 11. Juli 1891.................

18 Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler

19

20

21

Haushaltsplan des Landarmenhaufes zu Trier

Haushaltsplan über die Kosten der baulichen Beaufsichtigung,
größerer baulicher Grgänzungsarbeiten und der Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten......

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und Wohl-
tätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unterbringung und
des Unterhalts von Geisteskranken, Idioten, Epileptikern, Blin¬
den, Trinkern und Krüppeln...............

Zu übertragen

Anlage

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Betrag
der eigenenEin»
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1S2I

Diese haben
betragen in dem
Rechnungsjahre

182»

— b?

Mithin jetzt

99 778 232

1 155 000

213 559

40 300 000

70

2 859 000

3 320

2 500

144 311611 70

53 693 809

1 246 000

155 253

24 946 000

35

mehr weniger

46 084 423 ^s.

935 000

58 306

15 354 000

1 924 000

1500

2 500

80 980 062

1820

91000

35
63 422 549>3591 000 —

Bemelklmgen

Die dem Provinzialverbande durch die Flüchtlingsfürsorge entstehenden Kosten sind von der
Stlllltsregierung mit V« zu erstatten. Da dieseKostenum ISO 000 A geringer veranschlagt
sind, werden vom Staate 100 000 ^l, weniger eingehen. Die Einnahme ans Erstattungen
von Pflege- und Prozeßkostenist gegen das Vorjahr um 9000A höher eingestellt.

Nach den Ergebnissendes letztenJahres werden voraussichtlich58 306 F, an Strafgeldern mehr
eingehen.

Die Beiträge der Kreife und Gemeinden zu den Kosten der vom Land arm env erb and e in An-
ßaltspflege unterzubringenden hilfsbedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptiker, Taub'
stummen und Blinden sind um .................. 15 154 000,—^i
höher veranschlagt; dieseMehreinnahme ist auf die Erhöhung der Pflege¬
kostensätze zurückzuführen. Die Zahl der der Kostenberechnungzugrunde
zu legenden Pflegetage ist auf rd. 3 300 000 ermittelt unter Zugrunde¬
legung eines Durchschnittspflegesatzesvon 16 ^l, Pro Kopf und Tag errechnet
sich der auf die Kreise und Gemeinden entfallende Kostenbeitragreglements¬
mäßig auf 39 600 000 „T, gegenüber 24 446 000 ^ im Vorjahre, also für
1921 mehr 15 154 00« H.

Die Einnahme an Beiträgen aus dem Vermögen der Krankenoder von
Drittverpflichteten ist nach dem Ergebnis des Vorjahres um ..... 200 000,— „
höher angenommen. _____________-

Summe 15 354 000,—^jl

Aus den Pflegekostenwird infolgeErhöhung des Pflegesatzesfür die in der Anstaltuntergebrachten
entmündigten Trinker und Arbeitsscheueauf 6 A und für die Strafgefangenen auf 12 ^
pro Kopf und Tag mit einer Mehreinnahme von.......... 1374200,—^l
gerechnet.

Die Einnahme aus dem Arbeitsbetrieb ist um........... 398 000,
höher angesetzt,aus der Land- und Viehwirtschaft um
aus der Materialienverwaltung um................
aus dem Mühlenbetrieb und der Bäckereium............
aus sonstigenEinnahmen um ...................
Die Einnahme aus den an Beamte usw. gewährten Sachbezügen ist mit
vorgesehen.

85 000,—
16 000,—

3 000,—
7 645,—

40 155,—

Mithin Mehreinnahme 1 924 000,—^l

Ansen der für die Fernsprechanschlüsseder Provinzialanstalten auf Grund Gesetzes vom 6. Mai
,l°20, betreffend Telegraphen- und Fernsprechgebühren, hinterlegten Haftgeldern werden
l»-l0 ^l mehr eingehen.
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne Anlage

Netrag
der eigenenNin-
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1821

Diese haben
betragen in dem
Rechnungsjahr»

1820

Mithin jetzt

22

23

Übertrag
Haushaltsplan über die Krüppelfürsorge auf Grund des Gesetzesvom

6. Mai 1920........... '- ..........

Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzial¬
straßen .........................

XIX

XX

mehr wenige«

144 311611

2 671 000

13 905 785 67

Bemerkungen

80 980 062 3b 63 422 549

2 671600

8 726 785 ^ 5,79 000

24

Anlagen ^ und N zum Haushaltsplan für die Straßenverwaltung

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen An¬
gelegenheiten .................. - -

Anlage ^., Haushaltsplan der Wein- und Obstbaufchule zu Trier

XXI

24 000

475 840 13

31875

449 14892

424 197 75

Anlage L, Haushaltsplan der Wein« und Obstbaufchule zu Kreuznach

Zu übertragen

970 231

72 935

65

162 782 666

443 762

26 69121

^ 91 000

7 875

Die Beitrage der Kreifeund Gemeinden zu den Kostender von dem Landarmenverbande m An«
staltspflege unterzubringenden Krüppel find rmt 2 409 000 A veranschlagt. An Beitragen
aus dem Vermögen der Kranken oder von Drittverpflichteten werden 262 000 Fl, erwartet.

In der Mehreinnahme stecktzunächstein Mehrbetrag von 5 000 00« ^i als Rückerstattungdes
Reichs für Straßeninstandfetzungen, die auf Anordnung der Besatzungsbchördenausgeführt
werden müssen. Der Bruttoerlös ans den Obstnutzungenan den Provinzialstraßen ist mit
90 000 .T, der Erlös für Chausseebäumeund deren Abfallholzmit S8 000 .T und der Brutto«
erlös für Straßenabraum, Grabcnerde ufw. mit 5000 ^ höher veranschlaot. An Voraus¬
leistungen der Fabriken usw, für die Unterhaltung der Provinzialstraßen nach dem Gesetz
vom 18. August 1902werden voraussichtlichIS 000 .M und an Mieten, Pachten von Grund¬
stücken der Straßenverwaltung 4010 ^ mehr eingehen. Aus der Verpachtung der Gras«
nutzungen auf den Böschungenund in den Gräben der Provinzialstraßen werden 2700 ,M
mehr erwartet, aus Mgaben für die Anlage von Straßenbahnen, von Gas- und Wasser¬
leitungen sowie von Starkstromleitungen in und auf Provinzialstraßen 2000 ^li,, aus Zinsen
von Wertbeständen der Rücklagenund aus fonstigen Einnahmen 1690A,

der Provinz aus dem Kleinbahnunternehmen Merzig-Büschfcldwar im Vorjahre
.« in Einnahme vorgesehen: im Rechnungsjahre 1921 ist ein Überschußaus demder Bann nickt zu erwarten. Die l>isber in einer ysnlns,«'liini Kli'<iK<?netataufoe«

Der Anteil d<

Betriebe der Bahn nicht zu erwarten. Die lisher in einer Anlage zum Straßenetat aufge¬
führten Zinfen der rentbar angelegten Mittel für den Neubau von Provinzialstraßen sind
nach Wegfall der betreffenden Anlage bei Titel III Nr. 9 des Haushaltsplans der Straßen-
Verwaltung in Einnahme gestellt.

351 262 75

5» 526 469

90 90 7045lW 'N76 972

15.

46 98 875

An Pachtüberschüssenaus dem Rittergut Desdorf werden an Zinsen 9235^ mehr eingehen und
an Zinsen des Westfonds, der bei Beginn des Jahres bei der Landesbank zinsbar angelegt
und je nach Bedarf in Einzelbeträgen abgehobenwird, 17 800 ,M. Die Einnahme an Zinsen
des Lehrer-Nuhefonds der Landwirtichaftsschulenzu Bitburg und Eleve hat dagegen um
343,79^ (Kapitlllertragssteuer) ermäßigt werden müssen.

Mehreinnahmen sind zu erwarten:
aus dem Ertrage der Weinberge und Rebschuleinfolge der gestiegenenWein«

preife .............................. 316 965,25^l,
aus dem Ertrage der Gartenwirtfchaft ................ 6 500,— „
aus den Kost-, Wohn« und Schulgeldern der Zöglinge......... 6 750,— „
aus den den Beamten ufw. anzurechnenden Sachbezügen ........ 19 897,50 „
und auS fonstigen Einnahmen .............>........ 1 150,— „

351 262,75 ^l

Aus den Weinbergen wird bei den gestiegenen Weinpreisen ein Mehrbetrag von 490 979,15^T
erwartet und aus den Einnahmen der Obstanlage in Schönefeld..... 9 000,— „
°"s Kost«, Wohn« und Schulgeldern der Zöglinge........... 8 550,— „
an Einnahmen aus den den Beamten ufw. anzurechnendenSachbezügen , . 21 690,— „
und an sonstigenEinnahmen ..................... 1 500,— .,

531 719,15 ^§l
^e 'n, Vorjahre eingestellten Zinsen aus dem für Fohljahre anzusammelnden

Sicherheitsfonds kommen indessenmit ................ 5 250,— ..
in Wegfall, da ein Sicherheitsfonds noch nicht hinterlegt werden konnte.____________
Es verbleibt hiernach eine Mehreinnahme von.............526 469,15 ^
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne Anlage

Betrag
der eigenen Ein»
nahmenin dem
Rechnungsjahre

1S21

Diese haben
betragen in dew
Rechnungsjahr

192»

Übertrag

Unteranlage: Haushaltsplan der an diese Schule angegliederte
landwirtschaftliche Winterschule..............

Anlage O, Haushaltsplan der Wein- und Obstbauschule zu Ahr-
weiler.........................

25

26

27

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von
Viehentschädigungen:

a,) für Pferde usw.....................
d) für Rindvieh .....................

162 782 666

35 458

90

309 862

XXII

2l.

90 704 569

6 230

g

45 790

270 234
13 101 448

Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wifsenschaft

Haushaltsplan für die Provinzialmufeen in Bonn und Trier . . .
Summe

XXIII

XXIV

150

28 330
176 528 150 5.2

49 73?
408 58

72176 972

29 228

264 072

1(!

25

6Z 220 496 86
12 692 866,04

7 650

212 8«
91243 8^9

7 050

98 875

85 390 685 ll!

7 500

106375

85 284 310 61

Der Staat hat seinen Zuschuß von 1350 ^i auf 3000 A, also um..... 1 «20,— ^t
erhöht.

Als Einnahme aus den dem Leiter der Schule gemäß z 8 der Besoldungs-
ordnung anzurechnenden Sachbezügen sind ..............- 1080,— „
vorgesehen. Aus Schulgeldern und an sonstigenEinnahmen werden voraus«
sichtlich mehr eingehen ....................... 26 498,— „

29 228,— ^jt

Der Ertrag der Weinberge versprichtbei den gestiegenenWeinpreisen eine Mehr»
einnähme von ........................... 25 850,—^i

Aus der Gartenwirtschaft werden voraussichtlichmehr erzielt werden . . 8 710,— ,,
aus den Ertragen der Versuchsfelder ................. 2 000,— „
aus den Kost», Wohn- und Schulgeldern der Zöglinge......... 5 500,— „
und aus sonstigenEinnahmen .................... 150,— „

Dazu tritt die Einnahme aus den den Beamten usw. anzurechnendenSach¬
bezügen mit ............................ 10^961,25 „
und ein aus den zu erwartenden Überschüssen der Wein- und Obstbauschulen
in Trier und Kreuznach,der Schule in Ahrweiler zu überweisenderBetrag vo n 210 901,— „

Mithin Gesamt-Mehreinnllhme ..................264 072,25 ^l

Die an die Viehbesitzerzu leistendenEntschädigungensind ganz bedentend gestiegen; die Abgaben
der Viehbesitzermutzten deshalb entsprechend erhöht werden. Unter Zugrundelegung der
vom Provinzialausschuß für das Rechnungsjahr 1920 festgelegten Sätze sind >die Abgaben
beim Versicherungsfondsfür Pferde um 218 687,10^l, und beim Entschädigungsfonvs für
Rindvieh um 12 738 167,95^l höher angesetzt. Aus den Zinsen der Rücklagender Pferde-
Versicherungist eine Mehreinnahme von 1809,76^l zu erwarten, während bei dem Ent¬
schädigungsfondsfür Rindvieh eine Mindereinnahme von 45 301,91^l zu verzeichnenist.

Die Geschäftsstelledes RheinifchenVereins für Denkmalpflegeund Heimatschutz ist vom 1. No-
vember 1918 ab zunächst auf drei Jahre auf die Provinz übergegangen. Der Verein zahlte
dafür jährlich 7500 ^l; er ist nicht mehr in der Lage, diesen Zuschußzu leisten.

Die von der Stadt Bonn für die Unterbringung und Verwaltung der WefendonkfchenGemälde¬
sammlung zu leistende Entschädigungist von 7000 ^l, auf 10 000 F, erhöht worden. Aus
dem Verlauf von Führern, Lichtbildern, Doubletten werden voraussichtlich1600 ^ und
aus Eintrittsgeldern 1250 ^ mehr eingehen. Die Einnahme aus den an Beamte und An¬
gestellte gewährten Sachbezügen ist, einschließlicheines zur Abrundung eingestellten Mehr-
betrages von 18,75^t, mit 1200^ vorgesehen.





Anlage 3.
(Dmcksache»-Nr. 2,)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstand des Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Provinzialausschuß beehrt sich dein Prouinziallandtage die nachfolgende
Zusllinmenstellungdes am 1. April 1920 vorhandenen Vermögens nnd der Schulden
des Provinzialverbandes der Rheinprovinz znr geneigten Kenntnisnahme vorzulegen.

Nach dieser Znsammenstellung,hat
4. der Wert des Vermögens

I. des Provinzialverbandes, ausschließlichdes Vermögens der Landesbank,
des Rheinischen Meliorationsfonds nnd der Provinzial-Fenerversicherungsanstalt
sich am 1. April 1920 belaufen auf
an Gebäuden ..........55374080— Mk.
„ Grundstücken ......... 10114658— .,
„ Inventar.......... 7035255,77 ,.
„ Wertpapieren ......... 22339581.71 „
„ sonstigenForderungen ...... 11859 295,58 „
„ anderen Vermögensbestandteilen. . . 25 11 301,79 „

zusammen rund 109234173— Mk.
In dieser Snmme sind indessenMittel enthalten, die, wie die

Witwen- und Waisen-Versorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtender
Rheinprovinz, die Rnhegehaltskassefür die Kreiskomnmnalverbändeund
Stadtgemeinden, Polizeistrafgelderfonds,Unterstützung?- uud Stiftungs¬
fonds für Tanbstumme,Blinde nnd Geisteskranke,Viehversicherungsfonds
u. a., hier uur verwaltet werden, in Höhe von rund...... 15156260,— „

so daß ein Provinzialvermögen von 94077913,— Mk.
bleibt.

Diesem tritt hinzu:
II. das Vermögen der Landesbank der Rheinprovinz

Wert der Gebäude mit ....... 752846 Mk.
„ „ Grundstücke mit ...... 211900 „
„ des Inventars mit....... 355 000 „

ferner die Stamm- und Reservefonds mit^ 1 5472090 „
zusammen mit 167 91836— „
zu übertragen 110 869 749,— M5
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Übertrag 110869749— Mk.
III. das Kapitalvermögen des Rheinischen Meliorations¬

fonds mit.................2003800— ..
IV. das VermögenderProvinzial-Feuerversicherungsanstalt:

Wert der Gebäude mit ....... - 1570000 Mk.
., „ Grundstücke mit ...... 680000 „
„ des Inventars mit...... 20000 „

und der Betrag der Wertpapiere sowie der
rentbar angelegten Fonds mit ... 218 24407 „

zusammen mit 24094407,— __„
so daß sich ein Gesamtvermögen des Provinzialverbandes von 136 967956,— Mk.
ohne die nur verwalteten Fonds ergibt.

Der vorjährige Bericht über den Vermögensstand hat ein
Gesamtuermögenam 1. April 1919 nachgewiesenvon ..... 134556585,— „

Es ist demnach eine Vermögenszunahme von , . . . . . 2411371,— Mk.
zu verzeichnen.

I. Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1. bei der Hauptverwaltung

a) beim Betriebsfonds durch
Zuführung von Mitteln
aus den Überschüssenum 2487131,64 Mk.

b) beim Ausgleichsfonds
durch Vermehrung des
Bestandes um. . . .___25793 6— „

zusammen um 2745067,64 Ml.
(vergl. 6, II Nr. 2 und L II Nr. 1)

2. beim Pensionsfonds für die Provinzialbeamten
dnrch die rentbare Anlegung von verbliebenen
Barbeständen, den Ankauf von Wertpapieren
und durch Kursgewinn der Wertpapiere um 611071,56 „

3. bei der Dr. Klein-Stiftung durch Kursgewinn
der Wertpapiere um ......... 1182,20 „
(vergl. ^ II Nr. 2)

4. durch Erhöhung des Ständefonds — Verfügungs-
"fonds des Provinziallandtages — um . . . 110000,— „

5. durch weiteren Grunderwerb bei den Provinzial-
FürsorgeerziehungsanftaltenSolingen und Eus-
kirchen und ferner durch den Fortschritt des
Baues der neu zu errichtendenProvinzial-Für-
sorgeerziehungsanstaltEuskirchen zusammen um 1168 660,64 „
(vergl. 8 I Nr. 1)

6. durch Umbau bezw. Verbesserungen der Gebäude
bei den Anstalten Andernach, Bonn, Düren,
Galkhausen und Iohannistal um ..... 3790 00— „________________

zu übertragen' 5014982,04 Mk. 2411371— Mk.
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Übertrag 5014982,04 Mk. 2411371,— Mk.

7. durch Kursgewinn der Wertpapiere des üand-
armenhauses in Trier um ....... 2882,— „
(vergl. ^ II Nr. 4)

8. bei der Provinzialftraßen-Verwaltung durch
Neubeschaffung von Inventar (6904 Mk.), durch
Kursgewinn der Wertpapiere (73494 Mk.),
durch Vergrößerung der Bestände des Sammel¬
fonds'(12037,45 ' Ml.), des Eisenbahnfonds
(199,17 Mk.), des Fonds zur Unterstützungdes
Gemeinde-undKreiswegebaues(426 791,37 Mk.)
und des Fonds für den Steinbruchbetrieb
(1854,55 Mk.) um.......... 521280,54 „
(vergl. ^ II Nr. 6, L I Nr. 2 und L II Nr. 13)

9. bei dem Rittergute Desdorf durch Vermehrung
der rentbaren Bestände und Kursgewinn der
Wertpapiere um .......... 4579,50 „

10. durch die Beteiligung des Provinzialverbandes
an der Siedelungsgesellschaft „Rheinisches
Heim" (650000 Mk.) und der Rheinischen Woh¬
nungsfürsorgegesellschaft(1000000 Mk.) um 1650000,- „

11. bei der Landesbankdurch Ankauf eines Gebäudes
(128100 Mk.) und Grundstückes(51900 Mk.),
durch Vermehrungdes Inventars (255 000 Mk.),
durch Erhöhung des Reservefonds13 (35 612,24
Mk.) nnd des Stempelfonds (51309,25 Mk.) um 521921,49 „
(vergl. ^ II Nr. 7)

12. bei der Provinzial-Feueruersicherungsanftalt
durch Werterhöhuug der Gebäude iufolge Um-
und Aufbaues (1000000 Mk.), durch Gruuo-
erwerb (15000 Ml.), Erhöhung der Mittel
für Darlehen an anzusiedelnde Kriegsbeschädigte
(7230 Mk.) und de3 Baufonds (34349,94 Mk.)
nm ............... 1056579.94 „ ,
(vergl. ^ II Nr. 8)

Zusammen' 8772 225,51 Mk.

II. Dagegen hat sich vermindert:
1. der Baufonds der Hauptver¬

waltung um ..... . 841944,63 M k._____________________________
zn übertragen 841944,63 Mt. 8772225,5i M. 2 411 371,- M
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Übertrag 841944.63 Mk. 8772225,51 Mk. 2411371— Mk,
2. das Kapitalvermögen durch

Einsetzen der Wertpapiere mit - ,
dem Knrswerte beim Aus¬
gleichsfonds (204708 Mk.) '
imd bei der Provinzial-Taub-
stummenanftalt Keinpen (663
Mk.), zusammen nm ... 205371 — „

3. der Bestand der Dr. Klein-
Stiftnng um...... 865,— „

4. der Reservefonds des Land¬
armenhauses Trier um . . 4400,— „

5. der Bestand des allgemeinen
Vaufonds nm ...... 50000— ..

6. bei der Straßenverroaltung der
Wert der Gebäude (275 Mk.),
der Grundstücke (300 Mk.), der
Reservefonds (6544,40 Mk.)
und der Fonds für den Neu¬
bau von Provinzialstraßen
(180232.81 Mk.) um . . . 187352.21 .,
(vergl. /^ I Nr. 8, 3 I Nr. 2 und.
8 II Nr. 13)

7. bei der Laudesbant die Eon-
derrücklagedesEffektengeschäfts
(93117,84 Ml.), der Kriegs¬
hilfsfonds (213888,13 Mk.).
der Fonds für Verluste im
tzyuothekengeschäft (200000
Mk.). das Agiokonto (451.06
Mk.) um....... 507457.03 „
(vergl. ^ I Nr. 11)

8. bei der Provinzial-Feuerver¬
sicherungsanstalt der Reserve¬
fonds (3821815 Mk.), der
Ausgleichsfonds(598130 Mk.)
und der Fonds zur Ginführung
neuer Versicherungszweige
(143520 Mk.) um . . . .4563465— ..
(vergl. ^ I Nr. 12)

zusammen um 6360854,87 Ml.
so daß sich, wie oben angegeben,der Vermögenszuroachsder Provinz
auf rund ....................2411371,— Ml.

stellt.



67

II. Die Schulden des Provinzialverbandes waren nach der folgenden Zu¬
sammenstellung am 1. April 1920 bei den einzelnen Verwaltnngszweigennnd Fonds folgende:
1. a) die auf die 2 V? Millionen-Anleihezur „Beschaffung weiterer Räume

für denProvinziallandtag und die Provinzialverwaltnng" (Neubau
des Landeshauses und Umbau des Ständehauses) aufgenommenen
und noch nicht getilgten Beträge von ......... 2 148 463,99 Mk.

b) der für den Umbau des Ständehauses außerdemeinstweilen noch
vorschußweise entnommene Betrag von ......... 63155,11 „

2. der vorschußweise entnommene Betrag für weiteren Grnnderwerb
und die Erweiterungsbauten bei der Fürsorgeerziehungsanftalt in
Solingen mit.........'......... 440 396,61 „

3. die bei der Landesbank vorschußweise entnommenenGrunderwerbs-
sowie Bau- und Inventarkostender bei Euskirchen nen zu errichtenden
Provinzial-Fürsorgeerziehnngsanstlllt von ......... 3 101 414,64 „

4. der noch nicht getilgte Betrag der alten Irrenanstaltsbanschuld mit 2 078 760,74 „
5. „ „ „ „ „ „ I.Anleihe für Anstaltsbautenvon

6 500 000 Mk. mit................ 3 930 174,88 „
6. der noch nicht getilgte Betrag der 2. Anleihe für Anstaltsbanten

von 8 000 000 Mk. mit............ . . . 5 847185,02 „
7. der noch nicht getilgte Betrag der 3. Anleihe für die Anstaltsbanten

von 7 000 000 Mk. mit ............... 5 658 463.48 „
8. der noch nicht getilgte Betrag der 4. Anleihe für Anstaltsbanten

von 13 000 000 Mk. mit.............. 11153 074,85 „

9. die für Rechnung der Landarmenverwaltung anfgenommenennnd
noch nicht getilgten Darlehen für Arbeiterkolonienmit .... 80 545,40 „

10. die für die Provinzial-Arbeitsanstalt in Branweiler znm Ankanf
einiger Ackerparzellen, für Anlage eines Wasserwerksund für Ein¬
richtung des elektrischen Betriebes in der Schreinerei nnd Weberei
anfgenommenenund noch nicht getilgten Darlehen von ... . 27692,58 ..

11. der vorschußweisebei der Landesbank entnommene Betrag zur
Deckung der Kosten des Ankaufs von Ödländereien zur Meliorie¬
rung nnd der Errichtung von Okonomiegebändenvon .... 623600,57 „

12. die für die Straßenverwaltung aufgenommenen und noch nicht
getilgten Anleihen und zwar:

Anleihe 6, zur Herstellung von Neu- nnd
Umpflasterungen, Brückenbanten nsw.
(1 231 195 Mk.) mit ....... 568 6 65,40 Mk. ____^^____

zu übertragen 568 665,40 Ml. 35 152 927,87 Mk.



68

Übertrag 568 665.40 Mt. 35 152 927,87 Mk.
Anleihe d, zur Herstellung von Groß-
pflaster und Briickenbauten (2 400 000 Mk.)
mit ............1410348- Mk..
Anleihe zur Deckung von Straßeninstand¬
setzungskosten, die dnrch den Rückzug der
deutschenTruppen usw. entstanden sind
mit............. 10 000 000 — „
sowie das für die Beteiligung an dein
Kleinbahnunternehmen Merzig-Vüschfeld
aus dem Kleinbahnfonds bewilligte und
noch nicht getilgte Darlehen von . . . 523 813.17 ., 12 502 826,57 „

13. der auf die Anleihe zur Beseitigung der Hochwasserschäden im
Ahrgebiet (874000 Mk.) aufgenommene.Betrag von . .... 281998,69 „

14. der auf die Anleihe zur Beseitigung der Hochwasserschäden im
Januar 1918 (1000 000 Mk.) aufgenommene Betrag von . . -„. ^98282^60^,,

Es ergibt sich darnach eine Schuldensumme von rund 48446 036,— Mk.
Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldeulastam 1. April 1919

rnnd .........'...........41500 058- „
so daß die Schulden sich vermehrt haben um rund......6945978,— Mk.

l. Zunächst ist ein Anwachsen von Schulden zu verzeichnen:
1. ans den bei der Landesbank vorschußweise auf¬

genommenen Betrag für den weiteren Fort¬
schritt des Neubaues der Provinzial-Fürsorge-
erziehungsaustlllt in Euskirchenvon . . .' . 1033089,64 Mk.
(vergl. ^ I Nr. 5)

2. durch Aufnahme der Anleihe für die Straßen-
verwaltung zur Deckung von Straßeninstand¬
setzungskosten, die durch den Rückzug der deut¬
scheu Truppen usw. entstanden sind, in Höhe von 10 000 000,— „
(vergl. ^ I Nr. 8 und ^ II Nr. 6)

3. durch den anf die Anleihe zur Beseitigungvon
Hochwasserschäden— Januar 1918 — aufgenom¬
menen Betrag von .......... 508282,60 „

Summe des Tchuldenzuwachses 11 541 372,24'Mk.
II. dagegen ist die nachstehend erläuterte Schuldeu-

verminderung eingetreten:
1. dnrch Deckung des Fehl¬

betrages bei dein Betriebs¬
fonds der Hauptverwaltung
mit........ 3 148 652.63 Mk.
(vergl ä I Nr. 1)

2. von der durch Beschluß des
49. Provinziallandtages in
der Sitzung vom 12. März
1909 genehmigten Anleihe
sind für den Neubau des
Laudeshauses und für den
Umbau des Ttändehauses
2 437 211,13 Mk, aufge¬
nommen worden.

zu
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Übertrag 3 148 652,63 Mk. 11 541 372,24 Mk. 6 945 978 — Mk.
Von dieser Schuld sind
weiter getilgt ..... ' 46 257,74 „
also bis jetzt zusammen
288 747,14 Mk.

3. von dem für den Umbau
des Ständehlluses bei der
Landesbank entnommenen
Vorschuß sind weiter getilgt 7 515,79 „

4. durch Tilgung der für
den Ankauf von Parzellen
bei den Provinzial - Für-
sorgeerziehungsanstaltenzu
Rbeindahlen und Solingen
bei der Landesbcmk ent¬
nommenen Vorschüsseaus
den Überschüssen der An¬
staltswirtschaft der Rech¬
nungsjahre 1918 und 1919
um ....... 173637.23 „

5. durch die weitere Tilgung '
der alten Irren anstaltsb an -
schnld um ...... 171249,66 „

6. desgl. der 1. Anleihe für
Anstaltsblluten um . . . 181 105,29 „

7. desgl. der 2. Anleihe für
Anstaltsbauten um . . . 188742,54 „

8. desgl. der 3. Anleihe für
Anstaltsbauten um . . . 150467,25 „

9. desgl. der 4. Anleihe für
Anstaltsbauten um . . . 258 535,58 „

10. durch die weitere Tilgung
der für Rechnungder Land¬
armenverwaltung aufge¬
nommenen Tarlehen für
Arbeiterkolonienum. . . 6902,09 „

11. desgl. der für die Arbeits¬
anstalt in Vrauweiler auf¬
genommenenTarlehen nm 2 009,26 „

12. durch Deckung der Schulden
des Wohnungsfürsorgefonds
aus dem allgemeinenBau¬
fonds um ..... . 57500,— „

13. durch die weitere Tilgung
der Anleihen für die Stra¬
ßenverwaltung
(vergl ^ l Nr. 8, ^ II Nr. 6
und L I Nr. 2):

zu übertrageu 4 392 574,97 Mk. 11 541 372,24 Mk. 6 945 978— Mk.
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Übertrag 4 392 574,97 Mk. 11541372.24 Mk. 6 945 978- Mk.
Anleihe L für Neu- und

Umpflasterungen,
Vrückenb anten usw.
um ...... 46195.60 ,.

„ <I für Großpfiaster
üfw. um .... 84217.38 ..

und durch die weitere Til¬
gung des aus dem Klein¬
bahnfonds entnommenen
Darlehns für das Kleinbahn¬
unternehmen Merzig-Büsch-
feld um ....... 5185,06 ..

14. durch Tilgung der Anleihe
zur Beseitigung der Hoch¬
wasserschäden im Ahrgebiet
um ........ 67221.96 „
im ganzen also .......... . 4595394. 97 ..

so daß also die oben erwähnte Schnldenvermehrung von ruud 6945978,— „
bleibt.

Der Schuldenvermehrung steht, wie oben nachgewiesen,ein
Vermögenszuwachs von.......,.......2411371,— „
gegenüber, so daß sich
6. eine reine Vermögensabnahme von.........4534607,— Mt.
ergibt.

Diese Vermögensabnahmeist zurückzuführen auf die Verminderung der rentbaren Bestände
bei dem Banfonds der Hauptverwaltung, der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Kempen,
des Landarmenhauses zu Trier, des AllgemeinenVanfonds, des Gebäude- und Gruudstück-
wertes bei der Provinzialstraßenuerwaltung, auf die Erhöhung des bei der Landesbank
entnommenen Vorschusses zur Errichtung der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Eus-
tirchen, auf die Aufnahme der Anleihe der Straßenverwaltung zur Deckung von Straßen-
instllndsetzungskosten, die durch den Rückzug der deutschenTruppen, den Anforderungen der
Ententetruppen und den überlandtransport der Kohlen entstanden sind, auf die Aufnahme
der Anleihe zur Beseitigung der im Januar 1918 durch das Hochwasser entstandenen
Schäden und endlich auf die Verminderung der reutbaren Fonds der Landesbank und
der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheiuproviuz.

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzialausschuh:

l)r. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Zusammenstellung

des am 1. April 1920 vorhandenen Vermögens
und der Schulden

des Provinzialverbandes der Rheinvrovinz.
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^. Zentralverwaltung und
Anstalten:

Hauptverwaltung
a) Betriebsfonds nebst Barbestand

b) Vaufonds

c) Ausgleichsfonds für die Pro-
vinzialfteuern ......

6> Landeshaus mit anschließendem
Dienstwohngebäudefür den Lan¬
deshauptmann am Vergerufer

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücke

2

Wert
des

Inventars

3

e) Etändehaus

1435000

1710000

Zu übertragen 3145000

465000 307000

140000

605000

155000

462000

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

3889452

Sonstige
Forderungen

5

2487131

1088286

1097 817

3889452

73

Andere
Ver-

mögens-
Bestand-

teile
^ !^

6

Snmme
des

Vermögens

Schulden

..',',

64

15

90

4673 235!69

2 487131

1088286
(1 930 230

4987269
(4934041

2207000
(2207 000

64
(3 148 652

15
78)

90
90)

2 005 000 -
(2005 000

12774687 69 63155 11
(11076 272 68' (3219 823 53)

Die eingeklammerten Zahlen (Sp.
Stande vom 1. April 1919.

63155
(70 670

63)

3"
Spal¬

te

Bemerkungen

11
90)

Barbestand bezw. Überschußdes Rechnungsjahres 1919.
Der Barbestand setzt sich zusammen aus dem Betriebs¬

fonds von...............700 000 — Ml.
und einem mit Ausgabebewilligungen in Höbe von
1537 641,59 Mt. belasteten Bestände von .... 1787131,64 Ml.

zusammen 2 487^3^6? Mk.
Außerdem war beim Jahresabschluß 1919 eine Resteinnahme an Pro-

vmzmlsteucrn von 2 328170,37 Mt. vorhanden.

Bei der Landesbant rentbar angelegter Betrag.

5"/„ige Deutsche Reichsanleihe (Kriegsanleihe) im Nennwerte von
4874 000,- Mt.

5 Bei der Landesbank rentbar angelegter Betrag.

1 Nach Schätzung unter Zugrnndelegung der Baulosten.
2 Kaufpreis des Grundstücksder Stadt Düsseldorf nm Bergerufer, Harold-

straße, Vergerallee, groß 8317 qm (50 Mk. pro qm)'-- 415850 Mk.
nebst Straßenbau- und Etempclkosten, Umsatzsteuern.

In dieser Snmme ist das Inventar der Abteilung „Fürsorge¬
erziehung" mit 24000 Mk. und dasjenige des Dienstwohngebäudes
für den Lcmdeshanptmann mit 33 000 Mt. enthalten.

1 n.2 Wert des Ttändehauses und des (Nrnndstückesnach Schätzung.
Auf die „zwecks Beschaffung weiterer Räume für den Prouinziallaudtag

und die Provinzialverwaltung" genehmigteAnleihe von 2 5NN 000 Ml.
sind für den Umbau des Ständehauses 483 586 Mt. übernommen
worden (uergl. lfde. Nr. 1 f). Darüber hinans waren am 1. April
1920 noch 63 155,11 Mk. Vorschußweisebei der Landesbank entnommen.
(Vergl. Anlage L Nr. 1).

il. 8) betreffen die Summen des Vermögens bezw. der Schulden nach dem
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Übertrag

i) Vom 49. Provinziallandtage
genehmigte Anleihe zur 'Be¬
schaffung weiterer Räume für
den Provinziallandtag und die
Provinzialverwaltung (Neubau
des ücmdeshauses und Umbau
des Etändehauses) von 2 V«
Millionen Marl.....

a) Fonds zur Zahlung von Ruhego-
hälteru an Provinzialbeamte und
von Witwen- und Waisengeldern
lc. an deren Hinterbliebene . .

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücke

2

b) Dr, Klein-Stiftung .

Ständefonds — Verfügungsfonds
des Provinziallandtags — . .

Fonds für gewerbliche Zwecke .

Zu übertragen

3145000 605000

Wert
des

Inventars
,.-).

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^

Sonstige
Forderungen

5

Andere
Ver-

mögens-
Vestnnd-

teile

6

462000

3145000 605000

3889452

462000

4673235 69

3022 938

19363

696461

515

06

Summe
des

Vermögens
.-5,

12774 687
(11076 272

69
68)

65

3719399
(3 108 327

63155
(3 219 323

2148463
(2194 721

1!

73

06
50)

19878
(19 561

65
45)

6931753

610000

5200

5985412 40

610000 —
(500 000 —)

5200
(5 200

17 129165
(14 709 361

-)

40
63)

2211619^10
(5 414045,26)

75

Bemerkungen

Von der durch Beschluß des 49. Provinziallaudtngesin der Sitzungvon:
12. März 1909 genehmigtenAnleihe sind
für den Neubau des Landeshcmses 1953 625.13 Mt.
und für den Umbau des Ständehauses 483 586,— „

zusammen^437211.13Mt^
aufgenommenworden. Von dieserSchuld sind 288 747,14 Mk. ab¬
getragen.

(Vergl. die besondere Anlage ^ Nr. 14.)
4°/„ige Rheinprovinzanleihescheineim Nennwerte von 1550 500 Mt.

5 "/„ige Deutsche Reichsanleihoscheine(Kriegsauleihe)im Nennwerte
von 1390 500 Wt., 4 V, ° „ ige Reichsschatzanweisnngenim Nennwerte
von 1000 Mt., 5 "'„ige Reichsschatzanweisnngenim Nennwerte von
500 Mt. und 4°/°ige DüsseldorferStadtnuleihescheinevon 1919 im
Nennwertevon 300 00« Mk.

Rentbar angelegterVetrag.
Außerdemwar beim Kasseuabschluß am 18. Juli 1920 eine

Resteinnahmevon 504 Mk. vorhanden.
4"/«ige Rheinprouinznnleihescheineim Neunwertevon 15 700 Mt. und

5 "/„ ige DeutscheReichsauleihescheine(Kriegsanleihe)im Nennwerte
von 4000 Mk.

Depositumbei der Lcmdesbanlder Nheinvrovinz.
Echentgeberder Stiftung ist der frühere Landeshauptmann

Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrntl)r. Klein Die Zinsendieser
Stiftuuq findennach Bestimmungdes Schenkgeberszur Unterstützung
pensionierterProvinzialbeamte»und ihrer Hinterbliebenenin Not¬
fällen Verwendung.

Rentbar angelegterBetrag. Außerdemwar beim Kassenabschlnß am
18. Juli 1920 ein Barbestandvon 794,52 Mt. vorhanden. Der ssonds
ist mit 398 510.13 Mt. belastet. "

26 Geschäftsanteilezu je 200 Mk. der RheinischenGenossenschaftzur
Förderung von Handwerkund Gewerbein Köln; bei der Lnndesbant
rentbar hinterlegt.
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Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücks
,<«
2

Übertrag
5 ! Fonds für die monumentale Aus¬

führung einer Figurengruppe
vor dem Ttändehause . . .

6 , Proviuzialmuseen zu:
1. Voun nebst Gebäude für das

Tenkmälerarchw ...

2. Trier

Aufseherhaus zu Trier, Tt. Barbara

Witwen- und Waisenvcrsorgungs-
anstalt der Kommunalbeamten
der Nheinprovinz......

Nuhegehaltskasse für die Kreis-
kommuualverbände uud Ttadt-
gemeinden der Nheinprovinz .

Provinzial - Taubstummenanstalten
zn: 1. Aachen ....-,.

2. Bnchl

Zu übertragen

3145000

595000

632 910

5700

85500

108400

4572 510

605 000

81 200

25550

57000

7300

776050

Wert
des

Inventars

^ ^.
3

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

Sonstige
Forderungen

5

462000

67 500

27930

6931753

5600

8494 —

11889736 :».0

5985412

5700

40

1145447 !21

3330

4160

571524! 19974426 5!

36

66

41

5991214 81

Andere
Ver-

mögens-
Bestand-

teile

6

Sumnre
des

Vermögens
H

Schtllden

8
^,

8u
3 Pal

»e

17 129165
(14 709 361

5700
(5 700

743700
(743 700

686390
(688 390

5700
(5 700

11889736
(11 726 199

40
63)

-)

30
80)

1145447
(1131 723

151466
(151 466

128420
(128420

21
-5

41
41 )>

-)

31885725 32
(29 288 660 84)

2211619
(5 414 045

10
26)

77

Bemerkungen

2211619 10
(5 414045 26)

— — 5

— —

1
2
3

1
2

3
^ 1

Rentbar angelegterBetrag.

Nach den Baukostenbezw. nach Schätzung.
Grunderwerbskosten.
Kosten der Beschaffung dos Inventars.

Summe der Baukosten.
Wert des seitensder Stadt Trier unentgeltlichhergegebene»Bauplatzes

abzüglich des von ihr zurückgenommenenTerrains.
Kosten der Beschaffung des Inventars.
Nach den Baukosten.

4 V« 7° ige Reichsschatzanweisunge»,5 7° ige Teutsche Reichsanleihe
(Krlegsanleihe),Echuldbuchforderung,— 3 V«, 3 V„ 3,« und 4 °/„ ige
Rheinprovinzanleihescheine,3'/, 7«M Trierer, Duisburger, Dort¬
munder, Kölner, M.-Gladbacher,4"/„ige Düsseldorferund Varmer
Stadtanleihescheine,sowie PreußischeStaatsschuldbuchforderunguud
(4 und 3'/,7» Konsols)im Nennwertevon 12 756 500 Mk.

4^,°/« ige Reichsschatzanweisungen,5°/„ige Deutsche Neichsanleihe
(Knegsanleihe),Schuldbuchforderung,— 3 V„ 3,° und 4 7„ ige Rhein¬
provinzanleihescheine,sowie 3 V, "/»ige DüsseldorferStadtanleihescheine
im Nennwertevon 1203100 Mk.

1
2u.3
4u.5

1
2

4u,5

4 °/„ ige Rheinprovlnz-

Nach den Baukosten.
NachSchätzung.
Vermächtnisse, darunter Wertpapiere (3'/.und

cmleihescheine)im Nennwertevon 3500 Ml.
Depositen.
NachSchätzung.
NachSchätzungbezw.unter Berücksichtrgungdes Kaufpre,ses.
ssieth-Stiftung(1536 Mt.) und Iubiläumsstiftungder Anstalt (AW Mk.)

zur Unterstützungvon Taubstummen,darunterWertuaplere(3 V,°/„,ge
Rheinprovinzanleihescheineund 3 '/. 7» ige KölnerStadtanlechescheme)
im Nennwertevon 4500 Mt.
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Übertrag
Provinzial-Taubstummen¬

anstalten zu:
3. Köln .....

4. Elberfeld .

5. Essen . .

6. Euskirchen

7. Kempen .

8. Neuwied ,

9. Trier . .

Unterstützungsfondsfür entlassene
Taubstumme .......

Unterstütznngsfondsder früheren
Vereins-Taubstummenllnstaltzu
Köln .........

Zu übertragen

V e r m ö g e n s t e i l e

Wert
der

Gebäude

1

4572510

120000

190000

252834

478949

116300

239457

164640

6134690

Wert
der

Grnndstücke
^<
2

776050

130000

75000

85962

44000

4500

25000

21000

1161512

Wert
des

Inventars
-',

571 524

5700

13000

13000

40585

7120

12 150

15500

678579

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^ !^

Sonstige
Forderungen

5

19974426 51

262544

3046

2760

13777

42954

49680

20349188

M

m

5991214 81

54

60 -

05

30

224

160

5991683

20

18

24

Andere
Ver- Summe Schulden

Nlügens- des Bemerkungen
Vestand-

teile Vermögens Zu
Vpal-

^e ^ .^ , H ^e ,H ie
6 ? 8

31885725 32 2211619 10
(29 288660 84) (5414045 26)

— — 518298 05 — — 1u.2 Nach Schätzung bei Übernahme der Anstalt am 1. April 1903.
(518298 05) 4u.5 Ein Kapital — 3'/2°/„iae Rheinprovinzanleihescheine im Nennwert

von 285 809 Ml. —, welches auf Grund des Vertrags vom Fürsorge-
verein für Taubstumme in Köln als Abfindungssumme gegen den
vordem geleisteten Unterhaltungsbeitrag von jährlich 10 000 Mt.
überwiesen worden ist, und ein Vermächtnis.

— — 281046 60 — — 1u.2 Nach den Baukosten'bezw. nach Schätzung.
(281 046 60) 3

4
Nach Schätzung.
Theodor-Tietze-Stiftung (3^ und 4°/n ige Rheinprovinzanleihescheine)

lm Nennwerte von 3000 Ml.
— — 351796 — — — 1u.2 Nach den Vautosten bezw. Schätzung.

(351796 -) 3 Nach Schätzung.
— — 563534 — — — 1u.2 Nach den Van- und Grunderwerbslosten.

(563 534 -) 3 Nach den Anschaffungskosten.
— — 127920 — — ' — 1 Nach Schätzung.

(128 583 "") 2 Nach Schätzuug bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Ein Stiftungsfonds zur Unterstützung entlassener Taubstummen, be¬

stehendaus 4°/nig^n ÖsterreichischenStaatsschuldverschreibungen, deren
Nennwert 1700 Ml. beträgt, ist nicht aufgenommen worden, weil
leine Zinsen mehr gezahlt wurden.

— — 279397 — — — 1 Summe der Baukosten.
(279 397 -) 2

4u.5
Nach dem Anlaufswert.
Iubiläumsstiftung zur Unterstützung von Taubstummen, darunter Wert¬

papiere (3'/2°/uige Rheinprovinzanleihescheine) im Nennwerte von
3000 Ml.

.__ 215142 — — — 1 Summe der Baukosten.
(215142 -) 2

4u.5
Nach Schätzung.
Stiftungen zur Verwendung der Zinfen zur Unterstützung entlassener

Taubstummen und für die Weihnachtsbescherung der Zöglinge.
Der Nennwert der Wertpapiere, die aus 3'/^, 3'/« und 4obigen Rhein-

provinzanleihescheinen sowie 5"/u'igen Kriegsanleihescheinen bestehen,
beträgt 16 200 Ml.

43114 18 — — 4u.5 Stiftungen (3'/), 3'/2 und 4°/„tge Rheinprovinzanleihescheine, 5°/s,ige
Kriegsanleihescheine, Hypothekenbrief im Nennwerte von 45 800 Mt.
«nd Barbestände).(43114 18)

_ 49680 „ — — 4 3Vz°/nige Rheinprovinzanleihescheine im Nennwerte von 54000 Ml.
(49680 -)

10__ 34315653 15 2211619
(31719 251 67) (5414045 26)
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Übertrag

Provinzial-Vlindenunterrichtsan-
stalten zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung) .

2. Neuwied (Auguste Viktoria¬
tzaus) ........

Unterstützungsfondsfür Blinde

Provinzial-tzebammenlehran-
stalten zu:
1. Köln.......

2. Elberfeld ......

Zentral-tzebammenunterstützungs-
fonds ........

Provinzial-Fürsorgeerziehungsan
stalten zu:
1. Fichtenhain .....

2. Nheindahlen.....

Zu übertragen

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

6134690

812630

424585

1400000

861750

941325

1571025

12146005

Wert
der

Grundstücke

2

1161512

21100

92407

634286

178000

351162

163894

Wert
des

Inventars
!^,

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^«e

2602 361

678579

138300

31447

235000

89000

172400

142099

1486825

20349188

272678

11960

— 20 633827

9!

s.«

Sonstige
Forderungen

5

!l

5991683

59000

24

6050683 24

81

Andere
Ver-

Mögens-
Vestand-

teile
"« >H

6

Summe
des

Vermögens
^e H

Schulden

^ H
«

34315653
(31 719 251

972030
s»?2 030

15
6?)

548439 -
(548 439

331678 50
(331678 50

2269286
(2 269 286 )

1128750
(1128 750 —)

11960^
(11960 -)

1464887
(1464887

1877018
(1877018 -)

42919701 65
(40 32330N !l7)

2211619
(5 414045

10
26)

190
(190

67
67)

(33 746

2211809
(5 44? 982

21)

77
14

3u
»Pal¬

te

Bemerkungen

iu.3
2

i
2
3

i
2
3

1u.3
2

Nach Schätzung und den aufgewendeten Kosten.
50facher Betrag des Katastral-Reinertrages.

Summe der Vautosten.
Kaufpreis.
Nach Schätzung.

3'/z, 3'/,, 3,5, 32/4
anleche u. a. im Nennworte von 275 500 Ml.

tzypothekenforderung gegen V. Rindsfüsser-Köln, welcher das vordem
dem Blindenfürsorge-Verein gehörige Haus, Blaubach 14 in Köln,
käuflich erworben hat. Außerdem war beim Kassenabfchluß am
18. Juli 1919 ein Varbestand von 14710,86 Mt. vorhanden.

Lasten aus den Vermächtnissen von: Erckenswyk, Großmann.

Nach den aufgewendeten Baulosten.
Grunderwerbskosten.
Nach den aufgewendeten Kosten.
Wirkliche Ausgaben.
Schätzungswert bei Übernahme des Grundstücks.

3'/2°/°ige Rheinprovinzanleihescheine im Nennwerte von 13000 Ml.

Nach den Baukosten bezw. nach einer bautechnischenTaxe.
Wirkliche Ausgaben.
Wert des toten und lebenden Inventars nach der Feuerversicherung

bezw. nach Schätzung.

Nach den Baukosten.
Von dem bei der Landesbank entnommenen Vorschuß in Nöbe «„«

1877 017.45 Mk. sind 1802102,06 Mt. aus der 13 MMione" Anleilw
(vergl. die besondere Anlage ä. Nr. 5) gedeckt.

Der Rest ist aus den Überschüssender Anstaltswirtschaft des Rechnunas.
mit 41169.18 Mt. und des Rechnungsiahres N n^tjahres 191?

33746,2? Mk. getilgt.
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Übertrag

Provinzial-Fürsorgeerziehungsan-
stalten zu:
3. Solingen.......

4. Guskirchen . . .

Alte Irrenhausbauschuld

Vom 42. Provinzillllandtage ge¬
nehmigte 1. Anleihe für Anstalts-
bauten von 6V2 Millionen Mark .

Vom 43. und 44. Provinzialland-
tage genehmigte 2. Anleihe für
Anstaltsbauten von 8 Millionen
Mark .........

Vom 47. Provinziallandtage ge¬
nehmigte 3. Anleihe für Anstalts¬
bauten von 7 Millionen Mark .

Vom 50. Provinzillllandtage ge¬
nehmigte 4. Anleihe für Anstalts¬
bauten von 13 Millionen Mark .

Zu übertragen

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

12146005

1633630

2643080

16422715

Wert
der

Grundstücke

2 -»

2602361

422500

314780

3339641

Wert
des

Inventars
,ö,

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^l !^,

1486825

136915

143554 0'Ü

1767295

M

II)

20633827

20633827

41

ü

Sonstige
Forderungen

5

6 050 683 24

6050683

83

Andere
Per-

mögens-
Bestand-

teile
^ !ö

6

Summe
des

Vermögens

42919701
(4N3233N0

2193045
(2U57474

24

65
1?)!

51
51)

Schulden

^»
«

2211809
(5 447 982

440396
(580287

3101414
(2 068 325

48214161
(44449099

64

80
68)

3101414
(2068 325
2078760
(2250 010

3930174 88
(4 111 280 08)

77
14)

61
63)

Zu
Spul

<e

64
-)
74
40)

5847185
(6035 927

5658463
(5 808 930

11153074
(11411610

02
56)

48
73)

85
43)

34421279,99
(37 714 353 j97)!

1

Bemerkungen

Nach den Baukosten.
Von dem bei der LcmdesbankentnommenenPorschuh in Höhe von

2193045,51Mk sind 1456 000 Mk. aus der 13 ^Millionen-Anleche
A^^7 besondere Anlasse ^ Nr. 5) und 296648,90Mt. aus den
Überschüssender Anstaltswirtschaftder Rechnungsjahre1917, 1918
und 1919 gedeckt worden und in dem Anleihebetragelfde Nr 22
enthalten. Der demnach verbleibende Porschußist in Anlaae tt Nr 2
nachgewiesen.

Bei der Landesbanl entnommenerBorschuß(vergl. Anlage L Nr. 4).

Pon der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5000 000 Ml.
ind bis zum 1. April 1920 mit l'/^"/» uud den durch Tilgung er¬
parten Zinsen 2921239,26Mk. abgetragen worden (vergl die be¬
sondere Anlage H, Nr. 1).

Pon der Anleihe sind bis zum 1. April 1920 mit 1 '/z»/. und den durck,
Tilgung erspartenZinsen 2 569 825,12Mt. abgetragenworden(voral.
die besondere Anlage ^, Nr. 2).

Pon der Anleihe sind b,s zum 1. April 1920 mit 1'/2°/° und den
durch Tilgung ersparten Zinsen2152 814,98 Mk. abgetragenworden
(vergl. die besondere Anlage ä, Nr. 3).

Von der Anleihe sind bis zum 1. April 1920 mit 1'/«»/<,und den
durch Tilgung erspartenZinsen 1341536,52Ml. abgetragenworden
(vergl. die besondere Anlage ^X, Nr. 4).

Pon der Anleihe sind bis zum 1. April 1920 mit 1'/,°/« und den
durch Tilgung erspartenZinsen 1 846 925,15 Mk. abgetragenworden
(vergl. die besondere Anlage ^, Nr. 5).
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Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

Wert
der

Grundstücke
^<
2

Übertrag

23 Proviuzial-Heil- und Pflegean-
stalten zu:
1. Andernach ......

16422715

2619955

2. Vedburg-Hcm

3. Bonn . , ,

4. Düren . .

5. Galkhllusen

6. Grafenberg

7. Iohannistlll

8. Merzig .

3339641

351628

Wert
des

Inventars

3

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

Sonstige
Forderungen

5

1767295

256594

15 20633827 I!

9319287 1008078 963295

3644489

3666387

3559160

4223526

4731677

3289139

42

6050683 24

Zu übertragen 51476335

328524

258833

255 992

229989

430534

414227

354150 —

303336 7l

298568 77

334315

456000

353170

87

6617446

85

5081726 77 20633827 41 6050 68^24

85

Andere
Ver-

mögens-
Vestand-

teile

6

Summe
des

Vermögens

48214161
(44 449 U99

3228177
(3 135 177

80
68)

11290660 42
(11 290WO 42)

4327163
(4 134 163

4228556
(4 17U 556

4108720
(4 U99 720

4787830
(4 78? 830

5618211
«5 592 211

4056536
(4056 536

71
71)

77
77)

87
8?)

-)

Schulde»

8

34421279
(37 714 353

99
97)

89860018 42
(85 715 956 >30)

34421279
(37 714353

Zu
Spul-

Bemerkungen

99
97)

1
2
3

1
2
3

1
2
,^

1
2
3

1
2

1
2
N

1
2
3

Kosten der Vantcn
Bei Eröffnung der Anstalt . 1828668,45 Mt.

Für Vermehrung und Ver¬
besserung der Gebäude , . 791286,28 „

Kosten des ersten Grunderwerbs . 80 644,35 Mk. >
Später angekauft...... 270 983,88 „ /

Kosten des ursprünglichen In- 1
ventars . , , . . 137 649.45 Mt.!

Zugang infolge Erhöhung s
der Belegstücke ...... 118 944.55 .. j

Wie bei Andernach 9295787- Mk. ->- 23500 Mk. -
., „ ,. 891278— ,. -i-116 800 „ -
...... 963 295.42 ,.->-- ., -

Wie bei Andernach 2 437 450.30Mk. ->-1207 038,56Mk. -
„ „ „ 102073,49 „ ->- 226450,07 „ -
„ „ „ 160002,79 „ ^ 194147,21 „ .

Wie bei Andernach 2 434 093,39Mk. ^ 1232293,3?Mk.
,. .. „ 216 32l,4? „ ^ 42511,53 „ ^
,. ., „ 163892,74 „ ^ 139443,97 „ -

Wie bei Andernach 3 302 864,—Ml ^ 256 296.71Ml.
„ ,. „ 222292,31 ,. ^ 33700,- „
„ „ „ 293568,77 „ .......

2619 954,73 Mk.

851 628,23 Mt,

256594,- Mk.

9 319287- Mk.
1008 078,— „

^ 963 295,42 „

^ 3644488,86 Mk.
- 828523.56 „
- 354150,- ..

^ 3666386,76 Mt.
- 258833,- „
- 303336,71 „

^ 3559160,71 Mt.
- 255992,31 „
-^ 293568,77 „

Wie bei Andernach 2186 229,06Mk. ^ 2 037 296,89Ml
„ » ,. 84143,8? „ -^ 188045,41 „

157 729,95

4223525,95 Mt,
42200— „

229989,28 ,.
176585.92 ,. ^ 334315.8? ,.

Wie bei Andernach 3 879140.20Mk. -> 852537.—Mk.
382880,02 „ -> 47654,— „
360000.— ., -I- 96000.— „

« „

Wie bei Andernach 197? 319,14Mk. ^ 1311820,— Mk.
106488,21 „ ^ 307788,55 „
137956,23 „ ^ 215214,62 „

-4 731677,20Mt.
' 430534,02 „
' 456000,- „

3 289139.14Mt.
- 414226,76 „
- 353170,85 „
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Übertrag
Unterstützungsfondsfür entlassene

Irre, AngesammelterFonds .
Kranken - Unterstützungsfonds der

Anstalt Andernach.....
Kranken - Unterstützungsfonds der

Anstalt Düren ......

Richartz-Stiftung

Nasse-Stiftung .

Pelmlln-Stiftung .

Dr. Oebeke-Ttiftung

31 Erich Schleicher-Stiftung

Tchramm-Stiftung . .

Pelman-Stiftung . . .

Hüssen-Ttiftung ......
Stiftung des tzilfsvereins für

Geisteskrankeim Regierungsbe¬
zirk Düsseldorf ......

Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal:
Iacobi-Ttiftung.....

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücke

2

51476335

Zu übertragen

6617446

51476335 6617446

Wert
des

Inventars
^

5081726 77

5081726 77

Kapitalvermögen

Wertpapiere
^

20633827

2403

1834

1703

2711

3311

10300

12460

4692

2088

!!

5>„

38459

4536

20718325

0l)

Sonstige
Forderungen

5

6050683

9279

24

10

1778 40

Ä>

<!<;

1650

588

6 063979

42

16

87

Andere
Ver¬ Summe Schulden

mögens« des Bemerkungen
Bestand-

teile Vermögens Zu
Vpal»

6 7 8
te

— — 89860018 42
(85715 956 30)

34421279
(37 714353

99
97)

— — 11682 60 — — 4u,5 Depositen. Für die Provinzial-Heil-und Pflegellnstaltenzu Andernach,
(11 579 10) Bonn, Düren, Grafenbergund Merzig zur Verwendung der Zinsen

für entlassene geheilteIrre. (Nennwertder Wertpapiere2300 Ml.)— — 1834 — — — 4 Aus den SammelbüchsenangesammelterFonds zur Unterstützung für
geheilt entlassene Irre. (Nennwert2800 Ml.)(2800 -)

-— — 1703
(2600 -)

— — 4 Aus den SammelbüchsenangesammelterFonds zur Unterstützungder
Kranken. (Nennwert2600 Mt.)

1778
(1778

40
40)

— 5 Depositen. Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Von« zur
Verwendungder Zmsen zur UnterstützungunbemittelterGenesener.

— 2711 50 — — 4 Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltzu Bonn zur Verwendung
der Zinsenzur Unterstützung entlassener unbemittelterGeisteskranken.(3 000 — >
(Nennwert3000 Ml.)

3311
(5 000 -)

4 Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltzu Vonn zur Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken. (Nennwert5000 Ml.)

— 10300 — — — 4 Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltin Bonn zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung gebessertoder genesenentlassener Geistes¬
tranken. (Nennwert10 000 Mk.)(8000 — i

12460
(12 800

— — — 4 Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltzu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützungvon m dürftigen Verhältnissenent¬
lassenen genessenenGeisteskranken.(Nennwert 16 NUN Ml.)'— — 4692 — — — 4 Für die Provinzilll-Heil-und PflegeanstaltGrafenbergzur Verwendung
der Zinsenfür entlassene arme Geisteskranke.(Nennwert5000 Ml.)(5 000 -)'— — 2088 — — — 4 Für die Provinzial-Heil-und PflegeanstaltGrafenbergzur Verwendung
der Zinsen für em Sommerfestfür die Geisteskranken.(Nennwert
3000 Ml.)(3 000 -)

1650
(1650 -)

5 Zu Gunstenin Vluyn ortsangehörigerKranker.

— — 38459
(36 000

05
—)

— — 4 Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltenzu Galkhausen und Grafen¬
berg zur Verwendungder Zinsen im Verhältnis der Vevölkerungszahl
ihrer im RegierungsbezirkDüsseldorfgelegenen Aufnahmegebietezur
Fürsorge für Geisteskrankeund entlassenearme Geisteskrankezur
Unterstützung der Familien, welche durch Geisteskrankheiteines Ange¬
hörigen m eine bedrängteLage geraten sind, und endlich zur Hebunn
der öffentlichen Irrenpflege und Bekämpfungder Vorurteile aeaen
Irresein und Irrenanstalten (Nennwert45 NUN Ml.). uu "

,
'— 5124 62 — — 4u.5 Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Andernach,Bonn

Düren, Grafenbera und Merzlg zur Verwendung der Zinsenals
Prämien für pflichttreuesPflegepersonal. (Nennwert61N0Mt.)

(6 688 42)

___
99

5 Depositen.
— 89957812 59 34421279 ,

(85815852 22) (37714353 9?)



37

38

39

40

41

42

43

44

88

Übertrag

Landarmen-Verwaltung....

Polizeistrafgelderfonds und Ehren-
breitsteiner allgemeine Armen¬
fonds (Staatsnebenfonds) . .

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brau-
weiler.........

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücke

2

51 476 335

Konto über den Ankauf von Od-
liindereien zwecks Melioration.

Landarmenhaus zu Trier .

Fonds zur Unterstützung milder
Stiftungen lc.......

1899158

Allgemeiner Vaufonds

Wohnungsfürsorgefonds

Zu übertragen

110446

811668

6617446

231928

797341

626750

54297607 8273465

Wert
des

Inventars

5081726 77

1 339176

154200

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

Sonstige
Forderungen

5

20718325

2259

l!<!

?s>

592 195 !^<)

6575102

20482

39039 50

6063979

260

77 21372 302 7!

16

61239 95

175

225000

6350654 11

89

Andere
Ver-

mögens-
Bestllnd-

teile
^ !^>

6

81407 32

187394 47

Summe
des

Vermögens
.« .^,

89957812 59
(85 815 852 22)

83927,07
(47 842 32)

592 195
(593 68l)

80
-)

3657 656 47
(3 657 656 47)

268801 79

907787
(907787

1674339
(1 675 857

39214
(36 735

225000
(275000 ^")

Schulden

8
H

Zu
Spal¬

te

34421279
(37 714 353

80545
(87447

99
97)

40
49)

27692
(29 701

58
84)

-)

95
95)

50

623600
(623600

97137933
(93010 410

(57 500

57
57)

4u.5
5
6

8

4

1

6

8

1U.2
8

1u.3
4u.5

4u.5

Bemerkungen

38 35153118 54
96)! (38 512603 W)

Nebenfondsdes Landarmenuerbandeszu Irrenzwecken.
Depositen.
Barbestandder nicht verwendeten Dotationsrentefür Zwecke des Annen»

wesens,der jedoch mit Bewilligungenbelastet,st.
Darlehen für Nrbeiterkolonien(vergl. die Anlage ^, Nr. 6 und 7).

5"/« Deutsche Reichsanleihe(Kiiegsanleiheim Nennwerte von 742100 Mk.)

NachSchätzungzuzüglich des für das Zellengebäudeaus der 7 Milli¬
onen-AnleiheaufgewendetenBetrages.

Vermögen der Materialienverwaltung mit 178 794,4? Ml. und des
Mtthlenbetriebesmit 8600Mk. in Lagerbeständen.

Darlehenbei der Landesbant(vergl, die besondereAnlage H, Nr. 8 bis IN).

AufgewendeteKosten bis 31. März 1919.
Vorschußweisebei der Landesbant entnommen(ueral. die besondere

Anlage N. Nr. 3).

NachSchätzung.
Reservefondsvon 29 721.95 Mt. zu 3,««/„Zinsenbei der Landesbant

hinterlegt und 52 000 Mk. eisernerBestand. Der Nennwert der Wert¬
papiere beträgt 22000 Mk.

Anteil an dem Grohmann'schen Vermächtnisseund Zuwendungen,welche
dem Fonds in den Rechnungsjahren1906 und 1910 von ungenannter
Seite gemacht wurden sowie in 5 V» DeutscherReichsanleihe (Kriegs¬
anleihe) angelegte Bestände der Kaiser Wilhelm II. und Auguste
Viktoria-Stiftungfür verkrüppeltePersonen. (Nennwert der Wert¬
papiere 45 700 Mt.)

Bestand,welcher voll belastetist.

Der Wohnungsfürsorgefondswird nicht weitergeführt,weil Grundstück-
bei der Anstalt Grasenbergnicht mehr veräußert werden. Die Schule
den sind aus dem „AllgemeinenBaufonds" gedecktworden.
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45

46

Übertrag

Maschinen-Erneuerungsfonds. .

Provinzialftraßen-Verwaltung. .

47 Viehentschädigungsfonds . .

Zu übertragen

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

54297607

24873

54322480

Wert
der

Grundstückes

2

8273465

1012720

Wert
des

Inventars

Kapitalvermögen

91

Wertpapiere

^<e

Sonstige
Forderungen

5

6575102

287153

77!

9286185! 6862255.77

21372302

815780

7!

22188082 7!

6350654

201252

4358285

798138

11708331

11

82

85

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬

teile

6

268801

592500

7!»I

Summe
des

Vermögens

^ ! <!

80

58
861301

97137933
(93 010 410

201252
«201252

7091311
(6 757 383

«2,

Schulden

«

35153118
(38 512603

12 502826
(2 638 424

54

5)7

7!»

798138 80
»2437 558 66,

ssu

1-3

10522863685 47655945
102406605 96, l ,41151028

!!
-1»)

Bemerkungen

Depositen.

Diese Angaben beruhen auf einer Ende 1919 vorgenommenen Ermit¬
telung, der Minderwert ist auf Abschreibung bezw. Abnutzung der
Mehrwert auf Neuanschaffungen und Preissteigerung zurückzuführen.

Diese Summe setzt sich zusammen aus Rheinprovinzanleihescheinen und
Kriegsanleihe und zwar:
a) aus den Sammelgeldern von 140 000 Mk. Rhein¬

provinzanleihescheinen zu 92 7»-- ...... 128 800- Ml.
b) aus den Rücklagegeldernvon 154 000 Mt. wie vor

und von 100 000 Mt. Kriegsanleihe zu 79.80 °/«--- 221480 — „
c) aus den Mitteln zur Unterstützungdes Gemeinde-

und Kreiswegebaues von 500 000 Ml. Rhein¬
provinzanleihescheinen zu 93,1 °/o --- ..... 465500,— «

zusammen 815 780— Ml.
Der Mehrwert gegen das Vorjahr ist auf die Kurssteigerung zurück¬

zuführen.
Diese Summe ergibt sich aus den Barbeständen und den rentbar an¬

gelegten Barbeträgen einzelner Fonds sowie einem Darlehn:
-.) der Smnmclgelder (45 831.33^110 000 Mt.)-- . 155 331,33 Mt.
b) der Rücklagegelder (1 621,454^47000 Ml.)-- . . 48 621,45 „
c) der Mittel für den Neubau von Provinzial-

straßen (78 623.81^27000 Mt.)--- ..... 105 623,81 ,
<y der Eisenbahnmittel .......... 85 471,6? .
e) der Mittel zur Unterstützung des Gemeinde- nnd

Kreiswegebaues (3249 766.944-200000 Mt,)-- . 3 449 766,94 .,
f) Mittel für den Eteinbrnchbetrieb ...... 3 470,65 „
8) Darlehn aus den Rücklageqeldern — b — an die

Rheinischen Provinzialbasaltwerte Oberkassel
(3"/« Zinsen-i-2»/« Tilgung)- ....... 500000,- ..

zusammen 4 358285,85 Ml.
Der Bestand zu c ist mit 76 317,73Mt. und der zu e mit 2 920 988,97Mt.

belastet.
Die Veteiligungssumme an der vom Ttaate, der Provinz und dem Kreise Merz!«

als Gesellschaft»,, b, 2, erbauten und seit dein 8. Juli lW3 betriebenen Kleinbahn
Merzig-Vuschfeld ist für jeden Gesellschafterauf 582 2UNMt. festgesetzt wurden, die
die Provinz aus dem Kleinbahnfonds aezab.lthat.

Die Schulden bestebenau« Anleihen in Hohe von N878N13.4N Ml. (vergl, die An¬
lage 5, Nr. 11 bis 13) sowie aus der fUr das Kleinbahnunteruchmen Merzia-
Vuschfeldau« dem Kleinbahnfonds darlehnsweife gezahlte» u»d noch nicht actila-
ten Veteiligungssummeder Provinz von (582 5Nu Ml. — «8 688,83)--823813,17 Ml.
(vergl. die besondereAnlage N Nr. 8),

Depositen, Von dem au« dem nebenstehendenReservefonds der Landwirtschaft«»
lammer fUr die Rheinprovinz zum Vcm eines balteriulllgifchenInstituts aewahrten
Nmortisations-Darlehn von IONNUNMl,, das mit 3»/^ verzinst und 1'/.°/» amor¬
tisiert wird, sind 1« 217,23 Ml. amortisiert worden, so daß da« Dariehn «och
83782,7?^!l, beträgt. Von dem ebenfalls der Landwirtfchaftslnmmer aus dem
K°H'„»'.u gleichen I!»«° und Tilnungsbedingungen gewahrten Darlehn von
75UUN Ml, sind 7 278,8» Ml, amortisiert worden, die Darlehnsforderuna beträat
also noch «??23,N4 Mt Aulierdcn, war beim Ka senabschlus,an, 18. Juli 182!)einBarbestand von 1NU0L3,54 Ml. vorhanden. ,, ,-, » ^
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48

49

50

51

52

59

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

Wert

der

Grundstücke

2

Wert

des

Inventars

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

Übertrag
Prouinzial-Wem- nnd Obstbau¬

schulen zu:
1. Trier........
2. Krenznach mit der ange¬

gliedertenlandwirtschaftlichen
Winterschule......

3. Ahrweiler ......
Lehrer-Pensionsfonds der Land-

wirtschaftsschulenzu:
1. Vitburg.......

2. Cleo'e ........

Rittergut Desdorf ......
Vom 51. Provinziallandtage ge¬

nehmigte Anleihe zur Beseitigung
der Hochwasserschädenim Ahr-
gebiet von 874000 Ml. . . .

Vom 58. Provinziallandtage ge¬
nehmigte Anleihe zur Beseitigung
von Hochwasserschäden—Januar
1918 — von 1000000 Mk. .

Anteildes Provinzialverbandes an
der Siedelungsgesellschaft„Rhei-
nischesHeim"mVonn(650000M.)
und der Rheinischen Mohnungs-
fürsorgegesellschaft(1000000M.)

Summe H, Nr. 1—53

Abgesetztdie Nr. 8, 9, 11, 12,
14, 16, 24—38, 42, 47 und 49,
das sind Fonds der Witwen-
undWaisenversorgungsanftaltder

54322480

189600

600000

175000

9 286185

150373

350000

115000

6862255

34000

90000

48000

77

87000

>
22188082 7!

213100

55374080

1000

17634 5

54775

10114658 7035255

Sonstige
Forderungen

5

11708331 58

150000

Andere
Ver-

mö'gens-
Beftand-

teile

6

861301 79

79089 50

77 22 339581 71 11859295 58

1650000

2511301

Summe
des

Vermögens

105228636
^102 406605

373973
>3?3 973

1190000
(1190 00U

338000
(838 000

18105
<1? 829

55268
(53 939

380189
(375610

85
96)

46
46)
04
54)

50

1650000-

79

Schulden

^
8

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen

47655945
l41151 028

11
48)

281998
(349 220

«508282
(-

10923417285
(104 755 948 96)

48446226
(41500249

69
65)

60
-)

40
13)

1
2
3

1u.2
3
5

In. 2
3

4u.5

1,2
u. 3

4

Nach Schätzung. ,
Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Aus Überschüssen der Rechnungsjahre 1917 bis 1919 gebildeter

Sicherheitsfonds.
Nach Schätzung.
Nach Schätzung.

Bei Übernahme dieserFonds hat der Provinzialverband die Verpflichtung
zur Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern für die
Lehrer dieser Schulen bezw. deren Hinterbliebene übernommen. Das
Kapital der Stadt Cleve ist innerhalb 30 Jahren nach der Übernahme
wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kreises verlegt
wird oder eingeht.

Nie Fonds sind, soweit möglich, in Wertpapieren und zwar
z. Zt. im Nennwerte von 24 900 bezw. 72 500 Ml. angelegt worden.

Nach Schätzung.

Angesammelte,nichtverwendetePachtbeträge imNennwerte von 83 000 Ml.
Außerdem war beim Kassenabschlußam 18. Juli 1920 ein Barbestand
von 1634 Mt. vorhanden.

Von der durch Beschluß des 51. Prouinziallandtags in der Sitzung vom
9. März 1911 genehmigten Anleihe zur Beseitigung von Hochwasser¬
schäden im Ahrgelnet von 874000 Mt. waren am 1, April 1920
829 351,1? Mk. aufgenommen und hiervon durch Tilgung bereits
547 352,48 Mk. abgetragen (vergl. die besondere Anlage /^ Nr. 15).

Von der durch Beschluß des 58. Prouinziallandtags in der Sitzung vom
20. März 1918 genehmigten Anleihe zur Beseitigung von Hochwasser¬
schäden — Januar 1918 —von 1000 000 Mk. waren am I.April 1920
508 282,60Ml. aufgenommen (vergl. die besondere Anlage ^ Nr. 16).

Die Beteiligung an der Siedelungsgesellschaft „RheinischesHeim' wurde
durch Beschluß des 56. und 58. Provinziallandtages in den Sitzungen
vom 2. Februar 1916und 21. März 1918,diejenige an der Rheinischen
Wohnungsfürsorgegesellschaft durch Beschluß des 58. Provinzialland.
tages in der Sitzung vom 20. März 1918 genehmigt.

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ein Vermögensbestand von rund
60 787946— Mt.

(63 255 700,- Ml.)
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Übertrag
Kommunalbeamten,der Nuhege-
haltskassefür die Kreiskommunal¬
verbände und Ttadtgemeinden,
der Landarmen- Verwaltung,
Staats-Nebenfonds,Viehentschä¬
digungsfonds,Pensionsfondsder
Landwirtschaftsschulenund die
verschiedenen Unterstützungs¬
fonds als Fonds.welche nur ledig¬
lich verwaltet werden, mit . .

bleiben

Tas sind die Nr. 1—7, 10, 13, 15,
17—23. 39—41, 43—46, 48.
50 bis 53 für Hauptverwaltung
(Betriebs-,Bau- und Ausgleichs¬
fonds, Landeshaus mit Dienst¬
wohngebäude für den Landes¬
hauptmannamVergerufer.Stiin-
dehaus, Anleihefür Neubau des
Landeshauses und Umbau des
Ständehauses), Pensionsfonds,
Dr.KIein-Stiftung,Ständefonds,
Fonds für gewerblicheZwecke,
Fonds der Figurengruppe, Pro-
vinzialmuseen,Aufseherhauszu
Trier (St. Barbara). Taub¬
stummen-und Blinden - Unter¬
richts - Anstalten, Hebammen-
Lehranstalten, Fürsorgeerzieh¬
ungsanstalten, alte Irrenan-

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

55374080

Wert
der

Grundstücke
.«
2

10114658

Wert
des

Inventars

7035255

55374080 10114658

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^

Sonstige
Forderungen

5

77 22339581

7035255 77

14202858

8136722

7! 11859295

8,

NO

871993

58

90

10987 301 68

95

Andere
Ver¬

mögens»
Veftand-

teile
^« >H

6

251130179

81407

2429894

3-^

47

Summe
des

Vermögens

10923417285
(104 755 948 96)

15156260 03
(16 58182? 38)

94077912
(88 174 121

82
58)

Schulden

3«
Splll,

te
«

48446226
(415N0249

40
13)

*) 190
(190

67
67)

Iahresrenten

48446035
(41500058

73
46)

Bemerkungen

X

Die lediglich zur Verwaltung überwiesenen Fonds betragen rund
15156069 Ml.

(16581637 Mt.)
*) Die bei Nr. 37 (Lcmdarmenverwaltung) angegebenen Schulden

von 80 545,40 Ml. — Darlehen für Arbeiterkolonien — sind in den
nachstehenden, zu Lasten des Provinzialverbandes verblei¬
benden Schulden von 48446035,73 Mi. mitenthalten.

NachAbzug der zur Verwaltung überwiesenenFonds und der Schulden
ergibt sich ein Vermögensbestand des Provinzialverbandes von rund
45 631877 Ml,

(46 674063 Ml.
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staltsbauschuld, Anleihen für
Anstaltsbanten,Heil- und Pflege-
anstalten, Arbeitsanstalt, Konto
für den Ankauf von Odländereien,
Landarmenhaus, allgemeiner
Baufonds, Maschinen - GrneuI-
rungsfonds, Ttraßenverwaltung
einfchl. Eisenbahnfonds und
Fonds zur Unterstützung des
Gemeinde- und Kreiswegebaues,
Wein- und Obstbauschulen.Ritter-
gut Desdorf, Anleihen zur Be¬
seitigungvon Hochwasserschäden
sowie Anteilean der Siedelungs-
gesellschaft„RheinischesHeim"
uni> der Rheinischen Wohnungs¬
fürsorgegesellschaft.

L. Landesbank der Rheinpro¬
vinz:
a) DienstgebäudeFriedrich-

straße 60 und Fürstenwall154

b) Häuser Friedrichstraße 56
und 58 .......

c) Haus Haroldstraße35 . .

ch Geschäftsstelleder Landesbank
zu Köln .......

Zu übertragen

Vermögensteile

Wert
der

Gebäude

1

568446

56300

128100

752846

Wert
der

Grundstücke

2

100000

60000

51900

211900

Wert
des

Inventars

3
s

355000

355000

Kapitalvermögen

Wertpapiere

««

Sonstige
Forderungen

5

15472 089

97

Andere
Ver- -

mögens-
Vestand-

teile

Summe
des

Vermögens

6 7

15472089 95

16791835
(16 777 371

16791835
l16 661 N71

<,,!>
!!»>

07.

Schulden

Vl

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen

Wert der Gebäude,
Wert der Grundstücke.
Wert des Inventars.

Die Summe besteht aus:
^ dem Stammfonds von......... 8000 000,— Mk,
b) „ Reservefonds ^ (Prouinzial-Reservefonds) 2000000,— ,.
c) „ Reservefonds L (Landesbank-Reservefonds) 8660 612,24 „
6) der Sonderrücklage des Effektengeschäfts . . 152349,55 „
e) dem Fonds für Nachlässe in Notstandsfällen . 10 000— „
i) „ Stempelfonds

») der Landesbank........... 435807,56 „
b) „ Kommunalbank ,........ 34620,— „
c) „ tzauskreditbank.......... 50,— ,,
ä) „ Landkreditbant.......... 1035,— .

8) dem Kriegshilfsfonds ......... 87 419,49 „
n) „ Fonds für Beihilfe anläßlich des Krieges

zur Verfügung des Verwaltungsrats . . 1500,— ,,
>) „ Sicherheitsfonds für Ausfälle der Kriegs«

Hilfskasse............ 300 000,—„
K) „ Sicherheitsfonds für II. Hypotheken . . 100 000,— „
!) Rückstellungfür Geschäftserwelterung .... 400000,— „

m) dem Agiokonto
») Agio-Reservekonto .... 119318,10 Mk.
b) Dlsagiokonto der Landesbank 162 460,61 „ 281 778,71 „
c) „ „ Kommunalbank .... 6 917,40 „

Summe 15472089,95 Mk.
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Vermögensteile

99

Wert
der

Gebäude

i

Übertrag

d. Rheinischer Meliorations-
fonds ........

l). Provinzial - Feuerversiche-
rungsllnftlllt der Rheinpro¬
vinz:

Dienstgebäude Friedrichstr. 62—74,
Fürstenwall109—111in Hüssel-
dorfundKronprinzenstr.9inEssen

752846

Wert
der

Grundstücke

2

Wert
des

Inventars

211900

752846

1570000

211900

680000

355000

355000

20000

Kapitalvermögen

Wertpapiere

^l 4

19774406 N

Sonstige
Forderungen

5

15472089

2003800

95

17475889

Andere
Ver-

mögens-
Bestand-

teile

6

95

2050000

Summe
des

Vermögens

16791835
(16 661 «71

2 003800
(2 003 800

18795635
<18 78l 171

24094406
l27601291

ü»)

«5)

Schulden

8

Zu
2pal>

Bemerkungen

Das Vermögen des Fonds besteht zurzeit aus dem Stammfonds
von 2600000 Mt. und aus einem ihm aus Notstandssonds
zugeflossenenBetrage von 3800 Mk.

Wert der Gebäude.
Wert der Grundstücke.
Visher 35 079 500 Ml. Reichs» und Staatsanleihen zum Kurs»

werte von 24337871,85 Mt., davon sind 300 000 Mk. vertauft
worden, für welche 13 500 Mt. mehr als der Kurs 1918 erzielt
wurden. Unter Zugrundelegung des für den 31. Dez. 1919
festgesetzten Steuerturses sind 4 576 965 Ml. Kursverlust ab¬
geschriebenworden. Es verbleiben daher Ende 1919:
34 779 500 Mt. Reichs- und Staatsanleihen zum Kurswerte
von 19 774406,85 Mk.

Es beträgt: der Reservefonds...... 22 386470,— Mk.
Hiervon ab noch zu zahlender Ankaufspreis

auf Kriegsnnleihen........ 7 033488.15 .,
bleiben 15 353031.85 Ml.

Der Nusgleichsfonds .... 3565775.— „
Der Fonds zur Einführung

neuer Versicherungszweige .____855 600,— „
Summe 19 774 406,85 Mk.

Für Siedelungsgesellschaft„RheinischesHeim" . 300000.— Mk.
„ Hypothelenschutzbanl der Rhemvrovinz . . 200000— „
„ RheinischeWohnungsfürsorge-Gesellschaft

m.b.H. 300 000,— „
., Darlehn an anzusiedelndeKriegsbeschädigte 200000— «

Zur Beschaffung von Grundstückenund zum Bau
von Beamtenwohnungen........ 1050000,— „

Summe 2050000.— M.
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Vermögensteile <

Wert
der

Gebäude

1

Wert
der

Grundstücke

2

Wert
des

Inventars

3

Kapitalvermögen

Wertpapiere

4

Sonstige
Forderungen

5

Vermögen der Zentralverroaltung
ausschl. der lediglich verwal¬
teten Fonds ......

Vermögender Landesbankeinschl.
Meliorationsfonds . . .

Vermögen der Provinzial - Feuer-
verstcherungsanstalt ....

Summe

Znsammen-

55374080

752 846

1570000

57 696926

10114658

211900

680000

11006558

7035255

355 000

20000

7410255

77 8136722

19774406

W

^

77 27 911129 75

10 98730168

17475889 95

28463191 63

101

Schulden

8

Zu
Spo>.

te

Andere
Ner-

mögens-
Vestand-

teile
>" !«

6

Summe
des

Vermögens

7

Bemerkungen

stellung.

2429894

2050000

47 94077912
(88174121

18795635
(18 781171

24094406
»2? 6N1 291

82
58)

95
49,

85
91)

48446035
(41500058

73
46)

4479894 47 136967955
,134 556 584

62
98)

48446035 73
(41500058 46,

Nach Abzug der Schulden verbleibt ein Gesamtvermögen
von rund 88521920 Mk.

(93 056 526 Mk.)



Lfde.
Nr.

102

Erläuterung der in Spalte 8 der Vermögensübersicht

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhe
der An leihe

Beschlüssedes Pro-
vinzial-Verwal-
tungsrates vom

18./19. März 1886,
4. Mai 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschlußdes 42.
Provinzialland-
tages vom 11.
Februar 1901.

Beschlüssedes 43.
Provinzial-
landtages

vom 18. Februar
1903 und des 44.

Provinzial-
landtages

vom 9. März 1904.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1920.«

Bauausführungen lc.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

6000000

6500000

2 078760,74

3930174

8000000

,^

K. Übersicht über die bei der
Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalten

ausgegebenen,durch Auslosungnicht getilgtenNhein-
provinz-Anleihescheine.

5847185 02

Erweiterung des großen Sitzungs¬
saales ..........

Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Bauliche Verbesserungenin der Heb-

ammenlehranstaltKöln ....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Grafenberg......
Erweiterung der Heil- und Pfiege-

anstalt Merzig .......
Neubau der Heil- und Pfiegeanstalt

Galkhausen ........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecherin Türen ......
BaulicheVerbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten .....
Vorschußkonto für Vorarbeiten . .
Grundstückserwerbungen.....
Außerordentlichebauliche Ausgaben
Wohnungsfürsorge ......
Weinbauschulezu Kreuznach . . .

abgerundet auf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pfiege¬

anstalt Grafenberg......
Erweiterung der Heil- und Pfiege¬

anstalt Merzig .......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecherin Düren ......
Zu übertragen

111095
456 100

71500

938 871

621 309

2 100 000

186 936

949 000
200 000
185 834
93 380

557 000
63 054

60

6 534 083
6 500 000

65 000

5 786

19 009

96 000
185 796

56

75

58

65
53

58
25

89

96

85

103

aufgeführtenSchulden des Provmzialverbandes.
Höhe des
Tilgungs¬

fußes

Höhe des
Zins¬
fußes

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist

Bemerkungen

e s 3 ii i

Landesbank aufgenommenen Anleihen.
1 '/. "/, von

5000000 Mk.
nebst den er¬
spartenZinsen.

1 V. "/« von
dem zulässigen
Gesamtbeträge
nebst den er¬

sparten Zinsen

3 V. 7«

1'/."/» von
dem Gesamt¬

betrage
nebst den durch
Tilgung er-

spartenZinsen

3 '/, "/„

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem
Haupt-Haus¬
haltsplan der
Provinzialver-
waltunggedeckt.

desgl.

3V.7.

31. März 1930.

31. März 1936.

desgl. 31. März 1941.

Zu Spalte c. Gemäß Beschluß des 39. RheinischenPro-
vinziallandtagesvom 1. Mai 1895 wurde von dem bis
dahin angesammelten Pensionsfondsvon 347 761,95Mk.
der Betrag von 299853,32Mt. zur außerordentlichen
Tilgung der am 1. April 1895 noch 5 299 853,32Mk. be¬
tragenden Irrenanstaltsbauschuldverwendet. Das hiernach
verbliebene Tarlehnvon 5 000 000 Mt. wird vom 1. April
1895 ab mit jährlich3 '/. «/„ verzinst und mit 1 V, '/» nebst
den durch die Tilgung ersparten Zinsen getilgt;am 1.
April 1920 waren 2921239,26Mk. abgetragen.

Zu Spalte c. Von dem Gesamtbetrageder Anleihe von
6 500 000 Mk. waren am I.April 1920 2 569 825,12Ml.
getilgt.

Zu Spalte c. Von dem Gesamtbetrageder Anleihe von
8U0000N Ml. waren am 1. April 1920 2152814,98Ml.
getilgt.
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

Höhe
der Anleihe am
1. April 1920

Bauausführungen lc.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

Beschluß des 47.
Provinzialland-

tages vom
14. März 1907.

7000000 5658463 1«

Übertrag

BaulicheVerbesserungenin den Heil-
und Pflegeanstalten .....

Wohnungsfürsorge ......
Neubau der WeinbauschuleKreuznach
Neubau der Hebammenlehranstalt

Elberfeld . . '.....
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

GFlkhausen ........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal........
Neubau der WeinbauschuleAhrweiler
Neubauder TaubstummenanstaltNeu-

wied ..........
Neubau einer Turnhalle bei der

Blindenanstalt Türen ....
Kanalllnschluß der Provinzialanstalten

in Trier........
Ankauf des Hauses Elisabethstr.10

zu Tüsseldorf ......
Erweiterung des Provinzialmuseums

zu Trier.........
Bei der 1. Anleihe zur Abrundung

gestrichener Betrag ......

abgerundet auf

Neubau der Fürsorgerziehungsanstalt
Fichtenhain ........

Neubau der BlindenanstaltNeuwied,
Mehrkosten ........

Neubauder Turnhallebei der Blinden¬
anstalt Türen, Mehrkosten . . .

Neubauder TaubstummenanstaltNeu¬
wied ..........

Zu übertragen

185 796

350 000
190 000
156 558

688 000

1 600 000

4 200000
230 000

124 000

15 000

48000

70 000

120 000

34 683

85

92

8 012 039

8 000 000

1 293 500

6 659

1710

482W
1 350 136

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

Höhedes
Zins¬
fußes

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

105

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossen ist

25
02

56

75
34

1'/, °/»von dem
Gesamt¬

betrage nebst
den durch

Tilgung er¬
spartenZinsen

3 V.
bezw.
4'/»

Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.

Bemerkungen

31. März 1946. Hu Spalte c. Von dem Gesamtbeträgeder Anleihe von
700000« Ml. waren am I.^Npril1920 1341536.tz2Mt.
getilgt.
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

Höhe
der Anleiheam
1. April 1920

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

Übertrag
Erweiterungs- und Umbauten an

Taubstummenanstalten ....
Neubau der tzebammenlehranstalt

Elberfeld .........
Neubau d. HebammenlehranstaltKöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Trier ........
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Bonn ........
Ausbau des Hauses Elisabeths. 10
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal, Mehrkosten, . , .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecherin Vrauweiler ....
Neubau des Direktorwohnhausesin

Vrauweiler........
Ankauf von Grundstückenfür die

Arbeitsanstalt Vrauweiler . . .
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrain......
Erweiterungsbau bei der Blinden¬

anstalt Türen .......
Erweiterungs- und Unibauten in den

5 alten Heil- und Pflegeanstalten
Errichtung eines Zellengebäudesbei

der Arbeitsanstalt Brauweiler. .
Wohnungsfürsorgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller- und Kelter¬

räume bei der Prouiuzial-Wein-
und Obstbauschulein Trier, . .

1 350 136

288 350

283 214
1250 000

30 000

500 000
20 000

421 969

331 067

56 229

52 824

144464

330 000

949 703

500 000

462 039

30 000
7000000'

<5
34

46

89

97

81

41

80

25

05

02

107

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

Höhe des
Zins¬
fußes

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist

Bemerkungen
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Beschlußdes 50.
Provinzialland-

tages vom
9. März 1910.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

13000000

Höhe
der Anleihe am
1. April 1920

11153074 !Ä

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

Neubau der Heil- und Pfiegeanftalt
Vedburg-Hau .......

Vergrößerung der Heil- und Pfiege¬
anftalt Iohannistal.....

Ausbau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain ........

Neubauder Fürsorgeerziehungsanftalt
Rheindahlen ........

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Solingen .........

Ankaufzweier an das Gebäude der
tzebammenlehranstaltin Köln an¬
stoßendenGrundstücke.....

Mehrkostenbeim Neubau der tzeb¬
ammenlehranstaltin Köln . .

Um- und Neubauten der Blinden¬
anstalt Türen .......

Innere Ausstattung des Museums-
Erweiterungsbaues Bonn . . .

Erweiterungsbau der Taubstummen¬
anstalt Kempen.......

Verlegung des Wäschereibetriebesin
der HebammenlehranstaltElberfeld
in einen neu zu erichtenden Anbau

Erweiterungsbauten der Heil- und
Pfiegeanftalt Bonn .....

Beheizungdes Erweiterungsbauesdes
Museums Trier.......

Errichtung eines weiteren Zöglings¬
hauses bei der Fürsorgeerziehungs¬
anstalt in Rheindahlen ....

Umbau der WeinbauschuleTrier .
Umbau des Internates und Anbau

einer Winterschulebei der Wein-
und Obstbauschulein Kreuznach .

Zur Deckung der Kosten der Anleihe,
der Vauzinsen und zur Abrundung

7 404 586

750 000

131500

1 712 102

1 456 000

216 538

275 000

176 455

132 787

74 000

56 036

116 695

32 000

90 000
102 820

101 364

172114.
13 000000

69

06

23

10

30

49

20

29

28

36

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

1'/."/« von dem
Gesamt¬

beträge nebst
den durch

Tilgung er¬
spartenZinsen.

Höhe des
Zins¬
fußes

4°/»

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

Tie Tilgungs¬
raten werden

ausdemHaupt-
Haushaltsplau

gedeckt.

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist

31. März 1946.

Bemerkungen

Zu Spalte c. Von dem Gesamtbetrageder Anleihe von
13000000Mk. waren am 1. April 1920 1846 925,15Ml.
getilgt.
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Lfde.
Nr.

9

10

11

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Beschlußdes 33.
Provinzialland-
tages vom 17.

Dezember1888.

7 ! Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 3. Dezember

1901.

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 11. März

1905.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

Höhe
der Anleihe am
1. April 1920

200000

8000 —

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 19. Dezember

1908.

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 8. September

1908.

Beschlußdes 41.
Provinzialland-

tages vom
3. Februar 1899.

3030 !>l

15740

27000

Anleihe».
1231195

W

Bauausführungen lc.,
für welchedie Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

74597

5948

1564

<,^.

'^

10064

Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheim und dem RheinischenVerein für katho¬
lische Arbeiterkolonien.

Darlehen für die ArbeiterkolonieLühlerheim.

34> Ankaufspreis für einige Ackerparzellenin Größe von
67,86 ar, welche im Interesse der Landwirtschaft
für die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler er¬
worben wurden.

l^

16064 06

568665 40

Desgleichenin Größe von 3 na 91 ar 33 qm.

Darlehen für Anlage eines Wasserwerks in der Arbeits¬
anftalt Vrauweiler.

Zur Herstellung von Neu- und Umvfiasterungen,
Vrückenbauten usw.

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

Höhe des
Zins¬
fußes

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

IV»

1°/»

3°/»
nebst den durch

Tilgung er¬
spartenZinsen

desgl.

desgl.

2'/«

4°/°

4°/,.

3 V. °/°

47.

4'/«

3 V. '/»

Zinsen nnd Til¬
gungsratenwer
den aus Mitteln
des Rheinischen
Landarmenver¬
bandes gedeckt.

desgl.

Aus dem
Haushaltspläne

der Arbeits¬
anstalt.

desgl.

desgl.

Durch Ein¬
stellung bei 8.,
Titel I Nr. 2

der außerordent¬
lichen Ausgaben
des Haushalts¬

plans der
Straßen-

verwaltung.
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Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist

31. März 1931.

31. März 1943.

31. März 1930.

31. März 1933.

31. März 1932.

In 30 Jahren
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.

Bemerkungen

Bis 1. April 1920 waren von dem Nnleihebetrag in
Spalte b getilgt 125402,95 Mt.

Desgleichen 2 051,65 Mk.

Desgleichen 1466,20 Mt.

Desgleichen 5 676,72 Mt.

Desgleichen 10 935,94 Ml.

Desgleichen 662529,60 Ml.
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Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

^»

Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 1901.

Beschlußdes er¬
weiterten Provin-
zialausschussesvom

31. Mai 1920.

Beschlußdes 49.
Provinzialland-

tages vom
12. März 1909.

Beschlußdes 51.
Provinzilllland-

tages vom
9. März 1911.

Beschluß des 58.
Provinzialland-

tages vom
20. März 1918

und des erweiterten
Provinzialaus-
schussesvom

31. Mai 1920.

Anleihe<2.
2400000

10000000

2500000

874000

1000000

Höhe
der Anleihe am
1. April 1920

1410348

10000000

2148463

281998

508282

W

W

<il,

Bauausführungen :c.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist

Zur Herstellung von Großpflasteru. Vrückenbauten usw.

Zur Deckung von Straßeninstandsetzungskosten,die
durch den Rückzug der deutschen Truppen, den An¬
forderungen der Ententetruppen und den Überland¬
transport von Kohlen entstandensind.

Zur BeschaffungweitererRäume für den Provinzial-
landtag und die Provinzialverwaltung (Neubau des
Lllndeshausesund Umbau des Ständehauses).

Zur Beseitigungder durch das tzochwasseram 12. Juni
1910 im AhrgebieteentstandenenSchäden.

Zur Beseitigung der durch das Hochwasserim Januar 191s
entstandenenSchäden.

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

2°/n

9°/«

1>,'2«'°

6°/» nebst den
durch die Til¬
gung ersparten

Zinsen.

5^4°/° nebst
den durch die
Tilgung er¬

sparten Zinsen,

Höhe des
Zins¬
fußes

4°/«

4'/2°/°

4°/° nebst
Un¬

kosten¬
beitrag

auf
Grund¬
lage der
Selbst¬

kosten der
Landes

bunt
4°/«

4'/.°/°

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

Durch Ein¬
stellung bei L.,
Titel I Nr. 3

der außerordent¬
lichen Ausgaben
des Haushalts¬

plans der
Straßen¬

verwaltung.

Durch Einstel¬
lung in den

Haushaltsplan
bei H. Ordent¬
liche Ausgaben
Titel IV Nr. 1 a.

Die Zins- und
Tilgungsraten

werdenaus dem
Haupt-

tzaushllltsplan
bestritten.

desgl.

desgl.
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Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist

In 30 Jahren
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.

Im Jahre 1930

31. März 1947.

Jetzt noch nicht
zu bestimmen,
da mit der Til¬
gung erst nach
Aufnahme der
ganzenAnleihe
begonnen wird,

'desgl.

Bemerkungen

Vis 1. April 1920 waren von dem Anleihebetraaein
Spalte b 989 652 Mt. getilgt.

Die Aufnahme der Anleihe ist im August1920 erfolgt;
die Tllgnng beginnt am 1. April 1921.

Zu Spalte c. Auf die Anleihe sind für den
->) Landcshausneubau ........... 1953 !>2813 Ml
!>) Etandehausumbau ........... 483 586,—

zusammen 2437211,13M5aufgenommen.
.«^ Gemäß Beschlußdes 4», Pruuinziallanbtages vom 12, M«r,
1808 soll die Anlcihe von 2 V, Millionen Mail nur soweit zur Auf¬
nahme gelangen, als die für den Neubau des Landcshauses und
den Umbau des Etlwdchnuses einschl.Erlös aus den genehmigten
Verlaufen e,nes Grundstücksam Iodesbusch und eine« Weltinde¬
streifensbei derProvinzial-Oeil-undVflegeanstlllt Grafenherg sowie
den dem Pruuinzialuerbande gehörigenHäuser Nlisabethstraße8—11
hierselbst Deckungfinden. Durch den Verlauf der vorerwähnte»
Grundstücke an die Stadt Düsseldorf ist eine Einnahme von
«2 788,8?Ml, erzielt worden, welcherBetrag zur teilweise» Deckung
des Kaufpreise« für den von der Ttadt Düsseldorf erworbenen
Bauplatz des Landeshause« Verwendung gefunden hat.

Von dem aufgenommenenAnleihebetraaevon (2 LM MN Ml —
»2788,8? Ml. -) 2437211,13Mt, sind 288747.14 Mt, abgetragen.

Die über den A„Ieihebelllla hinaus erforderlichenAusgaben
sind einstweilenvorschußweisebestritten worden. (Nergl, L Nr. 1.)

Zu Spalte c. Auf die Anleihe waren am 1. April 1920
829 351,17 Mk. aufgenommen.Hiervon sind durch Über¬
weisungaus dem Haupt-Haushaltsplan547 352,48 Ml.getilgt.

^°U^> A"s die Anleihewaren am 1. April 1920
1 Nvr'l 1920 ""lae"'"""«"- Die Tilgung begann am
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhed.
Vorschusses^

Beschlüssedes 46.,
47.. 51. und 52.
Provinzilllland-

tages vom
15. Februar 1906,

14. März 1907,
8. März 1911 und
11. Februar 1914.

Beschlußdes 51.
Provinzialland-

tages vom
9. März 1911.

Beschlußdes 54.
Provinzialland-

tages vom
11. Februar 1914.

Beschluß des Pro-
vinzialausschusses
vom 14./15.Mai

1901.

Höhe
des Vorschusses
am1.April1920

»

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahme des Vorschusses erfolgt ist

Höhe des
Tilgungs¬

fußes

Höhe des
Zins¬
fußes

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist

Bemerkungen

e f 3 n >

8. Übersichtüber die für die Bauten in den Anstalten usw.
63155 11 Umbau des Ständehauses.

bei der Üandesbank aufgenommenen Vorschüsse.

440396 <>!

592 500

623 600 57

3 101 414

523 813

Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
bei Solingen.

Ankauf von Ödländereien zwecks Melioration.

<^l

17

Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
bei Euskirchen.

Kleinbahn Merzig-Vüschfeld.

4°/.

— 4'/.

— 47»

— 4'/»

'/>7»nebstden
durch Tilgung

ersparten
Zinsen

3'/.'/»

Die Zinsen
werden aus
dem Haupt-

Haushaltsplan
gezahlt.

Die Zinsen
werden aus

Anstaltsmitteln
gezahlt.

Die Zinsen
werden aus
dem Konto

gezahlt.

desgl.

Aus dem Klein¬
bahnfonds von
55000000 Ml.

Im Jahre 1964

Außerdem (unter^ Nr. 14) nachgewiesenenAnleihebetrage
warenweitere Mittelerforderlich,die einstweilenVorschuß»
weise bei derLandesbanlentnommenwurdenund in ein«
demnächstigeneue Anleihemit einbezogenwerdensollen.

Von der seitensder Provinz aus dem Kleinbahnfondsge«
zahlten Veteiligungssummevon 592 500 Ml. (vergleiche
Nr. 46 der Zusammenstellung) waren am 1. April 1920
68 686,83 Ml. getilgt.



Druck von Hub. Joch, Düsseldorf.
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Anlage 4.
(Drucksachm-Nr.3.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte Dr. Mewes, Bonsmann und Reinbach.

Der 50. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 10. März 1910
die Landesassessoren Dr. Mewes, Bonsmann und Reinbach vom 1, April 1910 ab auf die Dauer
von 12 Jahren zu Landcsriiten gewählt unter folgenden Bedingungen:

„1. Die Gewählten haben sich den jetzigen und künftig zu erlassendenBestimmungen des
Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rhcinprovinz
zu unterwerfen;

2. sie sind verpflichtet, ohne Genehmigung des Provinzialausschusses kein Mandat für
eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen, wenn ihnen
für letzteres ein gesetzlicherAblehnungsgrund zur Seite steht;

3. sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschusses die Geschäfte als Mitglied
oder stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt„Rhein-
Provinz" im Haupt, oder Nebenamte zu überuehmen oder sich bei der Zentralstelle
nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondereauch unter einem anderen Ober»
beamten, welcherals Abteilungsdirigcnt fungiert, zu beschäftigen".

Die Amtszeit der Gewählten geht mit dem 31. März 1922 zu Ende. Da es ungewiß
ist, ob der Provinziallandtag im Jahre 1922 vor Ende März zusammentretenwird, es auch nicht
erwünscht ist, daß die Entscheidung kurz vor Ablauf der Wahlperiode getroffen wird, wird sich
schon der nächste Provinziallandtag mit der Wiederwahl zu befafscuhaben.

Die persönlichenund dienstlichen Verhältnisse der genannten Landesräte gehen aus der
umseitigenNachweisunghervor.

Der Provinzialllusschußstellt den Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle die Landesräte Dr. Mewes, Bonsmann uud Reinbach
unter den vorstehend unter 1 uud 3 gedachten Bedingungen als Landesräte vom
1. April 1922 ab auf die Dauer von 12 Jahren wiederwählen".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzialllusschuß:

Dr. Adenaner, ' Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Machweisung
über die persönlichenund dienstlichenVerhältnisse der Landesriite Dr, Mewes, Vonsmnnn und Reinlmch.

Nr.

Der Beamten

Familien-
und Vornamen

Dr. r«r. r»o1.
Mewes, Wilhelm

Geburtsort
und

Geburts¬
datum

Loburg,
Provinz
Sachsen,

18. März
1876

Zeitpunkt
der

Ernennung
zum

Gerichts-
assessor

Bons'uann, Gustav Ohligs,
Kreis

Solingen,
10. Juni

187?

Kon¬

fession

evaug.

16. No¬
vember
1905

Rciubach, Hermann Duisburg,
5. Juli

1878

Familien¬
verhält¬

nisse

ver¬
heiratet

Bemerkungen.

evang, unver¬
heiratet

28, Oktober
1905

evang ver¬
heiratet

Landcsrat Dr. Mewes, am 1. Januar 1906
als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei dem
Vorstände der Landesversicherungsanstalt
„Rheinprovinz" eingetreten,wurde vom Pro-
vinzialausschußvom 1. April 1908 ab zu"
Landesassessor und vom 50. Rheinische»
Provinziallandtag mit Wirkung vom 1. April
1910 ab auf die Dauer von 12 Jahre"
zum Landesrat gewählt. Er ist als beamtetes
Mitglied des Vorstandes der Landesversiche-
rungsanstalt tätig.

Landesrat Bonsmanu, am 23. Februar 19^
als Gerichtsasscssorin den RheinischenPro'
vinzialdienst eingetreten, wurde vom P"/
vinzialausschuß mit Wirkung vom 1. April
1908 ab zum Landesassessor und vow
50. Rheinischen Provinziallandtag vom
1. April 1910 ab auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt. Landes¬
rat Bonsmann ist bei der IentralverwaltuNg
als Dirigent der Abteilung für die Anstalt
Verwaltung, das Armenwesenpp. tätig.

Landesrat Reinbach, am 15. März 1906 als
Gerichtsassessor in den Dienst der Rhei¬
nischen Provinzialverwaltuug eingetreten,
wurde vom 1. April 1908 ab vom P"'
vinzialausschußzum Laudesassessorund vo«
50. Rheinischen Provinziallandtag von
1. April 1910 ab auf die Dauer v°"
12 Jahren zum Landesrat gewählt. Landes
rat Reinbach ist ebenfalls beim Vorst""
der Landesversicheruugsanstaltals beamtet
Mitglied tätig.



Anlagen zu den

Anlag e 5.
(Drnclsachen°Nr.4.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Sterbekasse der Beamten der Rheinischen Provinzialverwaltung und Aenderung
des Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten

der Rheinprovinz vom 12. März 1909.

Bei der RheinischenProvinzialverwaltung besteht seit rund 30 Jahren eine Sterbekasfe
der Beamten der Rheinischen Provinzialverwaltung, die beim Ableben eines Mitgliedes den Hinter¬
bliebenen ein Sterbegeld in Höhe von 1000 Mark auszahlt. Die Kasse erhob ursprünglich ein
abgestuftes Eintrittsgeld von 5 bis 15 Mark und daneben einen jährlichenBeitrag von 12 Mark.
Sehr bald nachher aber wurde dieser Beitrag erhöht, und zwar je nach dem Eintritts alter auf die
Höhe von 12 bis 48 Mark.

Ihren seitherigenVerpflichtungentonnte die Kasse umsomehr gerecht werden, als, worauf
die Beamtenschaft übrigens von Anfang an vertraut hatte, seit 1908 aus den Ueberschüssen der
Landesbankim ganzen 95 000 Mark beigesteuert wurden sind. Die Kasse hat bisher 48? 000 Mark
Sterbegeld bezahlt und besitzt zurzeit ein Vermögen von über 250 000 Mark. Eine letzthin vor¬
genommene Nachprüfung der Lebensfähigkeitder Kafse hat aber ergeben, daß die Kasse auf die
Dauer in der bisherigen Weise nicht wohl bestehen kann. Nach dem versicherungstechnischen Gut^
achten fehlten der Kasse etwa 200000 Mark, Infolgedessen sind die Beiträge vom 1. April 1921
ab um rund 50°/o erhöht worden und gleichzeitig hat der Provinzialausschuß aus den Ueberschüssen
der Landesbankfür die nächsten 10 Jahre einen Gesamt-Zuschußin Höhe von 90 000 Mark zugesagt.

Damit ist die gegenwärtigeKasse gesichert, sie wird ihren Verpflichtungen gerecht werden
tonnen.

Eine ungünstigeWcndnng wird aber dann wieder eintreten, wenn, wie das bisher leider
vielfach der Fall gewesen ist, jüngere Beamte der Kasse fernbleiben und in der Mehrzahl nur ältere
zur Provinzialverwaltung kommendeBeamte der Kasse beitreten, so daß dadurch eine unrichtige
Verteilung der Altersgruppen in dem Mitgliederbeständeeintritt. Es sind gegenwärtig die Hälfte
aller Provinzialbeamten nicht Mitglieder und dieser Umstand ist selbstverständlichauf der einen
Seite von Nachteil für die Lebensfähigkeit der Kasse wie auch auf der anderen Seite für die
Verwaltnng, Die Verwaltung ist hinterher, wenn der Kasse nicht angehörendeBeamte sterben, bei
der dann bei den Hinterbliebeneneintretenden Not gezwungen,Unterstiltzungeu aus dem allgemeinen
Untcrstützungsfondszn gewähren, also die für Unterstützungenvorgesehenen Fonds für Fälle auszu¬
geben, in denen andere folgsamere Beamte rechtzeitigvorgesorgt haben. Dieser Mangel laßt sich
beseitigen, und zwar in der Weise, wie es die Stadt Köln bei den stadtkölnischen Beamten getan
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hat, dadurch, daß die Beamten der Provinzialuerwaltung verpflichtet werden, bei ihrer endgültigen
Anstellung der Kasse als Mitglied beizutreten, Gs liegt hierin gewiß ein Eingriff in das Privat¬
recht des einzelnen. Der Eingriff läßt sich aber doch damit rechtfertigen, daß diese Beamten, die
infulge von Sorglosigkeit oder Saumseligkeit nicht beigetreten sind, die für die gesamte Beamten¬
schaft ausgesetztenMittel für Unterstützungsfällestärker in Anspruch nehmen als die anderen.

Der Zwang kann freilich nur dann ausgeübt «erden, wenn andererseitsdie Kasse auch die
unbedingte Sicherheit dafür gewährt, daß in allen vorkommendenFällen da« Sterbegeld auch
wirklich den Versichertenunverkürzt zukommt. Und aus eben diesem Grunde hat die Stadt Köln
die Verpflichtungübernommen, für die Mitglieder der Kasse das Sterbegeld auf die satzungsmäßige
Höhe stets dann zu ergänzen, wenn die satzungsmäßigcnEinnahmen und die Zinsen aus Reserve¬
fonds nicht mehr ausreichen sollten. Ein Bedenken dürfte gegen den Vorschlag nicht bestehen,denn
die Kasse ist zurzeit nach dem uersicherungstechnischen Gutachten mit den jetzt seit dem 1. April
1921 eingeführten Beiträgen dauernd leistungsfähig. Allerdings muß Vorsorge getroffen werden,
daß die Mitgliederversammlung,die nach der Satzung der Sterbetassc jederzeit in der Lage ist, die
Satzung zu ändern, keine Beschlüsse faßt, welche die Leistungsfähigkeit der Kasse beeinträchtigen
konnten. Es kann daher die vom Landtag erbetene Zusage nur uuter der,Bedingung gegeben
werden, das alle Beschlüsse, welche die Leistungsfähigkeitder Kasse betreffen, der Genehmigung des
Pruuinzilllausschussesbedürfeu.

Der Proviuzialausschuß beantragt daher, der Pruuinziallaudtag wolle beschließen:
„1. dem Reglement über die dienstlichenVerhältnisse der Pruvinzinlbeamtcn der Rhein¬

provinz vom 12. März 1W!) wird als 8 5» folgende Bestimmuug beigefügt:
„Die Provinzialbcamten sind verpflichtet, vor ihrer planmäßigen Anstellung der
Sterbekasse der Beamten der RheinischenProuinzialvcrwaltnng als Mitglied bei¬
zutreten".

2. Falls die satzuugsgcmäßeuEinnahmen und Zinsen des Reservefonds der Sterbetassc
der Beamten der RheinischenPruvinzialverwaltung zur Zahlung des satzungsgemäßcn
Sterbegeldes für die Mitglieder der Kasse nicht ausreichen, wird das Sterbegeld aus
Mitteln des Pruvinzialverbmides auf die satzungsgemähcHöhe ergänzt. Beschlüsse der
Mitgliederversammlung der Sterbekasse, welche deren Leistungsfähigkeit beeinflussen,
bedürfen der Genehmigung des Provinzialausschusses".

Düsseldorf, den 16. Inui 1!)21.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. ^^u Renvers,
Vursitzeud«. Kmideshauptmann.
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Bericht und Antrag
des Provinzialausfchnsfes,

betreffend

die Vornahme von Wahlen zum Wasserbeirat.

Anlage 6.
(DrucksachenNr. l>.)

Der auf Grund des ß 367 des Wasscrgesetzes vom 7. April 1913 gebildete Wasscrbeirat
für die Rheinprovinz besteht aus 18 Mitgliedern, von denen 6 vom Proinziallandtage, 6 von den
Handelskammern,5 von der Landwirtschaftskammerund 1 von den Handwerkskammernzu wählen
sind. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen.

Die vom Provinziallandtage zu wählenden 6 Mitglieder und deren Stellvertreter sind je
zur Hälfte aus den Stadtkreisen uud deu Laudkrciseu zu entnehmen. Die Wahl erfolgt auf 6 Jahre.

Der erweiterte Provinzialausschuß, handelnd auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920
anstelledes Provinziallandtciges,hat in der Sitzung vom 31. Mai 1920 für eine am 1. April 1920
begonnenesechsjährigeAmtsdaucr als Mitglieder uud Stellvertreter gewählt:

»,) als Mitglieder:
1. OberbürgermeisterDr. Adenauer in Köln,
2. OberbürgermeisterI)r. Luther in Essen,
3. OberbürgermeisterDr. Iohansen in Crefeld,
4. Geheimer Kommerzienrat Hu eck iu Aue bei Hückeswageu,
5. Rittergutsbesitzer Befsenich zu Burg Gladbach, Kreis Düren,
6. OckuiwmiemtCaspers in Bubenheim bei Coblenz;

b) als Stellvertreter:
1. OberbürgermeisterGielen iu M.Gladbach (früher Nenß),
2. OberbürgermeisterPiecq in M.Gladbach,
3. Beigeordneter Geusen iu Düsseldorf,
4. Direktor Pattberg iu Humberg a. Nh.,
5. Bergrat Gruhl in Brtthl,
6. Bürgermeister Kirsten in Veurig bei Saarburg.

Nach eiuer Mitteilung des Herrn Ober-Präsidenten ist Herr BergwerksdirektorPattberg
auch von den Handelskammern der Provinz zum stellvertretenden Mitglied des Wasserbcirats
gewählt worden. Da der Genannte diese Wahl angenommen hat, wird der nächste Provinzinl-
landtag eine Neuwahl vorzuuehmcnhaben.

Das stellvertretendeMitglied Herr OberbürgermeisterPiceg ist am 1. November 1920
gestorben; es wird also für ihn eine Ersatzwahl zu tätigen sein.

Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Proviuziallaudtag wolle die hiernach erforderlichenWahlen zum Wasserbeirat
vornehmen".

Düsseldorf, den IN. Inni 1921.

Der Provmzialansschuß:
Dr. Adenauer, Dr. von Rcnvers,

Borfitzender. Landeshmiptmaim.
16
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Anlage 7.
(Drucksllchen-Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend ,

Erhöhung des Stammkapitals der gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft m. b. H.
„Rheinisches Heim" in Bonn.

Im Frühjahr 1916 wurde mit dem Sitz in Bonn die gemeinnützige Siedelnngsgesellschaft
G. m. b. H. „Rheinisches Heim" mit einem Stammkapital von 1000 000 Mark gegründet.
Durch Beschluß des 56. RheinischenProvinziallandtags trat der Provinzialverband mit einem
Betrage von 150000 Mark und die Provinzial-FeueiversicherungIanstalt mit einem solchen von
50 000 Mark der Gesellschaft bei. An dem Stammkapital waren beteiligt:
1. der preußische Fistus mit .................500000 Mark,
2. der Provinzialverband mit ................150000 „
3. die Landesversicherungsanstaltmit .............. 100000
4 die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltmit ...........50000 „
5. der Verein zur Wahrung der gemeinfamen wirtschaftlichenInteressen für

Rheinland und Westfalen mit ...............100000 „
6. die Laudwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz mit ........100000 „

Schon nach Verlauf eines Jahres stellte sich heraus, daß das Stammkapital von
1000000 Mark für die weit gestecktenZiele der Gesellschaftzu gering war. Die Gesellschaft
beschloß daher eine Erhöhung auf 4 000 000 Mark. Alle Gesellschafter,mit Ausnahme des Ver¬
eins zur Wahrung der gemeinsamenwirtschaftlichenInteressen für Rheinland und Westfalen, der
sich außerstande erklärte, übernahmen den ihrer bisherigen Beteiligung entsprechendenBetrag der
Kapitalserhühung. Der 58. RheinischeProvinziallandtag beschloß demgemäß die Erhöhung der
Einlage des Provinzialverbandes bis auf 650000 Mark und der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstalt bis auf 250 000 Mark, indem er sich einverstandenerklärte, auch den auf den Verein zur
Wahrung der wirtschaftlichenInteressen entfallenden Kapitalerhöhungsbetrag von 100 000 Mark
mit je 50 000 Mark auf den Provinzialverband und auf die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
zu übernehmen.

Das auf 4000000 Mark erhöhte Stammkapital verteiltesich auf die Gesellschafter wie folgt:
Preußischer Fiskus ................... 2 000000 Mark,
Provinzialverband ................... 650000 „
Landesversicherungsanstlllt................. 450000 „
Provinzial-Feuerversicherungsllnstlllt.............. 300 000 „
Verein zur Wahrung der gemeinsamenwirtschaftlichen Interessen usw. ... 100 000 „
Landwirtschaftstammer .................. 500000 „
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Die Gesellschaft trägt sich mit dem Gedanken, da die Erhöhung auf 4 000000 Mail
auch nicht die ausreichendenMittel zur Weiterführung der Geschäfte gebracht hat, eine weitere
Erhöhung des Stammkapitals um 6 000 000 Mark, in Gesamtsummealso auf 10 000 000 Mark
vorzunehmen. Zur Begründung ihres Vorhabens hat sie eine Denkschrifthier eingereicht, in der
sie folgendes ausführt:

„Von der Begründung bis zum unglücklichen Kriegsausgang 1918 war das Bauen durch
allerlei Beschränkungenund Verbote beinahe unmöglich gemacht. Es ist lediglich an einer Stelle —
Straelen — mit meist holländischen Arbeitern und nach Ueberwindungvieler Schwierigkeitengelungen,
6 Siedlungen mit 2 Morgen Land zu erstellen.

Daneben wurde Gütervermittlung betrieben. Es sind im ganzen rund 185 meist kleinere
mit Häusern bebaute Stellen angekauft und unter günstigen Bedingungen an minderbemittelte
Familien weiterverkauft worden. Mehr als 90°/n der Erwerber waren Kriegsbeschädigte. Mit
dem allgemeinen Zusammenbruchbrach auch diese Gütervermittlung völlig zusammen, weil keine
Stellen mehr an den Markt kamen oder wo das geschah,die Mieter nicht aus der Wohnung zu
bringen waren. Inzwischen waren die Siedlungsgesetzegekommen,von denen heute nur noch das
Reichssiedlungsgesetzvom 11. August 1919 gilt und auf Grund des darin enthaltenen Vorkaufs¬
rechtes gelang es, verschiedeneBesitzungen zu erwerben, die zum grüßten Teil Verwendung gefunden
haben zur Hebung vorhandener Besitzungenbis zur Größe einer selbständigenAckernahrung. Der
Rest soll noch bebaut werden und wäre wenigstenszum Teil schon 1920 bebaut worden, wenn die
Ueberteuerungszuschüsse genügt hätten und das Bauvorhaben wirtschaftlicherschienen wäre. Da das
nicht der Fall war, ist das Hauptgewicht auf die Hebung vorhandener Stellen durch Zugabe von
Land gelegt worden, weil dabei innerhalb angemessener Grenzen Gewinne gemacht werden konnten,
die bei der Erstellung neuer Siedlungen wieder zugesetzt weiden können. Der wirtschaftlicheStand
des Rheinischen Heims ist jetzt so, daß es für 1921 unter Zuhilfenahme von Darlehen durchführbar
erscheint, zirka 60 neue Siedlungen erstellen und zu wirschaftlichen Preisen verkaufenzu können.

Zu dem Landbesitzdes RheinischenHeims gehört auch eine vom Herzog von Arenberg
bei Rheinbach erworbeneFläche, Schornbusch genannt, von zirka 1000 Morgen. Diese Fläche ist
bezw. wird abgeholzt übergeben, enthält aber durchwegguten Boden, der gute Aecker und Wiesen
geben wird. Vorher müssen die Wurzelstücke herausgesprengt, das Holz entfernt und der Boden
mit einem Kraftpflug bearbeitet werden. Außerdem muß eiue zirka 2 lim lange Wasserleitung
angelegt werden, da Brunnen wegen des tiefen Gru«dwasserstandeszu teuer kommen.

Die Umwandlung des Schornbuschesin Acker und Wiese ist schon aus Gründen der Volks-
ernährung ein verdienstvollesWerk. Rechnet man dazu noch die Unterbringung vieler Familien
als Siedler, so stellt sich hier ein Werk dar von großer Bedeutung im Interesse der Landeskultur
und Lllndeswohlfahrt, das allerdings die zeitweiligeAufwendung erheblicherMittel erfordert, die
aber mit Durchführung der Siedlung im vollen Umfange wieder eingehen werden.

Schätzungsweifebetragen die Kosten:
Grunderwerb ..................... 1100 000 Mark
Rodungskosten..................... 1500000 „
Bauten, Wasserleitung, elektrisches Licht ............ 2 500000 „
Zwischenwirtschaft ................... 400000 „

5 500 000 Mark.
Ferner hat sich das Rheinische Heim im Zusammenarbeiten mit der Regierung in Cobleuz

und den örtlichen Behörden mit der Aufgabe beschäftigt, auf den Moselhöhen bei Briedel und
16*
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Pllnderich sogenannte Rottlandshecken aufzuteilen und in das Eigentum der Einwohner dieser
Gemeinden Überzuführen. Dadurch sind mehr als 1500 Murgen Oedland der dauernden Acker-
mchung zugeführt. Endlich bleibt noch zu bemerken,daß das RheinischeHeim bestrebt ist, Kreis-
siedlungsgcsellschaften zu begründen, welche die örtliche Siedlungstätigkeit, soweit ihre Mittel reichen,
ausführen sollen und wobei sie vom RheinischenHeim durch Rat und Mittel unterstützt werden.
Eine Anzahl solcher Kreissiedluugsgesellschaftenist bereits begründet und weitere Gründungen
schweben. Durch die Kreissiedlungsgssellschaftenwird der Siedlungssache neues Geld und neue
Arbeitskraft zugeführt. Beides ist von größter Bedeutung. Dem RheinischenHeim verbleiben doch
Aufgaben genug, welche für die Kreissiedlungsgesellschaftenzu groß sind.

Dieser geschilderte Aufgabenkreisbedarf der weiterenAusdehnung. Das ist aber nur dann
möglich, wenn weitere Mittel als Stammkapital herangezogen werden. Der Staat verkennt
auch die Notwendigkeit hierzu keineswegs und hat, obwohl er bei der Neuaufstellung
sich auf das Notwendigste befchränlt hat, 50 Millionen in den diesjährigen Etat
eingestellt zur Verstärkung der Stammanteile bei den provinziellen Siedlungsgesell,
schaften. Im allgemeinen ist vorgesehen,daß der Staat die Hälfte der Summe übernimmt,
welche in der Provinz aufgebracht wird. Liegen besondereUmstände vor, so kann auch bis zur
gleichen Summe gegeben weiden. Diese besonderenUmstände liegen bei der besetzten Rheinprovinz
unzweifelhaft vor.

Bislang hat das RheinischeHeim nur vorübergehendBankkredit in Anspruch zu nehmen
brauchen. Das wird aber im laufenden Geschäftsjahre in ganz erheblichemUmfange notwendig
werden, denn für Land, das bereits gekauft ist, müssen rund I V2 Millionen bezahlt weiden und der
Bau von 60 Siedlungen zum Durchschnittspreisevon 75000 Mark erfordert allein 4,5 Millionen.
Hinzu kommt, daß aller Voraussicht nach das Vorkaufsrechtdurch ein Reichsgefetz über den Verkehr
mit landwirtschaftlichenGrundstücken,welches bereits im Entwurf fertig ist, auf 5 Ka herabgesetzt
wird. Kommt diese Herabsetzung,die dringend notwendigist, so wird auch in all den vielen Fällen,
wo an Kriegsgewinnler,Schieber und Landfremde Besitzungen von 5—25 K». verkauft sind, auf den
Wunsch der Gemeinden das Vorkaufsrecht ausgeübt werden müssen. Hierzu und für das bisherige
Vorkaufsrechtauf Besitzungenüber 25 K» muh stets eine nicht unbeträchtlicheSumme verfügbar
sein, denn die Landpreisesind so gestiegen,daß selten Verkäufe stattfinden, wo die Durchschnittspreise
weniger als 4000 Mark pro Morgen betragen. Mit einer Million ist daher noch nicht viel Land
zu taufen. Unter Würdigung aller dieser Umstände erscheint es dringend notwendig, wenn nicht die
Arbeiten des RheinischenHeims ins Stocken geraten sollen, das Stammkapital um 6 Millionen zu
erhöhen, wovon m der Provinz mindestens3 Millionen aufgebracht werden müssen.

Nach der jetzigen Geschäftslageerscheint es außer Zweifel, daß regelmäßig4«/°, und wenn
die Satzungen entsprechendgeändert werden, auch 5°/° Dividende verteilt werden können Die
Erhöhung des Stammanteils bedeutet deshalb lein oder doch kein großes Opfer. Außerdem dürfte
es erwünschtsem. den Kreis der'Gesellschafternicht erheblich zu vergrößern. In der Nachbarprovinz
Westfalen liegen die Verhältnisse ganz ähnlich wie in der Rheinprovinz. und dort hat die Provinz
die Erhöhung des Stammanteils bei der Roten Erde um 1 Million bereits beschlossen "

Bei einer Erhöhung des Stammkapitals um 6 Millionen Mark würde unter der Voraus¬
setzung daß der Staat die Hälfte der Erhöhung um 3 Millionen Mark übernimmt, der Provinzial
7^/«?^'°"' ^ Feuerversicheruugsanstalt500 000 Mark und die Landesversicherungsanstalt
,^W0 Mark übernehmen müssen. Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß
°°s Zustandekommender Kapitalserhühung in der vorgeschriebenenHöhe durch Uebernahme der



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 7. 125

entsprechendenAnteile auf die Gesellschaftervon äußerstem Interesse für das Siedlungswesen der
Nheinprovinz schon allein deshalb ist, weil ihm auf diesem Wege 3 Millionen Staatszuschuß
zufließen, die ihm andernfalls entgehenwürden.

Der vom Provinzialverband aufzubringendeBetrag könnte, weil andere Mittel nicht zur
Verfügung stehen, im Wege der Anleihe aufgebracht werden. Da die satzungsgemäßeVerzinsung
der Einlage mit 4»/« bei der Geschäftslageder Gesellschaft erwartet werden kann, werden schwer¬
wiegendeBedenken gegen die Aufnahme der Anleihe nicht zu erheben sein, weil zunächstnur die
Amortisationsquote aus Provinzialmitteln aufzubringen wäre.

Die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltist von der Gesellschaft„RheinischesHeim" auf
Erhöhung ihres Geschäftsanteils um 500 000 Mark angegangen worden. Die Anstalt sieht sich —
soweit sie ihre Finanzlage zurzeit übersehenkann — jedoch nicht in der Lage, eine Erhöhung ihres
Geschäftsanteiles vorzunehmen. Die Landcsversicheiungsanstalt,deren Einlage um 700 000 Mark
zu erhöhen wäre, sieht sich gleichfalls unter Berücksichtigungder ihr erwachsenengewaltigen
Vermögensverlusteder letzten Jahre außerstande, die gedachte Erhöhung in voller Höhe zu über¬
nehmen. Der Gesamtvorstand hat aber beschlossen, den Betrag von 250 000 Mark für die
Kapitalserhöhung — vorbehaltlich der Genehmigung durch das Rcichsverficherungsamt — zur
Verfügung zu stellen. Bei der geschilderten Stellungnahme der beiden Institute würde mithin bei
der Feuerversicherungsanstalt ein Betrag von 500000 Mark und bei der Landesversichernngs-
cmstalt ein solcher von 450 000 Mark ausfallen. Das würde bedeuten, daß von den vom Staate
zur Verfügung stehenden 3 Millionen Mark auch 950000 Mark weniger für die Nheinprovinz
zur Auszahlung gelangen würden, da es wohl ausgeschlossen ist, daß dieser Fehlbetrag von den
anderen Gesellschafternübernommen wird. Es wäre daher zu erwägen, ob nicht der Provinzial¬
verband analog seinem Vorgehen im Jahre 1918 diesen Fehlbetrag auch auf seinen Geschäftsanteil
übernehmen und im Wege der Anleihe anfbringen soll. Bei der großen volkswirtschaftlichen und
sozialen Bedeutung des Siedluugswesens, das durch die Bereitstellung der Mittel eine außerordent¬
liche Förderung erfährt, dürfte dem zuzustimmensein.

Der Provinzilllausschuß beantragt daher zu beschließen:
„Der Provinziallandtag stimmt einer Beteiligung an der Erhöhung des Stammkapitals
der gemeinnützigenSiedlungsgesellschaftm. b. H. „Rheinisches Heim" in Bonn in
Höhe von 1950000 Mark zn unter der Voraussetzung, daß der Staat in derselben
Höhe wie die gesamten übrigen Gesellschaftersich an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Der Betrag soll im Wege der Anleihe aufgebracht werden".

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. vou Renvers,
Vorsitzender, Allndeshauptmnnn.
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Anlag e 8.
(Druckfachen-Nr. 7.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchnffes,

betreffend

die Eingemeindungder GemeindenLangerfeldund Niichstebreck nach Barmen.

Der 60. RheinischeProvinzinllandtag hat in seiner Sitzung vom 15. März 1921 den
Provinzilllausschußbeauftragt, ein Gutachten über die Vereinigung der Gemeinden Langerfeld und
Nachstebreck nach Barmen auszuarbeiten und dem nächstenProvinziallandtage zur Beschlußfassung
vorzulegen.

Zwecks Prüfung dieser Frage bildete der Provinzilllausschußin seiner Sitzung vom 4. Mai
d. Is. eine dreigliedrigeKommission,die nach Teilnahme an einer am 20. Mai in Barmen statt¬
gehabten eingehendenOrtsbesichtigung und Besprechung in Gemeinschaft mit Behordenvertretern,
LandtagsabgeordnetenWestfalens und in Verbindung mit einer fünfgliedrigen Kommission,die der
Westfälische Provinzilllausschußzur Prüfung diefer Frage eingefetzt hatte, einstimmigzu dem Ergeb¬
nis gelangt ist, daß die Vereinigung der genannten Gemeinden mit Barmen nicht nur für letztere,
sondern auch für die GemeindenLangerfeld und Nachstebreck selbst von außerordentlicherBedeutuug
ist und daher nur dringend befürwortet werden kann.

Die Gründe, die für die Entscheidung der Frage für die Kommission im vorgenannten
Sinne maßgebend waren, sind folgende:

1. Zunächst hat die Besichtigung an Ort und Stelle ergeben, daß Barmen mit dem
Amtsbezirk Langerfeld (umfassend die Gemeinden Langerfeld und Nachstebreck)baulich derart
zusammengewachsen ist, daß die Gemeindegrenzeim Ortsbilde nicht mehr erkennbar ist, und der
Ortsfremde nicht weiß, wo die Stadt aufhört und der Landbezirkanfängt. An manchen Stellen
ist die Grenze so verworren, daß selbst der mit den örtlichen VerhältnissenVertraute sie nur müh¬
sam mit Hilfe eines Lageplans ermitteln kann. An einer Reihe von Stellen durchfchneidetdie
Gemeindegrenzesogar Wohnhäuser und Fabriken, so daß ein Teil des Anwesens zu Barmen, der
andere zum Amte Langerfeld gehört. Die kommunalrcchtlicheZugehörigkeit eiu uud desselben
Grundstückeszu verschiedenen Gemeinwesenhat schon häusig zu Schwierigkeitenund Auseinander¬
setzungen,namentlich auf steuerrechtlichem Gebiete gefühlt, fo daß schon aus diesem Grunde eine
Eingemeindung recht wünschenswerterscheint.

2. Weit mehr aber als die rein äußerliche,bauliche Zusammengehörigkeitder Gemeinden
spricht nach Ansicht der Kommissionfür eine Vereinigung ihre wirtschaftlicheZufmnmengehörigleit,
die einmal in der gewerblichenVerwandtschaftder tonangebendenIndustriezweige, zum zweiten in
den auf lolalwirtfchaftlicher Grundlage beruhenden einfachen nachbarlichen Beziehungen dieser
Gemeinwesenzu Tage tritt. Der in Barmen sowohl wie im Amte Langerfeld in erster Linie
betriebeneIndustriezweig ist der der Textilindustrie. Die Textilindustrie Varmens genießt Welt-
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ruf; im Amte Langerfeld widmen sich von 5200 Industriepersonen allein 4000 der Textilindustrie,
ein Beweis dafür, wie stark gerade diese Industrie auch im Amte Langerfeld vertreten ist. Barmer
Fabrikanten betreiben in LangerfeldTextilfabriken, wie überhaupt der überwiegendeTeil sämtlicher
Langerfelder Fabrikansiedlungen in dem letzten Jahrzehnt von Barmer Industriellen geschaffen
wurde. Rund Vö der Barmer Fabrikarbeiter und Angestellten wohnen in Barmen und haben in
Langerfeld ihre Arbeitsstätte, während umgekehrteine ähnlich große Zahl Arbeiter aus Langerfeld
in Barmer Betrieben arbeitet.

Als Bankverbindungdienen der LangerfelderIndustrie die Filiale der Deutschen Bank und
die in Barmen-Rittershaufen, nahe der Langenfelder Grenze, errichtete Filiale des Barmer Bank¬
vereins. Die GewerbetreibendenLangerfelds nehmen seit vielen Jahren die Tätigkeit der Handels¬
kammer in Barmen und nicht die von Hagen, zu der sie politischgehören, in Anspruch, weil sie
infolge der starken wirtschaftlichenVerquickungmit Barmen in ersterer ihre natürlich gegebene
Beratungsstelle erblicken

Wie eng das Amt Langerfeld mit Barmen in rein wirtfchaftlicherHinsicht verbunden ist,
geht aus der uneingeschränkten Benutzung der öffentlichen EinrichtungenVarmens dnrch die Langer-
felder Bevölkerunghervor. Die Straßenbahnen, die Langerfeldund Nächstebleck durchführen,werden
von Barmen betrieben. V5 der Einwohnerschaftdes Amtes ist, da Langerfeld selbst keinen Personen'
bahnhof besitzt, auf die Bahnhöfe in Barmen-Rittershauseu bezw. Barmen-Wichlinghausen an«
gewiesen. Das Amt Langerfeld gehört fast ausschließlich zum Fernsprechamt Barmen, Gas wild
seit dem Jahre 1912 von dem Rheinisch-Westfalifchen Elektrizitiitswerk,durch Vermittlung der Stadt
und durch Verrechnungmit dieser, bezogen. Elektrizität wird sowohl durch das Schwelmer Kreis-
Elektrizitätswerk,wie auch durch das Elektrizitätswerkder Stadt Barmen gespendet,wobei letzteres
den industriereichenwestlichen Teil der Gemeinde Langerfeld und die Gemeinde Nächstebreck voll¬
ständig versorgt. Wasser bezieht das Amt zum Teil aus dem Kreis-Wasserwerk(Gnnepe-Talsperre),
zum Teil durch Anschlußau die Barmer Wasserleitung. Die Kanalisation ist in Langerfeld erst
teilweiseausgeführt. Die Schmutzwäfserwerden den Kläranlagen der Stadt Barmen und Elbeifeld,
unter Mitbenutzung der Barmer und Elberfelder Kanäle, zugeführt.

Auch hinsichtlich der Wohlfahrtseinrichtungen ist das Amt Langerfeld in erster Linie auf
die Stadt Barmen augewiefeu. Im Amte befinden sich keine Krankenhäuser. Seine Einwohner
sind daher gezwungen, auf die Einrichtungen der Städte Barmen und Schwelm zurückzugreifen.
Während in Schwelm nur Krankenhäuser zur Verfügung stehen, können in Barmen außerdem
verschiedene Privatkliniken, Säuglingsheim, Wöchnerinnenheim.Badeanstalten usw. benutzt werden.
Aehnlich liegen die Verhältnisse auf dem Gebiete des Schulwesens. Langerfeld uud Nächstebreck
besitzennur Volksschulen. Schwelm hat an höheren Schule» nur ein Realgymnasium, während
Barmen außer diesen auch ein humanistischesGymnasium und eine Oberrealschuleaufweist. Nach
Absolvierungder gewerblichen Fortbildungsfchnlein Langerfeld sind die Einwohner des Amtes zur
weiteren beruflichen Ausbildung auf die städtischenund privaten Fortbildungsschulen der Stadt
Barmen allein angewiesen. Das enge nachbarliche Verhältnis der Gemeinwesen ergibt sich teils aus
altüberlieferte» Beziehungen, teils aus dem Zusammenwachsender Ortschaften, und wird von der
Bevölkerungteilweifeunbewußt als bestehend empfunden, teilweise ausdrücklich anerkannt. Es kommt
deutlichdarin zum Ausdruck,daß die Laugerfelder Bevölkerungden größten Teil ihrer Einkäufe in
der Stadt Barmen besorgt, wie überhaupt die geschäftlichenBeziehungen zwischen Barmen nnd dem
Amte recht innige sind. Schon jetzt wickelt sich der Verkehr zwischen Barmen und dem Amte Langer»
feld wie der zwischen einer Großstadt mit ihren Vororten ab, so daß man sagen kann, daß das
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gesamte wirtschaftliche Leben für Barmen, Langerfeld und Nüchstebreckseit langer Zeit ein durchaus
einheitlichesist.

3. Einen weiteren gewichtigen Grund zur Eingemeindung erblickt die Kommissionin der
Entscheidung der Einwohnerschaft des Amtes Langerfeld selbst. Der Gemeinderat von Langerfeld
hat sich nach jahrelangem Sträuben in neuesterZeit mit 16 Stimmen ja, 1 nein, 4 Stimmen^
enthaltungen, der Gemeinderat von Nüchstebreckmit 7 Stimmen ja, 1 nein, 3 Stimmenenthaltungen
für eine Vereinigung der Stadt Barmen ausgesprochen. Wenngleich sich auch nachträglich etwa
300(1 Wähler der Gemeinden Laugerfeld und Nüchstebreck gegen die Eingemeindungnach Barmen
ausgesprochenhaben, weil sie sich von ihr Vorteile für das Amt nicht versprechen und weil sie die
selbständigeVerwaltung des Amtes nicht aufgeben wollen, so ist doch dieser Art des Eiusammelns
von Stimmen von Haus zu Haus durch eingesessene, einflußreiche Persönlichkeitenrecht wenig
Bedeutung beizumessen, da die Erfahrung häusig genug gezeigt hat, wie derartige Listen aufgestellt
zu werden Pflegen und zustande kommen. Der weitaus größere Teil der Bevölkerung hat sich
dagegen von diesem, meist von lokalen GesichtspunktenausgehendenGedankender weiteren Erhaltung
der Selbständigkeit des Amtes frei gemacht und hat sich auf den richtigen Standpunkt der durch
die Eingemeindungzweifellos in weit stärkeremMaße zn erzielendengrößeren wirtschaftlichenEnt¬
wicklungsfähigkeitdes Amtes gestellt. Laugerfeld ist nämlich während der Kriegsjahre in seiner
Entwicklungbeträchtlichzurückgegangen.Infolgedessenhat es seinen kommunalenAufgaben nicht in
gleicher Weise wie die Stadt Barmen gerecht werden können. Die durchweggünstigerenVerhält¬
nisse der Stadt Barmen, insbesondereauf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung,des Volks- und
Fachschulwesens, des Wohnungswesensund nicht zuletzt der gesamten Wohlfahrtspflege haben natur¬
gemäß die Unzufriedenheitder Langerfelder Bevölkerung, insbesondereder zahlreichen Arbeiterschaft,
erregt. Letztere hat namentlich die Verschiedenheit in den Tarifverträgen als höchst unangenehm,
ja als ungerecht empfunden, zumal, wie bereits erwähnt, vielfachArbeiter desselbenFabritunter-
nehmens zum Teil auf dem Gebiete der Stadt Barmen, zum Teil auf dem des Amtes Langerfeld
wohnen. Das Amt selbst ist nach der Erklärung der Amtsverwaltung nicht in der Lage, die
Mittel für eine Besserung der Langelfelder Verhältnisse bezw. auch nur für ihre Gleichstellungmit
denen der Stadt Barmen aufzubringen. Es kann die dringendengroßen Aufgaben, vornehmlich auf
dem Gebiete des Wohlfahrts- und Wuhnungswefens, aus eigener Kraft nicht erfüllen. Die
Abbürdung der Lasten auf breitere Schulter», die nur im Wege der Eingemeindung erreicht werden
kann, ist somit eine zwingende Notwendigkeit, Tatsächlich sind die Gemeinden Laugerfeld uud
Nüchstebreck, wie aus den obigen Ausführungen auch hervorgeht, schon heute in den wichtigsten Ver-
surgungsftagen von der Stadt Barmen in hohem Maße abhängig, so daß von einem Verlust der
Selbständigkeit des Amtes, den die Eingemeindungsgeguer durch die Eingemeindung befürchten,
füglich nicht mehr gesprochen werden kann. Es erscheint daher nur natürlich und richtig, daß das
Abhängigkeitsverhältnis,in dem das Amt Langelfeld zu Barmen steht, auch nach außen hin durch
die Eingemeindung zum Ausdruck gebracht wird. Erfahrungsgemäß sind Gemeinden, die baulich
und vor allem wirtschaftlicheine Einheit bilden, dann am entwicklungs- und leistungsfähigsten,wenn
sie auch politisch einem Gemeinwesenangehören. Die Zugehörigkeit solcher ein einheitlichesWirt¬
schaftsgebietbildender Gemeinwesenzu verschiedenen politischen Gemeinden führt allenthalben zu
»chwerenSchädigungen und Reibungen auf den verschiedensten Gebieten. Gründliche Abhilfe kann
nur durch die Gleichstellung aller dieser Verhältnisse auf der Grundlage der jeweils günstigeren
Banner Bedingungen geschaffenwerden. Darin würde für das Amt Langerfeld zweifellos ein
anßeroidentlicherVorteil liegen, der freilich nur durch die Angliederung des Amtes an die Stadt
geschaffen werden kann.
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4. Endlich fällt nach der Auffassungder Kommission für eine Eingemeindungder Umstand
erheblich ins Gewicht, daß die Stadt Barmen durch die Angliederuug des Amtes von dein seit
Jahren unangenehm empfundenen und die Entwicklungder Stadt schwer hemmendenMangel der
weiteren Ausdehnungsmöglichkeitbefreit wird. Barmen zählt auf einem Gebiet von 2171 Ka
160 781 Einwohner, während das Amt Langerfeld nur ein um ca. 500 Ka, kleineres Gebiet mit
nur 18 524 Einwohnern umfaßt. Dabei verbietet die Lage der Stadt, im engen Tale der,
Wupper gelegen, im Norden und Süden von Bergen umschlossen, im Westen durch die austoßeude
Stadt Elberfeld, im Osten durch das unmittelbar au die Stadtgrenze sich anschließende Amt
Langerfeld begrenzt, jedwede weitere Ausdehnung. Es liegt auf der Hand, daß die noch von
Jahr zu Jahr steigendeBevölterungsziffer und die damit wie mit der industriellen Entwicklung
fortschreitende Vcbanung bei der stets gleichbleibenden Nodenflächeeine Wohndichtemit sich gebracht
hat, die schwere Gefahren für die Gesundheit des größten Teiles der Bevölkerung, uamcntlich für
die Arbeiterschaft,in sich birgt. Eine Ausdehnung des bebauten Gebietes auf Kosten der Anlagen
kann bei einer Industriestadt wie Barmen, wo die bewaldeten Anlagen die Lungen der Stadt
bedeute», schon vom hygienischen Standpunkte aus nicht in Frage kommen. Von den gesamten
1000 lia der Stadt, die uoch nicht bebaut sind, kommt unter Berücksichtigung der gesundheitlichen
Erfordernisse für eine großstädtische Bevölkcrnng äußerstenfalls nur ein ganz kleiner Bruchteil für
eine weitere Besiedlung in Frage. Mit der Bebauung dieses StückchensBoden wäre aber dein
außerordentlichgroßen Ranmbedürfnifse der Stadt keinesfalls Rechnung getragen, vielmehr würde
sich in allerkürzesterZeit der alte Mangel weiterer Ausdehnungsmöglichkeitwieder einstellen. Auf
der anderen Seite verfügt das Amt Langerfeld über ein großes dünnbesiedeltesGebiet, das sowohl
für die Anlage gesunder Wohnviertel, wie für gewerblicheUnternehmungen ausreichenden und
geeignetenBoden befitzt. Schon bisher ist die Entwicklungder Stadt Barmen, bedingt durch die
Lage, nach Osten vor sich gegangen Das zeigt sich einerseits darin, daß der Osten der Stadt
der bei weitem stärker besiedelte Teil der Stadt ist, anderseits darin, daß sich bereits zahlreiche
Fabriken und Kontore der Barmer Industrie aus Maugel an geeignetem Gelände auf dem Gebiete
der Nachbargemeiudcnangesiedelt haben. Der Anschluß dieser Gemeindeu nach Barmen würde
also nur die folgerichtigeDurchführung eines natürlichen Entwicklungsprozessessein, der im beider«
scitigen Interesse liegt.

Die Kommissionhat bei der Besprechungiu Barmen entnommen, daß der Hauptgrund,
deu sowohl der Kreis Schwebn als auch die Proviuz Westfalen gegen die Eingemeindunganführen,
iu dein Verlust eines Teiles der Einwohnerschaftuud damit auch eines Teiles der Stcuerkrnft besteht.

Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß Kreis und Provinz dnrch die Eingemeindung
finanziell geschwächtwerden, so bleibt doch nach der Auffassungder Konnnissioneinmal ein leistungs¬
fähiger Kreis bestehen,da die Städte Schweln: und Gevelsbcrg sobald noch nicht kreisfrei werden,
namentlich nicht, wenn nach der nenen Provinzialordnung voraussichtlichfür Westfalen 40 000
(austatt wie bisher 30000) Einwuhuer für die Bildung eines Stadtkreises verlangt werden, zum
zweiten dürfte diese Schwächung für die Provinz Westfalen so gut wie gnr nicht ins Gewichtfallen.
Diesem geringen Nachteil würde auf der anderen Seite der große den Gemeinden durch die Ein¬
gemeindungerwachsende Vorteil der Besserung ihrer wirtschaftlichenund kommunalenVerhältnisse
gegenüberstehen. In richtiger Würdigung dieser Tatsache hat inzwischender 64. Westfälische
Pruvinziallandtag in seiner Sitzung vom 2. Iuui ds, Is. sich nach nochmaligereingehenderPrüfung
mit der Eingemeindung einverstandenerklärt.

!?
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Der Provinzialausschuß kann sich dem Gewicht der vielseitigenGründe, die für die Ein¬
gemeindungsprechen, nicht verschließenund macht das von der KommissionabgegebeneGutachten
in vollem Umfange zu dem seinigen. Der Provinzialausschuß beehrt sich daher folgende Beschluß¬
fassung vorzuschlagen:

„Provinziallaudtllg spricht sich für die Eingemeindung der Gemeinden Langelfeld uud
Mchsiebrecknach Barmen aus".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 9.
(Drucksachen'Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Pruvinzialllusschusses,

betreffend

die Vereinigung der Landgemeinde Worringen mit der Stadtgemeinde Köln.

Am 3. Februar 1921 hat die Stadtverordneten-Versammlung in Köln einstimmig, der
Gemeinderat in Worringen mit 14 gegen 3 Stimmen bei einer Stimmenthaltung die Vereinigung
der LandgemeindeWorringen mit der Stadt Köln beschlossen.

Abschriftender Beschlüssevom 3. Februar 1921 und des zu Grunde liegenden Ver-
elmgungsvertrages vom 4. Februar 1921 sowie eine Stizze des Stadt- und LandkreisesKöln liegen
als Anlagen 1 bis 4 bei.

Die Staatsregierung ersucht um Herbeiführung eines Gutachtens des Provinziallandtags
und hat anheimgegeben,der dem Provinziallandtag zu machenden Vorlage eine Aenßerung der
beteiligten Kommunalverbandeüber die Gründe für ihre Stellungnahme beizufügen. Die Aeußerung
der Stadt Köln, bestehend in der Begründung zu dem von ihr beantragten Vereinigungsgesetzund
ui einer Ausführung über den „Bedarf Kölns an Siedelungsgebietans der nördlichen linken'Rheinfeite"
andererseits die Stellungnahme des LandkreisesKöln, bestehendin Beschlüssen des Kreistages vom
25. und 28. Januar, 10. Februar und 24. Mai 1921. sind aus den Anlagen 5 bis 8 ersichtlich.

Als dritter Interessent wünfcht der Landrat des Kreises Neuß für den Fall der Ein¬
gemeindungWorringen nach Köln die Abtrennung

1. des zwifchen der GemeindeVormagen und dem Rhein liegenden Teiles von Worringen,
2. des sogen. Chorbusches,

3. 5es Teiles von Worringen, auf dem die Farbwerte vorm. Bayer 6. Co. liegen und
Eingemeindungnach Vormagen.
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Der Regierungs-Priisidentzu Düsseldorfnnterstütztdiese Anträge; das Nähere ist ersichtlich
aus deu Anlagen 9 und 10.

Der Provinzialausschuß hatte auszugehen von der Erwägung, daß die beiden in erster
Linie Beteiligten, Köln und Worringen, einstimmig bezw. mit großer Mehrheit die Vereinigung
beschlossenhaben und daß für ihn nur dann ein Anlaß vorliegen könne, sein Gutachten anders als
im Sinne der zunächstBeteiligten abzugeben, wenn Interessen verletzt würden, deren Schädigung
schwerer ins Gewicht fallen müßte als die durch Ablehnung der Vereinigung geschädigten Interessen
von Köln und Worringen. Der Provinzialausschuß sieht in den vorliegendenDarlegungen der
Beteiligten ausreichende Unterlagen für die Beurteilung dieser Frage und er glaubt nach eingehender
Prüfung der Verhältnisse sich für die Vereinigung der ganzen Gemeinde Worringen mit Köln
aussprechen zu müssen.

Die Ausführungen der Stadt Köln, Anlage 5 und 6, und nicht zuletzt eine Denkschrift
vom 11. Juni 1921, Anlage 11, sind für den Provinzialausschuß überzeugend,und zwar unabhängig
davon, ob bezw. wann sich die Industrie- und Hafenpläne der Stadt Köln gerade so verwirklichen
lassen, wie sie jetzt gedacht sind. Die Frage, ob große und sehr große Städte erwünscht sind,
lann auf sich beruhen, die Gegenwart kann nicht mit den etwa erstrebenswertesten,fondern muß
mit den tatsächlichen Verhältnissen rechnen,und für absehbareZeit, jedenfalls für die Zeit, für die
heute Fürsorge getroffen werben kann, ist mit dem Fortbestehen, wenn nicht mit einem weiteren
Anwachsen der Zentren für Industrie und Handel zu rechnen. Die Lage der Städte so zu gestalten,
daß sie keine Gefahr mehr bilden für den Gesamtorganismus des Landes, liegt im Interesse des
gesamtenLandes, nicht nur der einzelnen Stadt, und es entspricht dem gesamten Tätigkeitsgebiet
der Provinzialverwaltung, einzutreten für die Bestrebungen, die abzielen auf einen bestmöglichen
Ausgleich zwischen den notwendigen Aufgaben, die die großen Städte im Interesse der gesamten
Volkswirtschuftübernehmenmüssen,und den damit verbundenen sozialen und kulturellen Gefahren.
Der Provinzialausfchuß macht sich nach dieser Richtung die in allen Punkten zutreffendenAus»
führungen der Stadt Köln zu eigen und sieht davon ab, sie im einzelnenhier zu erörtern oder zu
wiederholen; es wird auf die Anlagen verwiesen.

Ohne das Gewicht der vom Landkreis Köln geltend gemachtenGründe zu verkennen oder
zu unterschätzen,vermag, der Provinzialausschuß ihnen doch eine ausschlaggebende Bedeutung nicht
beizumessen,auch nicht bis zu dem Grade, daß sie die Gegenvorschlägedes Landkreises als be¬
achtenswert,erscheinen ließen. Der Landkreis würde von 90 000 Einwohnern 7300 verlieren, von
der Bodenfläche16,7°/°, von der Anbaufläche für Korn 14°/°, für Kartoffeln 13°/°, von der
Kreisumlage 7,25"/°, von der Zuwachssteuer4,9°/°. Wenn auch Anbauflächeund Ertrag — bei
Korn 21°/°, bei Kartoffeln 13°/° — den Prozentsatz der abzugebendenEinwohner übertreffen, so
handelt es sich doch nicht um Verluste, die die Lebensfähigkeitdes Landkreifeszu gefährdengeeignet
wären, dessen wichtigster Teil nicht im Norden, sondern im Südwesten der Stadt Köln liegt —
abgesehendavon, daß mit einem solchen Wechsel irgendwelchewirklichen Verluste für die gesamte
Volkswirtschaftnicht verbunden sind.

An Fläche würden dem Landkreis Köln noch rund 28 000 Hektar verbleiben mit rund
83 000 Einwohnern. In der Nheinpruvinz haben 9 Landkreiseeine kleinere, zum Teil erheblich
kleinere Grundfläche,darunter Crefeld-Land, Gladbach-Land, Grevenbroich, Neuß-Land, und 17 Land¬
kreise haben eine geringere Einwohnerzahl, als sie Köln-Land verbleibenwürde, darunter Bergheim.
Guskirchen,Mülheim a. Rh., Grevenbroich,Nenß.Land. Coblenz-Land usw. Von einer die Lebens-
säbiakeit des Kreises gefährdenden Verkleinerungdes Landkreises Köln kann also nicht gesprochen werden.

17»
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Was endlich den Einwand des Landkreises Köln betrifft, die Eingemeindungvon Worringen
sei auf jeden Fall verfrüht, so ist der Provinzialausschuß auch darin der Stadt Köln beigetreten,
daß versucht werden muß, zum wenigsten aber versucht weiden darf, den bisher schwer empfundenen
Fehler verspäteter Maßnahmen zu vermeiden. Die für Köln gemachten Ausführungen treffen nicht
nur dort, sondern für die Mehrzahl der großen Städte zu, und der Provinzialausschuß kaun eine
Ausdehnungspolitik, die mit erträglichen Opfern großen Schäden vorzubeugensucht, nicht für un¬
richtig halten.

Die vom Landkreis Köln angebotene Interessengemeinschaftlehnt die Stadt Köln ab.
Der Provinzialausschuß ist der Ansicht, daß eine sogen. Interessengemeinschaftvielleichtden mit ihr
verfolgten Zwecken dienlich sein könnte, wenn beide Vertragsteile sie wünschen, daß sie aber mangels
dieser Voraussetzungvon vornherein zwecklos ist. Die weiteren in bezug auf Zeit, Umfang und
Bedingungen unbestimmtenVorschläge des Landkreises,betreffend eventuelleAbtretung von Teilen
des Verwaltungsgebietes im Süden von Worringen, erklärt die Stadt Köln als eine irgendwie
geeignete Grundlage für die Weiterucrfulgung ihrer Pläne nicht ansehen zu können, und die
GemeindeWorringen wünschtungeteilte Eingemeindung, Da, wie eingangs gesagt, der Provinzial¬
ausschuß seine Aufgabe in erster Linie darin sieht, zu den Absichten der Vertragsteile Stellung zu
nehmeu und davon nur abweichenwürde, wenn er ihren Plänen nicht beitreteu tonnte, so liegt
nach dem bisher Gesagten für ihn lein Anlaß vor, sich zu den Vorschlägen des LandkreisesKöln
zu äußern.

Was zuletzt die vom Landkreis Neuß beantragte und vom Regierungspräsidenten zu
Düsseldorf befürwortete Abtrennung von 3 Teilen an der Nordgrenze der Gemeinde Worringen
und deren Eingemeindung nach Vormagen betrifft, so kann der Provinzialausschuß in der beab¬
sichtigten Eingemeindung von Worringen nach Köln keinen Anlaß für eine Gebietsveischiebnng
zwischen dem Kreise Köln-Land bezw. Köln-Stadt und dem Kreise Nenß und damit zwischen den
Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf sehen. Ohne die EingemeindungsangelegenheitKöln-
Worringen wäre eine solche Aenderung nicht iu Frage gekommen; sie jetzt in eine von gänzlich
anderen Gesichtspunkten ausgehende Eingemeindungsfrage hineinzutragen, würde sich nur durch
zwingendeGründe rechtfertigenlafsen.

Der Provinzialausschuß hält die Gründe nicht für so schwerwiegend und glaubt eine solche
Auseinandersetzungzwischenden Kreisen zweier verschiedenerRegierungsbezirke einem Verfahren
außerhalb der hier in Rede stehenden Eingemeindungüberlassenzu tönneu. Er beehrt sich deshalb
folgende Beschlußfassung vorzuschlagen:

„Der 61. Provinziallandtag spricht sich für die Vereinigung der LandgemeindeWorringen
mit der Stadt Köln aus".

Düfseldurf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

"' Adenauer, ^. ^ Renvers.
U°"^"dcr. Landeshauptmann.
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Anlage 1.
Auszug

aus dem Beschlußbuche der Stadtverordneten-Versammlung in Köln.

Sitzung vom 3< Februar 1921.
Die Versammlung war beschlußfähig.

Gegenstand der Tagesordnung:

Nr. 133 des Neschlußbuches.
Die Versammlung beschließt die kommunaleVereinigung mit der Landgemeinde

Worringen auf Grund des zwischen der Gemeinde Worringen und der Stadt Köln
vereinbarten Vertragsentwurfs und ermächtigt den Oberbürgermeister zum Abschluß
des hierzu paraphierten Vertrages.

Für den gleichlautendenAuszug
Köln, den 19. Februar 1921.

gez.: Unterschrift
Oberstadtsekretär.

Anlage 2.

Landkreis Köln. Bürgermeisterei Worringen.

Auszug
aus dem Protokollbuche des Gemeinderates der Gemeinde Worringen.

Verhandelt Worringen. den 3. Februar 1921.

Punlt 1. Vereinigung der Bürgermeisterei Worringen mit der Stadtgemeinde Köln.
Zu 1, Der Gemeinderat beschließt mit 14 gegen 3 Stimmen und bei einer Stimmen¬

enthaltung die Vereinigung der Gemeinde Worringen mit der Stadtgemeinde Köln auf
Grund des zwischen der Gemeinde Worringen und der Stadt Köln vereinbarten
Vertragsentwurfes, welcher dem Protokoll beigefügt wird. Der Bürgermeister wird
zum Abschlußdieses Vertrages ermächtigt.

v. g. u.
Folgen die Unterschriften.

Für richtige Abschrift
Worringen, der 4. Februar 1921.

gez. Klever,
Gemeinbesekretttr.
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Anlage 3.

Zwischen der Stadt Köln, vertreten durch den Oberbürgermeister I)r. Konrad Adenauer
in Köln, einerseits und der LandgemeindeWorringen, vertreten durch den Beigeordneten Heinrich
Frenger in Fühlingen, anderseits ist nachstehender Vereinigungsvertrag auf Grund der zustimmenden
Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung in Köln vom 3. Februar 1921 und des Gemeinde¬
rats in Worringen vom 3. Februar 1921 abgeschlossen worden.

Die LandgemeindeWorringen wird mit der Stadtgemeinde Köln nach Maßgabe der nach-
stehendenBedingungen und Vorschriften vereinigt. Die Einwohner der beiden Gemeinden haben
alsdann dieselben Rechte und Pflichten.

5 2.

l. Bedingungen der Vereinigung, die als Teil des Gesetzes zu veröffentlichen sind.

1. Die Ortsgcsetzc und Vorschriftender Stadtgcmeinde Köln erhalten in der GemeindeWorringen
mit dem Tage der Vereinigung Nechtswirksnmkeit. Die Ausdehnung der Kölner Polizei-
Verordnungenauf die Gemeinde Worringen hat unter Beobachtung der für Pulizeioerord-
nungen allgemein vorgeschriebenen Formen zu erfolge».

2. Die beim Inkrafttreten der Vereinigung im Dienste der Bürgermeisterei Worringen stehenden
sowie die dort vor der Eingemeindung in den Ruhestand getreteucu Beamten, Angestellten
und Arbeiter werden von der Stadt Köln unter voller Wahruug aller ihrer bisherige»
Ansprüche nach Maßgabe der Vesolduugsbestimmungenund der sonstigen, die Anstellung,
Beförderung und Versorgung regelnden Ortsstatute. Bestimmungen und Verfügungen der
Stadt Köln übernommen.

3. Die Stadt Köln hat die Erwirkung der seit langem beantragten Konzessionfür eine Klein¬
bahn nach Worringen mit Nachdruckzu betreiben, den Bau dieser Bahn möglichst bald,
spätestens zwei Jahre nach Erlangung der Konzession in Angriff zu nehmen und mit aller
möglichen Beschleunigungdurchzuführen, sowie mit allen Mitteln auf eine baldige Inbetrieb¬
nahme diefer Bahn hinzuwirken.

4. Die Stadt Köln verpflichtetsich, den Klciuwohnungsbau in Worringen mit allem Nachdruck
dem Bedürfnis entsprechendim gleichen Verhältnis wie mich im übrigen Stadtgebiet zu
fordern, soweit möglich in Fortführung der bisherigen Pläne der Gemeinde Worringen; um
das dringendsteaugenblickliche Wohnungsbedürfnis zu befriedigen,ist innnerhalb drei Monaten
nach der Vereinigung die Bereitstellung von mindestens fünfzehn Einfamilienwohnm.gen in
d,e Wege zu leiten.

5. Köln wird unverzüglich nach erfolgter Eingemeindung in der Gemeinde Worringen Pflicht-
furtbilduugsschul-und Haushaltuugsuuterricht einrichten.

«. Sobald die allgemeinen politischen nnd wirtschaftlichenVerhältnisse es erlauben, wird die
^wdt Köln die für den Ort Worringen als dringend notwendig erkannte Wasserleitung
und Kanalisation in Angriff nehmen.
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8 3.
2. Anderweile Vorschriften.

1. Bei der Uebernahme der Worringer Beamten, Angestellten und Arbeiter wird die Stadt
Köln deren Wünschennach Weiterbeschäftigungan ihrem bisherigen Dienstort nach Anhörung
des Bürgermeisters von Wurmigen tunlichst entsprechen,

2. In Worringen ist eine öffentliche Verwaltungsstelle einzurichten und dafür zu sorgen, daß
auch die mit der Krankenkasse und Sparkasse abzuwickelnde» Geschäfte iu der bisherigen Weise
in der Ortschaft Worringen selbst erledigt werden können.

Ebenso ist für Merkenich eine Verwaltnngsstelle zn errichten. Es wird in Ausficht
genommen, in Merkenich einen Polizeibeamten zn stationieren, nm der dortigen Einwohner«
schuft die Erledigung ihrer Geschäftemit der städtifchenVerwaltung zn erleichtern,

3. Der jetzige Gemeinderat wird aus der Zahl der Ortseiugesesseueneine Kommissionwählen,
die unter dem Vorsitz des Bürgermeisters resp. Oberbürgermeisters die Verwaltung der auch
bei einer Vereinigung bestehen bleibenden Ortsvermögen auszuüben hat.

4. Die Stadt Köln wird mit allem Nachdruck dafür eintreten, daß Worringen an das Kölner
Fernfprechnetzunmittelbar oder dnrch eine eigene Vermittlungsstelle angeschlossen wird.

5. Die Stadt Köln wird ihren Einfluß dahin ausübeu und mit Nachdruckdarauf hinwirken,
daß iu Weiler eiue Verlade- uud Haltestelle der Reichsbahn errichtet wird.

6. Für die erste Wcrtfeststcllung zum Zwecke der Veranlagung der Grund- und Gebäudesteuer
wird eine Kommission sachverständiger Eingesessenender Bürgermeisterei Worringen vor der
Vereinigung vom Gemeinderat gewählt, die im Zusammenwirken mit der Kölner Steuer-
Verwaltung die Werte ermittelt.

?. Die Stadt Köln verpflichtet sich, den Weg von Thenhoven zur Köln-Ncuher Chaussee
(Richtung Lange!) im eisten Sommer, nachdemsowohl die Eingemeindung in Kraft getreten
als auch der profilmäßige Ausbau des Weges im Zusammenleguugsverfahren erfolgt sein
wird, mit Kies zu befestigen.

8. Köln wird nach erfolgter Eingemeindung während der Sommermonate bei Worringen im
Rhein eine Badegelegenheitfchaffen.

9. Die Stadt Köln wird ihren ganzen Einfluß dahin geltend machen, daß Worringen eine
eigene Apothekeerhält.

10. Die Stadt Köln wird bemüht fein, dahin zu wirken, daß die in Worringen alljährlich am
dritten Sonntag des September stattfindendeKirmes in der bisherigen Weise bestehen bleibt.

N. Vom Schlllchthauszwang der Metzger wird die Gemeinde Worringen vorerst nach erfolgt«
Vereinigung ausgenommen.

12. Zwecks Abfindung des auf Lebeuszeit angestellten Herrn Bürgermeisters Seul ist folgendes
Abkommengetroffen:
Die Stadt Köln ist verpflichtetzur Zahlung:
n.) bis zum vollendeten füufundscchzigsten Lebensjahr: der bisherigen Varbezüge von 80 000

Mark (Dreißigtausend Mark) jährlich, ferner einer augemefsenen Vergütung für die ihm
zustehende freie Dienstwohnung, Garten, Fenernng, Licht nnd Wasser;

d) vom vollendeten fünfnndsechzigstenLebensjahre ab: einer Pension von 30000 Mark
(Dreihigtansend Mark) jährlich;

o) von Witwen- und Waiscnversorgung nach den in Köln für die Beigeordneten gültigen
Sätzen unter Zugrundelegung der Pension von 30 000 Mark (Dreißigtauscud Mark).
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Die in den vorstehendenBeträgen von 30 000 Mark (Dreißigtausend Mark) ent-
haltenc Teuerungszulage von 9460 Mark (NeuutausendvierhuudertundsechzigMark) steigt
nnd fällt wie bei den Kölner Beigeordneten.

s 4.
Die LandgemeindeWorringeu wird sich vor der Vereinigung aller Maßnahmen enthalten

welche dem Vereimgungsgedankcnwiderstreitenwürden, sich insbesonderevor Aenderung bestehender
Ordnungen und sonstiger Satzungen und vor Fassung für die Zukunft bindender Beschlüssedes
zuvorigen Einverständnissesder Stadt Köln versichern.

Köln, den 4. Februar 1921. Worringen, den 4. Februar 1921.

Der Oberbürgermeister Der Beigeordnete
Dr. Adenauer. Frenger.

Anlag e 5.

Begründung
zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Erweiterung des Stadtkreises Köln.

Die durch den Stromverlauf des Rheines und die Gestaltung seiner Ufer gegebenen
Verhältnisse haben zwangsläufig dazu geführt, daß der Schwerpunkt der industriellen Entwicklung
des linksrheinifchenKöln sich nach Norden verlegt. Die Anlegung eines leistungsfähigenHafens
und die Anfiedlung der Industrie, die auf Wafseranschlußangewiesen ist, ist nach eingehenden Unter¬
suchungen und nach dem dazu eingeholtenGutachten der maßgebendstenSachverständigen nur im
Norden der Stadt möglich. Die Prüfung der Verhältnisse führte zu dem Plan, oberhalb Niehls
einen Hafen und unterhalb Niehls ein umfangreichesGelände zur Anfiedlung von Industrie bereit¬
zustellen. Wann diese Pläne sich verwirklichenlassen, hängt selbstverständlich von der Gestaltung
der politischenVerhältnisse und von der allgemeinen wirtschaftlichenEntwicklungab. Daß aber,
wenn überhaupt der Gedankean unsere Zukunft nicht aufgegeben werden soll, einmal die Entwicklung
in dieser oder einer ähnlichenWeise im Norden der Stadt einsetzen wird, ist nicht nur die feste
Ueberzeugungder Stadt Köln, sondern auch die selbstverständliche Folge eingehenden Studiums der
Kölner Verhältnisse für jeden Einsichtigen. Wenn aber der Zeitpunkt gekommen sein wird, in dem
dieses Gebiet aufgeschlossen und industriell besiedeltwird, dann ist die beschleunigte Schaffung von
Wohnungsmöglichkeitenfür die Angestelltenund Arbeiter der Industrie in großem Umfange nicht
zu umgehen; auf die Ausführungen über den Bedarf Kölns an Siedlungsgebiet auf der nördlichen
linken Rheinfeite wird verwiesen. Es wäre ein Unding, und es besteht auch ein nicht gering anzu¬
schlagendes staatliches Interesse daran, es zu verhindern, daß man lediglichabwartend einfach den
Dingen ihren Lauf läßt, anstatt dieser jetzt schon vorauszusehendenEntwicklungvon langer Hand in
der Weise vorzuarbeiten, daß ihr in klarer und zielbewußterWeise die Wege gewiesen werden, die
eine vernünftige und grundfätzliche Boden-, Siedlungs- und Verkehrspolitikvorschreiben. Es ist eine
bekannte Tatsache, daß fast alle Eingemeindungen der Grußstädte zu spät kamen. Es ist wohl
allseitig als ein Fehler erkannt, in der Peripherie einer Großstadt, in dem Gebiet, das wirtschaftlich
schon längst zu ihr gehört, Ansiedlungenund ganze Orte aus mehr oder minder kleinen Ansiedlnngen
entstehen zu lassen, ohne den städtebaulichenZusammenhang mit der Großstadt vorausbestimmend
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zu wahren und einer systematischen und organischenEntwicklung dadurch den Weg zu weisen, daß
auch dieses Interessengebiet verwaltungsmäßig zur Großstadt geschlagenwird. Die wiederholten
Stadterweiterungen kamen auch bei Köln zu spät; es hatte nicht vermiedenwerden können, daß der
organische Zusammenhang mit der Großstadt in verkehrstechnischer und städtebaulicherBeziehung
verloren gegangenwar und dadurch Unzuträglichkeitenentstanden,die, wenn vielleicht mich in mancher
Hinsicht unter großen Geldopfern gemildert, doch völlig überhaupt nicht mehr ausgemerzt werden
können. Es besteht zweifellos ein dringendes allgemein-staatlichesInteresse daran, daß sich diese
Vorgänge im Norden der Stadt Köln nicht wiederholen, D» die Stadt Köln im Norden im
Anschluß an das geplante Hafen» und Industriegelände genügendes Gebiet zur Schaffung ent¬
sprechender Wohnungsmöglichkeitenfür die demnächstdort zu beschäftigendengroßen Arbeitermassen
mit ihren Familien nicht besitzt, muß durch Gebietserweiterung darauf Bedacht genommenwerden,
frühzeitig die Entwicklung in gesunde Bahnen zu lenken, so lange das anstoßendeGelände noch
unberührt daliegt. Durch Interessengemeinschaften,Zwcckoerbändeund dergleichen Notbehelfe läßt
sich das erstrebte Ziel, defsen Verwirklichungim Allgemeininteresse,nicht nur im Interesse Kölns
und Worringens liegt, niemals erreichen. Der Weg einer vollen kommunalenVereinigung bleibt
hier nur übrig. Ihr haben die Stadtverordneten-Versammlung in Köln sowie der Gemeinderat in
Worringen in ihren Sitzungen vom 3. Februar 1921 durch gleichlauteudcu Beschluß ihre Zustimmung
gegeben. Eine nur teilweiseAbtrennung der Gemeinde Worringen kann nicht in Frage kommen;
eine Teilung widerspricht anch dem Verlangen Worringens, das nur ungeteilt mit Köln vereinigt
sein will, da es die Förderung seiner Entwicklungund die Erfüllung seiner kommunalenBedürfnisse
durch die leistungsfähigere Großstadt am besten gewahrt sieht, eine verkleinerteNestgemeindeaber
sicherlich überhaupt nicht mehr lebensfähig sein würde.

Durch die Vereinigung der beiden Gemeinden vergrößert sich das Stadtgebiet Köln um
560Y Kn,, die Bevölkemngszahl erfährt einen Zuwachs von 7300 Seelen. Durch das Ausscheiden
Worringens wird der Landkreis Köln auch spater noch leistungs- nnd lebensfähig bleiben. Sein
Schwerpunkt liegt ja im industriellen Südwesten.

Der über die Vereinigung der beiden Gemeinden getätigte Vertrag ist angeschlossen. Die
Vertragsbestimmungenim einzelnen geben zu weiteren Erläuterungen keine» Anlaß.

Köln, den 23. März 1921,
Der Oberbürgermeister,

I. V,:
(Unterschrift,)

Anlage «.

Der Bedarf Kölns an Siedlungsgebietauf der nördlichen
linken Rheinseite.

Aus der Anlage eines großen Handelshafens und eines großen Industriewerftes in Niehl Ursache des
erwächst auch die Notwendigkeit,rechtzeitigfür die Wohnuugen der dort tätigen Menschen mit ihren Bedarfes an
Familien vorzusurgen. Dem Maßstab dieser Anlagen entspricht auch der Maßstab der von ihnen Siedlnngsnebiet.
unzertrennlichenSiedlung, Es ist auf die Dauer nicht denkbar und nicht wünschenswert,die an
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jene Anlagen gebundene Bevölkerungsmengeauf das gesamte im Süden liegende alte Stadtgebiet
zu verteilen. Vielmehr muß das im Prinzip jener Anlagen liegende, auf Verstärkung der groß¬
städtischenMassenansammlung hinwirkende Moment dadurch ausgeglichenwerden, daß die ausge¬
sprochene Außenlage jener Anlagen für eine weiträumige Ansiedlungsformder von ihnen abhängigen
Bevölkerungin ihrem Umkreiseund vor allem in der Richtung in das flache Land hinaus nutzbar
gemachtwird, eine Tendenz, die in der Dormagener Bahn und Düsseldorfer Schnellbahn eine sehr
wirtsame praktischeUnterlage erhalten wird. Diese Siedlung darf außerdem trotz ihrer au fich
schon erstrebten Weiträumigkeit nicht alles andere verdrängend sich in geschlossener Fläche aus¬
breiten, sondern muß von großen Flächen dauernd in forstland- und gartenwirtschaftlicherNutzung
bleibenden Landes durchdrungen werden, auch zu dem Zwecke, daß nicht in diesem Sektor für die
Bewohner des inneren Stadtgebietes die Natur abermals um eine neue Zone unwiederbringlich weiter
hinausgerücktwird.

Um aber diese Ziele erreichen zu können, ist es unausweichlichesErfordernis, von vorn¬
herein die Siedlung in diesem Sektor in großen Zügen planvoll zu leiten und planmäßig das Netz
des Verkehrs und der Versorgungsanlagen und der allgemeinen Zweckverteilungvorzubereiten.
Das bedingt, daß die Stadt Köln rechtzeitig die Verfügungsgewaltüber das gesamte in Frage kom¬
mende Gebiet erhält.

Es ist nötig, vor allem eine zahlenmäßigeVorstellung vom Umfang der gestellten Aufgabe
zu gewinnen. Die Zahlenwerte können natürlich nur annäherungsweise,jedoch auf Grund möglichst
zutreffenderUnterlagsziffern ermittelt werden.

1.
Arbeiterzahlbeim Der Entwurf für das Industliewerft errechneteine Nutzfläche von 423 da ---- 4,23 qkm.

Intmstriewerft.Das nahezu quadratförmig dem Rhein auffitzende Gelände wird durch drei Nordslldstraßenin vier
Zonen der Entfernung vom Strom aufgeteilt. Die erste Zone, am Rheinwerft, wird von schwerer
Massengutindustrie,die zweite und dritte Zone von leichterer Massengutindustrie,die vierte Zone von
Hilfsindustrieu besiedelt werden. Dem Charakter dieser Industrien entsprechend kann man für die
erste Zone eine Arbeiterkopfflache von etwa höchstens 200 czrn, für die zweite von etwa 125 ym
für die dritte 75 qin und für die vierte etwa 50 Hin ansetzen.

Es würden sich daraus die folgenden Arbeiterzahlen ergeben:
5 « 1103 800 Hin ..^«, ..I. Zone —5^?i ------- ^ 5500 Arbeiter rund,

200 HM '

Zahlenmäßiger
Umfang der

Aufgabe.

II.

III.

IV.

1.1691WHm^ ^
125 Hin

1^00_W ^ 15 00075 Hrn
820800 Hin

50 Hin

Im ganzen:

16500

46500 Arbeiter rund.
Da diefe Zahlen für die Zeit des völligen Ausbaues sicher zu tief gegriffen sind, kann

man für das Industliegetlinde einschließlichder Bahnanlagen die runde Zahl von wenigstens
50000 Arbeitenden ansetzen.

Arbeitcrzahlbeim Für den Handelshafen stehen augenblicklich keine Anhaltspuuke zur Ermittelung der vor¬
Handelshafen,aussichtlichen Arbeiterzahl zur Hand. Es sollen für ihn einschließlich der zugehörigen Eiseubahn-

anlagen und des vor der Ortschaft Niehl anzulegenden Stromwerftes 5000 Arbeiter angesetzt
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weiden. Es ist anzunehmen, daß die Umgebung des Hafens sich ebenfalls mit gewerblichen uud
Handelsunternehmungen befiedelt. Für diese seien weitere 5000 Arbeiter als Mindestzahl ange¬
nommen. Für das Hafengebiet ist dann also mit 10000 Arbeitern zu rechnen.

Da« gesamte Niehler Gebiet würde nach seinem vollständigen Ausbau eine Industrie-
und Handelsarbeiterschaft von mindestens rund 60000 Köpfen ausweise,!

Auf eine berufstätige Person entfielen in Köln 190? durchschnittlich 2Vi nicht bernfs-Vevülkmmnszahl.
tätige Personen. Es ergäbe sich daher eine Industriebevölkernngvon

für das Industriegebiet ..... 162 500
„ „ Hafengebiet ruud .... 32500

im ganzen also: 195 000
oder rund ......... 200 000 Köpfen.

In Wirklichkeit werden die Angehörigen der nnmitteltmr im Industrie- und Hafengelände
Beschäftigten einen größeren Satz ausmachen, da nicht alle erwerbstätigen Familienangehörigen
dort, sondern zum Teil im ganzen Stadtgebiet tätig sein werden. Allein dieser Umstand muß aus
verschiedenen Gründen hier vernachlässigtwerden. Dagegen muß doch wohl miudestens ein Fünftel
oder ein Viertel der angenommenenBevölkerungszahlfür die Versorgungsgewerbe,Verkehr, öffent¬
lichen Dienst und freie Berufe hinzugefügt werden.

Es würde also das Iudustriegelände eine Gesamtbevölkerungvon rund 200 000, das
Hafengeländeeine solche von rund 40000, beide zusammeneine GtsamtbeVöllerung Von Mindestens
240 000 Köpfen anziehen. Bei intensiver Ausnutzung des Industriegcländes kann diese Zahl auf
300 000 und sogar 400000 Köpfe weiter anwachsen.

2.

Aus diesen Bevölterungszahlen kann eine zahlenmäßige Vorstellung des erforderlichen Ucmdwdars.
üandbedarfs abgeleitet werden.

Die zu den Hafenanlagen und ihre gewerblicheUmgebung gehörige Bevölkerung von n.
40 000 Menschen wird noch von dem in Riehl, Nippes nnd Merheim bis zur Gürtelbahn her- I" Betracht
zurichtende» Bauland aufgenommen werden. Die vom Niehler Industriequartier angezogene ^"""°"^ ^"^'
Bevölkerung von mindestens 200 000 Seelen muß fast ganz im Gebiet nördlich der Gürtelbahn
und zwar großenteils außerhalb des Rayons angefiedeltwerden. Das Gelände westlich der Nenßer
Bahn und des VerschiebebahnhofsLongerichwird nur für Bruchteile in Frage kommen.

Die konzentrierte Form des intensiven Hochbaues (Baullasse I und II) darf hier von ni.
vornherein nur als Ausnahme betrachtet werden. Flachbau

Die Wohnsiedlung im Flachbau bis zur Grenzform der weiträumigengartenwirtschaftlichen^ Grundsatz.
Wohnweisemuß als selbstverständliche Grundform angenommenwerden.

Freilich muß sich die Befiedlungsdichtedem tatsächlichen Werte des Bodens in den vcr- iv.
schiedenenHauptlagen anpassen. Eine wirkliche weiträumige uud gartenwirtschaftlicheSiedlung Nchedl>ma.sdichte.
wird erst jenseits der Gürtelbahn und auch innerhalb des Rayons nur iu geringem Umfange und
hochorgllnisierter Form möglich sein, schon mit Rücksicht auf den bis zum Rayon hin erheblich hohen
Rohlllnd-Preis. Die auf deu Kopf der BevölkerungentfallendeLandflächeeinschließlichFreiflächen,
Straßen, technischeAnlagen, öffentliche Gebäude usw. muß daher nach verschiedenenStufe»
berechnet werden. Als wünschenswertes Ziel ist es, eine durchschnittliche Mindestlopfflächevon ruud
100 qiu Rohland, für die Familie alfo 400 ym, zn bezeichnen(10 qiu Verkehrsstäche,5 qm

18»
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öffentliche Gebäude, 5 <zw gewerbliche und öffentlicheVersorgungseinrichtung, 10 hm Freiflächen,
70 hin reines Wohnland für Familienhaus mit Garten). Das würde bei einer angenommenen
Volkszahl von rund 250000 Seelen eine Fläche von 2500 l>» -- 25 ykm ausmachen, ohne das
Land, das für besondereZwecke des Stadtganzen oder anderer Stadtteile gebraucht wird.

Jenseits des Rayons wird man aber nicht mehr eine geschlosseneFläche lückenlos besiedeln
tonnen, sondern die Siedlung in Kolonien von 5000 bis 25 000 Seelen in dauernd für Land-
und Forstwirtschaft vorbehalten bleibendesLand einbetten müssen. D. h., es wird außerhalb des
Rayons ein wesentlichgrößerer Umkreis, als der Fläche von 25 qkm entspricht, ein Mehrfaches
dieser Fläche, in die Siedlungsplanung einbezogenwerden müssen.

Köln, den 23. März 1921.
Der Oberbürgermeister.

I. V.:
gez. Unterschrift.

Anlage 7.
Kreistagsbeschluß vom 28. Januar 1921.

4. Eingemeindung der Bürgermeisterei Worringen nach Köln.
Nach Erörterung der Angelegenheit wird folgende, aus der Verfammlung vorgelegte

Entschließungeinstimmig angenommen:
Der Kreistag Köln-Land erhebt auf das entschiedenste Protest dagegen, daß die Stadt

Köln mit der Bürgermeisterei Worringen Eingemeindungsverhandlungen ohne Zuziehung des
Kreifes gepflogen hat. Der Kreis Köln-Land wird durch die Eingemeindung auf das schwerste
geschädigt. Der Kreistag fordert, daß die weiteren Verhandlungen betr. Eingemeindung von
Worringen in Gemeinschaftzwischen Vertretern der Stadt Köln, des Kreises Köln-Land und der
Bürgermeisterei Worringen gepflogenwerden.

Kreistagsbeschluß vom 10. Februar 1921.
1. Besprechungder Eingemeindung von Worringen.
Nach eingehender Darlegung uud Erörterung der Angelegenheit findet folgende, von

beiden Parteien vorgelegteEntschließungeinstimmigeAnnahme:
Der Kreistag hält an seiner in der vorigen Sitzung einstimmig ausgesprochenen

Entschließung in der Worringer Eingemeindungsfmge fest, bedauert, daß die Kreisverwaltung zu
den nachfolgendenentscheidenden Verhandlungen nicht zugezogenwurde und versichertden Landrat
Heimann erneut des Vertrauens in seiner Tätigkeit für den Landkreis.

Kreisausschußbeschlußvom 25. Januar !92l.
2. Eingemeindung der Bürgermeisterei Worringen nach Köln.
Die Angelegenheit wird erörtert, ein Beschluß aber nicht gefaßt.
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Anlage 8.
Auszug

aus den Verhandlungen des Kreistages des Kreises Köln-Land.

Verhandelt Köln, den 24. Mai 1921.

Nunmehr wurde die Tagesordnung in folgender Weise erledigt:
1. Eingemeindung von Worringen.

Nach eingehenderErörterung dieser Angelegenheitwurden folgende Resolutionen vorgelegt:
1. Resolution der Zentrumspartei, die sich fast wortlich deckt mit dem Vorschlag des

Kreisausschussesan den Kreistag, lautet wie folgt:
„Der Kreistag des Landkreises Köln mißbilligt aufs schärfste die Art und Weise, wie

Über feinen Kopf hinweg die Eingemeindung von Worringen bis zum Abfchluß des Eingemeindungs-
Vertrages zwischen der Stadt Köln und Worringen betrieben worden ist.

Der Eingemeindung der gefamten Bürgermeisterei Worringen nach Köln widersprichtder
Kreistag entschieden, da die Wegnahme eines so wichtigenGliedes für die Lebensfähigkeitdes Land¬
kreises Köln in jeder Beziehung mit schwersten Nachteilen verbunden ist.

Die Bürgermeisterei Worringen ist ein rein ländlicher Bezirk. Irgendwelche berechtigten
Grude für ihre gegenwärtigeEingemeindung nach Köln sind nicht vorhanden. Die von der Stadt
Kö, angeführten Gründe beruhen auf der Annahme einer zukünftigengroßen EntwickelungKölns

^nd des Kölner Hafens bei Niehl, für deren Verwirklichung heute noch keinerlei Anhaltspunkte
vorliegen. Die Eingemeindung stellt sich als eine Spekulation der Stadt Köln auf die Rheinfront
und den Wertzuwachs der Grundstückeim Bezirk Worringens dar, die dem Landkreis und der
Gemeinde entzogen werden. Trotz der Zustimmung der Mehrheit des Wurringer Gemeinderats zu
der Eingemeindung ist der Kreistag der Ansicht, daß diese einer derartigen Spekulation der Stadt
Köln gegenüber nicht den Interessen der Gemeinde Worringen entspricht, um so mehr, als die Er¬
füllung der Hoffnungen, die die Gemeinde an die Eingemeindung knüpft, in absehbarer Zeit mehr
als zweifelhaft erscheint.

Der Kreistag des LandkreisesKöln ist weit davon entfernt, sich gegen die Entwickelungs¬
notwendigkeitenund -Möglichkeiten der Stadt Köln zu sperren; er ist vielmehr bereit:

1. Mit der Stadt Köln einen Interessengemeinschllftsvertragdarüber zu schließen, daß alle in
Ansehung einer erkennbaren zukünftigenEntwickelungder Stadt zu treffenden Einrichtungen
im Gebiete des Landkreises (Bebauungspläne, Siedlungsprojekte, Kanalisierung, Verkehrs¬
anlagen usw.) im gegenseitigen Einvernehmen soweit möglich und notwendig, den Stadt«
intcressenentsprechend, sichergestellt werden.

2. Teile seines Verwaltungsgebietes im Süden von Worringen an die Stadt Köln abzutreten,
falls infolge der Entwickelungder Stadt Köln eine unmittelbare Notwendigkeitfür die Zu¬
gehörigkeitzur Stadt vorliegt.

3. Insbesondere ist der Kreistag bereit, sofern die Hafenpläne der Stadt Köln einer baldigen
Verwirklichung entgegengehenfollten, die für die Durchführung der Hafenpläne und ihrer
Nebenanlageu erforderlichen Gebietsteile, soweit sie zum Landkreise Köln gehören, an die
Stadt Köln gegen angemessene Entschädigung und Sicherungen abzutreten.

Der Landkreis geht bei diesen Vorschlägenvon der Tatsache aus, daß seine Existenzständig
schwer beeinträchtigt wird, wenn so vorzeitige und so schwere Eingriffe, wie sie die Eingemeindung
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von Woiringen darstellt, gesetzlichzugelassenwerden, und daß es demnach eine ungesunde und keines¬
falls im Staatsinteresse liegende Politik ist, wenn es der Stadt Köln gestattet wird, die für ihre
Zwecke brauchbaren und zumeist besten Stücke aus dem Landkreisgebiet herauszuschneiden,bis die
übrigbleibendenTeile und letzten Endes der Rest des Landkreisesals Verwaltungsbezirk nicht mehr
zu gebrauchensind.

Bei der konzentrischen Lage des Landkreises Köln rings nm das linksrheinischeKöln
herum kann nur durch die oben vorgeschlagene Interessengemeinschaftein lebensfähiges Bestehen
des Landkreises gewährleistet weiden bis zu dem Augenblick, in dem vielleichtder Kreis infolge
der Entwickelung der Stadt Köln für die Gesamteingemeiudungin das Kölner Stadtgebiet reif
geworden ist. Der Kreistag des Landkreises Köln beantragt daher, die Eiugemcinduug der
gesamten Bürgermeisterei Worringen nach Köln abzulehnen und der Stadt Köln anheimzugeben,
wegen Sichelstellung ihrer Siedlungs- usw, Pläne mit dem Landkreisein Verbindung zu treten".

2. Resolution der mehrheitssozialistischcuFraktion (Autrag Kurth und Genossen):
„1. Der Kreistag des Landkreises Köln bedauert nach wie vor die Art und Weise, wie über

seinen Kopf hinweg die Eingemeindung von Worringen bis zum Abschluß des Eingemein-
dungsvertrags zwischen der Stadt Köln und Worringen betrieben worden ist,

2. Der Kreistag des Landkreises Köln glaubt dem Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde
Worringen nicht entgegentretenzu dürfen, nachdem der Gemeindcmt von Worringen fast ein¬
mütig der Ausgemeindungder Bürgermeisterei aus dem Landkreis seine Zustimmung gegeben
und die Stadtverordneten-Versammlung zu Köln die Eiugemcinduug Worringens in ^'
Stadtkreis einstimmigbeschlossenhat.

3. Der Kreistag ist sich der Nachteile, die durch das Ausscheiden Worringens in diesem Augen
blick sowohl für den Landkreis als auch die eiuzelueu Bürgermeistereiendes Nestkreisesent»
stehen können, wohl bewußt, hält aber die Bestrebungen der Stadt Köln vom allgemeinen,
namentlich vom voltswirtschaftlichenStandpunkte ans für so bedeutend und wichtig, daß er
glaubt, solche Gesichtspunkte gegenüber diesen großen Entwicklnugspläneuzurückstellen zu müssen.

4. Der Kreistag betrachtet als einziges richtiges Ziel der kumnmnalenEntwickelungder beiden
Kreisverbände, die heute schon in ihrer Lebensnotwendigkeitaufeinander augewiescu sind,
eine völlige Verschmelzung der beiden Kreise zu einer leistungsfähigen, eutwickluugsreichen
Großgemeinde. Die alleinige Verfolgung und baldige Verwirklichung eines solche« Planes
würde unter allen Umständen verhüten, daß gegenüber dem Verfahren eines allmählichen
Auseinandcrreißens des Landkreises der Rest völlig leistnngsunfähig würde und als Komm«-
ualverband verkümmere."

Der Kreistag beschloß auf Antrag geheime Abstimmnug. Diese hatte folgendes Ergebnis:
15 Stimmen für den Zentrnmsantrag,

7 ., „ „ MehlheitssozialistischenAntrag.
2 Stimmzettel tragen die Bemerkung: „Für die Eingemeindung".
1 Zettel lautet: ..Ich halte den Zeitpunkt der Eingemeindung nicht für gegeben".

v- g. u.

gez. Heimann. gez. Liesegang. gez. Vogel, gez. Görnert, gez. Amberg.
Beglaubigt:
gez. Klein.

Kreisausschußsclrctär.
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Anlage 9.
Der Regierungspräsident.

Düsseldorf, den 12. Februar 1921.I. v. 1374.

Betrifft: Gingemeindung der Gemeinde Worringen in die Stadt Köln.
Anliegend überreicheich Abschrift eines Berichtes des Landrates in Neuß vom 31. Januar

1921, dem ich in den wesentlichsten Punkten grundsätzlich beitrete. Eine eingehende Stellungnahme
unter Berücksichtigungaller örtlichen Verhältnisse muß ich mir noch vorbehalten.Bereits jetzt aber
halte ich es im Interessedes Kreises Neuß wie auch des ganzen Regierungsbezirkesfür erforderlich,
daß für den Fall des Zustandekommensder Eingemeindung nnter allen Umständen der Teil der
Bürgermeisterei Worringen,der zwischen der Gemeinde Dormagen und dem Rheine liegt, von dem
Projekt abgetrenntund der Bürgermeisterei Dormageuzugeschlagen wird. Dies wird u. a, auch
deswegen für notwendiggehalten,weil die Abwässer der Zuckerfabrikin Dormagendurch dieses
Gebiet dem Rhein zugeleitet werden und sich aus diesem Umstände bei einer Eingemeindung nach
Köln Schwierigkeitenergeben können. Auch die Zuschlagungdes BenratherChorbnsches zur Bürger»
meisternDormageu wird von mir befürwortet, obwohl diese Umgemeindungnicht derart zwingend
ist, wie diejenige des östlich von Dormagen gelegenen Gebietes. Ich habe den Regierungspräsi¬
denten in Köln gebeten, mich an den etwaigen weiteren Verhandlungen über die Eingemeindung
zu beteiligen, um die Interessen des NcgiernngsbezirkesDüsseldorfzu vertreten. Ich bitte, gegebenen¬
falls auch von dort ans für die Berücksichtigungder hier geltend gemachtenPunkte in geeignet
erscheinender Weise sich einsetzen zn wollen.

Unterschrift.
An den Herrn Minister des Innern Berlin.

Zu IV. a. I. 245. II.

^r Landrat. Neuß, den 31. Januar 1921.
l> ?. 847.

2 Anlagen.

Betrifft: Gingemeindung der Gemeinde Worringen in die Stadt Köln.
Durch die Presse ging die Nachricht, daß die Stadt Köln die Bürgermeisterei Worringen

des LandkreisesKöln eingemeinden will. Der Kreisausschußdes Kreises Neuß hat in seiner Sitzung
vom 19. ds. Mts. sich daher auf Anregung des Direktorsder ZuckerfabrikDr. Classen in Dor¬
magen, Mitglieddes Kreisausschnsfes,mit dieser Frage befaßt uud deu Vorsitzenden mit den weiteren
Schritten beauftragt.

Daß die Absicht der Eingemeindung besteht, ist zweifellos richtig und wird dadurch be¬
stätigt, daß der Kreistag des Laudkreifes Köln sich mit der Frage bereits befaßt hat und zwar im
ablehnenden Sinne.
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Die Frage einer evtl. Eingemeindung der Gemeinde Worringen in den Stadtkreis Köln
würde auch auf die Bürgermeisterei Vormagen nicht ohne Einfluß sein.

Wenn man zunächst die Bürgermeisterei Dormagen in ihrer geographischenLage zur
Bürgermeisterei Worringen betrachtet, so ergibt sich, daß die Bürgermeisterei Worringen iu die
Bürgermeisterei Dormagen zweimal einschneidet,einmal an der Rheinseite und dann im Westen
an der Landseite. Würde nun die Bürgermeisterei Worringen in die Stadt Köln eingemeindet
werden, so würde her Stadtbezirk Köln in derselbenWeise wie jetzt die BürgermeistereiWorringen
die Bürgermeisterei Dormagen umspannnen.

In der beiliegenden Karte habe ich diejenigen Gebietsteile von Worringen, welche die
Bürgermeisterei Dormagen umklammern, grün andeuten lassen. Ich habe nicht feststellen können,
warum bei der Einteilung der Kreisgrenze im Anfang des vorigen Jahrhunderts die Grenzen der
Bürgermeisterei Dormagen so nngünstig gezogeu sind, es wird angenommen, daß dies mit den
Grenzen des ehemaligenHerzogtums Iülich zusammenhängt.

Sollte nun die Eingemeindung der Bürgermeisterei Worringen nach dem Stadtkreis Köln
Tatsache werden, so muß das Möglichste versucht werden, nm die Umklammerungder Bürger¬
meistereizu vermeiden. Was nun die angezeichnete Parzelle I betrifft, fo hat dieselbe eine Gesamt-
große von 680 preußischen Morgen, gleich rund 175 Hektar; von dieser gehören 300 Morgen
Dormagener Bürgern, 136 Morgen den Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer u. Co., der Nest
befindet sich in Händen von Privatleuten, welche nur zum verschwindenden Teil in Worringen wohnen;
weder die Stadt Köln noch die Gemeinde Worringen haben in I Besitz. Was die Parzelle Nr. II
betrifft, so ist dieselbe fast ganz Eigentum des preußischenForstfiskus.

Sie gehört zur Oberförstern Nenrath, wird also von der Negierung in Düsseldorf ver¬
waltet; diesen Besitz in das Gebiet des Stadtkreises Köln fallen zu lassen, würde nicht zu empfehlen
sein. Wenn nun sowohl die Parzelle I wie die Parzelle II bei einer evtl. Kreisgrenzenregelungzu
Dormagen geschlagen würden, so bleibt allerdings der Einschnitt der Bürgermeisterei Stommeln,
hierin würden aber keine Bedenkenzn erblicken sein.

Was nun die Gründe anbetrifft, warum die Stadt Köln die Bürgermeisterei Worringen
einzuverleibentrachtet, so sollen diese mannigfacher Art fein, fowohl die Kleinbahn, welche bis
Dormagen durchgeführt werden foll. als auch der große Hafen, welcher bei Riehl geplant ist,
spielen eine wichtige Rolle. Es werden aber auch noch andere Ursachenmitwirken, z. B. die land¬
wirtschaftlicheProduktion der 5600 da großen Bürgermeisterei. Es darf nicht verkannt werden,
daß auch m der BürgermeistereiDormagen eine gewisse Hinneigung nach Köln besteht; dies wird
begünstigt dadurch, daß die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer <K Co. ihren Besitz sowohl in
der Bürgermeister Dormagen wie in der Bürgermeisterei Worringen haben; die Aktienbrauerei
Becker u Co. ne.gt nach Köln, nur die Zuckerfabrik in Dormagen will unbedingt beim Landkreise
Neuß verbleiben. Somü besteht m. E. die Gefahr, daß, falls Worringen zum Stadtbezirk Köln
geschlagenwird, auch bestandig ein Herübersehennach Dormagen uud umgekehrtmit begehrenden
Augen stattfindet Die Verhandlung, welche im Jahre 1918. wie mir scheint ans Veranlassung der
Farbenfabriken, stattgefunden haben, beweisen, daß damals eine Eingemeindnngnach Worringen zwar
vom Gemeinderat abgelehnt, aber immerhin von den Farbenfabriken stark betrieben worden ist; ob
die Farbenfabriken noch dasselbe Interesse haben, habe ich nicht feststellen können.

In der Bürgerschaft in Dormagen steht die Landwirtschaftauf neutralem Boden, während
das Handwerk mehr nach Neuß neigt. Die Fabrikbevölkerunggeht überwiegend iu Fabriken im
-uezi« Köln zur Arbeit. Handel und Gewerbe wünschenbeim Kreise zu bleiben, weil die den
Wettbewerbder Stadt Köln fürchten.
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Aus dem Vorstehendenmöchte sich ergeben, daß die Eingemeindungvon Worringeu in den
Stadtkreis Köln den Bestand des Kreises Neuß immerhin gefährden würde.

Ich darf auf den Bericht des Üandrats Eichhorn vom 25. März 1917 — als Landrats-
amtsverwalters von Neuß — und den Antrag der Kommission des Landkreises Neuß vom 25. Juni
1918 an den Herrn Minister des Innern Bezug nehmen.

Die Interessen des Kreises Neuß werden am besten dadurch gewahrt, daß die Bürger¬
meisterei Worringen beim Landkreise Köln bleibt, geschieht dies nicht, sundern es tritt die Bürger¬
meistereiWorringen zum Stadtkreise Köln, so müßten Parzellen I und II zu Vormagen geschlagen
werden, ganz besondersParzelle I, ferner müßte eine weitere Grenzberücksichtigung dahin erfolgen,
daß die Farbenwerke vorm. Bayer u. Co. mit dem ganzen Grundbesitzauf der Worringer Grenze
zu Vormagen geschlagenwürden. Der Kreis Neuß kann eine Verringerung an Steuerkraft und
Größe nicht ertragen, besonders nicht den Verlust einer so aufstrebenden Bürgermeistereiwie Dormagen.

Namens des Kreisausschussesbitte ich, die Interessen des Kreises Neuß bei dem Staats-
Ministeriumschützen zu wollen.

In Vertretung.
Unterschrift.

An den Herrn Regierungspräsidentenin Düsseldorf.

Anlage 10.

^ Regierungspräsident.
Düsseldorf, den 25. Mai 1921.

I. v. 5578.

Betr. Eingemeindung von Worringennach Köln.
Im Nllchgcmgc zu meiuem Berichte vom 12. Februar 1921 I. v. 1374 gestatte ich mir

zum Vortrug zu bringen, daß der Herr Regierungspräsident in Köln mir unter dem 17. Mai 1921
einen Bericht des Landrats in Köln vom 1. April 1921, betreffend die vom Landrat in Neuß
gegen die Eingemeindung von Worringen geltend gemachtenGründe, übersandt hat, der auch der
dortigen Stelle sowie dem Herrn Oberpriisidenten vorliegen soll. Der Herr Regierungspräsident
in Köln fahrt dann fort, daß der Herr Minister des Innern sich werde entscheiden müssen, ob er
die von den Beteiligten bereits ordnungsmäßig beschlossene Eingemeindung der Bürgermeisterei
Worringen in die Stadtgemeinde Köln noch vor dem förmlichen Abschluß des uoch schwcbeudeu
Eingemcindungsverfahrens mit dem neuen Antrag des Landrats in Nenß in Verbindung bringen
oder die Erledigung dieses Antrages späteren Verhandlungen zwischender Stadt Köln und dem
Landrat in Neuß bezw. der Gemeinde Dormagen vorbehalten will. Ich möchte jetzt bereits mich
auf das eindringlichstedagegen aussprecheu, diese für die Gemeinde Dormagen, den Kreis Nenß
und den RegierungsbezirkDüsseldorf außerordentlicherhebliche Angelegenheiterst nach einer etwaigen
Eingemeindung der Bürgermeisterei Worringen nach Köln in Angriff zu nehmen Ich halte es
vielmehr für unerläßlich und von meinem Standpunkt aus für eiue wesentliche Voraussetzung der
Ermöglichung des ganzen Projektes, daß den Ansprüchen des Kreises Neuß wenigstens insoweit
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Rechnung getragen wird, daß das Gelände zwischen dem Kreise Neuß und dem Rhein, soweit es
zu Worringen gehört, aus dem Eingemeindungsprojett herausbleibt. Zu dieser Stellungnahme
führt mich auch eine Eingabe der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen, die
darauf hinweist, daß durch die Eingemeindung von Worringen der größere Teil des Werkes
Worringen-Dormagen in den Stadtkreis Köln eingemeindet werden würde, während der kleinere
Teil, der im Bezirke der Gemeinde Vormagen gelegen ist, bei dem RegierungsbezirkDüsseldorf
verbliebe und daß eine solche Spaltung große Unzuträglichkeitenmit sich bringe. Ich stimme
diesem Standpunkt zu und bitte auch dort demselbeninsofern Rechnung zu tragen, daß auch die
zu Worringen gehörigenTeile der Farbenfabriken im Falle der Eingemeindung zum Kreise Neuß
und damit zum RegierungsbezirkeDüsseldorf geschlagen werden, was um so zweckmäßiger sein
dürfte, als auch das eigentliche Hauptwerk in Leverkufen ganz überwiegendzum Regierungsbezirk
Düsseldorf gehört.

Unterschrift.
An den Minister des Innern.

Der Minister des Innern.
IVa I 713 II Berlin N^V., den 2. Juni 1921.

Unter den Linden 72/73.

Abschrift übersende ich im Anschluß an die Erlasse vom 9. und 30. April d. Is. —
IV»,. I. 345 und 345. III — zur gesälligeuKenntnisnahme und Verwertung bei der dem Pro-
vinziallandtage zu machenden Vorlage.

In Vertretung
gez. Freund.

An den Herrn Oberpräsidenten in Coblenz.

Anlage 11. «ev ,.iDenkschrift
zur Erweiterung des Stadtkreises Köln durch die Eingemeindung

der Landgemeinde Worringen.

Die hier zur Beratung und BeschlußfassungvorgelegteEingemeindungsvorlage soll nicht
bereits bestehende, schon verfahrene Verhältnissesoweit möglich ordnen; sie soll vielmehr die Möglichkeit
schaffen, eine kommendeEntwicklungvon vornherein in für die in Betracht kommendenGemein¬
wesen und die Allgemeinheitmöglichst günstige Bahnen zu lenken. Bisher wurde im allgemeinen
gegenüberEingemeindungsbestrebungender Grundsatz befolgt, den Besitzstand der die Städte um¬
gebenden Landkreise an Bodenfläche möglichstzu wahren. Dieser Grundsatz hat sich als völlig
verfehlt herausgestellt. Er hat nicht dazu geführt, die Anhäufung und Zusammenballung der
Menschenin den Städten zu verhindern und die Abwanderung von dem Lande zurllckzudämmen.
Man hat dadurch nur erreicht, daß die Menschenmassen in der Großstadt um so enger zusammen¬
gedrängt wurden, und hat dadurch die an sich schon in der Anhäufung solcher Menscheumassen
liegendensozialenund kulturellen Gefahren noch um ein Vielfachesvermehrt. Die traurigen Ver-
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Hältnisse der Großstadt sind znm weitaus größten Teile eine Folge der Wohnungsverhältnisseunserer
Städte, die den Menschen von jedem Zusammenhangemit dem Erdbodenlosreißen und ihn wurzellos
machen. Die oben gekennzeichnete frühere Politik gegenüberEingemeindungsbestiebungender Städte
ist mitschuldigan dieser Entwicklung. Große Städte sind aus wirtschaftlichen,industriellen,handels¬
politischen und kulturellen Gründen nötig, bei den furchtbaren Lasten, die uns auferlegt sind,
heute mehr wie je. Sie müssen aber so gestaltet werden, daß sie leine Gefahr mehr für den Gesamt»
organismus des Volkes bilden. Das kann nur geschehendurch eine möglichst weiträumige Bebauung,
welche die Stadt in ländliche Siedlungen planvoll auflöst. In diesen Siedlungen müssen in
gesunder Mischung Landwirtschaftals Hauptberuf Treibende mit den in Handel, Handwerk,Industrie
und Gewerbe Tätigen vereint wohnen, damit auch diese letzteren hierdurch und durch Besitz und
Pflege von Gärten usw. mit dem Erdboden vertraut und verwachsen bleiben. Um das zu erreichen,
muß man den Grußstädten große Flächen geben. Und man muß sie ihnen frühzeitig geben, noch
ehe eine plaulofe Entwicklung planvolle Gestaltung unmöglich macht. Tut man dies nicht, so
fördert mau nicht nur eine zu starke Bebauung des alten städtischen Weichbildes mit seinen oben
gekennzeichneten üblen Folgen, sondern man verhilft auch einer Reihe von planlosen Ansiedlungen
zur Entstehung, die, nach kleinen Gesichtspunkten angelegt, den großen Aufgaben nicht gerecht werden
können, welche die Konzentrierung so vieler Menschenmit sich bringt.

Wohin es führt, wenn man in der Peripherie einer Großstadt, in dem Gebiet, das wirt¬
schaftlich fchon lange zu ihr gehört, Ansiedlungen und ganze Orte aus mehr oder minder kleinen
Anfängen entstehen läßt, ohne den städtebaulichenZusammenhang mit der Großstadt zu wahren,
dafür bietet Köln ein warnendes Beifpiel.

Die wiederholtenStadterweiterungen kamen zu spät. Es hatte nicht vermieden weiden
können, daß der organische Zusammenhang der selbständig entwickelten Vororte mit der Großstadt
in verkehrstechnischer und städtebaulicher Beziehung verloren gegangenwar. Die dadurch entstandenen
mannigfachenschweren Unzuträglichkeitenkonnten nach schließlich erfulgter Eingemeindung vielleicht
noch in dieser und jener Hinsicht unter großen Geldopfern gemildert, können aber völlig überhaupt
nicht mehr ausgemerzt werden.

Daß sich solche Vorgänge im Norden der Stadt wiederholen, will Köln durch die Ein¬
gemeindungWorringens verhindern.

Die durch den Stromverlauf des Rheines uud die Gestaltung seiner Ufer gegebenen Ver¬
hältnisse führen zwangsläufig dazu, daß der Schwerpunkt der industriellen Entwicklung des links»
rheinischen Kölns sich nach Norden verlegt. Die Anlegung eines leistungsfähigen Hafens und die
Ansiedluug solcher Industrie, die auf Wasseranschlußangewiesen ist, ist nach den Gutachten der
maßgebendstenSachverständigen nur im Norden der Stadt möglich. Es besteht der Plan, ober¬
halb von Köln-Niehl eineu Hafen und unterhalb von Niehl ein umfangreiches Gelände zur
Aufiedlung von Industrie bereitzustellen. Letzteres wird von der GemeindegrenzeWorringens durch¬
schnitten. Wann diese Pläne sich in vollem Umfang verwirklichenlassen, hängt selbstverständlich
von der Gestaltimg der politischen Verhältnisse und von der allgemeinenwirtschaftlichen Entwicklung
ab. Daß aber, wenn überhaupt der Gedanke an unsere Zukunft nicht aufgegebenwerden soll, eine
derartige Entwicklung,für die verheißungsvolleAnfänge bereits gegeben sind, in, Norden der Stadt
einsetzen wird, ist durch eingehendesStudium der Kölner Verhältnisse für jeden Einsichtigenklar¬
gestellt. Wenn aber der Zeitpunkt gekommensein wird, in dem dieses Gebiet aufgeschlossen und
industriell besiedeltwird, danu ist die beschleunigte Schaffung von Wohnungsmöglichkeitenfür die
Angestellten uud Arbeiter der Industrie nebst ihren Familien in großen. Umfange zwingendeNot¬
wendigkeit. Die ansgesprocheneAußenlage des Gebietes weist zwingend darauf hin, an Stelle
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großstädtischer Massenausammlungen hier weiträumige Ansiedluugsformen zu wählen und diese an
sich schon weiträumigen Siedlungen mit großen Flächen dauernd in land- uud gartenwirtschaftlicher
Nutzung verbleibenden Landes durchdringen zu lassen und in solche einzubetten. Die Stadt
Köln hat im Norden im Anschluß an das geplante Hafen- und Industriegelände nicht auch nur
annähernd genügendes Gebiet, auf dem sich die Schaffung solch umfangreicher, den angedeuteten,
Anforderungen neuzeitlicher Städtebaukunst, Boden-, Siedlungs- und Verkehrspolitik gerecht wer¬
dender Wohnungsmöglichkeitendurchführenließe. Sie ist auf Gebietserweiterung angewiesen uud
muß diese verwirklichen,solange das anstoßendeGelände noch verhältnismäßig unberührt daliegt,
denn nur danu ist die Möglichkeit gegeben, der vorauszusehendenEntwicklung von langer Hand
in klarer und zielbewußter Weise die Wege zu weisen, dafür zu forgen, daß diese Siedlungen sich
harmonisch eingliedern in den im Bebauungsplan sich ausdrückendenOrganismus der Gesamtstadt,
und zu verhindern, daß der planvolle Zusammenhang mit den mannigfachenVerkehrsbeziehungen
uud Versorgungsanlagen verloren geht.

Diese Absichten Kölns begegnensich mit den Wünschender LandgemeindeWorringen, die
der Stadt im Norden vorgelagert ist uud in deren Gemeindebezirkdas geplante Industriegelände
hineinragt. Worringen gravitiert schon lange wirtschaftlichnach Köln. Die Landgemeinde sieht
den Zeitpunkt nahe, zu dem sie aus eigenen Kräften nicht mehr imstande sein wird, den erhöhten
Anforderungen einer durch die Nachbarschaftder Großstadt diktiertenEntwicklunggerecht zu werden.
Die Stadtverordneten-Versammlung in Köln und der Gemeinderat in Worringen, erstere einstimmig,
letzterer nahezu einstimmig, haben am 3. Februar 1921 ihre kommuuale Vereinigung beschlossen.

Die LandgemeindeWorringen gehört zum Landkreise Köln. Im Kreistag hat am 24. Mai
1921 der Eingemeindungsgedankeeine Mehrheit nicht gefunden. Während eine Minderheit der
Eingemeindung zustimmte, redete die Mehrheit einem „Interessengemcinschaftsvertmg"das Wort
uud erklärte sich nur für eine Eingemeindung von Teilen Worringens bei vorliegender „uumittel-
barer Notwendigkeit". An sich will der Kreistag, wie er in seinem BeschlußZum Ausdruckbringt,
sich gegen die Entwicklungsnotwendigkeitenund -Möglichkeiten der Stadt nicht sperren. Wenn er
trotzdemzu der erwähnten gutachtlichen Stellungnahme kommt, so verkennt er vollkommen die Not¬
wendigkeiteneiner gesunden Großstadtentwicklung. Durch Interessengemeinschaften,Zweckverbaude
und dergleichen Notbehelfe läßt sich das von Köln, wie vorstehend angedeutet, verfolgte Ziel niemals
erreichen; der Weg einer vollen kommunalenVereinigung bleibt hier nur übrig. Eine nur teilweise
Abtrennung der Gemeinde Worringen kann nicht in Frage kommen. Sie würde auch dem Ver¬
lange!, Worringens, das nur ungeteilt mit Köln vereinigt sein will, widersprechen;eine verkleinerte
Restgemeindewird noch viel weniger zur Erfüllung der gesteigertenkommunalenAufgaben fähig
sein. Der Landkreis Köln mit seinen 33 650 da Grundfläche nnd 90000 Einwohnern gibt bei
einer Abtrennung Worringens 5600 Ka und 7300 Einwohner an den Stadtkreis ab, dessen Umfang
— jetzt 19 675 ti» — noch immer hinter dem des Landkreifes zurückbleiben würde. Der Land¬
kreis bleibt auch nach Ausscheidendieser Landgemeindelebensfähig; sein Schwerpunkt liegt ja im
indnstrielleuSlldwesten. Eine ganze Reihe rheinischer Landkreisehaben weniger Fläche nnd »veniger
Einwohner als der Landkreis Köln nach der Abtrennung Worringens (vergl. die Anlage).

In der beiliegendenUebersichtsskizze sind die Krcisgrenzen ersichtlich gemacht.
Die Vermögensauseinandersetzungzwischen den beiden Kreisen soll auf dein gesetzlich vor¬

geschriebenen Wege erfolgen.

Köln, den 11. Juni 1921.
Der Oberbürgermeister:

Dr. Adenauer.
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Zu Anlage 11.

RheinischeKreise, die eine geringere Flächengröße haben, als der um Worringen ver¬
ringerte Resttreis Köln-Land:

Crefeld-Land ............ 13 852,
Gllldbach-Land ........... 21550,
Grebenbroich ............ 23 707,
Nerch-Land ............ 24577,
Essen-Land ............ 11247,
Geilenkirchen ........... . 19 701,
Heinsberg ............. 24 351,
Coblenz-Land ............ 24 063,
Meisenheim ............ 17 633.

RheinischeKreise, die eine geringere Einwohnerzahl haben, als der um Worringen
verkleinerteLandkreis Köln:

(Volkszählung 1919):
Bergheim ............. 57 740,
Euskirchen............. 51584,
Gnmmersbach............ 50756,
Mülheim a. Rh............ 58 732,
Rheinbach ............. 35 857,
Waldbröl ............. 29 459.
Wipperfürth ............ 28 508,
Crefeld-Land ............ 43 574,
Grevenbroich ............ 50 490,
Neuß-Land ............ 35 548.
Prüm.............. 37 537,
Erkelenz ............. 39 527.
Geilenkirchen ........... ' . 31123.
Heinsberg ............. 41073,
Coblenz-Land ............ 63 806,
Meisenheim ............ 13 242,
Dinslaten .............. 52 293.
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Anlage 10.
(Drucksachen-Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungenaus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Zur Verfügung stehen:
1. In dem Haupt-Haushaltsplan sind für den Ständefonds vorgesehen . . . 175 000 Mk.
2. Zinsen rentbar angelegter Bestände .............. 5000 „

Ans dem verfügbaren Bestände von ............180000 Mk.
sind zunächst zu entnehmen die Mittel für die laufenden Arbeiten und zwar:

1. für die Weiterführung der Arbeiten am historischen Atlas ..... 5 000 „
2. Kosten der Dcnkmälerstatistik .............. 100 000 „

Bisher wurden hierfür jährlich 50 000 Mark bewilligt, dieser Betrag
wird aber benötigt für Gehälter der für die Denkmälerstatistiktätigen
Hilfskräfte. Wegen der außerordentlichenSteigeruug der Druck-, Klischee-
und Papieikosten ist eine Erhöhung der Summe ans 100 000 Mark beab¬
sichtigt. Im Druck befinden sich zurzeit die Bände über die Kunst¬
denkmälerder Stadt Aachen.

3. Kosten der örtlichen Bauleitung ............. 10 000 „
Hierfür waren bisher 25 000 Mark vorgesehen,da ein Teil der Kosten
auf den Haushalt für Kunst und Wissenschaftübernommen ist, so wird
hier ein Betrag von 10000 Mark ausreichen

Sodann wird die Bewilligung nachstehender Beihilfen vorgeschlagen:
4. Für die Instandsetzung des Pfarrhofes von Liebfrauen in Coblenz (vgl.

Anlage 1) ....................10000 „
5. Für Wiederherstellungdes Frickel'schenFachwerkhausesin Rhens (vgl.

Anlage 2) .................... 2 000 „
6. Für die Instandsetzung der Clemenskirchebei Trechtingshausen (vgl. An¬

lage 3) .................... 2 000 „
7. Für die Instandsetzung der alten katholischen Pfarrkirche in Oedingen (vgl.

Anlage 4).................... 3000 „
8. Für die Instandsetzung des Turmes der alten katholischen Pfarrkirche in

Rüngsdorf bei Godesberg (vgl. Anlage 5).......... 3000 ,.
9. Für Wiederherstellung des Daches auf dem Agathator in Kaster (vgl.

Anlage 6) .................... 2 000 „
10. Für die Instandsetzungder katholischenPfarrkirchein Hochelten (vgl. Anlage7) 11000 „

Zu übertragen 148 000 M
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Uebertrag 148000 M.
11. Für die Sicherung des Turmbestandes der St. Nikolauskirchein Calcar

(vgl. Anlage 8).................. 10 000 „
12. Für die Instandsetzung der Oberburg bei Manderscheid(vgl. Anlage 9) 4 000 „

Summe 162 000 Mk.

Der Pruvinzialausfchuß beehrt sich folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Provinzmllllnotag bewilligt aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags für
die in der Vorlage des ProvinzialausschussesangegebenenZwecke 162 000 Mark".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialtonservatorsder Nhemprovinz
(Anlagen 1—9)

zu den Beihilfellntiiigen gegen den Dispositionsfonds des Provinzmllandtags
(Ständefonds).

Anlage 1.
Colllenz. Pfarrhof von Liebfrauen.

Der Pfarrhof von Liebfraueu in Koblenz, der zwischen St. Florin und Liebfrauenkirche
an der Stelle des alten Hofgerichts erbaute frühere Nickenicher Hof, hat seine im Stadtbild so
wichtigeäußere Form nach der schweren Beschießungvon 1688 erhalten, wie das ganze, Stadtbild
von Coblenz damals erneuert wurde. Es ist ein prächtiger Barockbau mit wertvoller Innen¬
ausstattung, nach außen markiert durch zwei prächtige Baruckhauben, die über Mauertürmen des
römischen Kastells errichtet sind. Die beiden Barockhauben befinden sich seit Jahren in schlechter
baulicher Verfafsuugund bedurfteneiner gründlichen Instandsetzung,Ausbesserung der Dachkunstruktion,
einiger Maurerarbeiten, sowie einer vollkommenen Neudeckung, Da die Arbeiten wegen des gefahr¬
drohendenZustandes unaufschieblich waren, hat die Gemeinde trotz ihrer schlechten und unübersicht¬
lichen wirtfchaftlichenLage mit der Instandsetzung des am meisten gefährdeten Turmes auf Grund
eines Kostenllnfchlagesvon 70 000 Mark für beide Türme beginnen müssen. Die Arbeiten an
diesem Turm haben über 41000 Mark erfordert. Der andere Turm, dessen Instandsetzung in¬
zwischen auch unaufschieblich geworden ist, wird die gleiche Summe etwa beanspruchen. Im Hinblick
auf die große Bedeutung des Liebfrauenpfarrhofes in lünstlerifcherund geschichtlicherHinsicht bitte
ich, einen Betrag von 10000 Mark aus Provinzialfonds bereitstellen zu wollen unter der Bedingung,
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daß die Stadt Coblenz sich in angemessenem Maße an der Aufbringung der Kosten beteiligt.
Unter den heutigen Verhältnissen scheint es dringend geboten, auch die Städte nach Möglichkeitzu
den wichtigstenund für ihren engeren Kreis wertvollen Aufgaben der Denkmalpflegein stärkerem
Maße als bisher heranzuziehen.

Anlage 2.
Rhens, Kreis Coblenz. Fachwerkhaus Frisel.

Unter den alten Fachwerkhäuserndes malerischenStädtchens Rhens am Rhein ist das
unmittelbar am Bahndamm gelegene Haus vom Jahre 1629 mit seinem prachtvollenFachwerk¬
giebel das reichste und interessanteste. Das Haus ist seit langen Jahrzehnten stark vernachlässigt
worden. Von den auswärtigen Besitzern hat es der Zimmermann und Schreiner Frickel im
vorigen Jahre erworben und beabsichtigt, dasselbe herzustellen. Die Kosten werden sich einschließlich
der einfachen Erneuerung des besonders schadhaften Hintergebäudes auf etwa 70 000 Mark belaufen,
diejenigendes Vorderhaufes allein auf 40 000 Mark. Der Eigentümer ist durchaus guten Willens
und hat sich bereit erklärt, unter der Leitung des Kreisbauamtes, die von dem Kreis zur Verfügung
gestellt werden soll, die schöne Giebelfront instand zu fetzen, wenn er eine geringe Unterstützung
erhält. Die Arbeiten am Vordergiebel allein werden etwa 10000 bis 15 000 Mark erfordern.
Voraussichtlichwerden auch der Landkreis Coblenz und der RheinischeVerein für Denkmalpflege
und HeimatschutzBeihilfen gewähren. Ich beehre mich, einen Betrag von 2000 Mark aus
Provinzialfonds in Vorschlagzu bringen.

Anlage 3 .
Clemenslirche bei Trechtingshausen, Kreis St. Goar.

Die malerische kleine Clemenskirche am Rheinufer oberhalb Trechtingshausen, zwischen
hohen Bäumen auf dem alten Friedhof gelegen, ist eines der malerischsten und wichtigsten Bau¬
denkmälerder Uebergangszeit. Sie hat mit Hilfe der Provinzialverwnltung Mitte der 90 er Jahre
eine gründlicheInstandsetzung erfahren. Während des Krieges sind aber wieder erhebliche Dach¬
schäden entstanden, die ein sofortiges Eingreifen notwendig machen. Namentlich ist auch bei einem
Einbruch durch das Dach des Seitenschiffes ein großes Loch entstanden. Auch die Fenster sind
durch Einbruchsversuchestark mitgenommen. Die Kirchengemeinde Trechtingshausenhat der Kirche
nicht im ganzen Umfang die sorgsameBauunterhaltung zuteil weiden lassen, die das so wert¬
volle Baudenkmal erfordert. Andererseits muß aber anerkannt weiden, daß die Gemeinde Trech¬
tingshausen mit 900 Seelen, darunter einem überwiegenden Teil an Eisenbahnangestellten,in keiner
besonders günstigen wirtschaftlichenLage ist, zumal da sie von dem Pfarrhausbau her noch
20000 Mark Schulden zu löschen hat. Die Kirchenumlagen betragen 49°/« des Einkommen-
steuersollsvon 1919. Das Vermögen der Clemenskirche umfaßt nur 1300 Mark.

Bei einer Besichtigungim Dezember1920 ist festgestellt worden, daß mindestens 3000 Mark
für die Beseitigung der schlimmsten Schäden an der Kirche erforderlichsein werden. Ich bitte ganz
ergebenst, mit Rücksicht auf die kunstgeschichtlichso hohe Bedeutung des in weiten Kreisen bekannten
und beliebtenBaudenkmals einen Kredit bis zur Höhe von 2000 Mark bereitzustellen unter der
Bedingung, daß die Gemeinde den gleichen Betrag aufbringt.
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Anla ge 4.

Oedingen,Kreis Ahrweiler. Erhaltung der alten katholischen Pfarrkirche.
Die seit etwa 20 Jahren außer Benutzung befindliche katholische Pfarrkirche in Oedingen,

oberhalb Oberwinter, rechnet durch ihre reizvolle architektonische Lösung, wie durch ihre malerische
Lage zu den interessantestenmittelalterlichen Dorfkirchen. In dem einfachenLanghaus find ältere
Banreste erhalten. Der Chor aus der Zeit um 1500 ist durch die fehr feine- Chorwölbung mit
Figürchen an den Konsolen und Schlußsteinen ausgezeichnet. Der uiedrige beschieferte Turmaufsatz
mit der davorliegendenVorhalle vollendetdas außerordentlichmalerische Bild. Seit langen Jahren
ist die Denkmalpflegeum die Erhaltung dieses wertvollen Kirchleins bemüht. Diese Bemühungen
haben infolge des Krieges und der Nichtbesetzung der Pfarrstelle während der letzten Jahre einen
Fortschritt nicht verzeichnen tonnen. Jetzt aber interessieren sich Zivil- und Kirchengemeinde lebhaft
für die Erhaltung und man beabsichtigt, den Raum für Iugendpflegezweckenutzbar zu machen.
Weiterhin hat sich auch eiu Wohltäter gefunden, der den Betrag von 2000 Mark bereitgestellt hat.
An den Dächern und am Turnmufbau find erhebliche Schaden entstanden; besonders dringlich sind
Reparaturen in der Höhe von etwa 3000 Mark. Es scheint aber geboten und rationeller, das
ganze Aeußere des Gebäudes einschließlichVerglasung möglichst in einem Zuge herzustellen. Dadurch
würde auch der Raum fürs erste schon benutzbar werden, während die weiteren Arbeiten im
Innern nach und nach ausgeführt werden können. Insgesamt sind diese Arbeiten auf rund
15 000 Mark geschätzt worden. Die unmittelbar zur Erhaltung und Wiederbenutzungnotwendigen
Arbeiten erfordern innerhalb dieses Betrages etwa 10 000 Mark. Ich beehre mich, eine Beihilfe
von 3000 Mark aus Provinzialfonds vorzuschlagen,sodaß mit der vorhandenenStiftung 5000 Mark
zur Verfügung stehen. Es wäre daran die Bedingung zu knüpfen, daß der gleiche Betrag von
5000 Mark von der Gemeinde aufgebracht wird.

Anlag e 5.

Godesberg-Rüngsdorf,Kreis Bonn. Turm der alten katholischenPfarrkirche.
Der von der alten katholischen Pfarrkirche in Rüngsdorf bei dem Abbruch vor etwa 20 Jahren

allein auf dem erhöhten alten Friedhofgelande erhalten gebliebeneromanischeOstturm mit kleiner
Apsis ist eine der wertvollsten Typen dieser Vaugattung des 12.—13. Iahrhnnderts in der Nähe
von Bonn, recht malerisch gelegen an einer Straßenecke in seiner Höhenlage und umgeben von
einem Kranz prächtiger alter typischerGrabkrenze. Die Gemeinde Godesberg als Eigentümerin
hat kurz vor dem Kriege die Neubeschieferungdes Turmhelmes iu Angriff genommennnd zunächst
von den 8 Seiten 3 neu eingedeckt; die Neueindecknngder übrigen 5 Seiten ist jetzt auch wegen
der Gefährdung durch die herunterstürzendenSchiefer dringendes Bedürfnis geworden. Bei längerer
Vernachlässigungwird die mustergültige Eichenkunstruktiondes Turmhclmes auch dem Verderben
ausgesetztsein und zu einem späteren Zeitpunkt erhebliche Aufwendungenerfordern, wenn nicht jetzt
die Dachhaut erueucrt wird. Die Kosten find unter Einschränkungauf das Notwendigstejetzt auf
24 000 Mark festgestelltworden. Die Gemeindeverwaltung erklärt, daß sie nur durch Aussicht
auf eine weuu auch geringe Beihilfe die Bewilligung der Mittel bei der Gemeindevertretung
wird erreichenkönnen. Es ist das ein für die DenkmalpflegeschmerzlicherZustand, den sie früher
bei größeren Gemeinden nicht gekannt hat, aber bezeichnend für die Schwierigkeiten,die sich der
notwendigstenErhaltung unserer wertvollen örtlichen Baudenkmäler unter den zeitigen Umständen

20
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entgegenstellen. Ich bitte ganz ergebenst, nnter Berücksichtignngdieser Verhältnisse einen Betrag
von 3000 Mark auf Provinzialfouds übernehmenzu wollen unter der Bedingung, daß der Nest
der Kosten von der Gemeinde getragen wird.

Anlage 6.
Allster, Kreis Bergheim (Erst). Instandsetzung des Aglithlltores.

Das Oertchen Kaster an der Erst umschließtin recht malerischerLage die Reste einer
mittelalterlichenIülicher Burg mit kleinster Ortsbcfestigung. Das Bild ist bestimmt im wesent
lichen durch das aus dem 14. Jahrhundert stammendeSt. Agathator. Im Jahre 1918 ist infolge
Blitzschlag die Bedachung des Tores abgebrannt. Die Gemeinde hat den Wunsch, den Bau für
die Zwecke des kleinen Bürgermeisteramtes durch eiuen Neubau mit Treppenhaus, Gcfangcuenzelle
nnd 2—3 Verwaltungsräumen auszunutzen angesichtsder großen Wohnungsnot. Die Kosten hier¬
für werden sich auf annähernd 95000 Mark nach dem Anschlag belaufen. Die Gemeinde zählt
nur 573 Seelen, bestehendzum größten Teil aus Arbeitern. Neben der Reichseinkummeusteuer
wurden ini Jahre 1920 1200"/° Zuschläge zu den Realsteuern erhuben, 1921 werden voraus¬
sichtlich1700"/» erforderlich fein. Die Denkmalpflegeist nur an der Wiederherstellungdes Tor-
daches, das zur dauernden Erhaltung des Tores notwendig ist, iutercfsiert. Die Kosten speziell
für diefe Arbeiten werden fich nach dem Anschlag auf 15 000 bis 20000 Mark belaufen. Iu
Anbetracht des Denkmalwertes des Torturmes und der geringen Leistungsfähigkeitder Gemeinde
bitte ich, als Beihilfe für die Wiederherstellungdes Daches einen Betrag von 2000 Mark bereit¬
stellen zu wollen.

Anlage 7.
Hochelten, Kreis Nees. Katholische Pfarrkirche.

Das am äußersten rechtsseitigenNiederrhein auf dem Eltcnberg, einem der landfchaftlich
fchünsten Punkte, gelegene frühere Damenstift Hochelten befitzt einen für die Entwicklung der
romanischenBaukunst wichtigstenBan ans dem Anfang des 12. Jahrhunderts. Der mächtige
Turm beherrscht zusammeu mit der linksrheinischenSchwanenbnrg in Cleve das ganze Bild des
nördlichen Grenzgebietes der Rheinlande. Das Bauwerk hat schuu in früheren Jahrhunderten
schwer gelitten. Die Kirche hat von 1585—1671 als Ruine mit eingestürztenGewölben gelegen,
ist dann in befchränktem Umfang unter Beseitigung des einen Seitenschiffeswiederhergestellt worden,
bestand noch in der französischen Zeit, weil eine Tochter Joachim Murats bis 18 ll letzte Aebtissin
war, und wurde nach einer Zwifchenzcitweiterer Vernachlässigungzur Pfarrkirche der heute nur
275 Seeleu fassendenGemeinde gemacht. Daraus entfpriugen dauernde Hindernissefür eine sach¬
gemäße Pflege des großen Bauwerks. Eine Instandfetznng der Dächer hat Anfang der 90er Jahre
mit Hilfe der Provinzmlverwaltung stattgefuuden. Es haben sich aber namentlich am Mauerwert
und an dein damals nur notdürftig ausgeflickten Turmdach immer wieder größere Schäden gezeigt.
An der Südseite besonders lösen sich große Partien der Tuffverblenduug ab. Auch ist sonst hier
Bewegung im Manerwerk zu beobachten, die zur Rizhe gebracht werden muß, weuu nicht weitere
große Schäden eintreten sollen. Verhandlungen über die notwendigen Sicherungsmaßnahmeuschweben
schon seit den letzten Jahren vor dem Kriege. Für die Beseitigung eines allerdringlichstenDach¬
schadens sind im Jahre 1919 das Generalvikariat und der Proviuzialkunservator mit seinem Fonds
für kleinere Arbeiten eingetreten. Die Durchführung der während des Krieges auf 13 000 Mark
veranschlagtenArbeiten muhte aber immer wieder zurückgestellt werden. Ein auf meine Veran¬
lassung jetzt revidierter zuverlässigerKostenanschlagsieht 44 600 Mark vor. Die Ausführnng ist
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dringlich, wenn die Kosten sich nicht noch weiter erhöhen sollen. Bei der Leistungsunfähigkcitder
Gemeinde wird es aber Schwierigkeitenmachen, die notwendigenMittel aufzubringen. Es wird
das nur möglichsein, wenn durch eine erhebliche Provinzialbeihilfe der nötige Anstoß dazu gegeben
werden kann. Ich möchte eine Beihilfe in der Höhe von 11000 Mark empfehlen. Die
Bewilligung würde unter der Bedingung zu erfolgen haben, daß innerhalb Jahresfrist die übrigen
Mittel znr Ausführung des Kostenanschlages von 44 600 Mark gesichert werden.

Anlage 8.
Calcw, Kreis Cleve. St. Nitolaustirche.

Die St. Nikolauskircheiu Calear, durch ihre baugeschichtlicheBedeutung wie auch durch
den Reichtum ihrer Ausstattung neben dem Tantencr Dom das hervorragendsteBaudenkmal des
späten Mittelalters am Niedcrrhein, ist mit ganz erheblichen Summen unter Beteiligung der Pro-
uinzialverwciltung mit 20 000 Mark im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wiederhergestellt
worden. Im Jahre 1918 ist dnrch Knrzschlnß nicht allein der damals neu errichtete Turmhelm
abgebrannt, sondern auch der Turm selbst bis zum Vodcu ausgebrannt, wobei unter anderem das
wertvolle mittelalterlicheGeläute vullkommcuvernichtet wurde. Nur mit Mühe hat das Schiff mit
seinen wertvollenSchätzen gerettet werden können. Eine vollkommene Wiederherstellungeinschließlich
der Beschaffung eines entsprechenden Geläutes würde heute etwa 400 000 Mark erfordern, deren
Beschaffung für das erste ganz ausgeschlossenerscheint. Dagegen hat trotz der nutdürftigen
Abdeckung des Turmes seit 1918 sich immer deutlicher gezeigt, daß zum mindestendas Mauerwcrl
des Turmes, das durch das Ausbrennen schwer gelitten hat, dringend der Instandsetzung, namentlich
auch der Anlage einer verankernden Eiscnbetundcckc bedarf, wen» nicht eine weitere erhebliche
Gefährdung für den Turm selbst und die angrenzenden Teile des Schiffes eintreten soll. Die
Wiederherstellungdes Turmhelmes, der iunere Ausbau des Turmes, Beschaffung eines Geläutes usw.
müssen vor der Hand zurückgestellt werden. Die znr Auszahlung gelangte Versicherungssumme(für
den Turm 60000 Mary bildet uur einen Bruchteil der Kosten. Im Hinblickauf die Dringlich»
keit der Sicherung des Turmbcstandes, für die nach dem vorliegendenAnschlagrnnd 90 000 Mark
erforderlich sein werden, bitte ich ganz crgebenst, eine Beihilfe von 10 000 Mark bereitstellen
zu wollen.

Anlage 9.
Mlmderscheid (Kr. Wittlich), Obcrbnrg.

Die Burgruine Obermanderscheid,bekanntlicheine der malerischsten Ruinen der Eifcl, ist
aus Pnvlltbcsitz nach langen Verhandlungen an den Eifelverein und von diesem an die Gemeinde
Manuerscheid übergegangen. Die dringend notwendige Sicherung, die bei diesen Verhandlungen
ein erheblichesMoment bildete, war während des Krieges auf 6500 Mark veranschlag!worden.
Der Provinzialausschuß hat Ende 1919 3000 Mark bewilligt. Inzwischen waren dnrch weitere
Kreise einschließlich der Provinzialbeihilfe 12 000 Mark bereitgestellt. Bei der Inangriffnahme der
Arbeiten hat sich aber herausgestellt, daß sich ein Mehrbedarf von rd. 8000 Mark ergibt. Die
bislang aufgewendetenSummen werden zum größten Teil unnütz ausgegeben fein, wenn es nicht
gelingt, den Fehlbetrag von 8000 Mark sicherzustellen. Bei der hohen Bedeutung des Bauwerks,
seinem reichen Besuch, sowie angesichts des von Kreis, Gemeinde, Eifelverein usw. bekundeten
Interesses beehre ich mich ganz ergebenst,die Uebernahmedes Fehlbetrages zur Hälfte, also in der
Höhe von 4000 Mark, auf Provinzialfonds angelegentlichst zu befürworten.

—------------- 2g.
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Anlage 11.
(Dlucksllchm-Nr. 10.)

Bericht und Antrag,
betreffend

Aenderungenin dem Statut der Feuerwehr-Unfallkasseder Rheinprovinz.
(Erhöhung der Entschädigungen.)

Die Feuerwehr-UnfMllsse wurde im Jahre 1893 von der RheinischenProvinzial-Feuer-
sozietät — diese Bezeichnungführte damals die Provinzial-Feuerversicherungsaustalt— unter Bei¬
tritt der Gemeinden der Provinz, innerhalb deren organisierte Feuerwehren bestehen, ms Leben
gerufen. Sie hat den Zweck, den beim Feuerlöschdiensteoder bei den dafür angeordnetenUebungen
beschädigten oder verunglückten Feuerwehrmännern und deren Hinterbliebenen Entschädigungzu ge¬
währen. Als Stammkapital wurde ihr aus den Ueberschüssen der Sozietät des Jahres 1890 ein
Betrag von 30 000 Mark überwiesen. Mitglied der Kasse kann jede Gemeinde der Provinz sein,
welche den in ihrem Bezirke bestehenden Berufs-, freiwilligen oder Pflichtfeuerwehrendie im Statut
vorgesehenen Entschädigungen sichern will. Unter besonderen Bedingungen kann der Beirat der
Kasse auch den selbständigenBeitritt von Wehren ohne Vermittlung der Gemeinde zulassen. Der
Beitrag der der Kasse beitretendenGemeinden und Feuerwehren ist in dem am 1. November 1920
von dem Herrn Minister des Innern genehmigten, am 1. Januar d. Is. in Kraft getretenen
Nachtrag zum Statut auf jährlich 1,20 Mark für jedes aktive Mitglied der freiwilligenund Pflicht¬
feuerwehrenfestgesetzt; bis Ende 1920 betrug der Jahresbeitrag für jedes Mitglied 60 Pf.; für
die Berufsfeuerwehren werden die Beiträge von dem Beirat der Kafse und dem Verwaltungsrat
der Anstalt besondersfestgesetzt. Die Provinzial-Feueruersicherungsanstalt zahlt als Jahresbeitrag
die Hälfte der von den Gemeinden und Wehren eingezahltenBeiträge. Die Verwaltung der Kafse
wird unter Mitwirkung eines aus 4 Mitgliedern (je 2 Vertreter von Gemeinden und von Feuer¬
wehren) bestehenden Beirats durch den Generaldirektor der Anstalt gefühlt. Dieser entscheidet über
die Bewilligung von zeitweisen Entschädigungen,sowie von Kur- und Beerdigungskosten,über alle
anderen Entschädigungenbeschließt der Beirat. Gegen beide Entscheidungenist Beschwerdean den
Verwaltungsrat der Anstalt und Berufung an den Provinzialausschuß zulässig. Der Kasse ge¬
hörten im Jahre 1920: 1401 Wehren mit 59 011 Mitgliedern an. An Entschädigungenwurden
gezahlt 11555,50 Mark, an Kurkosten, Gutachten usw. 8 353,19 Mark, an Renten 20 489.50
Mark, an Kapitalabfindungen 1800 Mark, an Verwaltungskosten801,10 Mark. Die Eiunahmen
betrugen an Beitragen der Kassenmitglieder36125,70 Mark, an Beiträgen der Anstalt 18 062,85
Mark, an Zinsen 25870.68 Mark. Das Jahr schließt einschließlich eines Bestandes aus 1919
von 70151.94 Mark und nach Abschreibung eines Betrages von 67 585.50 Mark für 70 000 Mark
angekaufte4«/« Rheinprovinzanleihenmit einem Barbestand von 39 626,38 Mark ab. Das Ver¬
mögen Ende 1920 beträgt 617 323,88 Mark.
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Ueber die Höhe der Entschädigungbestimmt § 8 in der jetzt geltenden Fassung des Statuts:
Die Kasse gewährt an Entschädigung für Verletzungen oder Ertrankungen, welche sich

Mitglieder der der Kasse beigetretenenFeuerwehren im Feuerlöschdienstoder bei den dafür ange¬
ordneten Uebungen zuziehen:

2,) wenn dadurch eine zeitweise Erwerbsunfähigkeit eintritt, für einen Verheirateten höchstens
10 Mark, für einen Unverheirateten höchstens? Mark für den Arbeitstag.

Dauert die Erwerbsunfähigkeit länger als 16 Wochen, so wird für die fernere Zeit
der Erwersunfähigkeit eine Rente nach den nachstehend srck d angegebenenSätzen gewahrt;

d) bei dauernder Erwerbsunfähigkeit eine Rente, welche, wenn die Erwerbsunfähigkeit eine voll¬
ständige ist, höchstens 150 Mark monatlich beträgt. Bei teilweiser Verminderung der Er¬
werbsfähigkeitwird eine im Verhältnis dieser Verminderung ermäßigte Rente gewährt.

An Stelle der Rente kann eine einmalige Absindung vereinbart werden;
o) im Falle des Todes des Feuerwehrmanns der Witwe des Getöteten, solange sie im Witwen-

stände bleibt, eine Reute von mindestens 25 Mark und höchstens72 Mark monatlich und
jedem der hinterlassenenKinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahre eine Unterstützungvon
mindestens9 Mark und höchstens20 Mark monatlich. War der Getötete unverheiratet und
der einzige Ernährer hilfsbedürftiger Afzendentenoder Geschwister unter 15 Jahren, so kann
für diese die gleiche Unterstützung, wie für die Witwe und Kinder zugebilligt werden. An
Stelle der fortlaufenden Rente kann durch Vereinbarung eine einmalige Absindung treten;

ä) die Kur- und Beerdigungskostenwerden, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekassen
aufzukommenhaben, in der Regel ganz übernommen.

Die Höhe der zu gewährendenEntschädigungenund Renten wird in jedem einzelnen
Falle nach den Erwerbs-, Vermögens- und Familicnverhältnissen des Verunglücktenbezw.
seiner Hinterbliebenen,sowie unter Berücksichtigung der aus anderen Kassen oder Fonds den¬
selben zufließendenEntschädigungenoder Unterstützungenbemessen. Treten in den Verhält¬
nissen, nach denen die Entschädigungbemessen worden ist, Veränderungen ein, so können die
bewilligten Beträge den anderweiten Verhältnissenentsprecheud erhöht oder herabgesetzt werden. —
In besonderenFällen können ausnahmsweise auch höhere Sätze, als vorstehend festgesetzt,
gewährt werden.

Es bedarf keiner Ausführung, daß die Entschädigungssätzeden heutigen Verhältnissennicht
entsprechen. Von dem Feuerwehrveibaud der Nhcinprovinz und vou verschiedenen der Kasse bei¬
getretenen Gemeinden ist auch deren Erhöhung beantragt worden. Von verschiedenen Seiten ist
ferner der Antrag gestellt worden, die Leistungspflichtder Feuerwehr-Unfallkasseauch auf diejenigen
Unfälle auszudehnen, die sich Feuerwehrleute bei Hilfeleistungen in gemeiner Not und Gefahr
(Eisenbahnunglücksfälle,Wafsernot, Hauseinsturz nsw.) zuziehen. Es ist nicht zu verkennen, daß
der Ausschlußder Entschädigungfür Unfälle bei Hilfeleistungenin gemeiner Not eine Härte bedeutet.
Dem Uebelstandekann jetzt abgeholfen werden, indem die Kaffe die Leistungspflichtauf Unfälle
dieser Art einschließt. Mit der Erhöhung der Kassenleistungenmuß eine entsprechende Erhöhung
der Beiträge Hand in Hand gehen. In Aussicht genommenwar eine Erhöhung der Kassenleistungen
bei zeitweiser Erwerbsbeschränkungeine Entschädigung von arbeitstäglich bis zu 30 Mark für einen
Verheirateten und bis zu 22,50 Mark für einen Unverheirateten, bei dauernder Erwerbsbeschränknng
eine Rente von monatlich bis zu 500 Mark für einen Verheirateten und bis zu 360 Mark für
einen Unverheirateten, in: Todesfalle des Fenerwehrmannes der Witwe eine Rente von monatlich
bis zu 250 Mark und für jedes hinterlasseneKind bis zum vollendeten15. Lebensjahre bis zu
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50 Mark monatlich, gegen Zahlung eines Beitrages von 5 Mark pro Mitglied und pro Jahr für
Mitglieder freiwilliger uud Pflichtfeuerwchrenbei Einschluß der Eutfchadiguugspflichtauf Unfälle
in gemeinerNot. Da an der Erhöhung der Beiträge die der Kaffe beigetretenenGemeinden und
Wehren in erster Linie interessiert sind, ist diesen von der beabsichtigtenErhöhung Mitteilung
gemacht worden. Hierauf haben verschiedene Gemeinden den Wunsch ausgesprochen,teils ans ihre
Leistungsfähigkeit, teils auf noch bei Privatgesellschaftenlaufende Kollektivunfallversichcrungender
Feuerwehren Rückficht zu uehmcn. Um dicfen Wünschenzu entsprechen, ist es angebracht, die Bei¬
träge der angeschlossenen Gemeinden und Wehren sowie die Leistungen der Kasse nicht einheitlich zu
gestalten, sondern abzustufen. Es bleibt dann den Gemeinden oder Wehren freigestellt, in welcher
Gruppe die Wehrmitglieder versichertwerden sollen.

Nach dem Statut zahlt die Anstalt als Jahresbeitrag die Hälfte der von den Gemeinden
bezw. Wehren eingezahlten Beiträge. Es ist angebracht, einen feststehenden Jahresbeitrag fest¬
zusetzen, welcher von den teils höheren teils geringerenBeiträgen der Gemeinden und Wehren nicht
abhängig ist. Nach den bisherigenLeistungendürfte der Jahresbeitrag der Anstalt mit 30000 Mark
angemefscn sein.

In deni Statut ist vorgesehen, daß die Entschädigung für zeitweiseErwcrbsbeschränkung
für 16 Wochen gezahlt wird, während vom Beginn der 17. Woche ab bei länger andauernder
Erwerbsbcfchränkungeine Rente gewährt wird. Den: Vefchluß des Beirates der Kasse entsprechend
ist seit Jahren, in der Praxis den Vorschriften der sozialen Gesetzgebung folgend, die Entschädigung
für 26 Wochen gewährt worden, während die Rente vom Beginn der 27. Woche ab einsetzt. Es
ist angebracht, die 26wöchige Bezugszeit der Entschädigungim Statut festzulegen.

In 8 19 des Statutes ist bestimmt, daß Aenderungendes Statutes nach Anhörung des
Beirates und des Verwaltungsrates der Provinzinl-Feuerversichernngsanstaltdurch Beschluß des
Provinziallandtages erfolgen und der staatlichen Genehmigung bedürfen. In andern Provinzen ist
Beschlußfassungdes Proviuzialansschussesvorgesehen. Eine Abänderung iu oiesem Sinne dürfte
zweckmäßig fein.

Hiernach würden sich folgende Aenderungen des Statuts ergeben, welche der Genehmigung
des Provinziallandtages bedürfen:

1. In § 1 würde zu setzen fein: „den beim Feuerlöschdienstoder bei den dafür ange¬
ordneten Uebungeu. deu bei Hilfeleistungenin Fällen gemeinerNot und Gefahr (Eisenbahnnuglücks-
fälle, Wasscrnot, Hanseinsturz usw.) beschädigte!, oder verunglückten Feuerwehrmännern nud deren
Hinterbliebenen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts Entfchädigungzu gewahreu".

2. Iu Z 6 würde es heißen: „an Beiträgen für jedes aktive Mitglied der freiwilligen
und Pflichtfeuerwchren

in Gruppe I 1,80 Mark
II 2,60 „

., III 3,40 „
,. IV 4,20 „

V 5,00 ..
jährlich zu zahlen. Für die Berufsfeucrwehren werden die Beiträge von dem Beirat der Kasse
und dem Vcrwaltungsrat der Anstalt besonders festgesetzt.

Die Provinzilll-Feuerversicherungsanstalt zahlt einen laufenden Beitrag von jährlich
30 000 Mark".
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III .. .. 20
IV .. .. 25
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3. In § 3 würde es heißen:
Die Kasse gewahrt eine Entschädigung für Verletzungen oder Erkrankungen, welche sich

Mitglieder der der Kasse beigetretcnen Feuerwehren im Feuerlöschdicnsteoder bei den dafür an¬
geordneten Uebungen oder bei Hilfeleistungenin Fällen gemeiner Not zuziehen:

ll) bei zeitweise!Erwerbsbeschräntuugbis zu 26 Wocheu eine Entschädigung von arbeitstäglich
Gruppe I bis zu 10 Mark für einen Verheirateten, 7,50 Mark für einen Unverheirateten,

15,___' !! ,' !! ^"! !! !> » »
, >, « fs ^N, <lK „ „ „ „

» V „ „ 30 „ „ „ „ ^^i,,)0 „ ,. „ „
d) bei daucruder Grwerbsbeschränknngvom Beginn der 27. Woche ab eine Rente, welche, wenn

die Erwerbsunfähigkeit eine vollständige ist,
Gruppe I bis zu 160 Mark für einen Verheirateten, 120 Mark für einen Unverheirateten,

„ 11 „ „ ^40 „ „ „ „ ^.UU „ „ „ „
„ III ,, ,, 320 ., „ „ „ ^4U » „ ,, «
„ IV .. „ 400 .. „ .. „ 300 ......
„ V „ „ 500 „ „ „ „ 360 „ „ „ „

monatlich beträgt. Bei teilweiserVerminderung der Erwerbsfähigkeit wird eine im Ver-
hältnis dieser Verminderung ermäßigte Rente gewährt;

o) Hat der Unfall den Tod des Feuerwehrmanns zur Folge, so steht der Witwe des Getöteten,
solange sie im Witwenstande bleibt, und jedem der hinterlassenenKinder bis zum vollendeten
15, Lebensjahre eine Rente:

Gruppe I bis zu 80 Mark für die Witwe, bis zu 16 Mark für ein Kind,
„ II ,. ., l20 ., ,. „ ... 24 ,

HI „ „ 160 .......... 32
.. IV .. .. 200 .......... 40 .
„ V „ „ 250 „ „ „ „ » 50 „ „ „ „

monatlich zn.
4. Die in 8 8 vorgenommenenErhöhungenwerden auf die laufenden Entschädigungen

anwendbar erklärt.
5. In § 19 werden die Worte „durch Beschluß des Proviuzmllandtags"durch die Worte

»durch Beschluß des Provinzialausschusses" ersetzt.
Es wird folgende Beschlußfassungvorgeschlagen:

„Die vorgeschlagenen Aenderungenim Statut der Feuerwehrunfallkasseder Rheinprovinz
werden genehmigt und der Provinzialausschuß ermächtigt, etwaige im Genehmigungs¬
verfahren verlangte Aenderungen zu beschließen".

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 12.
(DrucksachenNr. 11.)

Bericht und Antrag,
betreffend den

Betrieb weiterer Nebenzweige durch die Provinzial-Feuerversichermigsanstalt
der Rheinprovinz.

Die Provinzial-Feucrvcrsichcrungsanstaltbetreibtznrzeit neben der Versicherung unbeweglicher
und beweglicher Sachen gegeu Brand-, Blitz- und Explosionsschaden sowie der Waldbrandversicherung
die Versicherunggegen Mietsverlust und Betriebsunterbrechung infolge von Brand, Blitzschlag und
Explosionsschadensowie gegen Einbrnchdicbstahluud Beraubung, gegen Wasserleitungsschädenund
die Olllsversicherung, Nach § 32 des Gesetzes, betreffend die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten,
vom 25. Juli 1910 kann der Minister des Innern den Betrieb anderer Zweige der Schadens-
uersicherung gestatten. Als solche kommen in Betracht Unfall- und Haftpflichtversicherung, Transpurt-
und Hagelversicherung,Versicherunggegen Aufruhrschädenund gegen Veruntreuung.

Die außerordentlichstark angewachsenenVerwaltungskostenmachen es der Feuerversicherungs-
anstalt zur Pflicht, eine möglichst gute Ausnutzung des kostspieligen Verwaltungsapparates anzu¬
streben. Das kann zweifellos auch durch Aufnahme des Betriebes von Nebenzweigengeschehen.
Es ist deshalb angebracht, durch Erwirkung der Genehmigung des Ministers der Anstalt die
Möglichkeit zur Aufnahme des Betriebes dieser Nebenzweige zu schaffen. Hierzu ist nach § 9
Ziffer 6 der Anstaltsfatzung die Beschlußfassungdes Provinziallandtages erforderlich.

Der Prouinzialllusschußschlägt deshalb folgendeBeschlußfassungvor:
„Provinzillllandtag ist mit der Aufnahme des Betriebes der Unfall-, der Haftpflicht-,
der Transport- und der Hagelversicherungsowie der Versicherunggegen Anfruhrschäden
und gegen Veruntreuung einverstanden.

Zur Beschlußfassungüber den Umfang, den Zeitpunkt der Aufnahme und die
Form des Betriebes der genannten Zweige oder einzelner derselben wird der Pruvinzial-
ausschußermächtigt".

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzialllusschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 13.
(Drucksachen.Ni.12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Änderung der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz.

Die jetzige Satzung der Landesbank vom 3. Oktober 1918, welche seit dem
1. November 1918, also etwa seit Nusbruch der Revolution und seit dem Zusammenbruch
unserer Front und unserer Volkswirtschaft, in Geltung ist, entspricht in ihrer Beschränkung
— ähnlich wie die beschränkten Satzungen der Sparkassen — den Anforderungen
der Jetztzeit nicht mehr. Die Aufgaben der Landesbank sind

durch das Anwachsen der Kommnnalkreditansvrüche,
durch die bankmäßige Unterbringung bez. Vermittlung von Anleihen, Wechseln

und kurzfristigen Krediteu,
durch die Vermittlung von Geschäften in Devisen und fremden Sorten,
durch die Geschäfte als Girozentrale der rheinischen Sparkassen und als Geld-

vermittlnngsstelle des Verbandes der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten,
durch das stark anwachsende Effekten-Kommissionsgeschäft im Anschluß an die

Effekten-Hinterlegungsstelle der Provinz,
durch die Beteiligung an der Abwicklung des Neichsnotopfers, an der Kriegs¬

anleihe A.-G. nnd anderen gemeinnützigen Unternehmungen von selbst derartig ge¬
wachsen, daß die Landesbank jetzt mehr denn je die Zentralstelle der Provinz ist, bei
welcher nnd unter deren Leitung sich die Zusammenfassung und Organisation des öffent¬
lichen Kreditwesens vollzieht. Ihr Umschlag auf einer Seite des Hauptbuches reicht an
50 Milliarden Mark heran; ihre Vilcmzziffer überschreitet IV, Milliarden. Durch den
vom letzten Provinzillllandtag beschlossenen und jetzt bevorstehenden engen Zusammenschluß
der Landesbank mit den rheinischen Sparkassen wird diese Zentralisation ihren förmlichen
Abschluß erreichen und ergibt sich auch hieraus praktisch die Notwendigkeit, auf Grund
der seit 1918 gesammelten Erfahrungen eine neue freiere Form für die Satzung der
Landesbank zu finden, welche allen ihr jetzt gestellten Aufgaben einer Großbank des
rheinischen Provinzialverbandes gerecht wird, ohne ihre allbekannten sicheren Unterlagen
zu gefährden.
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In dem vorliegenden neuen Entwurf ist die alte Satzung zu Grunde gelegt.

In § 2 ist die Hauptaufgabe der ücmdesbank prinzipiell bezeichnet und umschrieben.

In § 4 ist die Terminologie des VGV. in Bezug auf die „juristische Person" an
Stelle der veralteten „privilegierten öffentlich-rechtlichen Körperschaft" gewählt, sodann
die erforderliche Vermehrung des Eigenkapitals und das Verhältnis zu den Sparkassen
der Provinz festgestellt.

In 8 8 und 9 sind die einzelnen Hauptaufgaben der Landesbank bezeichnet. Die
Vorschläge sind durch das Bedürfnis der Praxis begründet.

In 8 14 und ff. werden die Organisation und die Aufgaben der einzelnen Verwal¬
tungsorgane in der Hauptsache in Übereinstimmung mit den bisherigen Vorschriften, nur
durch das Abkommen mit den Sparkassen geändert, dargestellt.

Zu § 15 Zusatz in Nr. 1 ist folgendes zu bemerken:
Da dem Provinzialausschusse als oberster Leitung der Landesbank die Verant¬

wortlichkeit für deren Geschäftsführung obliegt und er durch eine Geschäftsordnung die
Bahnen und die Grenzen festsetzt, in denen sich in mündelsicherer Weise die Geschäfte der
Bank zu bewegen haben, so kann von anderen Einengungen der geschäftlichen Betätigung
der Landesbank abgesehen werden. Nur hierdurch ist für die Landesbank diejenige Beweg¬
lichkeit — bei völliger Sicherheit — gewährleistet, welche der moderne vielseitige Bank«
verkehr dringend erfordert.

Der Zufatz zu 8 19 rechtfertigt sich durch das Abkommen mit den Sparkassen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen, der Provinziallandtag
wolle beschließen:

I. Die anliegende Satzung der Landesbank der Rheinprovinz vom 3. Oktober 1918 -)
wird wie nachstehend angegeben geändert:

8 1
bleibt unverändert.

8 2
erhält folgenden Wortlaut:

Die Landesbank übernimmt als Zentralbank des Provinzialverbandes der Rhein¬
provinz die Zusammenfassung, Organisation und Förderung des gesamten öffentlichen
Geld- und Kreditwesens in der Rheinprovinz, einschließlich des Grundkreditwesens und des
Sparverkehrs in jeder Form. Zur Erreichung dieses Zweckes hat die Landesbank das
Recht, nach Maßgabe der vom Provinzialausschusse zu erlassenden Geschäftsordnung Bank¬
geschäfte jeder Art zu betreiben. Insbesondere bleiben folgende nach ß 2 der Satzung
vom 23. April 1888 ihr zugewiesenen Aufgaben für sie weiter bestehen:

*) Die Satzung ist den Mitgliedern des Provinziallandtags für die Lcmdtagstagnng zugegangen;
von einem Neudruck der Satzung ist der hohen Kosten wegen abgesehen worden.
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I. Darlehen zu gewähren
1. an Kommunalverbände, Zivil- und Kirchengemeinden,gemeinnützigeAnstalten,

Korporationen und Genossenschaften,
2. an städtische Grundbesitzerund
3. an ländliche Grundbesitzer, namentlich zur ratenweisenTilgung von Hypotheken-

schulden.
II. Depositen-und Spargelder anzunehmen und zu verzinsen.

Von den 3 Zweiganstalten der Landesbank betreibt die erste, die Kommunalbank
der Rheinprovinz, die unter Nr. I 1 bezeichnetenGeschäfte, die zweite, die tzaus-
kreditbank der Rheinprovinz, die hypothekarische Veleihung des Hausbesitzes(Nr. I 2),
die dritte, die Landkreditbank der Nheinvrovinz, die hypothekarische Veleihung des
landwirtschaftlichund forstwirtschaftlichgenutztenGrundbesitzes. (Nr. I 3.)

§3.
An Stelle „die Zweiganstalten werden" ist zu setzen:

„die Zweiganstalten sind"
(im übrigen wie bisher).

8 4
erhält folgende Fassung:

Die Landesbank der Rheinprovinz hat ihren Sitz in Düsseldorf; sie ist eine Anstalt
des Provinzialverbandes der Rheinprovinz und wird für Rechnung und unter Gewähr¬
leistung desselben in Gemäßheit dieser Satzung verwaltet. Sie hat die Rechte
einer juristischen Person als Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ein
Siegel mit dem Wappen der Rheinprovinz und einer Umschrift, welche die Firma wieder¬
gibt. Sie kann mit Genehmigung des Provinzialausschusses Zweigan¬
stalten innerhalb der Provinz sowie an deutschen Börsenplätzen errichten.

Zur Verstärkung der bisherigen aus der Bilanz vom 31. Dezember 1920 ersicht¬
lichen eignen Betriebsmittel der Landesbank hat der Provinzialverband der Rheinprovinz
das Recht:

1. das eigene Stammkapital der Landesbank bis auf 100 Millionen Mark zu
erhöhenund zu diesem Zwecke durch Vermittlung der Landesbank eine oder mehrere Anleihen
der Nheinvrovinzbis zum Gesamtnennwertevon 100 Millionen Mark zu den vom Provinzial-
ausschuß festzusetzenden Zins-, Tilgung«- und sonstigen Anleihebedingungen auszugeben,

2. die öffentlichenSparkassen,Kreisbanken, Stadtbanken und ähnliche kommunale
Vankbetriebe sowie Genossenschafts-Nerbändeder Nheinvrovinz als stille Gesellschafter mit
Einlagen auf eine Zeit von 10 oder mehr Jahren in das Geschäft der Landesbank auf¬
zunehmen,wogegen diesen an der oberen Verwaltuug und am Neingewinn der Girozentrale
oder der Landesbank bestimmte, von dem Provinzialausschuß mit diesen Gesellschaftern
zu vereinbarende Rechte gewährt werden.

Die hieraus sich ergebende Arbeitsgemeinschaftbezweckt, unter Vermeidung von
Zersplitterungen, das gesamte in der Provinz zu Kreditgweöen verfügbare, in öffentlich¬
rechtlicher und genossenschaftlicher Verwaltung stehende Geldkapital zu einer kraftvollen
zentralen Organisation zusammenzuschließen.
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§ 5.
An Stelle der Bezeichnung „Landesbankräte" ist die Bezeichnung „Landesbank-

direktoren" zu setzen. Das Wort „übrigen" vor dem Wort „Mitglieder" ist zu streichen
und die Worte „des Stellvertreters" durch die Worte „der Stellvertreter" zu ersetzen. Im
übrigen bleibt 8 5 unverändert.

§§ 6 und 7
bleiben unverändert.

§8
erhält folgenden Wortlaut:

Der Landesbank liegen außer den sich aus § 2 ergebenden allgemeinen Bankge¬
schäftenfolgende speziellen Aufgaben ob:

1. die Geschäfte der Giro- und Geldzentrale der öffentlichen Sparkassen und
kommunalen Geld- und Bankanstalten, sowie der Genossenschaftsverbände, welcher Zentrale
eine Vermittlungsstelle für kommnnale Darlehen angeschlossen ist,

2. die Geschäfte der amtlichen Hinterlegungsstelle für die Nheinprovinz, (Pr. Aus¬
führungsgesetz zum VGV. Art. 85.),

3. die Beteiligung an gemeinnützigen Unternehmungen (Siedlungsgesellschllften,
Kreis-, Stadtbanken usw.), innerhalb der Provinz, sowie an Girozentralen gemäß den
vom Provinzilllausschuß festzusetzendenBedingungen.

erhält den Wortlaut des bisherigen 8 8.

8 10
erhält folgende Fassung:

Die Landesbank kann ihre eigenen und fremden Gelder anlegen:
a) in kurzfristigen Darlehen an Provinzialverbände, Kreise, Gemeinden und Unter¬

nehmungen gemeinnütziger Art,
b) durch Hinterlegung bei der Neichsbank, bei staatlichen, provinziellen und

kommunalen Banken und Kassen, bei kommunalen Giroverbänden und bei den
vom Verwaltungsrat zu bezeichnenden Banken und Bankiers; der Verwaltungs¬
rat bestimmt feiner, in welchen Fällen und in welcher Höhe Deckung erforderlich
ist oder von der Forderung einer solchen abgesehen werden kann,

c) in den sich im Vankbetriebe ergebenden sonstigen Geschäften (Wechseln, Wert¬
papieren, kurzfristigen Krediten usw.).

Die sämtlichen fremden Gelder der Landesbank, soweit sie nicht in
börsengängigen Papieren und Wechseln Deckung finden, sind in Darlehen oder
Hinterlegungen mit keiner längeren Kündigungsfrist anzulegen, als für die
entsprechenden gegenüberstehenden Passiva Kündigungsfristen bestehen.

8§ 11, 12, 13

bleiben unverändert bestehen.
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8 14.
1. An Stelle von Absatz 1 und 2 ist zu setzen:
Zur oberen Leitung der Verwaltung sowie zur Überwachungder Geschäftsführung

des Generaldirektorsund der Generaldirektionsowie der Direktionender Zweiganftalten wird
ein Verwaltungsrat bestellt. Dieser besteht außer aus dem Landeshauptmann und dem
Generaldirektor der Lcmdesbank, die ihm von amtswegen angehören,aus zwölf Mitgliedern;
letztere werden vom Provinzialausschuß auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Aus der
Zahl der Mitglieder wählt der Provinzialausschuß den Vorsitzendenund den stellver¬
tretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats; beim Ausscheideneines Mitgliedes soll eine
Ergänzungswahl binnen 3 Monaten stattfinden.

Sobald der im tz 4 erwähnte Zusammenschluß der Landesbank mit den dort
genannten stillen Gesellschaftern erfolgt sein wird, besteht, entsprechendder erwähnten Ver¬
einbarung, der Verwaltungsrat von dem durch den Provinzialausschuß zu bestimmenden
Termine ab außer aus dem Landeshauptmann und dem Generaldirektor aus

acht auf Grund einer Neuwahl vom Provinzialausschuß und vier von dem Vorstand
des Rheinisch-WestfälischenSparkassenverbandes

oder dem Vorständeeines besonWen, die rheinischen Sparkassenund Kreis- oder Stadtbanlen
vertretenden Verbandes zu entsendenden Mitgliedern. Im Falle des Veitritts von Rheinischen
Genossenschaftsverbändenkann diesen die Wahl eines ferneren (13.) Mitgliedes und mehrerer
Mitglieder mit beratender Stimme vom Provinzialausschuß zugestandenwerden.

Der Provinzialausschuß kann dem Verwaltungsrat weitere Mitglieder mit
beratender Stimme beiordnen.

Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig,wenn sieben Mitglieder einschließlich des
Vorsitzendenanwesend sind.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

Die Mitglieder der Generaldirektion nehmen, sofern nicht der Verwaltungsrat in
einzelnen Fällen etwas anderes beschließt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Verwaltungsrats teil.

Der Verwaltungsrat kann aus seinen Mitgliedern, einschließlichder beratenden
Mitglieder, Kommissareernennen, welche fortlaufend oder in bestimmten Fällen die Geschäfte
der Hauptbank, der Zweiganstalten und der Nebenstellensowie die Rechnungsführung und
die Bestände nachprüfen. Die Aufgaben und Rechte dieser Kommissarebestimmt er durch
eine Geschäftsanweisung.

2. Absatz 3 und 5 bleiben bestehen. Absatz 4 wird gestrichen.

8 15.
In Nr. 1 ist vor ß 6 „ß 2" einzuschieben und folgender Zusatz einzufügen:
In der Geschäftsordnungist Vorsorge dafür zu treffen, dafz Geschäfte, welche die

Sicherheit der Äcml gefährden können, vermiede» Werden.
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88 16. 17, 18
bleiben unverändert.

§ 19
erhält folgende Fassung:

Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnungist zum 31. Dezemberjeden Jahres
aufzustellen. Die Feststellungdes Reingewinns erfolgt — nach Prüfung durch die Treu¬
hand- und Revistonsanftalt der Rheinprovinz — endgültig durch den Provinzialausschuß.

Von dem nach Abzug der Geschäftsunkosten und der vom Provinzialausschuß zu
beschließendenRückstellungen, Abschreibungenund Überweisungen zum Reservefonds ver¬
bleibendenReingewinn sind zunächst 4°/« Zinsen von dem jeweilig vom Provinzialverbande
der Landesbank überwiesenenStamm- und Reservefonds dem Provinzialverbande zu über¬
weisen; über den verbleibenden Rest verfügt der Provinziallandtag.

Die den stillen Gesellschaftern zukommenden Anteile am Reinge¬
winn bestimmen sich nach den mit ihnen zu treffenden Abmachungen.

s 20
bleibt unverändert.

8 21.
Dieser Paragraph kann wegfallen.

§8 22 und 23
bleiben unverändert und erhalten die Nr. 21 und 22.

!I. Sollten die Herren Minister zur Genehmigung der Satzungsänderung unter
l formelle Änderungen wünschen, so wird der Provinzialausschuß ermächtigt, diese
Änderungen zu beschließen.

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 14.
(Drucksachen-Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des ProvinzialllUsschusses,

betreffend

die Versetzung des Landeshauptmanns, Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrats
Dr. von Renvers in den Ruhestand.

Der Landeshauptmann, Wirklicher Geheimer Ober-Regiernngsrat Dr. von Renvers hat
unter Hinweis auf sein vorgeschrittenesLebensalter und seinen angegriffenen Gesundheitszustand
sowie unter Bezugnahme auf ß 17 der Ruhegehaltsbestimmungendie Versetzungin den Ruhestand
zum 1. Oktober d. Is. beantragt.

So sehr der Provinzialausschußauch das Ausscheiden des um die Interessen der Rheinischen
Provinzialverwaltung so verdienstvollen Landeshauptmanns aus seinem Amte bedauern muß, so hat
er sich andererseits den Gründen nicht verschließenkönnen, die den Landeshauptmann veranlaßt
haben, um seine Entlassung einzukommen.

Die Revision der Vesoldungsordnung, bei deren Durchführung die Provinzialverwaltung
gemäß Anweisung des Provinziallandtags sich soweit als möglich nach den Beschlüssen der rheinischen
Städte, Kreise und Landgemeindenrichten soll, hat sich bis zur Tagung des Provinziallandtags
nicht erledigen lassen; die abschließende Verhandlung zwischen den Städten usw. und der Gewerk¬
schaft der Kommunlllbeamteuund Angestellten hat am 2. Juli d. Is. stattgefunden, der Abdruck
der Beschlüsse bezw. Vereinbarungen geht den Beteiligten in dieser Woche zu. Die Beschlußfassung
des Provinzialausschusses wird Eude dieses Monats möglich sein; sie wird, soweit sie cmderweite
Eingruppierung, Festsetzungvon Gehältern und derartige Bestimmungenbetrifft, Rückwirkung vom
1. April 1920 ab, entsprechenddem Vorgang von Reich und Staat, haben. Demgemäß würde
eine etwaige Neufestsetzung des Ginkommensdes Landeshauptmanns vom 1. April 1920 ab vor¬
zunehmen und der Berechnung des Ruhegehalts zu Grunde zu legen sein.

Der Provinzialausschuß beantragt daher:
„Der Provinziallandtag wolle die von dem Landeshauptmann, WirklichenGeheimen
Ober-Regierungsrat Dr. von Renvers beantragte Versetzung in den Ruhestand zum
1. Oktober d. I. genehmigen und den Provinzialausschuß beauftragen, das Ruhe¬
gehalt nach der Revision der Besolduugsordnung festzusetzen".

Düsseldorf, den 12. Juli 1921.

Der Vorsitzende des Provinzialausschusses:
Dr. Adenauer.
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Anlage 15.
(Diuctsochen-Ni.14.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses,

betreffend

die Wahl eines Amtsnachfolgers für den in den Ruhestand tretenden
Landeshauptmann, Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. von Renvers.

Zufolge des Ausscheidensdes Landeshauptmanns, WirklichenGeheimenOber-Regierungs-
illts Dr. von Renvers aus feinem Amte wird die Wahl eines Amtsnachfolgers durch den
Proviuziallaudtag erforderlich.

Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Pruvinziallandtag wolle die Bedingungen für die Wahl festsetzen und die Wahl
vornehmen".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Vorsitzende des Provinzialausschusses:
Dr. Adenauer.

(Zu Dluasachen-Nr. 14.)

Die Kommission zur Vorbereitung der Wahl des Landeshauptmanns schlägt vor:
„Der Provinziallllndtag wolle die Wahl unter folgenden Bedingungen vornehmen:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. Oktober 1921,
oder, falls die Bestätigung der Wahl später erfolgen sollte, vom Tage der Bestätigung ab.

2. Das Gehalt beträgt 38000 Mark nebst Ortszuschlag und jeweiligen Ausgleichszujchlag
gemäß der Besoldungsordnung.

3. Neben dem Gehalt wird als nichtruhegehaltsfähigeDienstaufwandsentschädiqunggewahrt:
a) 10 000 Mark,
d) freie Dienstwohnungmit Heizung und Beleuchtung.

4. Im übrigen finden hinsichtlich der dienstlichen Verhältnisse, der Beisetzung in den
Ruhestand sowie der Witwen« und Waisenversorgungdie für die Provinzialbeamten der
Rhemprovinz bestehenden und noch zu erlassenden BestimmungenAnwendung.

5. Der Provinzialverband tritt für etwaige Ansprüchedes Gewählten aus Reichs-, Staats-,
Kommunal- und Militärdienst auf Ruhegehalts- oder Hinterblicbenenbezügeein, solange
ihm nicht aus seiner Tätigkeit als Proviuzialbeamter höhere Ansprüchezustehen.

6. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt,bei der demnächstigen Neuregelung der Besoldungs¬
ordnung für die Provinzialbeamten die Bezüge des Landeshauptmanns entsprechend neu
festzusetzen".

Düsseldorf, den 15. Juli 1921.
Der Vorsitzende:

Dr. Adenauer.
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Bericht und Antrag
Anlage 1s.

(Drucksachen°Ni. 15.)

des Provinzialausschusscs,
betreffend

den Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
für schulentlassenemännliche Zöglinge katholischenBekenntnisses verbunden mit einer

Zwischenanstalt bei Vuskirchen.

Gemäß dem in der Plenarsitzung des 59. Rheinischen Provinzillllandtag.esvom 9. Dezember
1920 gefaßten Beschluß wird über den Fortgang der Bamrbeiten, wie folgt, berichtet:

Die Vauarbeiten sind im Wesentlichenbis auf noch einige Wegearbeiten und gärtnerische
Anlagen in der Umgebung der einzelnen Gebäude sowie einige Einrichtuugsarbeiten, namentlich in
der Zwischenanstalt für die geistig minderwertigenZöglinge beendet, so daß nur die Kirche noch
fertig auszubauen bleibt, was indessen nur in einfachsterAusbildung geschehen soll.

Die Anstalt ist, wenn auch noch uicht vollbelegt, so doch in allen Teilen mit Ausnahme
der Zwischenanstaltim Betrieb. Die Belegung erfolgte entsprechend der Fertigstellung der Gebäude.
Zurzeit befinden sich über 200 Zöglinge in der Anstalt. Die erforderlicheAnzahl von Beamten
und Angestelltenist vorhanden.

Die Koch- und Waschküche wcrdeu von Ordensschwestern,die ihre Tätigkeit zu Aufcmg
Dezember v. I. aufgenommenhaben, versorgt.

Die Vankostender Anstalt weiden mit dem Gruudcrwerb nicht viel hinter 7 000 000 Mark
zurückbleiben,den mit rund 2'/< Millionen Mark abschließendenVoranschlag stark übersteigen.
Die Mehrkosten entfallen ausschließlich auf die nach dem Kriegsende ausgeführten Arbeiten, so vor
allem auf die technischen Anlagen wie Heizung, Licht- und Kraftanlage sowie Außenanlagen und
Inventar, für welches allein über eine Million Mark aufgewendet werden mußte. Dazu betragen
die Bauleitungskustenuud die Bauzinseu infolge der langen Bnuzcit und der Erhöhung der Gehälter
etwa das fünffache der veranschlagtenSnmmen. Ein wesentlicherTeil der Baumaterialien wie
Linoleum, Parkcttstäbe, Wand- uud Fußbodeuplatten und Holzvurräte war noch zu den niedrigen
Friedenspreisenbeschafft worden. Hinsichtlich der Güte der Bauausführung steht die Anstalt daher den
früheren mindestens gleich, wahrend in einigen Punkten, wie hinsichtlich des Umfanges der Wege-
befestigungcn,des Innenanstrichs nnd der Ausbildung der Iuventarstücke,mit Rücksicht auf die sonst
unerschwinglichen Kosten mit größter Zurückhaltung verfahren werden mußte.'

Der Proviuzilll-Ausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
Der Provmzinllandtag wolle von dem vorstehendenBericht Kenntnis nehmen und

die hinsichtlich der Errichtung der Anstalt gefaßten Beschlüsse als erledigt erklären".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Prouinzialausschuß:

Dr. Adenauer, ^7^7"^'„,^,. . Landeshauptmann.
Vorsitzender.
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An la ge 17.
(Drucksachen-Nr. 16.)

Bericht
des Provinzialausschusses

über die

im Jahre 1920 erfolgten Bewilligungenvon Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5
Absatz 3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisungweiterer

Dotationsrenten an die Provinzialverbünde.

Der 46. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrente vom

^3^Ap7il" ^W folgenden Beschluß gefaßt:
„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderen Vorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt
für Armen- und Wegezwecke — bedacht wurden sind".

In Ausführung dieses Beschlusses beehrt sich der Provinzialausschuß, dem Provinzialland¬
tage die beigefügte Nachweisungder Beihilfen für Armenzwecke zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzilllausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Hlachweisung
der an leistungsschwacheKreise und Gemeinden der Rheinprovinz für Zwecke des
Almenwesens aus der Dotatiousrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 für das Rechnungsjahr1920 gewährtenBeihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen sind im Einvernehmen mit dem Herrn Ober-Präsidenten
gewährt worden.
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Be¬ Be¬
Lfd,

Kreis Gemeinde willigter Lfd Kreis Gemeinde willigter
Nr. Betrag Nr. Betrag

I. KegierungsbezirK Aachen. IV. Regierungsbezirk Köln.
1 Heinsberg Havert . . . 300 1 Gummersbach Marienberghausen. . 2 000
2 „ Wildenrath. . . . 900 2 Mlilheim-Rhein Overall) .... 10 000
3 Schleiden Rinnen . . . 400 3 Sieg Seelscheid . 3000
4 « Golbach. . .

Zusam

. . 400 4
5

Rnppichteroth
Uckerath

7 000

men 2 000 6 000
6 „ Wahlscheid. 8 000

II. Hlegieri»ngsbezirk Govle,»z. 7 Wipperfürth Lindlar. . 10 000

1 Adenau Hausten. . . . . 200 8 » Cürten . . 5 000

2
3

» Kempenich .
Lederbach .
Weibern

. 1000
200

9
10

" Bechen . .
Hohkeppel .

5 000
6 000

4
"

. 1300 Zusammen 62 000
5 Altenkirchen Harbach . 3 000
6 » Hüttseifen. . 2 000 V. KegierungsbezirK Trier.
7 !» Niederfischbach . 9 000 1 Vitburg Wißnmnnsdorf . . 200
8 „ Wingendorf . 3 000 2 Daun Hinterweiler . . . 900
9 Kreuznach Cnllcnfels . . 1200 3 Prüm Dackscheid. 600

10 Nemvied Krautscheid. 500 4 Kopp . . 600
11 » Limbach 800 5 » Schönecken . 900
12 !! Rederscheid. . . 1600 6 Plütscheid . 800
13 « Weis . . . 1800 7

8
" Nimshuscheid

Winterspelt.
800

Zusam,nen 25 600 700
9 Trier-Land Mühn . . 1000

III. Ä^eoiernnasbezirK Vüls»'^ stf. 10 » Abtei . . 2 700

Zusammen 9 200

Zusammenstellung.

1. RegierungsbezirkAachen
2. „ Coblenz
3. „ Düsseldorf,
4. .. Köln . ,
5. „ Trier . ,

( 4 Gemeinden) 2 000
(13 .. ) 25 600
(keine „ )
(10 „ ) 62 000
(10 ,. ) 9 200

Hauptsumme (37 Gemeinden) 98 800

21*
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Anlage 18.
(Drucksllchen-Nr. 1?,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Beteiligung an dem Hilfswerk für notleidende Kleinbahnen.

In der gleichen ungünstigenfinanziellen Lage wie die Neichseisenbahnen,die in den letzten
Jahren bekanntlichsehr hohe Zuschüsse erfordert haben, befinden sich auch die „leistenKleinbahnen,
Durch die außerordentlichhohe Steigerung der Löhne und der Preise sämtlicherBetriebsmaterialien,
sowie durch die Vergrößerung der Zahl der Angestellten und Arbeiter infolge der Einführung der
achtstündigenArbeitszeit sind die Betriebsausgaben in einem solchen Maße in die Höhe geschnellt,
daß bei den meisten Kleinbahnen durch Tariferhöhungen der nötige Ausgleich nicht mehr geschaffen
werden kann.

Insbesondere sind die Kosten der seit den letzte» Kriegsjahren aus Mangel an aus¬
gebildeten Arbeitern nnd gutem Material zurückgestellten,jetzt aber bei allen Bahnen dringlich
gewordenengrößeren Unterhaltuugsarbeiten so maßlos gestiegen,daß die Bestände des Erneuerungs-
fonds und der anderen Rücklagen nur ausreichen, um einen Teil dieser Kosten zu bestreiten. Die
oft recht erheblichenMittel zur Deckungder übrigen Kosten müssen anderweitig beschafftwerden.

Da jedoch die Aufbringung dieser Mittel manchen Bahneigcntnmern (Kreisen, Gemeinden
und Privatbahn-Gesellschllften) große Schwierigkeitenbereitet uud daher die Gefahr vorliegt, daß
viele für den öffentlichen Verkehr wichtigeLinien ihren Betrieb einstellen müssen, haben sich der
Staat Preußen und das Reich vereinigt, um den notleidenden Kleinbahnen Hilfe zn bringen.

Zu diesem Zwecke hat der Minister der öffentlichen Arbeiten in Gegenwart von Vertretern
der übrigen in Frage kommenden Reichs- und Preußischen Ministerien eingehende Verhand¬
lungen mit den Preußischen Provinzen, sowie mit Vertretern der Privatkleiubahn-Gesellschaften
und der Gewerkschaft deutscher Eisenbahner und Staatsbediensteter gepflogen. Hierbei sind die in
der Anlage ^ beigefügten„Grundsätzefür die Gewährung von Darlehen au notleidende nebenbahn-
ähuliche Kleinbahnen" aufgestellt und vereinbart.

Die Preußische Landesversammlung hat sodann dnrch Gesetz vom 21. Januar 1921 den
Betrag von 40 Millionen Mark für die Gewährung solcher Darlehen zur Verfügung gestellt. Das
Reich hat für denselbenZweck 20 Millionen Mark bewilligt.

Nach Ziffer I der „Grundsätze" können aus diesen Mitteln Darlehen an solche nebenbahn¬
ähnlicheKleinbahnen in Preußen gewährt werden, die ohne diese Hilfe zur Aufrechterhaltung ihres
Betriebes nicht in der Lage sind, aber in absehbarerZeit über ihre Notlage hinwegkommen werden.

Voraussetzling für die Gewährung der Mittel ist in jedem Falle, daß die beteiligte
Provinzialverwaltung sich an dem zu gewährendenDarlehen in Höhe des Anteils der Preußischen
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Staatsregiernng beteiligt. Darnach würden ^/° des Betrages der bewilligtenDarlehen vom Staate
l/5 vom Reiche nnd V» von der betreffendenProvinz aufzubringen sein.

Bei der Entscheidungder Frage, ob der Provinzialverband sich an dem vorliegendenHilfs¬
werk beteiligensoll, ist auf der einen Seite die außerordentlichbedenklicheFinanzlage des Provinzial-
verbandes zu würdigen, wodnrch besonders die Inangriffnahme weittragender, über viele Jahre sich
erstreckenderfinanzieller Maßnahmen erschwert wird. Dieses Bedenken wird allerdings dadurch
abgeschwächt, daß vou vornherein die Belastung, die dein Provinzialverbande entstehen kann, auf
eine bestimmte Höchstsnnune begrenzt wird und daß über jeden Einzelfall dem Provinzialansschuß
die entscheidende Beschlußfassungzusteht, ob und mit welchem Betrage der Provinzialverband sich
beteiligt; denn der Beschluß des Hanptansschusscs auf Bewilligung eines Darlehens kann erst in
Kraft treten, wenn der Provinzialansschuß seinerseits den ans den Provinzialverband entfallenden
Betrag ebenfalls bewilligt hat. Auf der anderen Seite fällt für eine Beteiligung des Provinzial-
verbandes an der Hilfsaktion entscheidend in die Wagschale, daß ohne eine solche Beteiligung die
Mittel des Staates und des Reiches der Nheinprovinz nicht zugute kommen würden. Auch würde
bei vielen Kleinbahnen die Einstellung des Betriebes mit so weitgehendenvolkswirtschaftlichen Nach¬
teilen verknüvt sein, daß jedes nur iu etwa Erfolg versprechende Mittel angewendet werden muß,
um die Existenz der Kleinbahnen zu retten.

Die nach den „Grundsätzen" erfolgende Zusammensetzungdes Kleinbahudarlehens-Aus-
schusses uud des Kleinbahndarlehens-Hanptausschusscsbietet auch einige Gewähr dafür, daß die
eingehendenAnträge gründlich geprüft uud Darlehen nur an wirklich unterstützungsbedürftigeund
unterstützuugswürdigeKleinbahnen gewährt werden, bei denen anzunehmen ist, daß sie mit Hilfe
des Darlehens und bei Durchführung der bei Gewährung derselben anfzuerlegendcnBedingungen
über die augenblicklichen Schwierigkeitenhinwegkommenwerden.

Um eine noch größere Sicherheit für die Beschränkungder Darlehensgewährung auf die
dringlichsten Fälle herbeizuführen, soll der Provinzialverband ferner nur dann eintreten, wenn vor¬
erst die zunächst Beteiligten, also Kreise, Gemeinden nnd Private, zusammen mindestensdenselben
Betrag, der auf die Provinz entfällt, aufbringen.

Die auf die Provinz entfallendenAnteile der beantragten und bewilligtenDarlehen werden
durch eine Anleihe zu beschaffen sein. Ein Betrag von 5 Millionen Mark wird voraussichtlichfür
die nächste Zeit ausreichen. Es wird daher zunächst dieser Betrag bereitzustellensein, der in ent¬
sprechenden Teilbeträgen bei der Landesbank (Kommnnalbank) zu den für die Kommunaldarleheu
üblichen Bedingungen nnzuleihen nnd mit mindestens 1°/« zu tilgen ist. Wieweit das Kleinbahn-
unternchmen selbst Zinsen und Tilgungssatz für das Darlehen zu tragen hat, wird vom Kleinbahn-
dllrlehens-Hauvtausschußfestgesetzt, Es ist wohl anzunehmen, daß die von dem Unternehmenzu
übernehmendenZins- und Tilgungsbeträge in den nächsten Jahren sehr gering sein werden, so daß
der Provinzialverband die Verzinsung und Tilgnng der Darlehen für die nächstenJahre fast in
Lanzer Höhe selbst wird tragen müssen, Da etwaige Bewilligungen erst im Laufe dieses Jahres
^'folgen, werden im laufenden Jahre diese Beträge noch verhältnismäßig gering sein nnd daher
aus dem Darlehensfonds selbst genommenwerden können. Im nächsten Jahre wird ein entsprechen¬
der Betrag in den Haushaltsplan einzustellensein.

Der Provinzialansschuß schlägt demnachfolgenden Beschlnß vor:
„Der Provinziallandtag erklärt sich grundsätzlichzu einer Beteilignng an dem Hilfs¬
welk für notleidendeKleinbahnen unter der Bedingung bereit, daß die zunächst Betei¬
ligten: Kreise, Gemeinden und Private, in jedem Einzelfalle mindestens denselben



174 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 18.

Betrag aufbringen, der auf die Provinz entfallt. Der Provinzicillandtag ermächtigt
den Provinzilllausschuß, eine Anleihe von fünf Millionen Mark aufzunehmen und aus
diefer Anleihe die auf die Provinz entfallendenAnteile der zur Unterstützungder not¬
leidenden Kleinbahnen bestimmtenDarlehen zu bewilligen".

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Lllndeshauptmann.

Anlage ^..

Grundsätze
für die Gewährung von Darlehen an notleidende nebenbahnähnliche Kleinbahnen.

I. Verwendung der bereiten Mittel.

1. Aus den von der Reichsregierung und der Preußischen Negierung zur Unterstützung
nutleidenderKleinbahnen bereitgestelltenMitteln können Darlehen an solche nebenbahnähnlicheKlein¬
bahnen in Preußen gewährt werden, die ohne diese Hilfe zur Aufrechterhaltung ihres Betriebes
nicht in der Lage wären, aber in absehbarer Zeit über ihre Notlage hinwegkommenwerden.

2. Voraussetzung für die Gewährung der Mittel ist in jedem Falle, daß die beteiligte
Provinzialverwaltung oder, wenn die notleidende Kleinbahn mehrere Provinzen berührt, die beteiligten
Provinzialverwaltungeu zusammen sich an dem zu gewährendenDarlehen in Hühe des Anteils der
Preußischen Regierung beteiligen.

3. Darlehen aus obigen Mitteln dürfen weder bewilligt noch verwendet werden zu Auf¬
wendungen, die eine Bestandsvermehrung oder eine Erhöhung des Anlagewertes der Kleinbahnen
darstellen (Erweiterungen, Verbesserungender Anlagen, Vermehrung der Fahrzeuge usw.).

II. Behandlung der Unterstützungsantriige.

Die von den notleidenden Kleinbahnen gestelltenAnträge auf Gewährung von Darlehen
unterliegen

2) der Vorprüfung und Begutachtung in einem Kleinbahndarlehnsausschuß(abnekürzt Dar-
lehnsausschuß. Kl. D. A.) und

K) der Entscheidung in einem Kleinbahndarlehnshauptausschuh (abgekürzt Hauptausschuß,
Kl. D. H. A.).
Die Darlehnsanträge nebst allen zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen find beim

Darlehnsausschußund gleichzeitig ohne Unterlagen abschriftlich auch beim Hauptausschuß einzureichen.
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III. Kleinbllhndarlehnsllusschuß.
1. Der Darlehnsausschuß wird vom Hauptausschuß, und zwar in der Regel für jede

Provinz, bestellt. Er setzt sich zusammen aus
a) einem vom Provinzialverbande selbst namhaft gemachtenBeamten,
d) einem sachverständigen Beamten einer anderen Provinz,
o) drei, den Kleinbahnanfsichtsbehürdenangehörenden, von dem für die Kleinbahnaufsicht

zuständigenMinister anszuwählendcn Beamten,
ä) einem Sachverständigen aus Kreisen der privaten Kleinbahnunternehmcnnnd
s) einem von der Personalvertrctung der notleidendenKleinbahn ausgewählten Bediensteten

In der Regel führt der vom Provinzialverbande namhaft gemachte Beamte (»,) den
Vorsitz und den Schriftwechsel. Wenn dieser Beamte indessen den Betrieb der zu unterstützenden
Kleinbahn leitet, geht der Vorsitz auf den unbeteiligten Provinzialbeamten (K) über.

2. Für die Auswahl der Sachverständigenzu 1K und I cl sind Vorschlagslistender Pru-
vinzilllveiwaltungenbeziehungsweise Vorschlägedes Vereins DeutscherStraßenbahn- und Kleinbahn-
Verwaltungenheranzuziehen.

3. Berührt eine notleidendeKleinbahn mehrereProvinzen, so ist für die Vorprüfung eines
Darlehnsantrags der Darlehnsausschuß der Provinz zuständig, in der der größere Teil der Klein¬
bahn gelegen ist.

4. Der Darlehnsausschuß stellt fest,
a) ob die Aufrechterhaltung des Kleinbahnbetriebcs im öffentlichen Nutzen unbedingt geboten

erscheint,
d) ob und welche Anstünde gegen die Verwaltung, die Unterhaltung und den Betrieb der

Kleinbahn zu erheben sind,
0) welche Maßnahmen möglich nnd notwendig sind, um den Betrieb der Kleinbahn wirt¬

schaftlich zn gestalten,
ä) ob unter der Voraussetzungder Durchführung dieser Maßregeln sich die Gewährung des

erbetenen oder eines Darlehns in geringerer Höhe rechtfertigenläßt,
«) ob und inwieweitDritte (z. V. Bürgen, Zunächstbeteiligte— Kreise, Gemeinden,Private,

Betriebsführer —) zu Zufchüffeuals Vorausleistungen heranzuziehensind,
1) welche Bedingungen für das Darlehu und die Verzinsung und Tilgung bei Würdigung

aller in Betracht kommendenVerhältnisse vorgeschlagen werden.
5. Der Darlehuscmsschnhhat die zur ausreichendenBeurteilung eines Darlehnsantrags

erforderlichen Unterlagen zu beschaffen und dem Hauptausschuß mit dem begründetenVorschlage auf
Bewilligung oder Ablehnung zu ttberseuden.

IV. Weinbllhndarlehns-Hlluptausschuß.
1. Der Hauptausschuß setzt sich zusammen aus

a) einen: von dein für die Kleinbahnaufsichtzuständigen Minister zu bestellenden Vertreter
als Vorsitzenden,

K) einem vom Preußischen Finanzminister,
o) einem vom Neichsverkehrsministerund
ä) einem vom Reichsminister der Finanzen zu bestellenden Vertreter,
e) zwei von dem Landesdirektor der Provinz Brandenburg als der Geschäftsstelleder ver¬

einigten Provinzialverbande zu bestellenden Vertretern dieser Verbände.
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Die Vertreter zu e) dürfeu nicht bei der Vorprüfung des zur Entscheidungstehenden Dar-
lehnsantrages im Darlehnsausschuß mitgewirkt haben.

2. Der Hauptausschuß hat seinen Sitz in Berlin. Er hat nach den Gutachten der Dar-
lehnsausschüsseüber die Bewilligung oder Ablehnung der Darlehusauträge zu entscheiden und im
Falle der Bewilligung die Darlehusbedingungen festzusetzen. Hierbei sind die aus der Anlage L
ersichtlichen Bedinguugen als Richtschnurzn nehmen,

3. Von der Entscheidungist der Kleinbahn schriftlich Mitteilung zn machen, und zwar im
Falle der Herabsetzungoder Ablehnung des Darlehns unter kurzer Begründung.

4. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann die Antragstellern! beim Hauptausschuß
schriftlich innerhalb drei Wochen begründeten Einsprnch erheben. In diesem Fall wird über den
Darlehnsantrag noch einmal verhandelt und Beschluß gefaßt. Hierzu ist die Antragstellerin, der
unter III 1e bezeichnetePersunnluertrcter der Kleinbahn uud der Vorsitzende des Darlchus-
nusschusses einzuladen.

V. Geschäftsführung des Kleinbahndarlehns-Hauptausschusses, Verwaltung der Mittel.
). Bis auf weiteres werden von dem Landesdirektorder Provinz Brandenburg (Preußische

Kleinbahnschllft)die bereitgestelltenMittel uud die Rückeinnahmenverwaltet.
2. Der Landesdirektor führt nnter dieser Firma anch den Schriftwechselmit den Klein-

bahnnnternehmern, der sich aus der Entscheidungdes Hauptausschussesergibt (vgl. unter IV. 3),
und spricht die Bewilligung eines Darlehns nuter Berufung auf diese Entscheidung als Bevoll¬
mächtigter der Darlehuögeber aus.

3. Soweit dem Landesdirektor nicht etwa zur Deckung des voraussichtlichenDarlehns-
bedarfs größere Mittel vorschüssigzur Verfügung gestellt werden, hat der Landesdirektor die
bewilligten Darlehen zu einem Fünftel beim Neichsverkehrsministerium,zn zwei Fünfteln beim
Preußischen Finanzministerium und zu zwei Fünfteln bei den beteiligten Provinzialvcrbäuden ein¬
zufordern uud sodann an die Empfangsberechtigtenzur Auszahlung zu bringen.

4. Die anf die ausgeliehenenDarlehen eingehenden Tilgungsbeträge find einem Tilgungs¬
schatze zuzuführen und zur Rückzahlungder Darlehen der Neichsregicruug,der Preußische»Regierung
und der Provinzialverbände in dem Verhältnis zu 3 zu verwenden, sobald der Bestand des
Schatzes jeweils 1 v. H. dieser Darlehen beträgt.

5. Die auf die ausgelieheueu Darlchusbcträge eingeheudcu Zinsen werden zur Verzinsung
der von der Reichsregiernng, der Preußischen Negierung und den Provinzinlverwaltungen her¬
gegebenenDarlehen verwendet.

6. Alle beteiligte«Stelleu tragen die ihnen und ihren Vertretern entstehenden Kosten selbst.
7. Nach Schluß jedes Rechnungsjahres, erstmalig nach Ablauf des Nechuuugsjahres 1920,

ist dem Hauptausschuß Rechnung zu legen. Nach ihrer Anerkennung durch den Hauptausschuß ist
sie jedem der unter IV. Ilr bis ä genannten Minister und den beteiligten Provinzialverwaltungen
in je einem Abdruck zuzustelleu.
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Anlage L.

Allgemeine Bedingungen
für die notleidenden Kleinbahnen gewährten Darlehen.

1. Die durch Darlehnsgewährung unterstützteKleinbahn ist verpflichtet:
«,) die vom Kleinbahndarlehnsausschuß festgestelltenMängel der Verwaltung, der Unter¬

haltung und des Betriebes sofort abzustellen,
b) eine Aenderung in den hiernach getroffenen Einrichtungen der Verwaltung, der Unter¬

haltung und des Betriebes nur mit Zustimmung des Kleinbahndarlchus-Hauptausschusses
vorzunehmen,

«) die laufende Ueberwachungder Verwaltung, Unterhaltung nud Betriebsführuug der Klein¬
bahn durch Beauftragte des Kleinbnhudarlchnsausschusfeszu gestatten und vorgefundene,
gegen die Verpflichtungenzu a/d verstoßendeMängel sofort abzustellen,

ä) auf Verlangen des Kleinbahndarlchnscmsschussessich mit anderen Kleinbahnenwirtschaftlich
zusammenzuschließen,
2. Für das bewilligte Darlehn ist Sicherheit durch Eintragung ins Vahngrundbuch an

erster Stelle oder durch Bürgschaft öffentlicherVerbände zn bestellen,
3. Das Darlehn ist nach näherer Festsetzungdes Kleinbahndarlehns-Hauptausschusscszn

verzinsen und zu tilgen,
4. Ergibt der Betrieb der Kleinbahn nach Vestreitnng der Betriebsausgaben, der regulativ-

müßigen Rücklagen iu den Erneuerungsfonds nnd der festen Darlehnsvcrpflichtnngcnnoch Ueber-
schttsse, so ist der Darlehnszinssatz, wenn er niedriger ist als 3 v, H,, bis dahin zu erhöhe» Sind
dann noch Ueberschüsse vorhanden, so siud sie, nachdem 4 v. H. des Anlagekapitals dem Unter¬
nehmen zur freien Verfügung überlassensind, zur verstärktenDarlehnstilgung zn benutzen.

5. Das Darlchu kann sofort zurückgefordertwerden,
a) wenn die Kleinbahn mit den fälligen Zinsen und Tilguugsbeträgcn im Rückständebleibt,
d) wenn die Einleitung des Konkursverfahrens gegen die Kleinbahn beantragt ist,
o) wenn gegen die Kleinbahn von Dritten eine Zwcmgsvollstrecknng durchgeführt wird,
ä) wenn die Kleinbahn von einem Dritten erworben wird,
s) wenu die an die Bewilligung des Darlehns geknüpften Bedingungen unerfüllt bleiben.

23
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Anlage 19.
(Driicksllchen-Nr. 18.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Abänderung der Bestimmungen über die Bewilligung von Kleinbahndarlehen.

Durch die Beschlüsse des Provinziallandtags in den Jahren 1899 und 1903 ist der
Provinzialausschuß ermächtigt worden, weniger leistungsfähigen Kommunalverbänden (Kreisen und
Gemeinden) zum Bau und zur Ausrüstung vou KleinbahnenDarlehen aus Landesbankmittelu unter
den für ländliche Darlehen zur Zeit der Abhebung geltendenBedingungen mit einem von der Pro-
uinzialverwaltung zu zahlenden Zinszuschnssezur Verfügung zu stellen.

Nach den neuen Satzungen der Landesbank, die 1918 vom Proviuziallandtag genehmigt
worden sind, gewährt nicht mehr die Laudesbank, sondern deren Zweiganstalt, die Kommunalbank,
Darlehen an Kommuualverbäude. Es kiiuneudabei allgemein nur die Bedingungen der Kommunal¬
bank in Betracht kommen, deren Festsetzungsich nach deu jeweiligen Geldbeschaffungskosten richtet.
Hiernach ist es bei den jetzigen Geldverhältnissennicht mehr möglich, den niedrigeren Zinsfuß, der
für ländliche Darlehen gültig ist, für Kleinbahndarlehenfernerhin noch in Anrechnung zu bringen.

Da die Kommunalbankfür die Sicherheit der ausgeliehenenbezw, auszuleihendenDarlehen
zu sorgen hat, wird sie auch bei der Prüfung über die Bewilligung neuer Kleinbahndarlehen mit¬
zuwirkenhaben.

Es wird daher in Zukunft hierbei folgendes Verfahren einzuschlagen sein.
Der an den Landeshauptmann zu lichtende Antrag eines Kommunalverbandes auf Be¬

willigung eines Kleinbahndarlehens wird zunächst der Kommunalbankzur Prttfnug und gutachtlichen
Aeußerung überwiesen, ob nach Lage der Verhältnisse dem betreffenden Kommnualverbande das
Kleinbahndarlehen gegeben werden kann.

Nach Eingang dieser Aeußerung und nach Prüfung der Unterstützungsbedürftigkeitdes
Bahmmternehmens seitens der Prouinzialverwaltung wird sodann der Antrag dem Provinzial-
ausschusse zur Entscheidungüber die Bewilligung des Darlehens vorgelegt.

Der Provinzilllansschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Vor der Beschlußfassungdes Provinzialausschussesüber die Bewilligung eines
Kleinbahndarlehens ist in Iukuuft der Antrag zunächst zur Prüfung und gutachtlichen
Aeußerung der Kommunalbank zu überweifen, aus deren Mitteln und zu deren Be-
dingungen von jetzt an die Kleinbahndarlehen gewährt werden".

Düsseldorf, den 5. Mai 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, D>. von Renvers.
V°rW"der. Landeshauptmann.
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Anlage 20.
(Drucksachm-Nr. 19.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erhöhung der Straßenunterhaltungsrenten.

Die I. Fachkommission des 59. Rheinischen Provinziallandtags hat am 8. Dezember 1920
folgenden Beschluß gefaßt:

„Die I. Fachkommissionersucht den Herrn Landeshauptmann, dem Provinzialausschuß
tunlichst bald darüber zu berichten, in welcherWeise der Provinzialverband verpflichtet
ist, dem Mißverhältnis zwischenden Aufwendungen der Städte und Landgemeinden,
die die Unterhaltung der Provinzialstraßeu übernommen haben, und der von der
Provinz aus der Dotationsrente dafür gezahlten Rente abzuhelfen".

Ferner hat der 59. Provinziallcmdtag durch Beschluß in seiner Plenarsitznng am 9. De¬
zember 1920 nach dem Antrage der III. Fachkommissionden Provinzialausschuß beauftragt,
„erneut nachzuprüfen, ob die unter „Bemerkungen" zn Titel IV Nr. 3 des Haushaltsplanes der
Proviuzialstraßenverwllltuug (S. 667 des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1920) aufge¬
führte», Kreisen und Gemeinden vertragsgemäß zugesichertenReuten für die Uebernahme der in
ihren Bezirken gelegenen Prouinzialstmhenstreckenin eigene Verwaltung und Unterhaltung angesichts
der veränderten allgemeinen Verhältnisse uoch der Billigkeit entsprechen und - falls diese Nach¬
prüfung verneinend ausfallen sollte - diese Renten, sei es allgemein oder in Emzclfällen. m den
znkünftigenHanshllltsvoranschlägcnden jeweiligen Teueruugsuerhältnissenentsprechend zu erhöhen".

I.

Durch § 18 Absatz 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Ausführung der §8 5 und 6
des Gesetzes vom 30 April 1873, wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände. von,
8, Juli 1875 (Gesetz-Sammlung Seite 497) wnrde dem Provinzialverband die Verwaltung und
Unterhaltung der in der Rheinproviuz belegenenStaats-Chausseen (2600 Km) zugleich ""deren
Eigentum übertragen. Zur Durchführung dieser Aufgabe, einschließlich der Kosten f" d« ^1°'
düng des dafür benötigten Beamtenpersonals wnrde dem Provinzialverbande der ^Yen'provmg
durch § 20 in Verbindung mit der Verordnung vom 12. September 187? eine .mh«srent von
1605 850 und 450 383 Mark, zusammen 2 056 233,- Mark überwiesen Nach 8 1« ",fatz 3
sollte es den Provinzialverbande« überlassen bleiben, die Verwaltung und Unterhaltung der chnen
überwiesen Staatsstraßen auf eugere Kommunalverbändenach Maßgabe der uut chnen zu treffenden

Vereinbaruug zu übertrage«. Eiue solche Uebertraguug mnßte erfolgeu hmsich«uh der^ugeu
Straßenstrecken,die der Staat ans Grund des § 9 der Verordmmg vom 16. ^mn 1838 (Gesetz-
Sammlung Seite 353) übernommen hatte, sofern es die beteiligte Stadtgememde verlangte. In
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der Verordnung von 1838 war bestimmt, daß zur Förderung des Verkehrs und nach dessen Be¬
dürfnis städtische Straßen, die zu diesem Zwecke seitens der betreffendenMinisterien in ein besonderes
Verzeichnis aufzunehmen waren, auf den Staat übergehen sollten. Den Städten, die die Ver¬
waltung und Unterhaltung der im Jahre 1838 abgegebenenStraßen zurückverlangten,war nunmehr
nach H 18 Absatz 4 des Dotationsgcschcs ein nach dem Verhältnis der aufzuwendendenKosten
auszusondernder Anteil an der Provinzinldotation zn überweisen. Wenn über die Höhe dieses
Anteils eine Vereinbarung zwischen Provinz und Stadt nicht zustande kam, so hatte nach dein
Dutntiunsgesch das Oberverwaltungsgcrichtüber die Höhe der zu gewährendenjährlichen Geldrente
zn entscheiden.

Die Städte haben von ihrem Rechte, die Rückübertragungder ehemals städtischen Straßen
zu verlangen, durchweg Gebrauch gemacht und auch zahlreicheandere Strecken der ans die Provinz
übergegangenen Staatsstraßen sind ihnen znr Verwaltung und Unterhaltung auf ihren Wnnsch
übertragen worden. Für die Städte war es von größter Bedeutung, daß sie die Verwaltung der
durch das Stadtgebiet laufenden Provinzialstraßen erlangten. Sie mußten die Möglichkeithabe»,
ungehindert und ohne jedesmal an die Instimmnng des Provinzialucrbandes gebunden zu sein,
Kanalisation, Gas- nnd elektrische Leitungen anzulegen, Schienengleisc zu legen, Bestimmnngen
über die Art der Unterhaltnng (Pflasterung und dergl.) zn treffen, die Straßen den ortsstatuta-
rischcn Vorschriften zn unterwerfen, Fluchtlinien festzustellen und anderes »lehr. Es erwuchs
daraus für die Städte die Notwendigkeit,die Provinzialveiwaltmig für die Verwaltung und Unter¬
haltung dieser Straßen auszuschalten. Die jährliche Unterhaltungsrente spielte daneben nnr eine
untergeordnete Rolle und es ist deshalb auch über die Bemessung ihrer Höhe niemals eine
Schwierigkeit entstanden.

Wenn es darnach einer Anrufung des Oberverwaltuugsgerichts auch iu keinem Falle
bedürfte, so hat letzteres hiusichtlich einer anderen Provinz in dein Urteile vom 28. Januar 1882
(Band 8 Seite I) dahin entschieden,daß die Festsetzungder aus der Dotation ausznsondcrnden,
den Städten zn überweisendenUnterhaltungsrente eine endgültige ist und eine Erhöhung bei
wachsenden Unterhaltungskosten nicht beansprucht werden kann. In dem Urteil heißt es wörtlich:
„Die Ermittelung der künftig aufzuwendendenKosten bietet nun naturgemäß erhebliche Schwierig¬
keiten, da es völlig unübersehbar ist, wie die Verhältnisse, zumal wenn man eine weiter hinaus-
licgende Zukunft mit ius Auge faßt, demnächst sich gestaltenwerden. Deshalb bleibt nichts anderes
übrig, als zunächst und regelmäßig von den zur Zeit bestehenden Verhältnissen auszugehen; diese
allein gewahren einen sicheren Anhalt; hält man daran nicht fest, so gerät man notwendig in eine
Berechnung mit zum Teil ganz uugewisse», mehr oder minder willkürlichenFaktoren, deren Ver¬
wertung vou vornherein als nntunlich bezeichnet werden muß. Das Festhalte» an den Verhältnissen
der Gegenwart führt allerdings insofern zu einem unverkennbarenUebelstaude, als die Rente nach
drin Gesetze ein für allemal fixiert werden mnß und somit eine anderweite Festsetzung selbst dann
ausgeschlossenbleibt, wenn die Verhältnisse dergestalt eine Veränderung erfahren, daß die Rente
zweifellos mit den tatsächlichobwaltenden Zuständen nicht mehr im Einklang steht. Allein dem ist
nach Lage der Gesetzgebung nicht auszuweichen. Die Stadtgemeinde übernimmt mit den Chansseen
auf der einen Seite die Gefahr, daß ihre Last sich über das vorausgesetzteMaß steigern kann;
ihr würde auf der anderen Seite aber auch der Gewinn zugute kommen, wenn etwa die Last sich
später mindern sollte".

Daraus ergibt sich, daß die Städte, welche Staatsstraßen iu eigene Unterhaltung genommen
haben, auch bei veränderten Verhältnissen gegenüber dem Pruvinzialverbande keinen Rechtsanspruch
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auf Erhöhung der aus der Dotationsrente entnommenenUnterhaltuugsrcute haben. Die Rechts»
läge ist dieselbe, wie für den Proviuzialverband, der seinerseits dem Staat gegenüberebensowenig
einen Anspruch auf Erhöhung der nach den Unterhaltungskosten des Jahres 1873 berechneten
Dotation hat,

II.

Außer den Staatsstraße!, bestanden in der Rheinprovinz noch die Bezirksstraßen, deren
Verwaltung den Vezirksregierungcn Mag, Bezirksstraßeu waren die von den Gemeinden oder
Kreisen ausgebauten Kommuualstrnßen, die nach dem Gesetze von, 17. September 1822 und den
später mit Gesetzeskraftergangenen Regulativen als Bezirk?straßen ausdrücklichbezeichnet und als
solche in einem besonderen Verzeichnis aufgeführt waren. Zur Unterhaltung der Bezirksstraßen
wurden Zuschläge znr Staatsstcuer vou den an der Straße beteiligten Gemeinden erhoben. Aus
diesen Steuermitteln und dem Chansseegeld wurden Bezirksstraßenfondsfür die einzelnen Regierungs¬
bezirke und davon abgesondert für den Kreis Wetzlar gebildet. Durch das Regulativ vou 1855
wurde deu Bezirksstraßenfonds Korpurationsrecht verliehe». Die Regierungen haben dann in den
folgenden Jahren dnrch gleichlautendeVerträge mit deu betreffendenGemeinden für die Bezirks-
straßeufonds meist auch das Eigentnm der Bezirksstraßen erworben mit dem Vorbehalt, daß der
Vertrag hinfällig wurde, wenn die Straßeu die Eigenschaft als Bezirksstraßeu verlieren sollten.
Wurde durch den Staat nach Anhörung der Provinzialstände, jetzt durch Beschluß des Provinzial-
laudtags, für die Straßeu die Eigenschaft einer Bezirksstraße aufgehoben, so wurden sie wieder
Vizinalstrnßen und es trat dann das gewöhnliche Wcgebaurechtder Gemeiudcu wieder ein, soweit
ein Bedürfnis für den Fortbestand des Weges noch vorhanden war.

Nach H 19 des Dutatiunsgesctzesvom 8. Juli 1875 gingen die der Stnatsbauverwaltung
gegenüberden Bezirtsstraßen obliegenden Verpflichtungengleichfallsauf deu Provinzinlverband über.
Damit wurde die Verwaltung nnd Unterhaltung der rheinischen Bezirtsstraßen (4500 I«u) zu einer
Aufgabe des Proviuzialuerbnudes, Eine Vergütung in Gestalt einer Dotationsrente erhielt die
Provinz znr Erfüllung dieser Aufgabe nicht; die Kosten waren vielmehr wie bisher für Rechnung
der bestehcudeu Bezirtsstraßeufouds durch Zuschlägezu den Staatsstenern ans die an den Straßen
beteiligten Gemeinden umzulegen.

Die Provinz hatte nunmehr nach dem Dotationsgcfetzzwei Arten von Straßen in Ver¬
waltung und Unterhaltung:

1. Die früheren Staatsstraßen, zn deren Unterhaltung fie die Dotationsrente erhielt,
»nährenddie Mehrkosten durch Provinzialstenern nufzubriugen waren,

2. die Bezirksstraßeu, deren Unterhaltungskosten von den Velcgcnheitsgemeindeneinzu¬
ziehen wareu.

Diese verschiedene Art der Aufbringung der Mittel, die verschiedenartigeStmßennnter-
hnltnng und das Bestreben, alle Durchgangsstraßen zn vereinigen und in gleichen Zustand zu
bringen, führten zu dem Negnlativ vom 17. Januar 1876, betreffenddie Vereinigung der in der
Nheinpruviuz bestehenden Vezirksstraßenfunds und der Funds znr Unterhaltung der Staatsstraßen
zu einem Provinzialstmßenfonds. Darnach gingen die Bczirksstmßenfondsin den Provinzialstraßen-
fnuds auf und die Provinz übernahm mit Ausnahme der Wetzlarer Straßen die gesamtenBezirts¬
straßen als Provinzinlstraßen. Die Unterhaltung erfolgte jetzt nicht mehr für Rechnung der vor¬
herigen Vezirksstraßeufonds, sondern gleich den Staatsstraßen für Rechnung der Provinz aus dem
Provinzinlstraßcnfonds.
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Durch diese Maßregel hat die Provinz den Gemeinden die schwere Last der Unterhaltung
von 4500 Km Kommunlllstraßen abgenommen. In allen anderen Provinzen sind die Straßen
dieser Art nach wie vor Kreisstraßen gebliebenund von den Stadt- uud Landkreisen zu unterhalten.

Wie bei den Staatsstraßen, so trat bald der Wunsch größerer Gemeinden an den Tag,
auch auf den in ihrem Gebiete liegenden ehemaligen Bczirksstmßen Herren zn werden, um unge¬
hindert die Straßen fllr ihre besonderenZwecke benutzenzu können.

Die Provinz hat diesem Verlangen nachgegeben. Nach dem Vorgange bei den Staats¬
straßen sind mit leistungsfähigen, größeren Gemeiüden Abtretungsverträge über Vezi»ksstraße,iabge¬
schlossen nnd für die Unterhaltung fortlaufende Renten wie bei den Staatsstraßen gegeben worden.

Von vornherein ist hierbei der bedenkliche Schritt begangen worden, daß man bei der
Unterhaltungsabtretung der ehemalige»Bezirksstraßen eine fortlaufende Rente bewilligte. Bei den
Staatsstraßen konnte und mußte die Provinz eine Rente bewilligen, denn sie erhielt selbst für diese
Straßen eine staatliche Unterhaltungsrente, deren ratierlichcn Anteil sie den Städten übertragen
konnte und mußte.

Für die Bezirksstraßen hat die Provinz aber keine Dotation erhalten, sondern brachte die
Unterhaltungskostenaus eigenen Mitteln auf; sie hätte bei Abtretung von ehemaligen Bezirksstraßen
diese ohne Rente an die Gemeinde, von der sie als Kommunalstraße auf den Vezirksstraßenfouds
übernommenwar, auch wieder als Kommunalstraße zu eigenen Lasten zurückgeben müssen. Streng¬
genommen könnte man sogar sagen, daß die Gemeinden, die ihre Bezirksstraßen gegen Rente
zurückgenommen,weit besser stehen, als die Gemeinden, die gleichwertigeStraßen erbaut haben
aber nicht den Vorzug hatten, sie als Bezirksstraßen anerkannt zu sehen und später mit einer Rente
zurückzuerhalten.

Wie dem aber auch sei, jedenfalls muffen jetzt die Staatsstraßen und die ehemaligen
Bezirksstraßen als gleichgestelltbetrachtet werden. Wie bei den Staatsstraßen kann auch bei deu
Bezirksstraßen ans den im obenerwähnten Oberverwaltungsgerichts-Urteil angegebenen Gründen
ein Rechtsansprucheiner Gemeinde auf Erhöhung der Abfindungsrente nicht anerkannt weiden, bei
den Bezirksstraßenum so weniger, als die Gemeindenfeit der Uebernahme der Straßen bereits eine
durch eine Dotation für die Provinz nicht gedeckte, an um für sich rechtlich zweifelhafte Rente
beziehen.

In den Verträgen über die Abtretung der Verwaltung und Unterhaltung der Straßen ist
eine Kündigungnicht vorgesehen; die Städte hätten sich darauf auch uicht eingelaffeu. Lediglich zu ihrem
Nutzen, nicht im Interesse des Provinzinlverbandes erfolgte die Abtretung. Nur durch gegeufeitige
Vereinbarung könnte eine Aenderung der Verträge herbeigeführt werden.

III.

Es bedarf keiner näheren Ausführungen, daß unter deu jetzigen Verhältuisfen, bei der
Entwertung des Geldes, den hohen Arbeitslöhnen und den ins uugemesfenegestiegenen Mntcrial-
preifen die Straßenunterhaltmigskosten für die meisten Städte zu einer drückenden Last geworden
sind. Die Unterhaltungsrente von 741000 Mark für 77? Km den Städten zur Verwaltung
und Unterhaltung ttberwiesenerStraßen entspricht deu heutigen Verhältnissen zweifellos nicht mehr
und es ist deshalb begreiflich, daß der Wunsch auf Erhöhung der Unterhaltungsreuten ei» recht
dringender geworden ist. Dein steht indessengegenüber,daß der Provinzialverband sich in derselben
Notlage befindet. Die Kosten der Provinzialstraßenuntcrhaltung sind seit 1913 von 3 700 000 Mark
auf 33 000 000 Mark im Jahre 1920 gestiegen, ohne daß die Provinz auch nur deu geringsten
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Ausgleich in Gestalt einer höheren Dotationsrente für die Unterhaltung der früheren Staatsstraßen
erhielte. Es kann nicht der Billigkeit entsprechen,wenn durch Erhöhung der Unterhaltungsrenten
eine Last zu Gunsten der Städte auf die in gleicherWeise von der Not betroffeneProvinz über¬
tragen würde. Es muß dabei auch wiederholt betont werden, daß hinsichtlichder Bezirksstraßen
die Provinz durch das Regulativ von 1876 den Gemeindendie Unterhaltungslast freiwilligabgenommen
hat; diese Tatsache muß gegenüber dem Verlangen auf Erhöhung der Unterhaltungsrenten stets
mit in Rechnung gestellt werden. Wenn die Renten den heutigen Teuerungsveihältnissenangepaßt
werden sollten, so wäre es mit einer geringfügigen Erhöhung nicht getan. Mittel dafür sind
nicht vorhanden; die Steuern, die allein dafür herangezogenwerden könnten, sind für 1920 bereits
mit 57,48°/» belastet. Eine weitere Belastung zur Deckung der allgemeinen Provinzialausgaben
wird sich nicht umgehen lassen nnd es ließe sich nicht rechtfertigen, sie in noch höherem Maße in
Anspruch zu nehmen für Zwecke, denen eine rechtliche Verpflichtungder Proviuz nicht gegenübersteht.
Es sei hier noch erwähnt, daß die Entscheidungendes Reichsgerichtsüber Aufhebung oder Aenderung
von Verträgen wegen der geänderten Ieitvcrhältnifse sich nur auf das Gebiet von Handel und
Industrie beziehen; es handelt sich dabei um privatrechtliche üieferungsverträge,Mietverträge und dergl.
Für die auf öffentlichrechtlicher Grundlage beruhenden Verträge über die Abtretung von Ver¬
waltung und Unterhaltung von Provinzialstraßeu find diese Entscheidungennicht maßgebend. Es
kann darauf daher auch nicht ein Anspruch auf Erhöhung der Unterhaltungsrente gestützt werden.

Eine solche Erhöhung der aus der Dotation ausgesonderte« Unterhaltungsrente könnte
für die den Städten abgegebenen Staatsstraßen nur dann allenfalls in Erwägung gezogenwerden,
wenn der Staat seinerseits eine namhafte Erhöhung der Dotationsrente eintreten ließe. Ein
dahingehenderAntrag ist allerdings in Ausführung des von den, 59. Provinziallandtage in der
Sitzung vom 9. Dezember 1920 erteilten Auftrags bei der Staatsregierung gestellt worden. Ob
er Erfolg haben wird, muß dahingestellt bleiben. Auch, wenn es der Fall sein sollte, wäre indessen
eine Erhöhung der Unterhaltungsrenten schon aus technischen Gründen kaum durchführbar.

IV.

Bei eiuer evtl. Erhöhung der Rente werden sich ganz bedeutende Schwierigkeiteneinstellen:
Es entstehen dabei die Fragen:

1. Sollen alle Renten gleichmäßig erhöht werden?
Unter den abgetretenen Straßen befinden sich solche mit ganz geringem Verkehr, so daß

tatsächlich das Gras auf den Straßen wächst, und anderseits solche mit so gewaltigemVerkehr, daß,
ihre Unterhaltung nie zur Ruhe kommt. Es würde eine Ungerechtigkeit sein, wollte man die Rente
für beide Stmhenarten — für die verkehrslosensowie die verkehrsreichen— in gleicher Weise
erhöhen, obwohl die Unterhaltuug für die eine Art gleich Nnll ist und für die andere eine ganz
bedeutendeHöhe erreicht. Um gerecht vorzugehen, müßte eine Klassifizierung der Straßen nach
dem Verkehr stattfinden und danach die Erhöhnng der Rente berechnet werden. Nun tritt aber
der Fall oft eiu, daß eine bisher verkehrsarmeStraße in kurzer Zeit durch Aulage von Bahnhöfen
«der Fabriken ganz bedeutendenVerkehr erlangt, dagegen eine andere Strecke ihren Verkehr mit
der Zeit verliert Es müßte alfo in regelmäßigen Zeiträumen — vielleicht alle zwei Jahre —
eine neue Klassifizierung und eine neue Berechnung der Renten stattfinden. Jedenfalls ein sehr
umständlichesund auch unsicheresVerfahre», da die Feststelluug des Verkehrs sehr schwierig ist.
wenn sich brauchbare Unterlagen ergeben sollen. Eine gleichmäßige Erhöhnng entspricht nicht
der Billigkeit.
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2, Um welchen Betrag sollen die Renten erhöht werden?
Um einen Anhalt zu haben, um wieviel die Rente erhöht werden soll, ist jedenfalls von

jeder Gemeinde der Nachweis über die entstandenenUnterhaltungskostender übernommenenStraßen
erforderlich; jedoch nur in der Ausdehnung und der Weise, wie die Provinz die Unterhaltung bei
Nichtabtretung ausgeführt hätte Nun unterhält die Provinz die Straßen nur mit Rücksicht ans
den dnrchgehendenVerkehr, das heißt im Durchschnitt in einer 5 m breiten Fahrbahn, Die
Gemeinden dagegen haben in den meisten Fällen mit Rücksichtauf deu örtlichen Verkehr mich die
beiderseitigenStreifen (Bankette) neben der eigentlichenFahrbahn in gleicherWeise wie die Fahr¬
bahn befestigt und rechuen die Unterhaltungskostendieser Bankette mit zu den Unterhaltungskosten
der eigentlichen Fahrbahn Ferner stellen sie meist Bürgcrsteige mit Rinnen und anderen Anlagen
her, deren Unterhaltung gleichfalls zu deu Straßeutusteu geschlagen werden Durch diese Berück¬
sichtigungder örtlichenVerkehrsbedürfnisscsteigen die Unterhaltungskostender Städte natürlich ganz
gewaltig gegenüber den Beträgen, die die Provinz bei Nichtabtretnng der Straßen hätte tragen
müssen, nnd die bei einer Rentenberechnungnicht mit zu berücksichtigen sind.

Sodann ist noch ein anderer Punkt zu beachten, Von den von den Gemeinden aufzn-
wendenden Straßenuuterhaltuugskusten sind außer deu vorerwähnten Kosten für die Unterhaltung
der befestigte,, Bnutette, Bürgcrsteige usw auch die Unterhaltungskostendes Teils der 5 in breiten
Fahrbahn abzuziehen, auf dem Straßenbahugleisc, Gas- und Wasserleitungen, elektrische Kabel,
Entwässcruugskcmäleusw. liegen Die Unterhaltung des Gleisestreifens ist in ganzer Breite
zuzüglich eines beiderseits 0,50 in breiten Streifens von den Vahngcscllschafte»zn tragen Die
Unterhaltung der Straßenflächen über den verschiedenen Leitungen trägt zur Hälfte der Besitzer der
Leitungen In den größeren Städten ist aber heute die Straße fast in ihrer ganzen Ausdchnnng
von Straßcnbahncn, Leitungen usw. so in Anspruch genommen, daß kaum uoch ein Raun: frei ist.
Hierdurch würde sich die Unterhaltungslast für die Provinz aber ganz wesentlichreduzieren nnd
somit würde anch die Rente für den von der Provinz noch zn nntcrhalteuden Teil gleichfalls fich
wesentlich verringern.

Um eine brauchbare Berechnung der für die zu erhöhendeRente zn Grunde zu legenden
Straßcnfläche zu erhalten, müßte zunächstdie Lage der alteu Straßenfahrbahn in einem Plan fest¬
gestellt und die einzelnenGleife und Leitungen in den Plan eingezeichnetwerden. Nnn ist aber
in den meisten größeren Städten die Lage der alten Fahrbahn durch Verbrciteruugcu oder Ver¬
schiebungeninfolge Feststellung von Fluchtlinien nsw. meist so unklar, daß es schlechterdings kaum
möglich ist, genau die alte Lage wieder festzustellen, um die für die Reute in Betracht kommende
Fläche auszurechnenund die Rente selbst festzustellen.

Eine weitere Schwierigkeitliegt in der Vercchnungsart der Reuten. Die Reuteu setzen sich
aus folgenden Teilen zusammen:

1. den Kosten der in regelmäßigen Zeiträumen wiederkehrendengänzlichen Erneuerung der
Fahrbahn (eines Pflasters);

2. den Kosten der jährlichen kleinen Ausbesserungen.
Zu 1 kommt noch in Frage, in welchem Jahre nach der Uebergabe die erste Erneuerung

stattfinden muß. Es werden demnach 2 Kapitalien berechnet. Erstens ein Kapital, das alle
30 Jahre (um ein Beispiel anzuführen) mit Zinseszins die Kosten der neuen Pflasterung aufbringt.
Zweitens ein Kapital, dessen Zinsen die jährlichen Unterhaltungskostenaufbringt. Je nachdem nun
die Uebergabekurz vor oder nach einer Erneuerung stattfindet, berechnetfich das Kapital zu 1 zu
sehr verschiedenen Höhen. Ein Beispiel möge dies erläutern:
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Eine Straße in der Gemeinde ^, ist im Jahre 1910 neu gepflastert und es muß alle
30 Jahre das Pflaster erneuert werden. Die Erneuerungskostenbetragen 100000,— Mark, Im
Jahre 1911, also ein Jahr nach der Erneuerung, findet die Uebergabe statt. Die erste Ernenernng
hat somit im Jahre 1910 ->- 30 ^ 1940 stattzufinden. Es ist also ein Kapital zu berechnen,
das nach 29 Jahren und dann alle 30 Jahre mit Iinseszins 100 000— Mark abwirft. Das Kapital
beträgt 46 359,— Mark, In einer anderen Gemeinde L. hat die Uebernahme im Jahre 1909,
also ein Jahr vor der Erneuerung stattgefunden. In diesem Falle ist ein Kapital zu berechnen,
das nach einem Jahre nnd dann alle 30 Jahre den Betrag von 100000,— Mark abwirft. Dies
Kapital betragt 139 015— Mark. Im ersteren Falle beträgt die Rente bei 4°/«igem Zinsfuß
1854,- Mark, im zweiten Falle 556l — Mark. Es handelt sich in beiden Fällen nm Straßen
mit gleichem Verkehr. Das Kapital zn 2 ist in beiden Fällen gleich uud kann unberücksichtigt
bleiben. Soll nnn die Rente nach einem bestimmtenProzentsatz erhöht werden, so wird bei dein
vorstehendenBeispiel di> Gemeinde L. bedeutend besser gestellt sein wie die Gemeinde ^., obwohl
die Untcrhaltungslast für beide die gleiche ist, und die Rente würde keinesfalls nach Recht und
Billigkeit erhöht werden. Bei der gebräuchlichen Berechuuugsart der Reuten wird festgestellt, welche
Unterhaltungskosten einer Gemeinde vom Tage der Uebernahme der Straßen an erwachsen,nicht
aber, welche Kosten allgemein eine gleiche Straßenstreckeerfordert; die Kosten werden also individuell,
nicht generell berechnet.

Es muß deshaw als ausgeschlossen angesehen werden, die vermehrten Unterhaltungskosten
durch eine prozeutuale Erhöhung der alte» Rente zn decken.

^<ei einer Erhöhung der Rente würden Schwierigkeiten entgegenstehen,die sie fast zur
Unmöglichkeit machen, jedenfalls mühte dann eine ganz neue Berechnungder Unterhaltnngskostenfür
ede einzelne Straßenstreckestattfinden.

V
Es ist früher öfters darauf hingewiesenwurden, daß die Beträge für die Unterstützung des

Kreis- uud Gcmeindewegebaneswiederholt erhöht worden seien, während die Renten für die abge¬
tretenen Straßen auf demselben Standpunkte verharrten und daß für die Gemeindewegewesentlich
höhere Beträge aufgewendet würden als für die Renten. Die nachstehende Berechnung dürfte die
Unhaltbartelt'dieser Behauptung darlegen. In dem Haushaltsplan der Straßenverwaltnng für 1920
sind für Gcmeiudewegebauin der Anlage 0. vorgesehen1225 318- Mark. Von diesem Betrage
werden ans alten Dutationsmitteln gedeckt 350 000 Mark, aus neuen ^ 302 318 Mark und
23 000 Mark ans Zinsen, im Ganzen 675 318 Mark. Zieht man diese Summe von den,
obigen Gesamtbetrage uuu 1225 818 Mark ab, so bleibt der Betrag vou 550 000 Mark, der
durch Umlagen bezw, Steuern gedeckt werden muß.

Demgegenüber ergibt die Rente an die Städte folgende Zusammenstellung:
Nach dem Haushaltsplan für 1920 find aufzubringen für die gesamteStmßenuerwaltung

25687 600 durch Steuer bezw. Umlagen und 3 631000 Mark aus Dotationsmitteln. M ve,tem
somit eiu Verhältnis von 1 : 7 zwischen Dotatiunsmitteln und Mitteln ans Steuern PP,

Die Gesamtstraßementen betragen 74134b Mark. Zerlegt man ^ft Summe m dem
vorstehendenVerhältnis von 1 : 7, so werden gedeckt durch Dotatiou 92668 Mark uud durch
Steuer» 648 67? Mark. Vergleicht man diesen letzten Betrag mit dem vorstehenden für Gememde-
wegeban dnrch Steuern zu deckenden Betrag von 550 000 Mark, so ergibt sich, daß für die Reuteu
an Städte eiu Mehrbetrag von 98 677 Mark aus Steuern usw. gedeckt wird als für den
Gemeindewegebau.
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Es sind bis jetzt 777 Km Straßen an Städte usw. abgetreten mit einer Rente von
zusammen 74134b Mark.

Nach den eingelaufenenAnträgen wird eine Erhöhung der Renten auf das 10- bis 15 fache
gefordert. Es würde sich somit ein Betrag von 7,4—11,1 Millionen Mark, im Durchschnitt
9,3 Millionen Mark, ergeben. Zieht man hiervon die bereits im Haushaltsplan vorhandenen
741000 Mark ab, so würde noch der Betrag von 8 559 000 Mark in den Haushaltsplan
einzusetzen sein.

VI.

Aus den vorstehendenDarlegungen ergeben sich folgende Schlußfolgerungen:
s) Die Städte haben keinen Rechtsanspruchauf Erhöhung der Unteihaltungsienten.
d) Eine Erhöhung der Rente aus Billigkeitsgründen kann als begründet nicht anerkannt

weiden. Die Notlage der Provinz, die vielleichtnoch größer ist, als die mancherStädte,
läßt eine Mehrbelastung mit Ausgaben, für die keine Verpflichtungvorliegt, nicht zu.

Die Unterhaltungskostenfür die Pruvinzialstraßeu sind nm das Zehnfache gestiegen;
die Provinz muß sich trotzdem mit der im Gesetz von 1875 festgesetzten Dotationsrente
begnügen. Dasselbe werden die Städte für die Unterhaltnngsrente gelten lassen müssen.
Hinsichtlich der Bezirksstraßenbleibt außerdem die Tatsache bestehe», daß bei der Abtretuug
der Straßenstrecken an die Gemeinden für die Unterhaltungspflicht lediglich der frühere
Zustand wieder hergestellt ist, während für die Bezirksstraßen im übrigen die Provinz
den Gemeinden die Unterhaltungslast freiwillig abgenommenhat.

o) Einer Neuberechnungder Unterhaltungsrenten würden außerdem technische Schwierigkeiten
entgegenstehen,die eine gerechte Bemessung nahezu zur Unmöglichkeitmachen würden.
Der 58. Provinziallandtag hat sich bereits eingehend mit derselben Frage befaßt, und

er hat sich in Uebereinstimmungmit dem Vorschlagedes Provinzialausschussesund auf Antrag der
III. Fachkommission in der Plenarsitzuug vom 19. März 1918 gegen eine Erhöhung der Unter¬
haltungsrenten ausgesprochen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Provinziallandtag wolle beschließen,von einer Erhöhung der Straßenunterhaltnngs-
rcnten Abstand zu nehmen".

Düsseldorf, den 4. Mai 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 21.
(Drucksachen-Nr. 20.)

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirtschaftlichen Winterschulen
in Wipperfürth, Kreis Wipperfürth, und in Grevenbroich,Kreis Grevenbroich.

I. Der Kreis Wipperfürth hat den Antrag auf Errichtung einer 2. landwirtschaftlichen
Winterfchule in der Stadt Wipperfürth gestellt. Im Kreife ist bereits eine Winterschule,und zwar
in Lindlnr vorhanden. Dieser Ort ist aber vom Verkehr ziemlich abgeschlossen, besitzt keine Bahn¬
verbindung und ist deshalb, namentlich von den Einwohnern der Bürgermeistereiendes nördlichen
Teils des Kreises, schwer zu erreichen. Der Kreis legt deshalb großen Wert darauf, daß für
diefen Teil des Kreifes ciue besondereSchule, und zwar iu Wipperfürth errichtet wird. Da der
Kreistag die bediuguugsloscUebernahme der von der Landwirtschaftskammergestellten Erfordernisse
beschlossenhat, dürften der Errichtung der Schule Bedenken nicht eutgcgcustehen. Es wird großer
Wert darauf gelegt, daß die Schule möglichstbald eröffnet werden kann. Bis zur Vollendung
des Schulhausneubaues laßt es sich ermöglichen,die benötigten Räume in Wipperfürth zur Ver-
sUgung zu stellen. Für die Gestellung eines Versuchsgartens ist gleichfalls Sorge getragen. Der
Vorstand der Landwirtschaftskammerund das Zentralkuraturium für das landwirtschaftlicheWinter-
schulwesen haben sich mit der Errichtung der Schule einverstandenerklärt.

Der Provinzialansschuß trägt deshalb keine Bedenken, die Zustimmung zur Errichtung der
Schule iu Wipperfürth zu erbitten.

II. Ferner besteht im Kreise Grevenbroich der dringende Wnnsch auf Errichtung einer
landwirtschaftlichenWiuterschule. Die Schule soll in der Stadt Greveubroichuntergebrachtwerden.
Die dafür vorläufig in Ausficht genommenen Gebände pp. genügen nach den Feststellungen der
Landwirtschaftskammervollständig. Später soll ein Neubau errichtet werden, zu dem die erforder¬
lichen Vorarbeiten bereits in Angriff genommen find. Da der Kreis Grevenbroich, der in der
Hauptfache als rein laudwirtschaftlicherKreis angesehen werden kann, zu denjenigen Kreisen der
Nheinprovinz gehört, die bis jetzt noch keine Wiuterschule haben und dem in den letzten Iahreu
die Entsendung der Landwirtssöhne zu den benachbarten Winterschulen, insbesonderezu der land¬
wirtschaftlichenWiuterschule in Odenkirchen,zu deren Schulbezirk der Kreis Grevenbroichbis jetzt
gehört, infolge des starken Andranges zu diesen Schulen sehr erschwert worden ist, ist nach Ansicht
der Landwirtschaftskammcrdie Errichtung einer eigenen Winterfchuleim Kreise Grevenbroich dringend
notwendig. Das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheWinterschulwesen hat sich ebenfalls
mit der Errichtung der Schule einverstandenerklärt. Es dürften deshalb leine Bedenkenbestehen,
d« Errichtung der Schule zuzustimmen.

24*
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Der Provinzilllausschuß beehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle die Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschulen in
Wipperfttrth, Kreis Wipperfürth, und Grevenbroich, Kreis Grevenbroich, genehmigen.
Die erforderlichenPruvinzialzuschttssesind bereits in den Haushaltsplan der landwirt¬
schaftlichen Angelegenheitenfür 1921 eingestellt".

Düsseldorf, den 16. Inni 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 22.
Drucksachen-Nr. 21.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verlängerung des zwischen dem Provinzialverbande der Rheinproviuz und der
Landwirtschaftskammerder Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung

der landwirtschaftlichen Winterschulenabgeschlossenen Vertrages.

Mit Genehmigung des 42. Provinziallandtages ist am 26. März 1902 der beiliegende
Vertrag mit der Üandwirtschaftskammerbezüglichder Verwaltung und Unterhaltung der landwirt¬
schaftlichen Winterschulenauf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen worden.

Diese Frist hat am 1. April 1901 begonnen, der Vertrag lief demnach am 1. April 1911
ab. Da er sich bewährt und die Landwirtschaftskammersich dahin geäußert hatte, daß ihrerseits
gegen die Verlängerung des Vertrages keine Bedenken erhoben würden, auch keine Abänderungs¬
vorschlägegestellt waren, beantragte der Provinzialausschuß beim Proviuziallandtage, er möge ihu
ermächtige», den Vertrag auf die weitere Dauer von 10 Iahreu, vom 1. April 1911 an. zu
verlängern. Der 51. Provinziallandtag hat sich in der Plenarsitzung vom 9. März 1911 mit der
Verlängerung einverstandenerklärt.

Die letzterwähnten10 Jahre waren am 1. April 1921 abgelaufen. Die Landwirtschafts¬
kammer hat sich erneut mit der Verlängerung des Vertrages einverstandenerklärt. Die bisherigen
Bedingungen sollen bis auf folgende Aeuderungen beibehalten werden.

1. Der Zuschuß der Provinz, gemäß § 8 der beigefügtenSatzungen, soll von 2500 Mark
auf 5000 Mark für jede Schule erhöht werden.

Auf den Antrag der IV. Fachkommission hat der 59. Provinziallandtag bereits
in der Sitzung vom 9. Dezember 1920 beschlossen, der Provinzilllausschuß möge in
Erwägung ziehen, die Zuschüsseder Provinzialverwaltung für die landwirtschaftlichen
Winterschulenzu verdoppeln.
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2. Die Beiträge der Provinz an den Pensions-Hauöhaltsplau, gemäß ß 9 der Satzungen,
erhöhen sich infolge der anderweitigen Festsetzung der Gehälter. Zurzeit werden
110 521,50 Mark gezahlt anstatt früher 20 877 Mark.

3. Das Schulgeld (ß 13 der Satzungen) ist auf mindestens300 Mark für jedes Winter¬
semester zu erhöhen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach folgendenAntrag zu stellen:
„Der Proviuzmllandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen,den Vertrag mit der
Landwirtschaftskllmmerwegen der Verwaltung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen
Winterschuleu auf die fernere Daner von 10 Jahren, uom 1. April 1921 au, unter
Genehmigung der vorsteheudeuAbänderungen zu verlängern".

Düsseldorf, den 16. Iuui 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, vr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bertrag
zwischen dem Provinzialverband der Nheinproviuzuud der Landwirlschaftstammer der
Rheinprovinzwegen der Verwaltung nnd Unterhaltung der landwirtschaftlichenWinter-
schnleu vom 26. März 1902 und die Satzung für die Einrichtung und Verwaltung
des landwirtschaftlichen Wiuterschulweseus und Wanderlehitums in der Nhcinproviuz.

Zwischendem Provinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den Landeshauptmann
Geh. Obcrregierungsrnt Dr. Klein, handelnd auf Grund Bcfchlufscs des Proviuzialcmsschusscsuom
16. Iauuar 1901 uud des Provinziallnndtages vom 11. Februar 1901, einerseits uud

der Laudwirtschaftstammcr für die Rheinprovinz, vertreten durch den VorsitzendenOber-Präsidial-
rat a. D. Frhr. v. Schoilcmer, andererseits ist folgender Vertrag abgeschlossen worden.

Erstens.
Die Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz übernimmt die Verwaltung «"d Unter¬

haltung der landwirtschaftlichenWinterschulen sowie die Leitung des landwirtschaftlichenA5anoer-
lehrtums in der Rheinprvvinz nach Maßgabe der diesem Vertrage beigefügten, sowohl von oer
Landwirtschaftskammerwie der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz genehmigtenSatzungen.

Zweitens.
Die Provinzialverwaltung der Rheinprovinz verpflichtetsich zur Leistung der m den §§ 8

und 9 näher bezeichnetenBeiträge und Zahlungen von Ruhegehältern und Bezügen ür Hmter-
bliebenenversorgnng,während die etwaigen Mehrkosten der Winterschuleu, insoweit dieselben nicht
durch eigene Einnahmen oder Beiträge der Kreife gedeckt werden, zu Lasten der Landwirtschafts-
kannner bleiben.
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Drittens.
Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, welche am 1. April 1901 an

begonnen haben, mit der Maßgabe abgeschlossen, daß sowohl der Landwirtschaftstammer wie der
Provinzialuerwllltnng das Recht zusteht, denselbenjederzeit mit 3 jähriger Frist zu kündigen.

Düsseldorf und Bonn, den 26. März 1902.

Per FandesHauplmann Z>ie Landwirtschaftskammer
der Uyeinprovinz. für die Kheinprovinz.

(Der Vertrag ist auf Grund Beschlussesdes 51. Rheinischen Provinziallandtages vom
9. März 1911 auf weitere 10 Jahre vom 1. April 1911 ab verlängert worden.)

Satzungen
für die Einrichtungund Verwaltung des landwirtschaftlichen Winterschulwesens

und WanderlehrtumLin der Kheinprumnz.

Zweck und Einrichtung der Schulen.
8 i.

Die landwirtschaftlichenWinterschulenin organischerVerbindung mit dem Wcmderlehrtum
haben den Zweck, die landwirtschaftlicheBevölkerung mit den naturwissenschaftlichenund volkswirt¬
schaftlichen elementaren Grundlagen aller Zweige des landwirtschaftlichenGewerbes, sowie auch mit
den in Theorie und Praxis gemachtenFortschritten bekannt zu machen und damit zur allgemeinen
Ein- und Durchführung eines rationellen Wirtschaftsbetriebesanzuregen. Die sittliche und religiöse
Erziehung der Schüler soll zugleichGegenstand der Fürsorge sein.

§ 2.

Die landwirtschaftlichen Winterschulenunterstehender Landwirtschaftskammerfür die Rhein¬
provinz Sie werden anf Grund des § 14 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 von dem
Proviuzialverbande der Rheinprovinz unterstützt. Die Verwaltung der Schulen erfolgt durch die
Landwirtschaftskammerin Gemäßheit der folgenden Bestimmungen.

Organisation der Verwaltungder Winterschulen.
s 3.

Die Verwaltung wird geführt durch:
») den Vorstand der Landwirtschaftskammerund

K) das Zentralkuratorium für das landwiltfchaftlichcWinterschulwesenund Wander-
lehrtum.



Aulagen zu deu Sitzungsprotokollcn. Nr. 22. 191

Vorstand der Landwirtschaftskammer.

8 4.

Der Vorstand der Landwirtschaftskammerführt die laufenden Geschäfteder Winterschulen
und des Wanderlehrtums sowie diejenigen Geschäfte selbständig, bei denen durch diese Satzungen
die Mitwirkung anderer Organe nicht vorgesehenist, im übrigen nach den Bestimmungen dieser
Satzungen.

In dringenden Fällen ist der Vorstand befugt, auch in denjenigenAngelegenheitenVer¬
fügung zu treffen, zu deneu die Zustimmung des Zcntralkuratoriums erforderlich ist, jedoch vor¬
behaltlich nachträglicherMitteilung an das Kuratorium uud Geuehmigung durch dasselbe.

ZentraNuratorium.

s 5.
Das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheWinterschulwesenund Wanderlchrtum

besteht aus 7 Mitgliedern, nämlich:
dem Vorsitzendender Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz,
dein Vorsitzendendes Provinzialnnsfchufses,
dem Landeshlluvtmaun der Nheinprovinz,
dem Präsidenten des landwirtschaftlichenVereins für Nheinprcußen,
einem Vertreter der Landwirtschaftskammerund
zwei Vertretern der Provinzialverwaltung.

Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bezeichne».
Den Vorsitz im Ientralkurntorinm führt der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammer,in

seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende dieser Kammer, eventuell ein vom Zeutral¬
kuratorium in der Sitzung zu wählendes Mitglied.

Das Zeutralkuratorium tritt vierteljährlich einmal, sonst nach Bedürfnis oder cmf Antrag
des Landeshauptmanns zusammen. In eiligen Sachen ist schriftliche Abstimmung zulässig.

Das Kuratorium ist beschlußfähigbei Anwesenheitvon 4 Mitgliedern.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzendenbezw. des stellvertretendenVor¬

sitzenden den Ausschlag.
Der Direktor der landwirtschaftlichenHochschulezu Vonn-Popvelsdorf wird zn allen

Sitzungen des Zentralknratorinms eingeladen und hat beratende Stimme.
Der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammersowie der Landeshauptmann sind berechtigt,

andere Beamte zur Teilnahme an den Sitzungen des Zentralkuratoriums nach ihrem Ermesfen
zuzuziehen.

Der Dezernent für die landwirtschaftlichenAngelegenheitenbei der Provinzialverwaltung
und der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer nehmen an den Sitzungen mit beratender
Stimme teil.

Ueber die Sitzungen des Zentralkuratoriums wird von einem Beamten der Landwirtfchafts-
kammer ein Protokoll aufgenommen, das von dem Vorsitzendendes Zentralkuratoriums und dem
Landeshauptmann uuterzeichuetwird.

§ 6.

Das Zeutralkuratorium für das laudwirtschaftlicheWinterschulwesenund Wanderlehrtum
hat die Aufgabe, den Vorstand der Landwirtschaftskammerbei der Verwaltung des landwirtschaft¬
liche» Winterschulwescnsin allen wichtigenAngelegenheitenzu beraten und zu unterstützen.
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Insbesondere liegt demselbenob:
1. die Anfstellnng und Ausführung des Normallehrplcmes uud des Stoffverteilungsplanes;
2. die Einrichtung zweier aufsteigenderKlassen an Winterschulen;
3. die Feststellung der Dienstanweisungfiir die Direktoren und Wanderlehrer;
4. die Aufstellung des Normalbesoldnugsplanes der Direktoren und Wanderlehrer;
5. die Wahl der von dem Vorsitzendender Landwirtschaftstammerzn bernfendcnWinterschnl-

direktoren und Wanderlehrer, die Festsetzungund Abänderung der Anstelluugsbcdiugungen
für dieselben;

6. die Feststellung der Gehalts-, Neisckostenbezüge der Direktoren und Wanderlehrer inner¬
halb des Norinalbcsuldnngsplanes;

7. die Vcschluhfllsfuug über die vom Vorsitzendender Landwirtschaftstammer auszusprechendc
Entlassung der Winterschuldirektorenund Wanderlehrer mit oder ohne Pension;

8. die Feststellung der Pensionen und der Bezüge der Hinterbliebenen der Direktoren uud
Wanderlehrer;

9. die Vegntachtung der Haushaltspläne über das laudwirtfchaftlicheWiuterschulwesen;
10. die Entgegennahme nnd Prüfung der Nevisionsberichte;
11. die Erledigung sämtlicher Vorlagen des Vorsitzendender Landwirtschaftstammer und der

Proviuzialverwaltung.

Die Errichtung neuer Anstalten oder die Verlegung vorhandener Anstalten außerhalb des
Schulbezirks erfolgt dnrch Beschluß des Proviuziallaudtages uuter Zustimmung der Landwirt-
schllftskammer. Die Verlegung von Anstalten innerhalb des Schulbezirkcs erfolgt anf Beschluß
des Prouinzialausschussesebenfalls unter Zustimmung der Landwirtschaftstammer.

Die Feststellung des Normalbesoldungsplanes für die Winterschuldirettorenund Wander¬
lehrer unterliegt der Zustimmung des Proviuzialausschusses.

Finanzierung der Anstalten.

Die Provinz gewährt für jede Wiuterschuleeinen Zuschußvon 2500 Mark, welcher viertel¬
jährlich im voraus zu zahlen ist.

Die von der Provinzialverwaltnng bisher für einzelne Winterschulen gezahlten besonderen
Zuschüsse,und zwar für die Schulen zu Vullay, Simmeru, Wittlich, Saarburg, Hcrmeskeil mit
je 300 Mark, für die Schuleu zu Imgenbroich, Wissen und Neuerburg mit je 750 Mark, für
die Schnlen zu Hillesheim, Adeuau, Waldbroel mit je 900 Mark, mithin in Gesamthühe von
6450 Mark, werden anch ferner für die Dauer des Bestehens der betreffendenAnstalten an den
genannten Orten an die Kafse der Landwirtschaftstammer gezahlt.

Ruhegehalt.
8 9.

Die Provinz übernimmt ferner die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorguugder Direk¬
toren der landwirtschaftlichenWinterschulen sowie der Wanderlehrer einschließlichder Weinbau-
Wanderlehrernach Maßgabe der Vestimmnngen für die Provinzialbeamten. Die üblichen Beiträge
an den Pensionshaushaltsplan der Provinzialverwaltung, z. Zt. 15°/« der Durchfchnittsgehälter der
Direktoren und Wanderlehrer --- 20 877 Mark, übernimmt der Haushaltsplan über die Ver¬
waltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitender letzteren.
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Einrichtungen der Schulen.
§ 10,

Die Winterschulensind einklassig, in der Regel mit einer Marnnalstärke von 30 Schülern.
Der ganze Kursus umfaßt zwei Wiutersemester von Anfang November bis Ende März.

3- 11-
Wenn die besonderen Verhältnisseeines Wiutcrschnlbezirkcses erforderlicherscheinen lassen,

so kann auf Beschlußdes Zeutralkuratoriums mit Zustimmung des Proviuzialausfchusseseine Winter¬
schule mit zwei aufsteigendenKlassen errichtet werdeu.

s 12.

Die Aufnahme der Schüler bis zur Maximalstärke geschiehtvor Beginn des Semesters
durch den Direktor, welchem

1. das Zeugnis über die mit Erfolg geschehene Absoluieruug der Elementarschule;
2. die Geburtsurkunde, uach welcher der Aufzunehmende das 15. Lebensjahr übcrfchritten

haben muß;
3. das Attest der Ortsbehürde über den uubescholtcnen Lenmuud

bei der Anmeldung vorzulegen sind
Ausnahme von den vorstehendenAufnahmebedingungenkann von dem Direktor in beson¬

deren Fällen zugelassen werden, jedoch ist das Ortskuratorium hiervon jedesmal in der nächsten
Sitznng in Kenntnis zu setzen,

§ 13.
Das Schulgeld beträgt 30 Mark für das erste und 25 Mark für das zweite Semester

und ist spätestens 4 Wochen nach Beginn des Unterrichts an den Rcndantcn der Schule zu zahlen.
Das Ortskuratorium kann in einzelnen Ausnahmefällen, insbefondcre bei Schülern des zweiten
Semesters, das Schulgeld ermäßigen oder erlassen. Eine allgemeine Erhöhung oder Ermäßigung
kann nur durch Beschluß des Vorstandes der Landwirtschaftskammerim Einvernehmen mit dem
Zentmlkuratoiium erfolgen. ,

8 14.

Die Schüler haben sich der Schulordnung zu fügen.
Der zn erteilende Unterricht erstreckt sich auf die in dem Normallehrplan und Stoff¬

verteilungsplan für zwei WiuterfemesterfestgesetztenGegenstände, und darf über diefe Grenzen nicht
hinausgehen. Das Ortskuratorium kann nach Bedürfnis bestimmen, ob Religionsunterricht mit
1 bis 2 Stunden wöchentlich hinzutreten soll; in diesem Falle ist der nach Maßgabe der kirchlichen
Vestttumnugen einzurichtendeUnterricht für die Schüler der betreffendenKonfessionenobkaatonsch.

Am Schlüsse eines jeden Wintersemestersfindet eine öffentliche Prüfung der Schüler statt.
Dieselben erhalten nach Absolvierung des ganzen Kursus eiu Abgangszeugnis, welches vom Vor¬
sitzenden des Ortskuratoriums und dem Direktor der Schule zn unterzeichnenist.

Die Direktoren.

8 15.

Die Direktoren der landwirtschaftlichenWinterschulen und die Wanderlehrer sind Beamte
der Lllndwiltschafts.kammer.

2b
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s 16.

Für die Pensionierung der Direktoren und Wanderlehrer und die Versorgung der Hinter¬
bliebenen derselben finden die jeweils geltenden Bestimmungen der entsprechenden Reglements der
RheinischenProvinzialverwaltung mit den durch diesen Vertrag sich ergebendenAbänderungen ent¬
sprechende Anwendung.

s 17.
Die Bedingungen der Anstellung der Winterschuldircktorenund Wanderlehrer werden in

jedem einzelnen Falle besonders und innerhalb der Bestimmungendes Normalbesoldungsplanesfestgesetzt.
Die Tätigkeit der Direktoren und Wanderlehrer wird durch die Bestimmungen des An¬

stellungsvertrages uud durch die erlassenen oder zu erlassendenDienstvorschriftenbestimmt. Sie
sind verpflichtet,unentgeltlichdie von der Provinzialverwaltung durch Vermittelung des Vorsitzenden
der Landwirtschaftskammerihnen anfgetragenen Geschäfte zu erledigen. Im Falle Dienstreisen
hierfür erforderlich werden, erhalten sie Reisekostenund Tagegelder nach Maßgabe der für die
Beamten der Landwirtschaftskammergeltenden Bestimmungen.

s 18.
Die Direktoren sind die Leiter uud Vorsteher der Winterschulen und uuterstehen mit den

letzterenin bezug auf die Verwaltungsangelegenheitender Aufsichtder Ortskuratorien nach Maßgabe
der sür diese erlassenenGeschäftsordnung.

Im Falle einer Verhinderung, welche die Erteilung des Unterrichts unmöglich macht,
haben sie sofort dem Vorfitzendendes Ortskuraturiums Anzeige zu machen; dauert diefelbe vor¬
aussichtlichlänger als vier Tage, dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer.

Beschwerdengegen Anordnungen des Direktors werden bei dem Vorsitzendendes Orts-
knratoriums eingereichtund von diesem, soweit dasselbe die Beschwerden nicht direkt erledigen kann,
dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerzur Entfcheidungvorgelegt.

Die Ortsturatoritn.

s 19.
Die Ortsturatorien bestehen aus:

1. dem Landrat des Kreises, in welchem die Winterschuleihren Sitz hat;
2. dem Vertreter derjenigen Korporation, welche die Schulräume usw. stellt (in der Regel

der Ortsbürgermeister);
3. dem Direktor der betreffendenLokalabteilung des landwirtschaftlichenVereins oder, wenn

diefer ohnehin Mitglied des Kuratoriums ist, dem stellvertretendenDirektor-
4. einem von den Direktoren der Lokalabteilungdes Schulbezirks gewählten Mitgliede;
5. dem Direktor der Schule.

Das Kuratorium kann sich, wenn dies in Anbetrachtder örtlichen Verhältnisse im Interesse
der Schule liegt, um ein bis drei Mitglieder (der betreffendeReligwnslehrer) verstärken.

Der Landrat ist Vorsitzender; den Stellvertreter des Vorsitzendenwählt das Kuratorium
aus seiner Mitte. Der Stellvertreter sowie die übrigen Mitglieder außer dem Direktor der Schule
werden auf drei Jahre gewählt.

Der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammer,der Landeshauptmann und der Präsident des
landwirtschaftlichen Vereins oder die von denselben für den jedesmaligenFall zu ernennendenStell¬
vertreter sind berechtigt,den Sitzungen mit beschließender Stimme beizuwohnen..
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s 20.
Das Ortsturatorium tritt jährlich wenigstens einmal auf Einladung des Vorsitzendenzu¬

sammen. Sonst nach Bedürfnis oder auf Antrag des Vorsitzendender Landwirtschaftskammer.
Die Zusammenbernfung muß auf schriftlichen,den zu beratenden Gegenstand enthaltenden Antrag
zweier der im § 19 angegebenenPersonen stets erfolgen.

Beschlußfähigist dasselbebei Anwesenheit von drei Mitgliedern. Der mindestensdrei Tage
vor der Sitzung den sämtlichen Personen zuzusendenden Einladung ist eine Tagesordnung beizulegen.

Die Beschlüsse sind durch den von den Mitgliedern des Kuratoriums aus sich zu wählenden
Schriftführer in ein Protokollbuch einzutragen und von den Anwefendcnzu unterzeichnen,

s 21.
Das Kuratorium ernennt einen Rendanten, welcher nach Maßgabe des festgestellten Etats

und nach erfolgter Anweisung des Vorsitzendenalle Zahlungen zu leisten sowie die nach der Ordre
des Vorsitzendendes Kuratoriums zu vereinnahmendenBeträge einzuziehenhat.

Die an den Vorsitzendenzur Zahlungsanweisung gelangenden Rechnungen:c. sind von
dem Direktor in Beziehung auf ihre Nichtigkeit ordnungsmäßig zu bescheinigen,und wenn es sich
um Gegenständehandelt, die zu inventarisierensind, mit den Nummern des Inventars zu versehen.
Sofort nach dem Schlüsse des Rechnungsjahres hat der Rendant die belegte Rechnung über Ein¬
nahmen und Ausgaben der Schule aufzustellen und unter Beifügung des Etats dem Vorsitzenden
des Kurotoriums zur Weiterbeförderung an den Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerborzulegen.
Die Kasse der Landwirtschaftskammerleistet auf Anweisung des Vorsitzendender Landwirtschafts¬
kammer die erforderlichen Zuschüsse an die Schulkasse. Etwaige Bestände beim Abschluß der
Rechnung werden, falls deren Ablieferung an die Kasse der Landwirtschaftskammernicht verlangt
wird, von dem Rendanten als Vorschnß ans das neue Rechnungsjahr verbucht.

Der Direktor bezicht seiu Gehalt direkt aus der Kafse der Landwirtschaftskammer.

§ 22.
Das Ortskuratorinm hat

1. die im § 18 erwähnte Aufsicht nuszuübeu;
2. an den Vorsitzendender Landwirtschaftskammer,falls sich Mißstände ergeben, Bericht zu

erstatten;
3. im Falle der Verhinderung des Direktors über die vorläufig zu treffenden Maßnahmen

Beschluß zu fassen;
4. ebenso über die Erteilung des Religionsunterrichtes;
5. auf den Vorschlag des Direktors den Unterricht im Dcntschen, Rechnen, Feldmesscn,

Nivellieren und Zeichnen an Hilfslehrer innerhalb des Etats nach Maßgabe des fest¬
gestelltenStundenplanes zu übertragen;

6. die von dem Direktor zu erlassendenBekanntmachungenüber den Beginn des Unterrichts,
Zeit und Ort der Aufnahme neuer Schüler, den Lehrstoff, Wohnungs- und Verpfleguugs-
verhältuisse der Schüler festzusetzenund die öffentlichen Blätter für diefe Bekanntmachungen
zu bestimme»; ^« « -

7. den von dem Direktor zu entwerfendenBericht über die Schule am Schlüsse emes jeden
Kursus nebst Einladung zur Schlußprüfuug zu genehmigen;

8. in einzelnen Fällen das Schulgeld zu erlassen oder zu ermäßigen;
25"
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9. den von dem Direktor zu entwerfendenIahresetat der Schule für das folgendeEtatsjahr
bis znin 1. Oktober begutachtet dem Vorfitzendender Landwirtfchaftskannncreinzureichen;

10. fämtliche von dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer eingeforderten Berichte zu
erstatten oder zur Ausführung übertragene Beschlüsse zu vollziehen;

11. die richtige Erfüllung der in bezug auf Schulräume uud Direktorwohnuug eingegangenen
Verpflichtungen zu überwachen,

Ueberwachungsrechtdes Provinzialverliandcs.
3 23.

An der Überwachung der Verwaltung des Winterfchulwefens und Wanderlehrtums
nimmt die Provinzialverwaltnng, abgefehen von den in den vorliegendenSatzungen bereits beson-
ders aufgeführten Bestimmungen, in folgender Weise teil:

1. die Haushaltspläne der landwirtfchaftlichenWinterfchulen find vor Festsetzung durch die
Landwirtfchaftskammer dem Provinzialansschnsse zur Keuutmsnahme vorzulegen, damit
derselbe in der Lage ist, etwaige Bedenken bezüglich dieser Haushaltspläue geltend zu
machen;

2. die Rechnungsabschlüsseüber sämtliche Einnahmen und Ausgaben für das Wiuterschul-
wesen und Wanderlehrtum sind dem Landeshauptmann alljährlich mitzuteilen;

3. der Provinzialausschuß sowie der Landeshauptmann sind berechtigt, jederzeit selbst oder
durch Delegierte die Winterschulen,nach vorheriger Benachrichtigungdes Vorsitzendender
Landwirtschaftskammer,einer Besichtigung zu unterziehen;

4. die Provinzialvcrwaltung ist berechtigt, über alle Angelegenheitender Winterschulenund
des Wanderlehrtums von den Organen der LandwirtschaftskammcrAuskunft zu erbitten.

Anlage 23^
22.)

Bericht und Antrag
(Dn>cksllche»°Nr.22.)

des Proviuzialcmsschnsfes,

betreffend

Begutachtung des Entwurfs eines Gesetzes zur Abänderung des
Ruhrtalsperrengesetzesvom 5. Juni 1913.

Der Herr Landwirtschaftsministerhat durch Erlaß vom 9. März 1921 I 15 Ild 1926
die beigefügte Ermächtigung des Preußischen Staatsministeriums vom 11. März 1921, betreffend
Genehmigungzur Vorlage des Entwurfs eines Gcfetzes zur Abänderung des Ruhrtalsperrengesetzes
v°m 5 Juni 1913 (Ges.-Samml. S. 317), mit dem gleichfalls beigefügten Gesetzentwurf nebst
Begründung mit dem Ersuchen übersandt, den Entwurf dem Provinziallandtage zur Begutachtung
vorzulegen. Der Entwurf soll ferner dem Landtage der Provinz Westfalen zur Begutachtung vor-
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gelegt werden. Nach hier eingegangenerMitteilung ist dies bereits geschehen und hat letzterer dem
Entwürfe mit großer Mehrheit zugestimmt.

Die Prüfung des Gesetzentwurfeshat auch hier zu Bedenkenkeinen Anlaß gegeben. Der
Provinzilllausschußbeehrt sich daher folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:

„Prllvinzialllludtag wolle sich mit dem vorgelegten Gesetzentwurf einverstandenerklären".

Düsseldorf, den 17. Juni 1921.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Zu I L IIK 1926.
Abschrift.

Auf den Antrag vom 2. März 1921 ermächtigen wir den Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten, den anliegenden Entwurf eines Gesetzes

zur Abänderung des Ruhrtalsperreugesetzesvom 5, Juni 1913 (Gesetzsammlung
Seite 317)

nebst Begründung den Provinziallandtagen der Nheinprovinz nnd der Provinz Westfalen zur Begut¬
achtung vorzulegen.

Berlin, den 11. März 1921.

Pas preußische Slaatsnnnisterium.
gez. Braun, Fischbeck, Harnisch, am Zehnhoff, Oeser,

Stegerwald, Severing, Lüdemann,

^ An den
H«rn Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten,
8t. U, i. 1771

-ZUIL HK i74i. Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderungdes Ruhrtalsperrengesetzes vom 5. Juni 1913

(Gesetzsammlung Seite 317).

Artikel I.

Das Ruhrtalsperrengesetzvom 5. Juni 1913 (GesetzsammlungSeite 31?) wird, wie folgt,
geändert:

1. In § 4 Ziffer 7 werden a) hinter den Worten: „ihre Ermäßigung" die Worte „oder
Erhöhung" zugesetzt.
K) anstelle des ,.(§ 16)" gesetzt: (W 14, 14a und 16).
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2. In § 14 Absatz 1 werden hinter den Worten: „die Wasserentnehmerhaben" die Worte:
„unbeschadetder Vorschrift der ß§ 14«, und 15" zugesetzt.

3. In § 14 erhält der Absatz 2 folgende Fassung:
Für die Wassermeuge,welche die in einem der Jahre 189? bis 1902 entnommeneWasser¬

menge nicht übersteigt, kann die Satzung einen geringerenBeitragssatz, als für die darüber
hinaus entnommenen Mengen festsetze,, (ß 4 Ziffer 7). Auch für spätere Jahre
kann die Satzung Beitragssätze von verschiedener Höhe bestimmen, je nach den
Kosten, welche die im ß 2 genannten Anlagen zum Ersatz des schädlich entzogenen
Wassers verursacht haben.

Die Beitrage werden verschieden berechnet,je nachdemdas entnommeneWasser der Ruhr
oder ihren Nebenflüssendauernd entzogen oder zum Teil wieder zugeführt wird.

4. Als § 14a, wird folgende Vorschrift neu eingeschaltet:
Ist ein Recht zur Wasserentnahme auf Grund des Wassergesetzes vom 7. April 1913

(GesetzsammlungSeite 53) verliehen oder^ sichergestellt,fo ist für einen durch die Satzung zu
bestimmeudcu Teil der verliehenes, oder sichergestellten Wassermeugeder Beitrag auch dann zu zahle,,,
wenn die Entnahme unter diesem Teile bleibt oder eingestellt wird. Die Satzung bestimmt den
Zeitpunkt, von dem ab dieser Beitrag zu zahlen ist,

Ergibt sich bei Feststelluug der entnommenenWassermenge,daß ein Genosse mehr als die
verliehene oder sichergestellte Wassermeugeentnommen hat, so hat er einen durch die Satzung zu
bestimmendenAufschlag auf den Beitrag für die Mehrentuahme zu zahlen.

Genossen, deren Wasserentnahme eine durch die Satzung zu bestimmendeMenge über«
schreitet,sollen sich das Recht zur Entnahme nach den Bestimmungen des Wassergesetzes verleihen
oder sicherstellen lassen.

Diese Genossenhaben für ihre Wasserentnahme nach dem 1, Januar 1924 einen durch
die Satzung zn bestimmenden Aufschlagauf ihren Beitrag zu zahle», wenn das Recht der Wasser¬
entnahme nicht verliehen oder sichergestellt wird, es fei denn, daß die Entnahme von Waffer aus
der Ruhr auf der Strecke zwischen der Steinbrückebei Mülheim (Ruhr) und dem Rhein auf Grund
eines gemäß ß 49 Absatz 4 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 (GesetzsammlungSeite 53)
erhobenen Widerspruchs versagt wird.

Begründung.

Die Ruhr, deren Niederschlagsgebietrund 4500 qkiu mit (Ende 1910) 1080000
Einwohnern umfaßt, versorgt den größten Teil des rheinisch-westfalifchenIndustriegebietes mit
Wasser. Es ist daher wesentlich, daß eine genügende Wassermenge auch zur Zeit der größten Trocken¬
heit vorhanden ist. Dieses Ziel wird dnrch Talsperren erreicht, die von dem Ruhrtalsperrenvereiu
erbaut sind. In Anbetracht der großen Wichtigkeit dieses Unternehmens hat es das Ruhrtal¬
sperrengesetz vom 5. Juni 1913 (Gesetzsammlung Seite 317) zu eiuer Körperschaftdes öffentlichen
Rechtes erklärt und ihm die für eine dauernd gesicherte Stellung erforderlichenBefugnissebeigelegt.
Wegen der unsicheren Lage, in die die Industrie infolge des unglücklichenKriegsausganges geraten ist,
erschienen jene Befugnisse jedoch nicht ausreichend. Ihre Verstärkung ist daher geboten; sie soll
durch den vorliegendenGesetzentwurferreicht werden.
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Zu seinen Bestimmungen ist im einzelnen folgendes zu bemerken:
Zu Nr. 1. Der Zusatz ist lediglich eine Folge der unter Nr. 3 vorgesehenennencn

Fassung des 8 14 Absatz 2, sowie des unter Nr. 4 vorgesehenen neuen ß 14a.
Zu Nr. 2. Der Zusatz ist lediglich eine Folge des unter Nr. 4 vorgesehenen neuen § 14a.
Zu Nr. 3. Wahrend die in Satz 1 des § 14 Absatz 2 zugesetzten Worte: „als für die

darüber hinaus entnommenenMengen" nur zur Klarstellung dienen sollen, bringt der zweite Satz
eine materielle Aenderung, die dadurch veranlaßt ist, daß die Errichtung neuer Talsperren fortan
erheblich höhere Kosten verursachenwird, als früher. Visher dürfen, abgesehenvon einigen im
Gesetze festgelegtenVorzugsrechten, die Beitrage der Wafferentnehmer nicht verschieden berechnet
werden. Es erscheint aber nur gerecht, daß die Wafferentnehmer, durch die der Bau der neuen
Talsperre verursacht wird, mit Beitragsfätzcn herangezogen werden, die den erheblich gestiegenen
Ausführungskostenentsprechen.

Die Ersetzung des Wortes „und" durch „oder" in Satz 2 Absatz 2 des § 14 des Gesetzes
stellt klar, daß auch eine Wasserentnahme aus den Nebenflüssender Ruhr für die verschiedene
Berechnung der Beitrage bestimmendsein kann.

In Nr. 4. Durch die neue Vorschrift soll die finanzielle Leistungsfähigkeitdes Vereins
sichergestellt werden.

Zu Absatz 1. Es muß mit der Möglichkeiteines erheblichen Rückgangesin der Wasser¬
entnahme gerechnetwerden. Es kann mithin, da nach § 14 des Gesetzes die Wasserentnehmer
nach der Menge des von ihnen entnommenenWassers Beiträge zu entrichten haben, der Fall ein¬
treten, daß infolge Rückgangs der Beiträge der Verein nicht mehr die zur Erfüllung der ihm
obliegendenVerpflichtungenerforderlicheEinnahme erzielt. Zur Befchaffung der in folchem Falle
fehlenden Mittel die Beiträge allgemein zn erhöhen erscheint nicht dnrchführbnr, weil dann die
Werke, die ihren Bedarf nicht verringert haben, zu stark belastet würden. Es entspricht vielmehr
der Natnr der Sache, daß die Werke, für die Talsperren gebaut find, auch für die dadurchentstandenen
Kosten haftbar bleiben, felbst wenn ihre Wasserentnahmeerheblichzurückgeht. Nur hierdurch kann
dem Verein der dauernde Eingang der von ihm benötigten Geldmittel sichergestellt werden. Eine
ähnlicheVorschrift findet fich schon in § 15 des Gefetzes,wo bestimmt ist, daß, wenn ein Waffer¬
entnehmer aus einem anderen Flußgebiet als dem der Ruhr Wasser entnimmt und infolgedessen
seine Wasserentnahme aus dem Flußgebiet der Ruhr verringert oder einstellt, er trotzdem seinen
Beitrag in der ursprünglichen Höhe weiter zu zahlen hat. Die Bestimmung der Höhe des zu
zahlenden Mindestbeitrages kann unbedenklich der Satznng überlassenwerden.

Zu Absatz 2. Es muß damit gerechnet werden, daß ein Wasserabnehmer durch die
Verhältnisse gezwungen wird, bei der Wasserentnahme die ihm auf Grund der Verleihung oder
Sicherstellung zustehendeMenge zu überschreiten. Ihm in diesem Fall die Wasserentnahmezu
unterbinden wird vielleicht aus Rücksichten des öffentlichenWohls nicht angängig sein. Um zu
verhindern, daß derartige Ueberschreituugenohne Not vorgenommenwerden, sowie ferner um dem
Verein einen Ausgleich für die ihm durch folche unvorhergefehencnUeberschreituugenentstehenden
Schwierigkeitenschadlos zu halten, soll er berechtigt sein, für die Mehrentnahme einen besonderen
Aufschlagzu den Beiträgen festzusetzen.

Zu Absatz 3 und 4. Durch diese Vorschriften foll der Verleihungszwang für alle die¬
jenigen eingeführt werden, die Wasser aus der Ruhr oder ihren Nebenflüssenentnehmen wollen.
Es bestehen zurzeit noch eine ganze Anzahl polizeilicher Genehmigungen zur Wasserentnahme.
Bei ihrer Erteilung konnten nicht diejenigen Bedingungen gestellt werden, die zur Sicherung der
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finanziellen Leistungsfähigkeitdes Vereins nötig sind. Die Genehmigungen sind unter anderem
nicht an die Bedingung einer bestimmtenMindestleistunggeknüpft. Wegen der hieraus dem Verein
möglicherweise entstehenden. Gefahren ist das Erforderliche bereits zn Absatz 1 gesagt. Zwar sind
die Genehmigungender Regel nach widerruflichund stellen keine Rcchtstitel dar, so daß die Wasser¬
entnahme ohne weiteres polizeilich verboten werden könnte. Von der Anwendung dieses Mittels
muß aber Abstand genommen werden, weil es sich vielfach um alte Einrichtungen handelt, deren
Fortbestand ans praktischen Erwägungen nicht beeinträchtigtwerdeu darf. Ein anderes Mittel zur
Erzwingung der Verleihung als die polizeiliche Hinderung der Ausübung eines in Anspruch geuommeuen
Rechtes kennt das Wassergesetznicht. Kann somit zwar für die Zukunft die Wasserentnahme
ohne vorherige Verleihung gehindert werden, so fehlt es doch zurzeit an einem Mittel, durch das
der Verein sich gegen die von jenen nur polizeilich genehmigten Wasserentnehmerihm vielleicht
drohenden Gefahren sichern und sich außerdem den erforderlichenUeberblick über den Umfang der
an der Ruhr oder ihren Nebenflüssenbestehenden Rechte beschaffen könnte. Das kann nur dadurch
erreicht werden, daß die Wasserentnehmerangehalten werden, die beanspruchtenRechte durch Ver¬
leihung oder Sicherstellung klarstellenzu lassen. Im Verleihuugsverfahren können dann diejenigen
Auflagen gemacht werden, die sowohl im öffentlichen Interesse als im Interesse des Vereins geboten
erscheinen. Die Erfüllung der gestellten Bedingungen würde dabei in einer Weise sicherzustellen
sein, daß z. B. der Beliehene nicht etwa durch Verzicht auf sein Recht sich der eingegangenenVer¬
pflichtungenerledigen könnte.

Die Verleihung oder Sicherstellung soll nicht durch unmittelbaren Zwang, sondern dadurch
herbeigeführt werden, daß diejenigen, die ohne Verleihung oder Sicherstellung Wasser entnehmen,
mit erhöhten Beiträgen herangezogenwerden. Eine Ausnahme muß aber für den Fall zugelassen
werden, daß die beantragte Verleihung auf Grund des ß 49 des Wassergesetzes vom 7. April 1913
versagt wird, weil die Minister für Handel und Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten ihre Zustimmung
versagt haben. Denn in diesem Falle würde die Verleihung aus Gründen unmöglich gemacht, die
sich der Einwirkung der Antragsteller entziehen. Der Verleihungszwang soll auch uicht gegen alle
Wasserentnehmer,sondern nur gegen die größeren ausgeübt werden, wobei in Aussicht genommen ist,
Verbraucher, die unter 1 Million odm Wasser jährlich entnehmen, von ihm zu befreien. Dadurch,
daß Frist bis zum 1, Januar 1924 gesetzt ist, ist ausreichend Gelegenheit gegeben, vorher das
Verleihungs- oder Sicherstellungsverfahrendurchzuführen.
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Auszug
aus dem

Ruhrtalsperrengesetz vom 5. Juni 1913
nebst den jetzt vorgeschlagenen Aenderungen.
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Alte Fassung.

8 4.
Die Rechtsverhältnisseder Genossenschaft und ihrer Mitglieder richten sich, soweit sie nicht

in diesemGesetze geregelt sind, nach der Satzung, Diese muß Bestimmungenenthalten über:
1 den Sitz der Genossenschaft;
2. die Aufstellungund Führung des Verzeichnisses der Genossen;
3. die Festsetzung eines Einheitssatzesfür den Jahresbeitrag, der die Voraussetzungfür die

Teilnahme an der Genofsenschaftsversammlnngnnd für die Abgabeeiner Stimme in dieser
Versammlungbildet;

4. die Gegenstände,über die die Genossenschaftsversammluugzu beschließen hat, sowie die
Voraussetzungenuud die Form für die Zusammenberufuugder Genossenschaftsverfammlung
uud die Vertretung abwesenderMitglieder;

5. die Zusammensetzung,die Wahl und die Amtsdauer des Vorstandes, seine Befugnifse,seine
Einberufung und Veschlußfcifsuug, die Vertretung nach außen, die Form für den Ausweis
der Vorstandsmitgliederund die Beurkundungihrer Beschlüsse;

6. die Ermittlung der entnommenenWassermengeund des erzieltenKraftgewinnesder Tricb-
werksbesitzcr;

7. den Haushaltsplan und die genauerenGrundsätzefür die Höhe und Verteilung der Bei¬
träge sowie ihre Ermäßigung aus besonderenRücksichten (§ 16);

». die Unterverteilungder Beiträge zu der Ruhr-Reinhaltungsgenossenschaft;
9. die Amtsdauer der zu wählendenMitglieder des Nerufungsausschussesund ihrer Stell¬

vertreter (§ 29), die Einberufung und Beschlußfähigkeitdes Nerufungsausschussessowie
die Entschädigung,die den Mitgliedern zu gewährenist;

10. die Anlegung des Genossenschaftsvermögens;
11. die Form für die Bekanntmachungender Genofsenschaft;
12. die öffentlichenBlätter, in welche die Bekanntmachungenaufzunehmensind, die nach

dem Gesetze, der Satzung oder den Beschlüssender Genossenschaftsorganezu veröffent¬
lichensind;

13. die Form der im § 20 Abs. 1 Satz 1 und im § 23 Satz 1 vorgeschriebenenZustellung.

s 14.

Die Wasserentnehmerhaben nach der Menge des von ihnen entnommenenWassers Bei¬
träge zu entrichten.

Für die Wassermenge,welche die in einem der Jahre 1897 bis 1902 entnommeneHöchst¬
menge nicht übersteigt, kann die Satzung einen geringeren Beitragssatz festsetzen(§ 4 Nr. ?).
Die Beiträge werden verschieden berechnet,je nachdem das entnommeneWasserder Ruhr und ihren
Nebenflüssendauernd entzogenoder zum Teil wieder zugeführt wird.
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Neue Fassung.

s 4.
Die Rechtsvcrhältnifseder Genossenschaft und ihrer Mitglieder richten fich, soweit sie nicht

in diesemGesetze geregeltsind, nach der Satzung. Diese muß Bestimungenenthalten über:
1. den Sitz der Genossenschaft;
2. die Aufstellungund Führung des Verzeichnisses der Genossen;
3. die Festsetzungeines Ginheitssatzesfür den Jahresbeitrag, der die Voraussetzungfür die

Teilnahme an der Gcnosfenschaftsversammlungund für die Abgabe eiuer Stimme in dieser
Versammlungbildet;

4. die Gegenstände,über die die Genossenschaftsversammluugzu beschließe» hat, sowie die
Voraussetzungenund die Form für die Zusammenberufungder Genossenschnftsverfamm-
luug und die Vertretung abwesenderMitglieder;

5. die Zusammensetzung,die Wahl und die Amtsdauer des Vorstandes, seine Befuguifse,
seine Einberufung und Beschlußfassung,die Vertretung nach außen, die Form für den
Ausweis der Vorstcmdsmitgliederuud die Beurkunduugihrer Beschlüsse;

6. die Ermittlung der entnommenenWassermengeund des erzieltenKraftgewinnesder Trieb-
werksbefitzer;

7. den Haushaltsplan und die genauerenGrundsätzefür die Höhe und Verteilung der Bei¬
träge fowie ihre Ermäßigung oder Erhöhung aus besonderen Rücksichten(§§ 14, 14a, 16);

8, bis 13. unverändert.

8 14.
Die Wasserentnehmerhaben unbeschadet der Vorschrift der §§ 14a und 15 nach

der Menge des von ihnen entnommenenWassers Beiträge zu entrichten.
Für die Wassermenge,welche die in einem der Jahre 1897—1902 entnommeneWasscr-

menge nicht übersteigt, kann die Satzung einen geringeren Beitragssatz, als für die darüber
hinaus entnommenen Mengen festfetzen (§ 4 Ziffer 7). Auch für fpätere Jahre kann
die Satzung Beitragssätze von verschiedener Höhe bestimmen, je nach den Kosten,
welche die im § 2 genannten Anlagen zum Ersatze des schädlich entzogenen Wassers
verursacht haben.

Die Beiträge werden verschiedenberechnet,je nachdemdas entnommeneWasser der Ruhr
oder ihren Nebenflüssendauernd entzogenoder zum Teil wieder zugeführt wird.
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Alte Fassung.

8 15,
Wenn ein Wasserentnehmeraus einem anderen Flußgebiet als dem der Ruhr Wasser

entnimmt und infolgedessenseine Wasserentnahmeaus dem Fluhgebiet der Ruhr verringert oder
einstellt, so hat er als Beitrag denjenigenBetrag, der vor der Verringernng oder Einstellung
gezahlt werden mußte, weiter zu entrichten; Über den Betrag hinaus, der von ihm vor der Ver¬
ringerung oder Einstellungzu zahlen war, darf er nicht belastet werden. Diese Verpflichtungfällt
fort, sobald und insoweit die Beiträge der verbleibendenund der neu hinznkommeudenWasser-
entnehmer zusammen mit den übrigen Einnahmen ohne Veränderung des Beitragssatzes zur
Deckungder Lasten ausreichen, die die Genossenschaft zur Zeit der höchsten Wasserentnahmejenes
Wasserentnehmersübernommenhatte.

Solange ein Wasserentnehmernach Abs, 1 Beiträge an die Genossenschaftzu einrichten
hat, bleibt er Genosse.

s 16,

Die Beiträge einzelner Wasserentnehmerkönnen ermäßigt werden, wenn besondereVer¬
hältnisse oder Billigkeitsgründevorliegen. Der Beschluß unterliegt der Genehmigung der Auf¬
sichtsbehörde.
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Neue Fassung.

s 14a.
1. Ist ein Recht zur Wasserentnahmeauf Grund des Wafsergesetzesvom 7. April 1913

(Ges,-Samml. S. 53) verliehenoder sichergestellt,so ist für einen durch die Satzung zu
bestimmendenTeil der verliehenen oder sichergestelltenWassermengeder Beitrag auch
dann zu zahlen, wenn die Entnahme unter diesem Teile bleibt oder eingestellt wird. Die
Satzung bestimmtden Zeitpunkt, von dem ab dieserBeitrag zu zahlen ist.

2. Ergibt sich bei Feststellungder entnommenenWassermenge,daß ein Genossemehr als die
verliehene oder sichergestellteWassermengeentnommen hat, so hat er einen durch die
Satzung zu bestimmendenAufschlagauf den Beitrag für die Mehreinnahme zu zahlen,

3. Genossen, deren Wasserentnahmeeine durch die Satzung zu bestimmendeMenge über¬
schreitet,sollen sich das Recht zur Entnahme nach den Bestimmungendes Wafsergesetzes
verleihenoder sicherstellen lassen,

4. Diese Genossenhaben für ihre Wasserentnahmenach dem 1. Januar 1924 einen durch
die Satzung zu bestimmendenAufschlagauf ihren Beitrag zu zahlen, wenn das Recht
der Wasserentnahmenicht verliehenoder sichergestelltwird, es sei denn, daß die Ent¬
nahme von Wasser aus der Ruhr auf der Streckezwischen der Steinbrückebei Mülhcim
(Rnhr) und dem Rhein auf Grund eines gemäß § 49 Abs. 4 des Wassergesetzes vom
?. April 1913 (Ges.-Samml. S. 53) erhobenenWiderspruchsversagt wird.

s 15
unverändert.

8 16
unverändert.
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Anlage 24.
(Drucksachen-Nr, 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung der Viehseuchen-Entschüdigungssatzungfür die Rheinproviuz.

I. Unter der Maul- und Klauenseuche, die im letzten Jahre in besonders bösartiger Form
auftrat, haben vielfach auch die Ziegenbeständeerheblichgelitten und zahlreichsind Ziegen an der
Seuche gefallen. Das hatte einigen LandkreisenVeranlassung zu dem Antrage gegeben, die Ent-
schädigungsleistuugbei Maul- und Klauenseuchedurch eine Erweiterung der Viehseuchen-Entschädi-
gungssatzungfür die Rheinprovinz auch auf Ziegen auszudehnen.

Der erweiterte Provinzialausschuß, handelnd auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920
an Stelle des Provmziallcmdtags, hat sich in seiner Sitzung vom 16. September 1920 eingehend
mit der Frage befaßt und ist zu dem Beschluß gekommen,„von einer Ausdehnung der Viehseuchen-
Entschädigungssatz»««, zum Zweckeder Entschädigungsleistungfür Ziegen, die an Maul- und Klauen¬
seuche eingegangensind, Abstand zu nehmen". Der Provinzialansschuß glaubte an dem Grundsatze
festhalten zu müssen, daß die Versicherungdurch den Provinzialverband auf Großvieh zu beschränken
sei. Die Versicherungvon Kleinvieh, insbesondereder Ziegen, müsse als eine freiwillige den ört«
lichen Viehversicherungsvereinenoder den Kreisen überlassen bleiben, wobei letztere sich auch zu
mehreren zwecks Rückversicherung zusammenschließen könnten. Diese Art der Versicherung,bei der
keine Verwaltungskustcnentstehen,sei auch als billiger zu empfehlenund sie führe außerdemschneller
zur Entschädigungsleistung,als wenn durch Vermittelung der Behörden nach erfolgter Abschätzung
und nach Erstattung des amtstierärztlichenGutachtens der Provinzialverband in Anspruch genommen
werden müsse. Außerdemhabe die Ziegenzuchtnicht in allen Teilen der Provinz die gleiche Bedeu¬
tung erlangt und die Verhältnisse in den einzelnenKreisen seien ganz verschieden. Es sei deshalb
auch vollkommen zweifelhaft,ob die Besitzer der Ziegen mit einer Einführung der Zwangsversicherung
durch Erweiterung der Viehseuchen-Entschädigungssatzungund dem damit erwachsenden Zwang zur
Zahlung der vom Provinzialausschuß festzusetzenden Versicherungsbeiträgein ihrer Mehrheit einver¬
standen seien.

Auf Antrag der IV. Fachkommission,in der die Frage der Ziegenversicherungerneut zur
Sprache kam, hat der 59. RheinischeProvinziallandtag in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1920
den Beschluß gefaßt:

„Angesichts der großen Bedeutung, welche die Ziegenzuchtund Ziegenhaltung erlangt
haben, in Berücksichtigungferner der enormen Preissteigerung für Ziegen wird der
Provinzialausschuß gebeten, in nochmaligeErwägung zu nehmen, durch entsprechende
Abänderung der Viehseuchen-Entschädigungssatzung für die Rheinprovinz auch die Ziegen
hinsichtlich der Maul- und Klauenseuchein die Viehentschädigungeinzubeziehen,sowie
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die Entschädigungfür Kälber hinsichtlich der Maul- und Klauenseuche auf Kälber vom
15, Lebenstage ab auszudehnen und im gegebeneu Falle dem nächsten Provinzialland-
tage eine Vorlage auf dahinzielendeAbänderung der Viehseuchen-Tntschädigungssatzung
zu machen".

Auf Grund dieses Beschlusses haben eingehende Ermittelungen über die Zweckmäßigkeit der
Ziegenversicherungstattgefunden. Die Ermittelungen erstreckten sich besonders auf die Frage, ob
und wieweit die Ziegenbesitzer und Zuchtvereiueselbst die Einbeziehungder Ziegen in die mit jähr»
lichen Beitragsleistungenverknüpfte Zwangsversicherungwünschen, wie sie der Provinziallandtag nach
§ 23 Abs. 2 Ziffer 3 des Ausführungsgesetzeszum Viehseuchengesetzevom 25, Juli 1911 durch
Ausdehnung der Viehseuchen-Entschädigungssatzung beschließen kann.

Es liegen gutachtliche Aeußerungender Landwirtschaftskammerund des Rheinischen Baueru-
vereins, ferner der Regierungspräsidentenund der Saarregiernng vor, die auch die Stellungnahme
der Kreise wiedergeben. Daraus geht hervor, daß eine größere Anzahl von Kreisen und Ziegeuzucht-
verbänden sich gegen die Einführung der Iiegenversichernng bei Maul- und Klauenseucheausge¬
sprochenhat. Wo die Versicherung als erwünschtbezeichnet wird, soll ihre Einführung von der
Voraussetzungabhängig gemacht werden, daß die jährlichen Beiträge sich in bescheidenen Grenzen
halten und daß das Feststellungsverfahrenmöglichste Vereinfachungerfährt. Unter diesen Voraus¬
setzungen tritt auch die Landwirtschaftskammerfür die Versicherungein.

Was die Beiträge anbelangt, so werden sie gewiß nicht hoch sein, solange die Seuche nicht
auftritt. Kommt sie aber wieder, zumal in der bösartigen Form, wie es im Jahre 1920 der Fall
war, so weiden sie sehr stark in die Höhe schnellen und es läßt sich keine Gewähr dafür über¬
nehmen, ob sie dann nicht so hoch werden, daß sie von vielen Ziegenbesitzeru kaum aufzubringen
wären. Es kommendabei nicht allein die Entschädignngsleistungenfür die an der Seuche gefallenen
und die notgeschlachtetcu Ziegen in Betracht, sondern auch die Kosten der Feststellung der Seuche
und der Abschätzung. Der Kreistierarzt wird nicht in der Lage sein, die Feststellungund Abschätzung
von Amts wegen vorzunehmen,da er dann fchon kaum imstande sein wird, die nötigen Feststellungen
bei den an der Seuche ciugeheuden Rindviehstücken zu treffen. Es werocn also Tierärzte zugezogen
werden müssen, die entsprechende Kostenrechnungenausstellen. Die Feststelluugskostenwerden des¬
halb auch daun recht hohe sein, wenn man zur Vereinfachungdes Verfahrens von der Zuziehung
von Schiedsmännern bei der Abschätzung gauz Abstand nimmt.

Es ist freilich möglich und zu hoffen, daß die Seuche für lange Zeit erlifcht. Bei Ein¬
führung der Versicherungmüßten dessenungeachtet jährlich Beiträge zur Deckung der Verwaltungs-
kosten und zur Ansammlung eines Reservefunds erhoben werden. Abgesehen von der großen
Schwierigkeit,die gesamten Iiegcnbestände zu erfassen, die sich im letzten Jahre auf etwa 320000
Stück beliefen, würden zwar jetzt, wo die Besitzer noch vielfach unter dem Eindruckder Schädigungen
des letzten Jahres stehen, die Beiträge meist anstandslos gezahlt werden. Nach wenigen Jahren aber
würden die Beiträge jedenfalls als überflüssigeBelastung bei den fast durchweg gering bemittelten
Besitzern empfunden und es müßte damit gerechnetwerden, daß dann die Wiederaufhebungder
Zwnngsversicheruugbegehrt wird.

Es bleibt auch zweifelhaft, ob unter den Ziegenbesitzernüberall darüber völlige Klarheit
herrscht, daß es sich bei der Zwangsvcrsichenmgum eine Versicherungauf Gegenseitigkeit handelt
und daß alle entstehenden Kosten von den Iiegenbesitzern allein getragen werden müssen. Jeden¬
falls steht fest, daß vielfach die Ansicht bestand, für die Durchführung der Versicherung ständen dem
Provinzialverbande andere Mittel zur Verfügung. Vielfach wurde auch angenommen, daß die
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VersicherungrückwirkendeKraft haben würde und daß dann für die im Jahre 1920 eingegangenen
Tiere nachträglich noch Entschädigung gezahlt würde. Davon könnte natürlich keine Rede sein,
aber zweifellos würden manche Zuchtvereine, die sich für die Einführung der Versicherungausge¬
sprochen haben, zn einer anderen Entschließung gelangt sein, wenn sie das Aussichtslose ihrer
Erwartung erkannt hatten.

Zu diesen Erwägungen tritt noch etwas anderes hinzu. Der Hauptgrund, der den
Provinziallandtag auf Antrag der IV. Fachkommission, zu seinem Beschlusse vom 9. Dezember 1920
veranlaßte, war die damalige riesige Preissteigerung für Ziegen und die Besorgnis, daß infolgedessen
der Verlust zahlreicherZiegen durch Maul- und Klauenseucheohne die allgemeine Versicherungzn
einer schweren wirtschaftlichen Schädigung vieler Iiegenbesitzerführen könne. Seitdem haben fich aber
die Verhältnisse vollkommen verschoben. Der Preis guter Ziegen betrug damals rund 1000 Mark;
inzwischen ist er bereits ans 600 Mark und weniger gesunken. Die Preissenkung wird auch noch
weitere Fortschritte machen. Durch die Verordnung des Reichsministers für Ernährung und Land¬
wirtschaft vom 30. April 1921 (Ges.-Bl. S. 498) ist vom 1. Juni 1921 ab die Bewirtschaftung
von Speisefetten und Käse aufgehoben und die Milchbewirtschaftungeiner neuen Regelung unter¬
zogen. Außerdem ist vom 1. Juli 1921 ab die Einfuhr von Frischmilch,Magermilch und Molle
aus dem Ausland freigegeben. Damit ist der erste Schritt zum Abbau der Milchbewirtfchaftung
getan und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Wert der Ziegen dadurch erheblich beein¬
flußt weiden wird. Durch diese Entwickelungist dem Beschlusse des Provinziallaudtagcs die wesent¬
lichste Grundlage entzogen und es ist kaum anzunehmen, daß die IV. Fachkommission den Antrag
gestellt hätte, wenn sie die bevorstehende starke Senkung der Ziegenpreisehätte voraussehen können.

Bei der gesamten Sachlage läßt sich die Aufnahme der Ziegenversicheruugin die Vieh-
senchen-Entschädigungsslltzung nicht empfehlen. Die Versicherung der Ziegen, wie überhaupt des
Kleinviehs, muß auch fllr den Fall der Maul- und Klauenseuche den örtlichenVersicherungsvereinen
vorbehalten bleiben. Die dahin gehenden Erwägungen des erweiterten Proviuzialausschussesmüssen
nach wie vor fllr zutreffend erachtet werden und es wäre eine dankenswerteAufgabe der landwirt¬
schaftlichenVerbände, die Vildnng und Entwicklung solcher örtlichen Versicheruugsvereiuenach
Möglichkeitzu fördern. Daß diese bei tatkräftiger und zielsicherer Leitung auch großen Anforderungen
genügen können, zeigt die Tatsache, daß in einzelnen Kreisen auch bei dem schweren Seuchengange
des Jahres 1920 die Orts- oder Kreisvereine imstande waren, fllr den Verlust von Ziegen
erheblicheEntschädigungenzu gewähren.

II. In dem Beschlusse des 59. Provinziallandtags vom 9. Dezember 1920 ist neben der
Frage der Ziegcnvcrsicherungder Wunsch ausgesprochen,die Versicherungder Kälber gegeu Maul-
und Klauenseuchevom 15. Lebenslage ab eintreten zu lassen, während bis jetzt die Versicherung
erst bei einem Alter von mehr als 3 Monaten eintritt. Nach den gutachtlichenAeußerungen der
Sachverständigen steht dieser Ausdehnung der Versicherung kein Bedenken entgegen. Sie hat
allerdings zur Folge, daß alsdann die zwischen einem halben und drei Monaten alten Kälber bei
der Viehaufnahme zwecks Erhebung der Versicherungsbeiträgemitgezählt werden müssen. Die
Ausdehnung der Versicherung bedingt eine Aenderung des § 1 Ziffer 5 und des ß 13 Absatz 2
der Viehseuchen-Entschädiguugsslltzung.

III. Der 59. Provinziallandtag hat durch Beschluß vom 9. Dezember 1920 die Ent¬
schädigungim Falle von Maul- und Klauenseuchevon V» auf V» des Wertes der gefallenen
oder notgeschlachteten Rinder erhöht. In ß 3 Ziffer 1 sind versehentlich die Worte: „zwei Drittel"
stehen geblieben, ohne daß dadurch indessen Mißverständnisse hätten entstehen tonnen. Der
Wortlaut ist zu berichtigen.
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Die Satzungsänderungen bedürfen der Genehmigung der Herren Minister für Land-
wirtfchaft, Domänen und Forsten und des Innern.

Der Proviuzialausschuß beehrt sich danach zu bccmtragen:
„Der Proviuziallcmdtag wolle befchließen:

27 April
I. Die Viehfeuchen-Entschädigungsfatzungfür die Rheinprovinz vom ' ^— 1912 wird

wie folgt geändert: ' °

Alte Fassung: Neue Fassung:
8 1 Mer 5.

Vom Provinzialvcrbande wird Entschädigunggewährt:
5. für mehr als 3 Monate alte Rinder, 5. für mehr als 2 Wochen alte Kälber

die an Maul- und Klaucnfeuchegefallen sind. und Rinder, die an Maul- und Klauenseuche
gefallen sind.

§ 13 Absatz 2.
Der Landeshauptmann wird ferner er- Der Landeshauptmann wird ferner er¬

mächtigt, Entschädigung in Höhe von V» des mächtigt, Entschädigung in Höhe von V» des
Schätzungswertes für die mehr als 3 Monate Schätznngswertes für die mehr als 2 Wochen
alten, wegen Erkrankungan Maul- und Klauen- alten, wegen Erkrankungan Maul- und Klauen¬
seuche notgeschlachteten Rinder zu gewähren. seuche notgcschlachteten Kälber und Rinder zu

gewähren,
s 3 Ziffer 1.

Auf die Entschädigungsiud nnzurechncu:
I. Die aus Privatverträgen zahlbare '

Versicherungssummeund zwar bei Rotz zu drei Wie nebeusteheud unter Streichung der
Viertel, in den Fällen des ß 2 Nr. 2 zu vier Worte:
Fünftel bezw. zwei Drittel, im übrigen zur „bezw. zwei Drittel",
vollen Höhe.

II. Sollten die Herren Minister zur Genehmigung der Satzungsänderung unter I formelle
Aenderungen wünschen, so wird der Provinzinlansschuß ermächtigt, diese Aenderungen zu
beschließen.

Ill Von der Aufnahme der Iiegeuvcrsicherungbei Maul- und Klauenseuche in die Viehseuchcn-
Entschädiguugssatzungwird Abstand genommen."

Düsseldorf, den 16. Juni 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

2?
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Anlage 25.
(Drucksachen-Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Errichtung von Gedenkzeichenfür die im Kriege gefallenen Beamten, Angestellten,
Arbeiter und Zöglinge der Rheinischen Provinzialverwaltung.

Von den Beamten, Angestelltenund Arbeitern der RheinischenProvinzialverwaltung und
von den in den Provinzialanstalten untergebrachtenSchülern und Zöglingen sind etwa 200 im
Kriege gefallen, an Verwundungen gestorbenoder vermißt. Der Provinzialansschuß erachtet es als
eine Pflicht der Dankbarkeit, das Andenkenan die für das Vaterland Gestorbenendurch Errichtung
von Gedenkzeichen zu ehren.

Der Provinzialansschuß gestattet sich deshalb, die Schaffung derartiger Erinnerungszeichen
in Form von Gedenktafeln, kleinen Denksteinenoder dergleichenim Ständehaus sowie in den ein¬
zelnen Provinzialanstalten in Vorschlag zu bringen. Es kommen etwa 25 solcher Erinnerungszeichen
in Betracht, deren Herstellungskostensich auf etwa 70 000 Mark belausen.

Schon der 56. Provinziallandtag hatte sich grundsätzlichmit der Anbringung einer Er¬
innerungstafel im Ständehaus einverstanden erklärt. Damals war angenommen,daß die Namen
sämtlicher oben bezeichneten Personen auf einer Tafel vereinigt werden könnten, Die große Zahl
der Gefallenen verbietet dies.

Der Provinzialansschuß beehrt sich daher zu beantragen:
«Der Provinziallandtag wolle die Errichtung von Krieger-Erinnerungszeichenin Form
von Gedenktafelnund kleinen Erinnerungszeichenin sonstiger Form im Ständehaus und
in den Provinzialanstalten genehmigen und den Kostenbetrag von 70 000 Mark aus
dem Haupthaushaltsplan dafür bereitstellen".

Düsseldorf, den 4. Mai 1921.

Der Provinzialansschuß:

Dr. Adenauer. ^ ^tl Renvers,
Ersitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 26.
(Drucksachen'Nr. 2ö.)

Antrag
der

Kommission zur Vorberatung des Gesetzentwurfs
über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen.

(Anlage: Vorbericht des Landeshauptmanns zu diesem Gesetzentwurf.)

Der Provinziallandtag hält an dem in seiner 59. Tagung am 11. Dezember 1920
einstimmig gefaßten Beschlussefest, in dem der schleunigeErlaß eines Gesetzes, betreffend die
Erweiterung der Selbstverwaltungsangelegenheitenund Uebertragung von Anftragsangelegenheiten
für Preußen erwartet wird. Er bedauert aber lebhaft, daß der ihm zur Stellungnahme vorgelegte
Gesetzentwurfeine genügendeGrundlage für eine befriedigendeLosung dieser wichtigenFrage nicht
bietet. Das Versprechenaus Artikel 72 der Preußischen Verfassung muß eingelöst werden. Es
beweist jedoch der vorliegende Gesetzentwurf, daß es kaum möglich ist, die Erweiterung der
Selbständigkeitsrechteder Provinzen anders als im organischen Zusammenhange mit der übrigen
Verwaltungsrefurm in Preußen vorzunehmen.

Aus diesem Grunde kann zu der Frage der Uebertragung von Auftragsangelegen»
heilen bedauerlicherweise zurzeit überhaupt noch nicht Stellung genommenwerden, zumal auch nach
der finanziellen Seite hin eine Regelung vollkommenoffenbleibt.

Wenn auch diese Bedenken bezüglich der Uebertragung des Gesetzgebungsrechtes und
weiterer SelbstVerwaltungsangelegenheiten im Sinne der tz 2 bis 5 des Entwurfes weniger
erheblich sind, so läßt doch auch hier der Gesetzentwurf so viele Zweifel über Bedeutung und
Tragweite der übertragenen Rechte offen, und ist in der Abgrenzung des Provinzialrechtes fo wenig
klar und erschöpfend, daß er in der vorliegendenForm nicht zum Gesetze weiden kann.

Bei der Neubearbeitung der Vorlage wünscht der Provinziallandtag die Berücksichtigung
der in dem Vorberichte des Landeshauptmannes gegebenen Anregungen und Beanstandungen.

Der Provinziallandtag richtet an die Staatsverwaltung das dringende Verlangen auf
Vorlage der gesamten Gesetzentwürfe über die Preußische Verwaltungsrefurm und eines
Gesetzentwurfes,der in erschöpfender und organischzweckmäßiger Weise eine befriedigende Regelung
der Erweiterung der provinziellen Selbständigkeitsrechtebarstellt. Dabei muß dringend gefordert
werden, daß sofort eine Neuordnung der durch die Reichssteuergesetzgebung in ihren Grundlagen
erschütterten Finanzwirtschaft der Provinzen herbeigeführt wird, die diesen nicht nur die
Mittel zur Erfüllung ihrer bisherigen Aufgaben gewährleistet,sondern auch Deckung für die neu zu
übernehmendenLasten sichert.

Bis zu dieser Neuregelung empfiehlt der Provinziallandtag die Einführung von Beiräten.
Diese Beiräte sind von den Stellen, denen sie beigegebenwerden, in Verwaltungsangelegenheiten

2?*
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von allgemeiner Bedeutung zu hüreu. Jedoch erscheintes dem Provinziallandtag richtig, uur je
einen Beirat bei den Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten für sämtlicheVcrwaltungsgebiete
zu bestellen. Bei dieser Bestellung des einen Beirates für sämtliche Angelegenheiten ist eine
Vermehrung der Zahl seiner Mitglieder bis zu höchstens9 Mitgliedern erwünscht.

Düsseldorf, den 15. IM 1921.

Der Vorsitzende: Der Berichterstatter:
Dr. Adenauer. Dr. Iarres.

Der Landeshauptmann
der Rheinprovinz. Düsseldorf, den 10. Mai 1921.

Vorbericht
für die

Beratung über die Stellungnahme des Provinziallandtages zu dem Entwurf eines
Gesetzes über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen.

Die Entwicklungder Gesetzgebungauf dem Gebiete der Verfassung und Verwaltung in
Reich und Land hat den Einfluß der Provinzen auf den genannten Gebieten in weitgehenderund
bedeutsamer Weise erweitert.

Zunächst ist in der Neichsverfassungbestimmt, daß die Hälfte der Stimmen Preußens
im Reichsrat durch die Provinzen besetzt werden.

Sodann hat die Preußische Verfassung die Wahlen zum Staatsrat deck Provinzialland-
tagen übertragen und damit diesen einen erheblichen Einfluß auf die Verwaltung und die Gesetz¬
gebung in Preußen gegeben. Iu Verbindung damit steht die Aenderung des Wahlrechtes zum
Pruvinziallllndtage, der uicht mehr indirekt durch die Kreistage und die Stadtverordnetenversamm¬
lungen gewählt wird, sondern auf Grund desselbenallgemeinen, gleichen, direkten Wahlrechts wie
die Volksvertretungen in Reich und Land. Damit sind den Organen der Proviuzialverwaltuug
bei der Durchführung dieser Wahlen wichtige Aufgaben übertragen. Weiter ist in Artikel 86
bestimmt, daß die wichtigsten staatlichen Verwnltungspostcn in der Provinz — Oberpräsideut,
Regierungspräsidenten, Vorsitzendedes Provinzial-Schultollegiums und des Laudestulturamtcs —
im Einvernehmen mit dem Provinzialausschuß zu besetzen sind. Für gemischtsprachige Landesteile
kann durch Provinzialgesetzueben der deutschen eine andere Unterrichts- und Amtssprache zugelassen
weiden (Art. 73).

Alle diese Bestimmungen geben den Provinzen nur eine mittelbare Einwirkung auf die
Gesetzgebung und Verwaltung, sie haben zweifellos die Stellung der Provinzialverbände im Staats¬
leben sehr gestärkt, auf die Provinzialverwaltung felbst haben sie dagegen, abgesehenvon der Acn-
dernng des Wahlrechts, weniger Ginwirkung.
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In dieser Beziehung soll der Artikel 72 der Verfassung neue Verhältnisse schaffen.
Er lautet:

„Die Provinzen verwalten nach Maßgabe des Gesetzes durch ihre eigenen Organe:
a) selbständig die ihnen gesetzlich obliegenden oder freiwillig von ihnen übernommenen

eigenen Angelegenheiten(Selbstverwnltungsangelcgenheiten);
d) als ausführende Organe des Staates die ihnen übertragenen staatlichenAngelegen¬

heiten (Auftrngsangclegenhcitcn).
Das Gefetz wird deu Kreis der deu Provinzen überwicfcucu Sclbstverwaltuugsaugelegen-
heiten erweitern und ihnen Auftragsangelcgenheitcnübertragen".

Hinsichtlichdes in Absatz 2 dieses Artikels in Aussicht gestellten Gesetzeshat der Ver-
fassuugsausschußder verfassunggebenden Landcsuersammluugeine Entschließungangenommen, in der
die Stlllltsregiernng ersucht wird, mit tnulichstcr Beschleunigung eine Vorlage zu machen, durch
welche die Erweiteruug der au die Provinzen überwicseuenAufgaben und Befugnisse durchgeführt
wird. In gleichem Sinne hat der 59. Rheinische Provinziallandtag am 11. Dezember 1920
— Stenographischer Bericht Seite 171 — folgenden Beschluß einstimmig gefaßt:

„Durchdrungen von der tiefbegründeten Ueberzeugung, daß kein Zollbreit rheinischen
Bodens dem Vaterlaude entfremdet werden darf und in der auf langer Erfahrung
begründeten Erkenntnis von dem Segen der auf der Stein-Hardcuberg'schen Selbst-
verwaltnngsgesctzgebnngberuhenden Selbstverwaltung beschließt der 59. Provinzial¬
landtag: Nachdem das in Artikel 72 Absatz 2 in der Preußische« Verfassung vorge¬
sehene Gesetz, betreffend die Erweiterung der Selbstverwaltnugsaugelcgcuheiten uud
Uebertraguug von Auftragsangclegcnheiten, nicht gleichzeitig mit der Verfassung ver¬
abschiedetworden ist, wird der schleunigeErlaß eines solchen Gesetzes für Preußen
erwartet".

Durch Erlaß vom 1. Februar 1921 hat nunmehr der Minister des Innern den anliegenden
Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der Selbstäudigkeitsrcchteder Provinzen den neu-
gewählteu Provinziallandtagen znr Stellnngnahme vorlegen lassen. Der 60. Provinziallandtag hat
in seiner Sitzung vom 15. März 1921 eine Kommissionvon 21 Mitgliedern gewählt, die in Ver¬
bindung mit der Provinzialverwaltuug deu Entwurf prüfen und dem folgenden Provinziallandtag
Bericht erstatten solle. Auf Wunsch dieser Kommissionwird dieser Vorbericht erstattet.

Der Entwurf sieht die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen in dreifacher Inhalt des
Hinficht vor: Entwurf«.

I. Erweiterung der Selbstverwaltung und zwar
^. durch Verleihung der Befugnis, ans bestimmtenGebieten Provinzialgesetze zu erlassen

(8s Ibis 4);^
L. durch Uebertraguug weiterer Selbstverwaltungsangelegenhetten (tz »)-

II. Uebertraguug der bisher vom Oberpräsideuteu und deu Regierungspräsidenten
geführten Verwaltuug in bestimmten Staatsangelegenheiten (Auftragsange-
legenheiten) lM 6 und 7).

/ III. Einwirkung auf die staatliche Verwaltuug in den Provinzen
H.. durch die Bildung von Beiräten beim Provinzialschuttollegium und den Rcgierungs-

abteilungen für Kirchen- und Schulwesen (§ 8) und bei dem Oberpräsidenten und den
Regierungspräsidenten (§ 9);
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Ausgangspunkt
für die Stellung

nähme,

Charakter des
Eutwurss.

Fehlen der
Begründung.

I. Selbst¬
verwaltung.

H,, Gesetzgebungs-
befugnisse.

L. durch Aufrechterhaltung der Mitwirkung bei der Besetzungder wichtigsten staatlichen Ver¬
waltungsstellen (8 10).

Weiter ist daun in dem Entwurf die Regelung der Kostenfrage (§ 11), die Ueber-
weisnng von staatlichen Gebäuden und Grundstückeuau die Provinzen (§ 12) und die
Ueberullhwe von Staatsbeamten auf die Provinzen (§ 13) behandelt.

Es ist davon auszugehen, daß es sich jetzt nicht mehr um die Frage handelt, ob ein
Gesetz über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen erlassen werdeu soll oder nicht.
Diese Frage ist durch Artikel 72 der Verfassung entschieden,und der Provinziallandtag hat cmch
einstimmig dahin Stelluug genommen, daß er den schleunigen Erlaß eines solchen Gesetzeserwartet.
(Siehe oben,) Es handelt sich jetzt nur darum, zu der im Eutwurf vorgesehenen Art und Weise
der Lösung der AngelegenheitStelluug zu nehmen.

Ehe das geschieht, wird man sich über den Charakter des Entwurfs klar werden muffen.
Da ist festzustellen,daß in dem Entwurf nicht etwa die Meinungen und Absichten der Staats-
regieruug niedergelegt sind, die sie dem preußischenLandtag in einem verbindlichenGesetzentwurf
vorzulegen beabsichtigt. Der Minister des Innern bezeichnetin seinem obenerwähnten Erlaß den
Eutwurf vielmehr ausdrücklichals einen „vorläufigen", der eine festumrifseneGrundlage für die
gutachtlicheStellungnahme der neuen Provinziallandtage fowie für Erörterungen von der Presse
bilden soll. Lediglich zu diesem Zweck ist er also zusammengestellt. Soweit bekannt, handelt es
sich um einen Ausschnitt aus den Vorarbeiten des Staatstommissars für die Vorbereitung der
Verwaltungsreform.

Weiter ist darauf hinzuweisen, daß dem Entwurf keiuerlei Begründung bcigegeben ist.
Der mehrerwähnte Erlaß des Ministers des Innern beschränktsich ans eine kurze Wiedergabe des
Inhalts. Den Mitgliedern des Provinziallandtags wird nlfo zugemutet, zu eiuer nicht nur für
die Provinz, fundcrn auch für die Gestaltung der Staatsverwaltung so außerordentlich wichtigen
Maßnahme lediglich auf Grund eines knappen GesetzentwurfsStelluug zu nehmen. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß das Gesetz nicht nur in die Gestaltung der Staats- und der
Provinzialvcrwaltung und die Beziehungeu beider zu einander tief eingreift, sundern auch auf die
anderen Selbstverwaltungskörpernicht ohne erhebliche Rückwirkungbleiben wird. Dazu kommt, daß
die Neuregelung der gesamten Verwaltung durch die sogenannte Verwaltnngsreform und die Neu¬
gestaltung der Provinziell-, Kreis-, Städte- und Gemeindeordnnugcnin der Ausarbcituug begriffe»
find und dereu baldige Vorlage au deu Proviuziallaudtag zu erwarten ist. Für die Stellungnahme
für den hier vorliegenden Entwurf muß und wird in vielen Punkten von ausschlaggebender
Vcdcntuug sein, wie die einzelnen Bestimmungen sich in diese Neuordnungen einfügen sollen,
manche werden ohne Kenntnis der geplanten Neuordnung kaum verständlichsein. Diese Gesichts¬
punkte dürfen bei der Prüfung des Entwurfs nicht außer acht gelassenwerden.

Durch § 1 des Entwurfs foll deu Proviuzeu die Befugnis gegebenwerden,
„durch Provinzialgefetz auf den in 8 2 bezeichnetenGebieten für den' Umfang der
Provinz Vorschriften mit Gesetzeskraftzu erlassen".

Hierin würde zweifelloseine erhebliche Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen
liegen. Zurzeit kann die Provinz durch Beschluß des Provinziallandtags, der der landesherr¬
lichen Genehmigung — jetzt derjenigen des Staatsministeriums — bedarf, Provinzialstatute er¬
lassen, aber nur „über solche seine Verfassung betreffendenAngelegenheiten, hinsichtlichderen das
Gesetz auf statutarischeRegelung verweist oder keine ausdrücklichen Vorfchrifteu enthält"; auch darf
ein Provinzialstntnt den bestehendenGefetzen nicht widersprechen(ß§ 8, 34, 119 Absatz 1 der
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Provinzialordnung), es darf sich also nur um die Ergänzung der gesetzlichenBestimmungen über
die Verfassung des Provinzialverbandes handeln. Weiter kann die Provinz „Reglements über
besondere Einrichtungen des Provinzialverbandes" erlassen, zu denen die Genehmigung der zu¬
ständigen Minister erforderlich ist (§§ 8, 119 ff, der Provinzialordnung), es handelte sich also hier
nicht um Erlaß allgemeiner Rechtsnormen mit Gesetzeskraft,sondern um Verwaltungsnormen über
Verwaltung und Benutzung von Einrichtungen der Provinz. Eine Einwirkung auf die Gesetz¬
gebung ist der Provinz nur insofern gegeben, als der Provinziallandtag Gutachten abzugebenhat
„über diejenigen die Provinz betreffendenGesetzentwürfesowie sonstigeGegenstände, welche ihm zu
diesem Eude vou der Staatsregieruug überwiesenwerden" (§ 34 Ziffer 1 der Provinzialordnung),

Die der Pruviuz zugedachteBefugnis, durch ProviuzialgesetzeVorschriften mit Gesetzes¬
kraft zu erlassen, bedeutet also ein neues Recht, das noch dadurch bedeutungsvoller wird, daß ihr
für diejenigenAngelegenheiten, die sie durch Gesetz regeln kann, auch die volle Verwaltung über¬
tragen wird.

Die Gesetzgebungsbefugnisist nun keine unbeschränkte,sie ist vielmehr beschränkt
1. räumlich „auf den Umfang der Provinz".

Es ist anzunehmen, daß diese Worte lediglich diese Begrenzung bedeuten sollen, nicht aber,
daß jedes Proviuzialgesetzfür die ganze Provinz in gleicherWeise gelten soll. Besser wird
zugesetzt „oder für Teile derselben".

2. sachlich. Die Befugnis gilt nur für die durch Staatsgesetz bczcichuetenbesonderenAnge-
legeuheiteu — s. § 2 —,

3. im Verhältnis zur Reichs- und Staatsgesetzgebuug, Die erstere geht immer vor —
Artikel 13 der Reichsvcrfassuug:„Rcichsrecht bricht Landrecht" —. Für das Verhältnis zu
den Üandesgesetzen ist bestimmt, daß auf anderen Gebieten ergaugene Landesgesetze den Pro¬
vinzialgesetze» vorgehen, auf dem gleichen Gebiet bestehende Landcsgcsetze können dagegendurch
Proviuzialgesetzabgeändert werden. Dagegen sollen alle künftig ergehenden Laudesgeseheden
Vorrang haben, so daß jedes Proviuzialgesetzdurch Laudesgcsetz abgeändert werden kauu. In¬
soweit Provinzialgcsctzedem nicht entsprechen,„treten sie außer Kraft". Es fehlt aber im
Eutwurf eiue Bestimmung darüber, welche Stelle im Zweifclsfall festzustellen hat, ob ein
solcher Widerstreit besteht. Es muß hier eine Bestimmung eingefügt werden, die Artikel 13
Absatz 2 der Reichsverfafsung entspricht, wo es heißt: „Bestehen Zweifel oder Meinungs¬
verschiedenheiten darüber, ob eine landesrechtlicheVorschrift mit dem Reichsrecht vereinbar
ist, so kann die zuständige Reichs- oder Laudesbehördenach näherer Vorschrift eines Reichs¬
gesetzes die Entscheidungeines obersten Gerichtshofes des Reiches anrufen". Dnrch das Ge¬
setz vom 8. April 1920 ist das Reichsgericht für zuständig erklärt. Für Preußen würde
das Obervenvaltungsgericht genommen werden können.

4. Eine Beschränkungliegt anscheinendauch in Absatz 4 des § 1, wo es heißt: „Rechte und
Pflichten, die durch Proviuzialgesetzbegründet werden, müssen nach festen gleichmäßigen Normen
bemessen werden". Wenn diese Bestimmung den Sinn haben soll, daß Provinzialgesetze
gleichmäßigfür die ganze Provinz gelten müssen, so kann sie nicht gebilligt werden, denn auf
manchen Gebieten wird man für die einzelnen Gegenden der Provinz verschiedene Bestim¬
mungen treffen müssen. I. B. würden im Wegerecht andere Normen für die Niederung in
Betracht kommen als für die gebirgigen Teile. Der Satz fällt besser fort.

5. Eine sehr weitgehendeBeschränkung der Gesetzgebungsbefugnis,sieht § 3 vor. Der Erlaß
von Provinzialgesetze« soll „nach den für den Erlaß von Provinzialstatuten vorgesehenen

Umfang der
Gesctzgebungs-

befugnis.

Form der
Gesetzgebung.
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Bestimmungen" erfolgen, demnach würde zu jedem vom Provinziallandtag beschlossenen
Provinzialgesetz die Genehmigung des Staatsministerinms erforderlich sein. Eine solche
Regelung würde die den Provinzen zugedachte Selbständigkeitwieder anfheben, denn sie wären
bei der Gesetzgebungvom Staatsministerium abhängig. Diesem dagegen würden Befugnisse
zugewiesen, welche ihm nach der Verfassung nicht zukommen, denn eine entscheidende Mit¬
wirkung des Staatsministeriums bei der Gesetzgebung ist nirgendwovorgesehen;es ist nicht zu¬
lässig, sie auf dem Umwege auf die Provinzen einzuführen. Die Genehmigung muß also
fortfallen, es genügt die Nachprüfung, ob das Provinzialgesetz sich innerhalb der den Pro¬
vinzen gegebenen Befugnisse hält und nach Maßgabe des § 1 zu den Landes- und Reichs¬
gesetzen in Einklang steht, zumal es ja der Landesgesetzgebungunbenommen bleibt, jedes
Provinzialgesetzabzuändern. Das konnte in der Weise geschehen, daß dem Staatsministerium
das Recht gegeben wird, innerhalb einer bestimmtenFrist Einspruch gegen das vom Provinzial¬
landtag beschlosseneGesetz zu erheben. § 3 würde dann etwa zu lauten haben:

„Ueber die Provinzialgesetzc beschließt der Provinziallandtag nach Maßgabe der Provinzial-
ordnung und dieses Gesetzes.

Jedes vom Provinziallandtag beschlosseneGesetz ist alsbald vom Landeshauptmann
dein Staatsministerium vorzulegen, welches es innerhalb 4 Wochen beanstanden kann.
Die Beanstandung kann nur darauf gestützt werden, daß die den Provinzen gesetzlich
zustehendenBefugnisse überschritten sind, oder daß ein Neichsgesetz oder ein auf einem
anderen Gebiet ergangenes Landesgesctz verletzt sind.

Im Falle der Beanstandung kann der Provinzialmisschußinnerhalb 4 Wochen die
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes (oder einer anderen noch zu schaffenden
geeignetenStelle) anrufen.

Erfolgt innerhalb der angegebenenFrist keine Beanstandung oder ist die erfolgte
Beanstandung vom Obcrverwaltnngsgerichtals unwirksamerachtet, so ist das Provinzial¬
gesetz vom Vorsitzenden des Provinzialausschnssesnnd dem Landeshauptmannin der Preußi¬
schen Gesetzsammlungzn verkünden. Die Verkündung soll binnen Monatsfrist erfolgen.

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, tritt es mit dem vierzehntenTage nach
Ausgabe des die Verkündnng enthaltenden Stückes der Gesetzsammlnngin Kraft".

In der vorstehendvorgcfchlagcnen Fassung ist auch die vom Entwurf nicht geregelteFrage
der Verkündung und des Inkrafttretens der Provinzialgesetzcbehandelt, nnd zwar im wesentlichen
in Anlehnung an Artikel 60 und 61 der Verfassung. Es scheint zweckmäßig, die Provinzialgesetzc
nicht wie es nach der Provinzialordnnng der Fall sein würde, in den Amtsblättern zu veröffent¬
lichen, sondern in der Preußischen Gesetzsammlung,damit dort alle Gesetze zu finden sind,

s 4. Gegen die in § 4 enthaltenen Bestimmungen sind Bedenkennicht zu erheben.
Die der Provin- Hinsichtlichder im ß 2 des Entwurfs für die Regelung dnrch Provinzialgesetzvorgesehenen
umerttegm? ""^lnen Angelegenheitenist folgendes zu fagen:

Angelegenheiten.

1- «usführungs- 1, Der Provinzialgesetzgebungsollen unterliegen: „Ausführungsvorschriften zu Stants-
oiMif en. ^tM^ soweit in diesen nichts anderes bestimmt ist, sowie zu Neichsgcsetzcn,soweit der Erlaß

solcher Vorschriftenden Provinzen lnndesrechtlichübertragen ist". Ob die Bestimmung eine größere
Bedeutung haben wird, läßt sich nicht sagen, es hängt eben davon ab, ob in den Gesetzen nicht
besondere Ausführungsorgane.benannt werden. Zu beachteuist aber auch, daß nach Artikel 1b der
Verfassung das Staatsministerium die Verordnungen zur Ausführung der Gesetze erläßt, soweit das
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Gesetz diese Aufgabe nicht einzelnen Staatsministern zuweist. Es wird nötig sein, festzustellen,in
welchem Verhältnis die Provinzialgesetzezu dieser Verordnung stehen sollen, oder ob nicht hier gar
«ine Aenderung der Verfassung vorliegt.

Weiter sollen der ProvinzialgesetzgebungAngelegenheiten unterliegen, deren besondere 2. Besondere
Regelung für die einzelnen Provinzen zweckmäßigist. Die Bestimmung darüber, bei welchen Angelegenheiten.
Angelegenheitendies zutrifft, soll durch Landesgcsetzcrfolgeu. Der Entwurf sieht folgende Ange¬
legenheitenvor.

Daß das Wegerecht fich zur provinziellen Regelung besonders eignet, ergibt sich schon x. Wegerecht,
daraus, daß im Wegcweseuschon jetzt eine der wichtigstenAufgaben der provinziellen Selbstver¬
waltung liegt. Das Wcgerccht ist Zurzeit nicht etwa einheitlichfür den ganzen Staat geregelt, es
besteht vielmehr in den meisten Provinzen ans einer Reihe von einzelnen für bestimmte Bezirke
geltenden Gesetzen, Verordnnngen usw.; so kommen für die Rheinprovinz noch 19 verschiedene
Wegerechtssysteme in Betracht, die bis 1554 zurückgehen. Das Bestreben, ein einheitlichesprovin¬
zielles Wegerecht zn schaffen, ist, abgesehenvon den neuen Provinzen, wo es schon vor der Ein¬
verleibung iu Preußen bestand, nur iu einzeluen Provinzen von Erfolg gewesen (Westpreußen,
Sachseu, Poseu). Der Erlaß einer Wcgeordnung für die Rheinprouinz ist oft erörtert worden,
bisher aber noch nicht gelungen. Der Uebcrtraguug der Regelung des Wegerechts auf die Provinz
wird man also zustimmen können. Es wird aber klargestellt werden müssen, was unter Wcgerecht
Zu vcrsteheu ist, nur die Regelung der Wegepflicht, d. h. der Pflicht zum Bau und zur Unter¬
haltung von Wegen, oder auch die Wegcpolizei, und wenn ja, in welchemUmfange nur die
Wcgebaupulizei oder auch die Verkehrspolizei, Weiter fragt es fich, ob auch die Frage der
Vorausleistungen zum Wegebau darunter fallen sollen.

Das Feld- und Forstpulizeirechtist durch das Laudesgesctz vom 1. April 1880 einheitlich L. Feld« und
für den ganzen Staat geregelt. Neben den Bestimmungen über die Bestrafung von Feld- und Forstpolizeirecht,
Forstfrcvcln enthält es solche über Feld- und Forsthüter sowie über die Verpflichtungdes Schuldigen
zur Leistung von Entschädigung bei Entwendungen, bei Wcidcfrevelu sowie beim Ucbertreten von
Tieren auf fremde Grundstücke. Hier kann die Bcrttckfichtiguug provinzieller Unterschiedewohl in
Betracht kommen.

Diese Interessengemeinschaftenbestehen seit langer Zeit, es handelt sich um die gemein- c-. Das Recht der
schaftlicheNutzung von Gruudstückeu, Für die Rhcinproviuz kommen namentlich, die Gehöfer- '""^ ""^ !°^
schaften im Rcgieruugsbezirk Trier uud die Haubcrgsgeuosseuschaftcuim Wcstcrwald. Kreis Alten- "AAe>c?"
Archen, in Betracht. Für letztere gilt die Hanbergsurdnung, (Haubergsordnung für den Kreis O^^mschaft.
Alteukircheuvon: 9. April 1890.) Nach ß 12 ist der Zweck der Haubergschaftdie Erziehnng von
Niederwald, vornehmlichEichenschälwnld. Diese Gemeinschaftenentsprechen vielfach nicht mehr den
heutigen Wirtschaftsvcrhältnisseu, es sind auch vielfach Versuche zu eiuer Aenderung der Ordnung
gemacht wurden, die aber durchwegau der Schwierigkeit der Verhältnisse gescheitertsind. Seiner
Natur nach eignet sich dieser Gegenstand zur Regelung durch die Provinzialgesetzgebung,bcdenlllch
ist nur, daß auch Forstwirtschaft in Betracht kommt, die Provinz aber keine Forstverwaltuug hat;
die Einrichtung einer solchen nur wegeu dieses Gegenstandes würde kaum angängig sein, weil er
einen Beamten nicht voll beschäftigenwürde. Es wird aber möglich sein, durch nebenamtliche
Tätigkeit eines Staats- oder Gemeindeforstbeamten oder Heranziehung der Forstabteilung der
Landwirtschaftskammerdiese Schwierigkeitzu beheben.«

Für die Bauerngüter hat sich namentlich in Nurddeutschlandund in der Nachbnrproviuzv. Das Erbrecht
Westfalen ein befonderes Erbrecht, das sogenannte Anerbenrecht, entwickelt,das der übermäßigenbäuerlicher Grund.

28
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Zersplitterung und Verschuldungdes Grundbesitzes entgegen wirken soll. Das Ginführungsgesetz
znm Bürgerlichen Gesetzbuchhat in Art, 64 dieses landesrechtliche Anerbenrecht in Ansehung
landwirtschaftlicherund forstwirtschaftlicherGrundstückenebst deren Zubehör cmfrcchterhalteu. Da
das Erbrecht den wirtschaftlichenVerhältnissen der einzelnen Gegenden angepaßt werden muß, ist
es für die Regelung dnrch Provinzialgcsetzgebungjedenfalls geeignet. Bei der Laudcsbank der
Rheinprovinz sind für diese Fragen wertvolle Vorarbeiten vorhanden.

N. Recht des Es ist hier wohl nicht nur das Feucrwchrweseugcmeiut, sondern das Feuerlöschwesen im
Feuerwehrwesens,allgemeinen. Dieses gehört an sich znm polizeilichen Gebiet. Dnrch das Gesetz vom 21, Dezember1904

ist aber auch die Regelung dnrch Ortsstatut möglich, und zwar mit der Wirkung, daß Polizei-
verorduuugeu außer Kraft trete», sobald das Feuerlöschwesendurch Ortsstatut geregelt ist. Für
die Proviuzialgesetzgebungwird namentlich das Feuerlöschwesen in den kleinen Gemeinden und auf
dem platten Lande in Betracht kommen,namentlich aber die Regelung des freiwillige» Feuerwehr¬
wesens, das jetzt dnrch Verbände in den einzelnenProvinzen organisiert ist, die schon lange nach
einer gesetzlichenRegelung streben. Die Provinzen stehen diesen Dingen durch die Provinzial-
Feuervcrsicherungsanstalteu nahe, zu deren Aufgabe die Fördernug der Fenersicherheit gehört
(8 3 Ziff. 4 des Gesetzes über die öffentl, Fcuerverficherungsanstalten) und die durch ihre
Beziehungen zn den genannten Verbänden und die Gründung, von Fcuerwehrmifallkassenschon
Vorarbeiten geleistethaben.

?. Recht der Nach Art. ? Ziffer 7 der Reichsverfassung hat das Reich die Gesetzgebungüber die
Iuaendfür!°rne.Kinder- und Ingendfttrsurge. Es macht von dieser Zuständigkeit auch Gebrauch, die Verhandlungen
UMerrichlswesm ^" «n entsprechendes Gesetz sind schon ziemlichweit gediehen. In dem ersten Entwurf war für

' Preußeu die Uebertraguug der gesamten Ingeudfürforge unmittelbar unter einem Reichsjugendamt
vorgesehen. Der Reichsrat hatte dagegen ein Landesjugendamt dazwischen geschoben, iu dem
Ausschuß des Reichstages scheint wieder eine andere Regclnng geplant zu sein. Von dem
schließlichcn Inhalt dieses Gesetzes wird es abhängen, wie weit noch Raum für die Proviuzial¬
gesetzgebung bleibt. An sich kann der Gegenstand als geeignet für die provinzielle Gesetzgebung
erachtet werden, da der Provinz auf diesem Gebiet schou wichtige Aufgaben obliegen, Z, V. Fürsorge¬
erziehung, Taubstummen- uud Vlindenunterricht, Idiotenpflege, Krlivpclfürsurge usw,

u. Recht der Auf diesen Gebieten hat die Provinz schon bisher eine umfassendeTätigkeit ausgeübt.
Ventmal u»d Einmal in der Unterstützungder Unterhaltung von Kuustdenkmcilern, in der Fördernng von Heimat-
Hemmtp,ege. sch^tzbestrebungen, dann aber auch durch die Inventarisation der Kunstdenkmäler. Bei geeigneter

Mitwirkung des Pcuviuzialkonservators und des Denkmälerrates wird sie hier auch gesetzgeberisch
ersprießlichwirken können. Ein Teil der Denkmalpflege,nämlich der Schutz gegen die Abwanderung
deutschen Grundbesitzes ins Ausland, ist durch Artikel 150 Absatz 2 der Reichsverfassungzur Neichs-
sache erklärt und durch die mit Gesetzeskraftergangencn Verordnungen vom 11. Dezember 1919
und 8. Mai 1920 geregelt. Auf dem Gebiete der Heimatpflege besteht das Landesgesetzvom
2. Juni 1902 gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden,

n. Selbst- Neben der Befugnis, Provinzialgesetzezn erlassen, will der Entwurf den Provinzen auch
""° "°""° Verwaltungsbefugnis übertragen. In Uebereinstimmungmit Artikel 72 der Ver-

' fassmg unterscheidet er Selbstverwaltungsangelegenheitenund Auftragsangelegenheiten. Hier handelt
es sich zunächst um die ersteren. Ueber die Bedeutung dieser Maßnahme ist in der Denkschrift des
Staatstommifsars zur Vorbereitung der Verwaltuugsreform vom 6. September 1920 folgeudes
ausgeführt:

^?«W»lwn?s^^^^ ./"?'^""2 "s Selbstverwaltungsangelegenheiten(Dezentralisation) bedeutet, daß die
°ngelegenh°it.^"'^ung darüber, ob etwas geschehen soll, ausschließlich der Provinz zusteht. Ein materielles
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Anordnungsrecht des Staates, eine Maßnahme ansznführen oder zu unterlassen, eine Entscheidung
so oder so zu treffen, besteht nicht mehr; die Angelegenheithört auf, Staatsangelegenheit zu sein,
Bestehen bleibt lediglichdas allgemeineKummunalaufsichtsrechtdes Staates, das ihm aber nur die
Vefuguis gibt, die Ausführung solcher Maßnahmen, die das bestehende Recht verletzen, mit auf¬
schiebender Wirkung zu beanstanden. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Beanstandung
begründet ist, liegt bei den Verwaltungsgerichten, Weiterhin hat der Staat kraft seines Aufsichts-
rcchtes auch die Befugnis, zu fordern, daß die Verwaltung in geordnetemGange bleibt und daß die
Nötigen Maßnahmen seitens der Sclbstverwaltungsbehördengetroffenwerden. Das ihm hierzu bisher
vom Gesetz zur Verfügung gestellte, in Zukunft anders auszugestaltende Recht ist die Zwangs-
etatisierung, über deren Zulässigkeitim einzelnen Falle endgültig aber auch von den Verwaltungs¬
gerichtenentschieden wird. Eine instanzmäßige Beschwerde Dritter über den materiellen Inhalt sie
betreffenderEntscheidungender Selbstverwaltungsorgane an die Aufsichtsbehördein der Weise, daß
letztere als höhere Instanz die getroffeneEntscheidung materiell abändern kann, ist nicht gegeben.
Als Rechtsmittel für Dritte kommt lediglich die Rechtslontiolle durch die Verwaltnngsgerichtc, so¬
weit sie gesetzlich vorgesehenist, in Frage. Die Verantwortlichkeitfür alles, was geschieht,liegt
beim Selbstverwaltungsverbande.

Typus der Dezentralisation auf die Provinzen ist die Uebertragung der Chaussceverwnltung
(außer Chausseepulizei)Anfang der siebzigerJahre.

Als Selbstverwaltnngsllngelcgenhcitin diesem Sinne sollen den Provinzen diejenigenAn-Inhalt der Ueber»
gelcgcnheiten übertragen werden, welche der Provinzialgesetzgebungunterliegen. Bei der Beurteilung tragung.
der bedeutendenTragweite dieser Bestimmung muß im Auge behalten werden, daß den Provinzial»
verbünden nur die bisher von deu Ministern, den Oberpräsidenten und den Negicrnngsprüsidenten
geführte Verwaltung übertragen werden soll. Die Provinzen sollen also nicht die gesamte Ver¬
waltung der fraglichenAngelegenheitenübernehmen, sondern nur diejenigen der höheren Verwaltung?-
wstanzen. Namentlich bleiben die Rechte und Pflichten der engerenKomniunalnerbände— Stadt-
und Landkreise,Gemeinden sowie der Ortspolizeibehörden — uud ihre Tätigkeit auf diefen Gebieten
°°llig unverändert, der einzige Unterschiedist, daß die Funktion der übergeordnetenVcrwaltungs-
'ustanzen nicht mehr von Organen der Staatsregierung, sondern von denjenigen des Prouiuzial-
°"bandes ausgeübt werden. Die Kreise nnd Gemeinden sollen also keinerlei Befugnis an die
^luvinzcn abgeben. Unberührt bleibt auch die Frage, ob und in welcher Weise bei der Verwaltungs-
"svnn eine Erweiterung dieser Vefuguissc z. V. durch Wegfall überflüssiger Gcnehmignngsvorschriften
""trete» sollen.

Da die Befugnisse der Staatsbehörden ans den Proviuzialverbaud übergehen, ist deren Ausübung der
'lusiibnng Sache des' Provinzialansschnsses, da diesem die Verwaltung der Angelegenheiten des Verwaltung.
Provinzialvcrbandcsobliegt (88 45 u. 59 der Pruvinzial-Ordnnng). Er wird also die Verurdnungcu
»u erlassen haben, soweit sie nicht durch das Gesetz anderen Stellen übertragen sind und als
"eschwerdcinstanzfungieren. Hiergegen werden Bedenken nicht bestehen.

Aus der Eigenart der den Provinzen zur Selbstverwaltung übertragenen Gegenstände
"'geben sich auch keine Bedenken, vorbehaltlich der Regelung der Kustenfrage.

Die Ucbertmgnng von Auftragsangelegenheiten an die Provinzen bedeutet eiuc Ncncruug, n. Auftrags-
Inhalt und Bedeutung dieses Vorschlages ergibt sich ans nachstehendenAusführnngen iu der m,gelcnenheiteu.
obenerwähnten Denkfchrift des Staatskummissars für die Vorbereitung der Verwllltungsreforni:^^^uug
«Uebertragung von Staatsangelegenheiten als Auftragsangelegenheit (Dckonzcntratiuu) bedeutet,
daß die Exekutive auf dem betreffende,!Gebiet nnd in der betreffendenInstanz in Zukunft nicht
"'ehr von direkten Staatsbehörden oder Beamten, fondcrn von den Behörden und den Beamten des
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Selbstverwaltungsverbandes ausgeübt wird. Die Angelegenheit bleibt aber Staatsangelegenheit.
Die zuständigen oberen Staatsbehörden sind berechtigt, für die Verwaltung dieser Angelegenheiten
generelle und spezielle Anweisungen zu erteilen. Die Selbstverwaltungsbehürden sind an diese
Anordnungen unbedingt gebunden; nach eigenem pflichtmäßigenErmessen dürfen sie nur insoweit
handeln, als sie keine anderweiten allgemeinen oder speziellen Anweisungenerhalten haben. Haben
sie solche Anweisungen erhalten, so sind sie verpflichtet, sie auszuführen, auch wenn sie selbst aus
rechtlichenoder sachlichen Gründen anderer Ansicht sind. Die von ihnen getroffenenEntscheidungen
unterliegen — abgesehen von einer etwa vorgesehenen unmittelbaren Nechtskontrolleim Verwaltungs-
streitverfllhrcn — auf Beschwerde oder auch ohne eine solche der materiellen Abänderung durch die
zuständigeStaatsbehörde. Die Staatsbehörde hat überall die endgültige Entscheidung. Sie behält
die Verantwortung insbesondereauch dem Parlament gegenüber über alles was geschieht und nicht
geschieht. Typus für die Dekonzentratiun ist die Uebertragung der Ortspolizei auf die Kommunal-
verbände".

Aeußerlich tritt 'der Unterschied zwischen Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenhciten
darin zu Tage, daß bei letzteren dem Provinzialverband nur die bisher von den oberen staatlichen
Provinzialbehörden — Oberpräsident und Regierungspräsident — geführte Verwaltung übertragen
wird — § 6 —, nicht aber wie bei Selbstverwaltungsangelegenheitenauch die bisherige Inständigkeit
der Zentralinstanz, der Minister.

Die vorgeschlagene Maßnahme bedeutet nicht nur einen erheblichen Eingriff in die bestehende
Staatsverwaltung, der eine Reihe wichtigeAngelegenheiten entzogen werden sollen, sondern auch
eine grundsätzliche Aenderung iu der Organisation und den Iuständigteitsverhältnissen innerhalb der
Provinzialverwaltung.

Die Verwaltung der Auftragsangelegenheiten soll nach § 7 des Entwurfs vom Landes¬
hauptmann und den von ihm mit seiner Vertretung beauftragten Landesbeamten geführt werden.

Der Landeshauptmann und die Provinzialbeamten sind jetzt nur Beamte der Provinz, sie
°"^?n3?"^ unterstehen nur dem Provinziallandtag und dem Provinzialausschuß. Nach dem Entwurf käme der

Landeshauptmann in eine ähnliche Stellung wie der Landrat, mit dem Unterschied, daß dieser
Staatsbeamter ist und Kommunalangelegenheitenzu verwalten hat, während der Landeshauptmann
Provinzialbeamter wäre, neben den Angelegenheitender Provinz auch solche des Staates nach An¬
weisung der Staatsregierung zu verwalten hätte. Den übrigen Organen des Provinzialverbandes
— Provinziallandtag und Provinzialausschuß — ist keinerlei Einfluß auf diesen Teil der Verwal¬
tungstätigkeit des Landeshauptmannes gegeben. Dieser käme auf wichtigen Gebieten in ein
Abhäigigkeitsverhältnis zur Staatsregierung, ohne daß er dem Provinzialausschuß und Provinzial¬
landtag über diesen Teil seiner Amtstätigkeit Rechenschaftschuldigwäre. Eine solche Verschiebung
der Stellung des Landeshauptmannes birgt ernste Bedenken in sich, sie bringt die Gefahr, daß das
Vertrauensverhältnis zwischen der Provinzialvertretung und dem Landeshauptmann, ohne welche
ein ersprießlichesWirken nicht zu denken ist, gestört wird. Das wäre besonders bedenklich,wenn,
wie im Entwurf der neuen Provinzialordnung vorgefehenist, der Landeshauptmann den Vorfitz im
Provinzialausschuß erhalten soll. Es ist ja möglich, daß durch die Verwaltungsreform und die
durch sie eintretende Aenderung der gesamten Verwaltungsorganisation diese Bedenken abgeschwächt
«der gegenstandslos werden. Hierüber ist aber Bestimmtes noch nicht bekannt.

Auch verwaltungstechnischist die Übertragung von Auftragsangelegenheitenauf die Provinz
m der geplantenForm nicht ohne Bedenken. Die Provinzialverwaltung hat ihren Sitz in Düsseldorf,
ste kann aber unmöglichvon dorl aus alle die Dinge besorgen, die ihr nach ß 6 übertragen werden

Ausüben der
Verwaltung.

Bedenken: Ver-
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hauptmanns
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sollen. Es müßten deshalb Verwaltungsstellen in den einzelnen Bezirken eingerichtetwerden. Es
erscheint aber fraglich, ob sich aus den der UcberweisungvorgesehenenAufgaben ein genügender
Geschäftskreis für solche Stellen ergeben wird, weiter ist zu besorgen, daß die in diesen Stellen
tätigen Beamten die Fühlung mit der Proviuzialvcrtretung leicht verlieren werden. Daneben wird
auch nicht außer acht gelassen werden dürfen, welche Wirkung die Maßnahme auf die bestehen¬
bleibenden Nezirksregierungenhaben wird und ob nicht eine Verteuerung der Verwaltung eintritt,
was doch bei der heutigen Finanzlage unter allen Umständen vermieden werden muß. '

Zu alleu diesen Bedenken wird man erst Stellung nehmen können, wenn man die Ent¬
würfe für die Reform der Staatsverwaltung und der Provinzial-, Kreis- uud Städteordnungen
kennt. Gerade auf die Kenntnis der letzteren ist großer Wert zu legen, denn neben der Erweite¬
rung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen muß auch der Ausbau der Selbstverwaltung in den
engeren Kommunalvcrbänden verlangt werden. Gerade hierdurch werden sich voraussichtlichmanche
Bedenken, die jetzt bestehen,erledigen.

Es würde bedenklich sein, jetzt eine Regelung zu treffen, welche mit der später eintretenden
Ordnung der Verwaltung nicht im Einklang steht. Bei den Auftragsangelegenheiteumuß deshalb
verlangt werden, daß eine neue Vorlage gleichzeitig mit den Plänen für die Verwaltungsreform
binnen kürzesterFrist dem Provinzmllandtag zur Begutachtung vorgelegt wird.

Es erübrigt sich deshalb, auf die einzelnen im § 6 des Entwurfs zur Ueberweisuugvor¬
gesehenen Angelegenheiteneinzugehen. Nur darauf sei hingewiesen,daß die Uebertrngung der Bau¬
polizei, des Fluchtlinicngesetzesund des Wohnungswesens besonders vom Standpunkt der Städte
und Gemeinden einer ganz besonderenPrüfung bedarf und daß für die Nheinprovinz hier das
Bestehen des Rnhrsiedlungsverbandes nicht übersehenwerden darf, dem durch Gesetz wichtigeAuf¬
gaben auf diesem Gebiet übertragen sind.

Die Bildung von Beiräten ist zunächst bei dem Provinzialschulkollegiumund den Re° m. Bildung von
gierungsabteilungeu für Kirchen- und Schulwefen vorgesehen. Sie sollen 5 Mitglieder haben und Beiräten,
vom Provinziallnndtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt weiden. Es handelt sich
dabei um die Mitwirkung weiterer Volkskreise bei der Regelung wichtiger Angelegenheiten,die bisher
lediglich von Staatsbeamten verwaltet wurden. Die Beiräte sollen einerseits eine beratende Tätigkeit
ausüben, indem sie bei Verwaltungsangclegenheitenvon allgemeinerBedeutung gehört werden sollen
und Anregungen geben können. Dann ist ihnen aber auch eine bestimmende Mitwirkung zugedacht;
Verwllltungsmaßnahmen, die eine Veränderung der Konfessionalitäteiner bestehenden Schule oder der
Gestaltung des Religionsunterrichts an einer bestehenden Schule betreffen, sollen der Zustimmung
des Beirates b'edürfen. Hier soll also dem Beirat eine recht bedeutungsvolleMitwirkung gegeben
werden, die selbstverständlichnur innerhalb des durch die bestehenden und noch ergehendenGesetze
gegebenenNahmens erfolgen kann. .

ß 9 sieht weiter vor, daß durch Provinzialgesetzangeordnet werden kann, daß solche Bei¬
räte auch bei den Oberpräsidenten und bei den Regierungspräsidenten „für einzelne Verwaltungs¬
gebiete" einzurichtensind. Diese Beiräte sollen aber nur eine beratende Tätigkeit ausüben.

Die Einrichtung der im 8 8 und 9 vorgesehenenBeiräte bringt keine Veränderung der
Zuständigkeitenmit sich und sie wird bei richtiger Handhabung an dem Gang der Geschäftenichts
wesentlichesändern, wohl aber das Vertrauen der Bevölkerung zu den Anordnungen der Behörden
in manchen Fällen' stärken. Zweckmäßigwird aber sein, daß eine Geschäftsordnungfür die Tätig¬
keit der Beiräte im Einvernehmen mit dem Provinzialausfchuß ertasten wird, damit ihre regel¬
mäßige Zuziehung gewährleistetwird.
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Bei den in § 9 vorgesehenenBeiräten bei dem Oberpräfidcnten und den Regierungs¬
präsidenten erscheint bedenklich,daß sie für einzelne Gebiete eingerichtetwerden können. Hierdurch
wird leicht eine zu große Zahl von Beiräten entstehen, wodurch der Geschäftsgangerschwert werden
könnte. Es dürfte genügen, wenn die Einrichtung je eines Beirates bei den genannten Ver¬
waltungsstellen vorgesehenwird.

§ 10. Die Aufrechterhaltung des Artikels 73 (Recht, durch ProvinzialgesctzBestimmungen über
den Gebrauch einer nichtdcutschcu Amts- oder Schulsprache zu treffen) und 36 (Mitwirken des
Provinzialausschusses bei Ernennung der höchsten leitenden Staatsbeamten in der Provinz) ist
ohne Bedenken.

§ 11, Kostenfragc. Von der Lösung der Kostenfrage ist die Dnrchführuug der im Entwurf vorgesehenen Maß¬
nahmen abhängig, denn es ist klar, daß den Provinzen erhebliche Kosten entstehen werden. Der
Entwurf stellt sich auf den Standpunkt, daß die Provinzen grundsätzlichdiese Kosten zu tragen
haben, denn er spricht nur von einem „Kustenbcitrag" (Absatz 1) und einem „Verwaltungskosten¬
zuschuß" (Absatz 2). Er bemißt diesen Beitrag und Zuschuß nach den im Jahre 1920 dem
Staate entstandenenAusgaben beziehungsweiseentstehendenErsparnisse, zu deueu ein Zuschlag von
50°/° hinzutreten soll; alle weiter entstehendenKosten sollen also die Provinzen tragen. Dieser
Standpunkt ist nicht haltbar. Die Provinzen haben bei der jetzigenOrdnung oder richtiger Nicht-
ordnuug ihrer Finanzen nicht die Mittel für die Erfüllnug der ihnen jetzt obliegendenAufgaben,
es kann also keine Rede davon sein, daß sie neue Lasten übernehmen. Bei der Festlegung der
Einkommensteuerkonnten diese nur durch Umlage auf die Nealsteucrn gedeckt werden, was eine
unerträgliche Belastung der Stadt- und Landkreisezur Folge haben müßte. Voraussetzung für die
Durchführung des Gefetzes ist also, daß die Finanzgebarung der Provinzen umgeordnet und auf
eine sichere Grundlage gestellt wird. Es muß ihnen die Möglichkeit gegebenwerden, sei es dnrch
Hergabe weiterer Mittel durch den Staat in der Form einer den Verhältnissen sich anpassenden
Dotation oder durch die Gewährung des Rechts der Erhebung von Steuern die ihnen entstehenden
Ausgaben zu decken.

§8 12 und 13. Die weiteren Bestimmungen des Entwurfs gebeu zu besonderenBemerkungen keinen An¬
laß. Nur zu § 13 ist zu bemerken, daß die Provinzen den bei ihnen durch die Uebertraguug
weiterer Aufgaben entstehenden Mehrbedarf an Beamten, Angestelltenund Arbeitern selbstverständlich
aus dem beim Staat aus dem gleichen Anlaß überflüssig werdendenPersonal zu decken haben,
maßgebendhierfür darf aber immer nur das Bedürfnis der Provinz sein. Eine Verpflichtung der
Provinzen, alle bei dem Staat überflüssig werdenden Beamten zu übernehmen, kann nicht aner¬
kannt werden. Weiter ist eine Negelnng der Tragung der Pensions- und Hinterbliebenenversurgung
der übernommenenBeamten usw. erforderlich.

Das Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ist dahin zusammenzufaffcu,daß die Ueber-
tragung der Befugnis zum Erlaß von Provinzialgesetzenund weiterer Selbstverwaltnngsangelcgen-
heiten an die Provinzen vorbehaltlich der bei den einzelnen Punkten geltend gemachtenBedenken
alsbald erfolgen kann; ebenso die Bildung von Beiräten, wie sie in tzß 8 und 9 vorgesehenfind.
Voraussetzungist, daß gleichzeitigdie Finanzfrage in befriedigenderWeife gelöst wird. Die Ueber-
tragung von Auftragsangclegenhciten dagegen bedarf einer nochmaligenPrüfung in Verbindung
unt den Plänen der Staatsregierung für die Verwaltungsreform und die Neuregelung der Pro-
vinzial-, Kreis-, Städte- und Gemeindeordnuugen.

von Renvers.
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Anlage 27.
(Drucksllchen-Nr. 26.)

Bericht
der Kommission zur Beratung einer neuen Geschäftsordnung

für den Provinziallllndtag.

Die Kommissionlegt den anliegenden Entwurf einer Geschäftsordnungmit dem Antrag vor:
1. ihn in der ersten Sitzung vorläufig bis zur endgültigen Beschlußfassungdes

Provinziallandtags in Kraft zu setzen,
2. diese endgültige Beschlußfassungim Lauf der Tagung herbeizuführen.

Düsseldorf, den 21. Juni 1921.

Der Vorsitzende: Der Berichterstatter:
Eberle. Adams.

Entwurf
einer Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag.

(Abkürzungen: P,L. -- Provinziallandtag; P.A. - Provinzialausschuß;
P.O. — Provinzialordnung.)

« 1. Eröffnung des

Nach Eröffnung des P. L. durch den Kommissarder Staatsregierung übernimmt das älteste Landtages,
anwesende Mitglied, welches dazu bereit ist, den Vorsitz und beruft die beiden jüngsten dazu be¬
reiten Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler (§ 32 P.O.).

g 2 Vorsitzende.

Nach Feststellung der Beschlußfähigkeitdurch Namensaufruf wählt der P. L. mit Stimm¬
zetteln in besonderen Wahlgängen den Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhält. Ergiebt sich eine solche Mehrheit
nicht, so kommendie beiden Anwärter mit den höchsten Stimmenzahlen in die engere Wahl. Bei
Stimmengleichheitentscheidet das Loos durch die Hand des Vorsitzenden. Wenn kein Abgeordneter
widerspricht, wird durch Zuruf gewählt. Im übrigen gelten für die Wahl die Vorschriften des
der P.O. beigefügten Wahlreglements.
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Beisitzer. Außerdemwerden vier Beisitzer bestellt. Sie werden durch den Aeltestenrat nach den Grund«
sätzeu des Verhältniswahlrechtes auf die Fratwnen verteilt, soweit nicht durch eine im Aeltestenrat
erfolgte Uebereinkunft anders bestimmt wird. Die Fraktionen benennen die Beisitzer vor Beginn
der Erüffnungs-Sitzung schriftlich dem Landtagsbüro; der Vorsitzende macht die Namen bekannt.

Der Vorsitzende kann erforderlichenfalls einen Abgeordneten zum Vertreter eines ver¬
hinderten Beisitzers bestellen.

Sitzungsoorstand. § 3.
Der Vorsitzendevertritt den P. L,, er leitet seine Verhandlungen und Geschäftsführung.
Die Beisitzer unterstützenden Vorsitzenden. Insbesondere liegt ihnen ob, die Schriftstücke

zu verlesen, die Rednerliste zu führen, den Namensaufruf zu bewirken, die Stimmen zu sammeln
und zu zählen; auch haben sie für die Aufnahme der Niederschriftzu forgen.

Der Vorsitzende und die beiden dienstthuendenBeisitzerbilden den Sitzungsvorstand.

Fraktionen, ß 4.

Als Fraktion gilt eine Vereinigung von mindestens5 Abgeordneten. Jeder Abgeordnete
kann nur einer Fraktion angehören. Ständige Gäste einer Fraktion gelten als Mitglieder.

Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung,die Namen ihrer Vorsitzenden und Mitglieder,
sowie die Stelle, an welche für sie bestimmteMitteilungen zu richten sind, sind dem Landtagsbüro
sofort mitzuteilen.

Aeltestenrat. ß 5.

Zur Beratung nnd Beschlußfassungüber gemeiusame Angelegenheiten,namentlich über den
Arbeitsplan, wird ein Aeltestenrat von 11 Mitgliedern gebildet.

Die Sitze weiden nach dem Verhältniswahlrecht auf die Fraktionen verteilt. Wenn auf
eine Fraktion ein Sitz nicht entfällt, kann sie ein Mitglied mit beratender Stimme entsenden. Die
Fraktionen benennen die Mitglieder schriftlichdem Vorsitzenden,welcher die Namen dem Landtag
bekannt macht.

Der Vorsitzende des Prouinziallandiages oder sein Stellvertreter führt den Vorsitz; er und
seine Stellvertreter haben beratende Stimme. Bei Beratung des Arbeitsplanes und mit ihm
zusammenhängenderFragen können der Vorsitzende des P. A. und der Landeshauptmann mit
beratender Stimme zugezogen werden.

Der Aeltestenrat wird vom Vorsitzendenzusammenberufeu;auf Antrag von 3 Mitgliedern
muß dies geschehen.

Wahlprüfung. § 6.

Der P. L. prüft die Legitimation feiner Mitglieder und beschließt Über die Gültigkeit der
Wahlen und das Vorhandensein der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Voraussetzungen<M 10
und 11 Gesetz, betreffend die Wahlen zu den Provinziallandtagen und Kreistagen vom 3. Dezember
1920, G. S. 1921 S. 1).

Die Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch den Wahlprüfungsausschuß (§ 8).
Gegen die gemäß Absatz 1 gefaßten Beschlüsse steht dem, der den Einspruch erhoben hat,

und dem, dessen Wahl für ungültig erklärt ist. binnen 2 Wochen die Klage beim Oberverwaltungs-
genchte zu. Die Klage hat im Falle der Ungültigkeitserklärungeiner Wahl sowie bei Beschlüfsen
über das Vorhandenseinder Voraussetzungender Wählbarkeit aufschiebende Wirkung.
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§ 7. Urlaub.
Jeder Abgeordnete ist verpflichtet,an den Arbeiten des P.L. teilzunehmen, solange sein

Wahlauftrag nicht für ungültig oder für erloschen erklärt oder sonst erledigt ist. An der Abstimmung
über den eigenen Wahlauftrag darf sich kein Abgeordneter beteiligen.

Urlaub für eiueu Tag erteilt der Vorsitzende, auf längere, jedoch nicht auf unbestimmte
Zeit der P.L.

§ 8. Ocffentlichkeit
Die Sitzungen des P. L. sind öffentlich. Auf Antrag von 10 Abgeordneten kann der der Sitzungen.

P.L. mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit für einzelne Gegenstände ausschließen. Ueber den
Antrag wird in nicht öffentlicherSitzung verhandelt.

§ 9. Ausschüsse.
Der P. Ü. bestellt bei Beginn jeder Tagung zur Vorbereitung der Verhandlungen folgende

Ausfchüsse:
1. die erforderlicheZahl von Fachausschüssen,deren Geschäftsbereichtunlichst im Anschluß

an die Geschäftsverteilungder Provinzialverwnltnng vom Aeltestenrat bestimmt wird;
2. einen Wahlprüfungsausschuß;
3. einen Geschäftsurdnungsausschuß.

Für einzelne Gegenstände oder Fragen können besondere Ausschüssevom Landtag ein¬
gesetzt weiden.

Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse soll in der Regel 15 betragen.

§ 10. Besetzung der
Der Aeltestenrat verteilt bei Beginn jeder Tagung die Sitze in den Ausschüssen nach dem Ausschüsse.

VerlMniswahlrecht auf die Fraktionen; Listenverbindungensiud zu berücksichtigen, wenn schriftliche
Mitteilung darüber vor der Beschlußfafsungdes Aeltestenrates dem Vorsitzendenvorliegt.

Nach denselbenGrundsätzen wird bestimmt, welche Fraktionen den Vorsitzendenund seine
Stellvertreter in den einzelnen Ausschüssen zu stellen haben.

Die Fraktionen haben dem Landtngsbüro bis zu einem vom Vurfitzendeu zu bestimmenden
Zeitpunkte die Namen der Mitglieder, des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
schriftlich zn benennen; sie sind dem P.L. bekannt zn geben. Jede Fraktion kann die ihr znstehenden
Sitze und Aemter an Abgeordnete abtreten, die ihr nicht angehören.

Die Fraktionen haben den: Ausschußvorsitzendenjede Veränderung in der Besetzungder
Ausschüsse, die jederzeit zulässig ist, mitzuteilen.

« 11 Vorlagcu usw.

Die für den P.L. bestimmten Vorlagen der Staatsregierung und des P.A. find den für den Landtag.
Abgeordneten tunlichst zeitig vor Eröffnung des P.L. gedruckt zuzusenden. Sonstige Vorlagen,
Eingaben, fclbständige Anträge von Abgeordneten teilt der Vorsitzende in der Sitzung nnt; er
bestimmt' ob sie dnrch Abdruck oder durch Ausleguug zur Kenntnis der Abgeordnetengebracht werden.

'Alle Vorlagen, Eingaben und selbständigeAnträge, welche dem P.A. mcht vorgelegen
haben, sind alsbald dem Vorsitzendendes P. A. und dem Landeshauptmann mitzuteilen, dannt der
P. A.' die Möglichkeithat, dazu Stellung zu nehmen.

Z 12. Anträge.
Selbständige Anträge müssen schriftlicheingereichtund von mindestens 10 Abgeordneten

unterzeichnetsein.
29
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Abänderungsanträge und Anträge auf Annahme einer Entschließung im Anschlußan die
Verhandlung über einen bestimmten Gegenstand können bis zum Schluß der Verhandlung über die
Besprechung des Gegenstandes gestellt werden, auf den sie sich beziehen; sie müssen schriftlich
eingereicht werden.

Geschäftliche 8 13.
Behandlung Der Haupthaushaltsplan und die Einzelhaushaltsplane werden in der Regel zunächst in

») der Haus« der,Vollsitzungdes P. ü. zusammenbesprochen und dann den zuständigenFachausschüssen überwiesen.
hllltspltme; ^^ Erledigung in den Fachausschüssenwird über die Einzelhaushaltsplane in der Vollsitzung

verhandelt und beschlossen und nach deren Feststellung über den Haupthaushaltsplan.
d) der Eingaben; Eingaben können nur verhandelt werden, wenn sie bis zum Ablauf des auf die Eröffnung

des P.L. folgenden Tages eingegangen sind. Der Vorsitzende überweist sie dem zuständigen Fachausschuß.
«) sonstiger Vor» Ueber die geschäftliche Behandlung sonstiger Vorlagen, Eingaben oder Anträge wird vom

lagen und Anträge.P. L. bestimmt.
Anträge, deren Annahme eine in den Haushaltsplänen oder in einer Vorlage des P. A.

nicht vorgeseheneMehrbelastung der Provinz oder eine Verminderung der Einnahme zur Folge
haben würde, müssen in dem Ausschußberaten werden, zu dessen Zuständigkeitdie allgemeine Finanz-
verwaltung gehört.

Anberaumung § 14.

d°s 9^dt^s ^ Schlüsse jeder Sitzung schlägt der VorsitzendeZeit und Tagesordnung der nächsten
°2 - SrtMNll. vor. Bei Widerspruch eines Abgeordneten entscheidet der Landtag, wenn der Widerspruch

von 10 anwesendenAbgeordneten unterstützt wird. Die Tagesordnung wird den Abgeordneten
durch Druck oder durch Anschlagzur Kenntnis gebracht; sie ist auch dem Kommissar der Staats-
regierung, dem Vorsitzendendes P. A. und dem Landeshauptmann mitzuteilen.

Wird für denselbenTag eine neue Sitzung mit Fortsetzung der bisherigen Tagesordnung
anberaumt, so genügt es, wenn der Vorsitzendedies mündlich verkündet. Er kann in diesem Fall
einen Gegenstand, über den ergebnislos abgestimmt worden ist, selbständigan eine andere Stelle
der Tagesordnung stellen oder ihn von der Tagesordnung dieser Sitzung absetzen.

§ 15.
Der Vorsitzendekann Zeit und Tagesordnung der nächstenSitzung selbständigfestsetzen,

wenn der P. L. ihn hierzu ermächtigt hat oder wenn die Festsetzung wegen Beschlußunfähigkeitoder
aus anderen Gründen nicht möglich war.

Auch sonst kann der Vorsitzende ausnahmsweise eine Sitzung anberaumen oder Nachträge
zu einer Tagesordnung festsetzen;er hat bei Eröffnung der Sitzung die Genehmignng des P. L.
hierzu einzuholen.

Reihenfolgeder ß 16.
Beratung. Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, dürfen nur beraten werden, wenn kein

Abgeordneter widerspricht.
Die Reihenfolge der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände darf nicht geändert

werden, wenn 10 anwesendeAbgeordnetewidersprechen. Der P. L. kann einen Gegenstand von der
Tagesordnung absetzen.

Gegenstände der Tagesordnung, zu denen nach Ablauf einer Stunde nach Beginn der
Sitzung leine Wortmeldung vorliegt, kann der Vorsitzende außer der Reihe zur Beschlußfassungstellen,
wenn auf der Tagesordnung auf diese Möglichkeithingewiesen ist.

Die gemeinsame Besprechung gleichartiger oder verwandter Gegenstände kann jederzeit
beschlossenwerden.
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der Sitzung.

Redeordnung.

§ 17. Leitung
Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Eine Erörterung über die Recht- ""^^Z^una.

oder Zweckmäßigkeit seiner Anordnungen kann er auf die nächste Sitzung verschieben.
Wenn der Vorsitzende zur Lache sprechen will, muß er den Vorsitz abtreten.
Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sitzung nur auf Beschluß des P. L.

geschlossen werden, und zwar auf Vorschlag des Vorsitzendenoder auf Antrag von 15 anwesenden
Abgeordneten.

s 18.
Niemand darf sprechen, ohne daß ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat. Der Vorsitzende

kann anordnen, daß die Wortmeldungenschriftlich bei dem Beisitzer zu erfolgen haben, der die Redner¬
liste führt.

Der Vorsitzendebestimmt die Reihenfolge der Redner, falls der Aeltestenrat nicht anders
bestimmt. Hierbei soll maßgebendsein zunächst die Sorge für sachgemäße Erledigung der Geschäfte
und für eine zweckmäßige Gestaltung der Besprechung,daneben besonders die Rücksicht auf die ver¬
schiedenen Parteirichtungen, die Möglichkeitder Verteidigung auf Angriffe sowie eine Einigung der
Fraktionen untereinander. Der erste Redner in der Besprechungsoll nicht der Partei des Antrag¬
stellers entnommen werden.

Jeder Abgeordnete kann seinen Platz in der Rednerliste abtreten.

§ 19. Berichterstatter
Der Berichterstatter und bei selbständigen Anträgen der Antragsteller kann sowohl bei Beginn und

wie nach Schluß der Besprechungdas Wort verlangen. Antragsteller.
Die Berichterstatter haben die Ausschußanträge zu vertreten. Sie dürfen sich auch sonst

an der Beratung beteiligen, jedoch nur außerhalb des Begründungs- und des Schlußwortes; sie
müssen dabei erkennbar machen, daß sie nicht als Berichterstatter sprechen.

8 20.
Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung oder Unterstützungan¬

wesenden Staatsbeamten, der Vorsitzendedes P.A., die mit der Vertretung der Vorlagen des
P. A. von diesem beauftragten Berichterstatter, der Landeshauptmann und die von ihm beauftragten
Provinzialbeamten müssenauf Verlangen jederzeit gehört werden.

8 21.
Zur Geschäftsordnungmuß das Wort jederzeit gegeben weiden, nicht aber während einer

Rede oder einer Abstimmung.
Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftliche Behandlung des

zur Besprechungoder BeschlußfafsungstehendenGegenstandesoder auf die Geschäftslagedes P. L.
beziehenund nicht länger als fünf Minuten dauern.

§ 22.
Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach Schluß oder Vertagung der

Besprechung erteilt. Sie dürfen nur persönliche Angriffe abwehren und eigene Ausführungen
klarstellen.

8 23.
Außerhalb der Tagesordnung kann der Vorfitzendedas Wort zu emer tatsächlichenFest¬

stellung oder persönlichenErklärung erteilen; sie ist ihm vorher schriftlich vorzulegen.
29»
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Form der Reden. § 24.
Die Redner sprechen vom Rednerpult aus. Es ist nicht gestattet, Reden vorzulesen;

sonstige Schrift- oder Druckstücke dürfen nur mit Erlaubnis des Vorsitzendenvorgelesen werden; die
Erlaubnis kann zurückgenommen werden.

Längstdauer der 8 25.
Reden. Der P. L. kann für bestimmte Veratungeneine Längstdauer der Nedeu festsetzen, wenn es

der Aeltestenrat mit Dreiviertelmehrheit der Stimmen beantragt. Neber den Antrag wird ohne
Besprechung entschieden. Spricht ein Abgeordneter länger, so entzieht ihm der Vorsitzendenach
einmaliger Mahnung das Wort.

Ruf „Zur Ord- § 26.
nun«" und „Iur Wenn ein Redner die Ordnuug verletzt, so kann ihn der Vorsitzende„zur Ordnung" uud

wenn er von dem Gegenstand der Verhandlung abschweift,„zur Sache" rufen.
Der Redner kann hiergegen spätestens am folgendenWerktag schriftlich Einspruch erheben.

Der Einspruch ist frühestens auf die Tagesordnungder nächsten Sitzung zu setzen; die Entscheidung
erfolgt ohne Besprechung.

8 2?.
Ist ein Redner in derselbenSache dreimal „zur Ordnuug" oder „zur Sache" gerufen

worden, so kann der P.L. auf Anfrage des Vorsitzenden beschließen,daß ihm das Wort entzogen
werde, wenn er nach dem zweiten Rnf „zur Ordnung" oder „zur Sache" auf diese Folge hiu°
gewiesen worden ist.

Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kann ihm bis zur Eröffnung der Abstimmung
über den Gegenstand das Wort nicht mehr gegeben werden.

Sache".

Entziehung des
Wortes.

Ordnungs- Z 28.

bestimmungen. Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt, ruft der Vorsitzende ihn mit Nennungdes
Namens „zur Ordnung"; 8 26 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Wenn ein Abgeordneter nach dem dritten Ordnungsrufdie Ordnung verletzt oder sich den
Anordnungen des Vorfitzenden dauernd widersetzt,kann er auf Anfrage des Vorsitzendenmit Zu¬
stimmung des Ältestenratesauf einen Tag von der Sitzung ausgeschlossen werden.

8 29.
Wenn störende Unruhe entsteht, kann der Vorsitzendedie Sitzung auf bestimmte Heit aus¬

setzen oder ganz aufheben.

§ 30.
Wenn ein ZuhörerBeifall oder Mißbilligungäußert oder Ordnung und Anstand verletzt,

kann er sofort entfernt werden.

Entsteht störende Unruhe im Zuhorerraum,so kann der Vorsitzende diesen räumen lassen.

8 31.
Der Kommissar der Staatsregierung und die zn seiner Vertretnng oder Unterstützung

abgeordneten Staatsbeamten, der Vorsitzende und die Mitglieder des Provinzialausschusses, der
Landeshauptmann und.die Provmzmlbeamtenunterstehen, wenn sie der Sitzung beiwohnen, der
Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. ^ "u^n ..
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§ 32. Schluß der
Wenn sich niemand zum Wort meldet oder die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vor- Besprechung,

sitzende die Besprechungfür geschlossen.
Der P. L. kaun die Besprechungauch vorher abbrechenund vertagen oder schließen. Der Antrag auf Schluß

Antrag auf Vertagung oder Schluß der Besprechungbedarf der Unterstützung von 10 anwesenden oder Vertagung.
Abgeordneten. Findet er sie, so wird die Rednerliste vorgelesenuud danu über den Schluß- oder
Vertagungsantrag abgestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn das Ergebnis der Abstimmungzweifel¬
haft ist. Namentliche Abstimmung ist unzulässig.

Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag bei der Abstimmung vor.
Auch in einer Besprechungzur Geschäftsordnungoder über die Anberaumung der nächsten

Sitzung oder die Feststellung der Tagesordnung ist ein Schlußantrag zulässig.

§ 33.
Ergreift der Kommiffar der Staatsregierung oder der Landeshauptmann oder einer der

zu ihrer Vertretung oder Unterstützung anwesendenBeamten nach Schluß der Besprechung das
Wort, so hat der Vorsitzende die Besprechungwieder zu eröffnen.

§ 34. Eröffnung der
Nachdem die Besprechung geschlossenund etwaige persönliche Bemerkungen erledigt sind, Abstimmung,

eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.
Er stellt die Fassung und die Reihenfolge der zu entscheidenden Fragen fest, und zwar so, Fassung nnd

daß sie sich mit „Ja" oder „Nein" beantworten lassen, Sie müssen stets in bejahendemSinne Reihenfolgeder
gestellt werden; die Fragestellung in verneinendemSinne ist nur bei der Gegenprobe zulässig. Fragen.

Ueber die Fassung der Fragen und ihre Reihenfolge kann das Wort znr Geschäftsordnung
verlangt werden. Bei Widerspruch gegen den Vorschlag des Vorsitzendenentscheidet der P. L.

§ 35. Teilung der Frage.

Jeder Abgeordnetekann die Teilung der Frage beantragen. Wenn über die Massigkeit
b" Teilung Zweifel bestehen,entscheidet bei selbständigen und bei Abändeiungsanträgen der Antrag¬
steller, sonst der P. L. Namentliche Abstimmung ist unzulässig.

ß 36. Vorlesungder
Unmittelbar vor der Abstimmung ist auf Antrag die Frage vorzulesen. ^"^'

H 37. Form der

Abgestimmt wird in der Regel durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Stimmengleichheitgilt bstimmung.
als Verneinung der gestelltenFrage.

Ist der Sitzungsvorstand über das Ergebnis der Abstimmung nicht einig oder nnrd es
von 10 anwesendenAbgeordneten verlangt, so wird die Gegenprobe gemacht.

§38. ' Zahlung der

Bleibt der Sitzungsvorstand auch nach der Gegenprobeüber das Ergebnis der Abstimmung Stimmen,
uneinig oder wird es von 10 anwesenden Abgeordnetenverlangt, so erfolgt die Zahlung der Stimmen
durch 2 vom Vorsitzendenbestimmte Abgeordnete. Die übereinstimmende Feststellung dieser Zähler
kann nicht angezweifeltwerden.
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Namentliche
Abstimmung.

Wahlen.

Neschluhfähigtcit.

Niederschrift über
die Sitzung.

s 39.
Namentliche Abstimmung können 15 anwesendeAbgeordnete bis zur Eröffnung der Ab»

stimmung (§ 34) verlangen.
Der Vorsitzendefordert die Abgeordnetenauf, ihre Plätze einzunehmen. Hierauf sammeln

die Beisitzer in Urnen die verschiedenfarbigen Abstimmungsiarten. Diese tragen den Namen des
Abgeordnetenund die Bezeichnung„Ja" oder „Nein" oder „Enthält sich". Nach beendigterEin-
sammlung erkürt der Vorsitzendedie Abstimmung für geschlossen.Die Beisitzerzählen die Stimmen
sogleich nach der Abstimmung.

Sobald das Ergebnis festgestellt ist, wird es vom Vorsitzendenverkündet.
Zwischen der Abstimmungund der Verkündungdarf verhandelt, aber nicht beschlossenweiden.

s 40.
Bei allen Abstimmungen und Wahlen darf jeder Abgeordnete mündlich erklären, daß er

sich der Abstimmung enthalte.
Ferner darf jeder Abgeordnetespätestens am Tage nach der Abstimmungeine kurze schrift¬

liche Begründung feiner Abstimmungeinreichen, die nicht verlefen, aber in den Sitzungsbericht(ß 44)
aufgenommenwird.

8 41.
Die vom P.L. vorzunehmendenWahlen erfolgen, soweit es sich um die Wahlen des

Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionenhandelt, gemäß 8 24 Abs. 2 des Gesetzes,
betr. die Wahlen zu den Provinziallandtagen und zu den Kreistagen, vom 3. Dezember 1920 —
G.-S. 1921 S. 6 — und den dazu vom Provinziallandtag festgefetzten Bestimmungen, und, joweit
es sich um die Wahlen zum Staats«! handelt, nach dem Gesetz über die Wahlen zum Staatsrat
vom 16. Dezember 1920 (G.-S. 1921 S. 90), im übrigen gemäß § 42 der P. O. und deni
dieser beigefügtenWahlreglement.

s 42.
Der P.L. ist befchlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl

anwesend ist.
Bei Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen mit

zur Feststellung der Befchlußfähigteit,nicht aber zur Berechnung der Mehrheit.
Vor einer Abstimmung können 10 anwesende Abgeordnete die Feststellung der Beschluß¬

fähigkeit verlangen. Diese geschieht durch Zahlung (ß 38). Sie unterbleibt, wenn der Sitzungs-
vorstand über die Beschlußfähigkeiteinig ist.

Bei Befchlußunfähigkeithat der Vorsitzendedie Sitzung sofort aufzuheben und nur noch
Zeit und Tagesordnung der nächstenSitzung zu verkünden.

Ergibt sich die Beschlußunfähigkeitbei einer Abstimmung oder einer Wahl, fo wird in einer
der nächsten Sitzungen noch einmal abgestimmt oder gewählt. Ein für die ergebnislofeAbstimmung
gestellterAntrag auf namentlicheAbstimmung bleibt in Kraft.

s 43.
Ueber jede Sitzung des P. L. wird eine Niederschrift angefertigt, welche namentlich die

gefaßten Befchlüffeund das Ergebnis der Wahlen wiedergibt und vom Vorsitzendenund zwei Bei¬
sitzern unterzeichnetwird.

Die Niederschriftwird in der Regel in der nächstfolgenden Sitzung zur Einsichtnahmeaus¬
gelegt; sie gilt, wenn kein Einspruch erfolgt, als genehmigtund ist vom Vorsitzendenund den dienst-
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tuenden Beisitzernzu unterzeichnen. Ueber einen Einspruch entscheidet der P. L, Die Niederschrift
über die letzte Sitzung der Tagung wird von dem Vorsitzendenund den diensttuendenBeisitzern ohne
Vorlage vollzogen.

Die Ausfertigung der Beschlüsse besteht in einem von dem Vorsteher des Landtagsbüros
beglaubigten Auszug aus der Niederschrift.

Die Bestallungen für die vom P. L. gewählten Beamten werden vom Vorsitzendenund
dem Landeshauptmann vollzogen.

Z 44. Stenographischer
Ueber jede Sitzung des P. L. wird ein wörtlicher Bericht nach der stenographischen Auf- Bericht,

nähme angefertigt.
Jeder Redner erhalt eine Übertragung seiner Rede. Ist sie bis zu der bei der Zusendung

angegebenenZeit nicht zurückgegeben, so wird Einverständnis mit ihrem Inhalt angenommen.
Es ist darauf zu achten, daß durch Aenderungen in der stenographischen Aufnahme der

Sinn des Gesprochenen nicht verändert wird. Wird eine Aenderungbeanstandetund ist eine Einigung
mit dem Redner nicht zu erreichen,so entscheidet der Vorsitzende.

Die stenographische Aufnahme und Uebertragung einer Rede darf vor ihrer Prüfung durch
den Redner ohne dessen Zustimmung keinem andern als dem Vorsitzendenvorgelegt werden.

Die Sitzungsberichte werden den Abgeordnetenzugestellt.

§ 45. GeMftsführuna.
Die Ausschüsse sind beschlußfähig,wenn mindestensdie Hälfte der Mitglieder anwesend ist. der Ausschüsse.
Sind bis zu dem bestimmtenZeitpunkt G 10 Abs. 3) noch nicht sämtliche Mitglieder eines

Ausschusses benannt, so kann ihn der Vorsitzendedes Landtages trotzdem zusammenberufen. Fehlen
in diesem Falle der Vorsitzendeund sein Stellvertreter, so wählt der Ausschuß einstweilen einen
Versammlungsleiter aus den anwesendenMitgliedern,

s 46.
Der Ausschuß wählt einen Schriftführer und einen stellvertretendenSchriftführer, welche

für die Niederschrift über die Verhandlungen und die Ausfertigung der Beschlüssesowie deren
Abgabe an das Landtagsbüro Sorge zu tragen haben.

Im übrigen regeln die Ausschüsse ihren Geschäftsgang nach den Grundsätzen dieser
Geschäftsordnung.

Der Vorsitzende schlägt für die einzelnen zur Beratung stehenden Gegenstände Bericht¬
erstatter für den P. L. vor. Die Berichterstattung erfolgt mündlich, wenn nicht der Ausschuß oder
der P. L. anders bestimmt hat.

8 47. .
Bei Beratung von selbständigenAnträgen kann einer der Antragsteller mit beratender

Stimme an den Beratungen im Ausschuß teilnehmen.
Der Ausschuß kann in geeignetenFälleu Abgeordnete mit beratender Stimme zuziehen.
Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung und Unterstützung

abgeordneten Staatsbeamten, der Vorsitzendedes P, A., die mit der Vertretung von Vorlagen des
P. A. von diesem beauftragten Berichterstatter, der Landeshauptmann und die von ihm beauftragten
Provinzialbeamten können mit beratender Stimme an den Beratungen des Ausschusses teilnehmen;
sie sind zu den Sitzungen einzuladen und jederzeit zu hören.

Die Mitglieder des P. L, können den Sitzungen als Zuhörer beiwohnen,sofern nicht geheime
Beratung befchlofsen worden ist.
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Finllnzbeichlüssc. 8 48.
Wenn der Beschluß eines Ausschusses Aufwendungen von Provinzialmitteln erforderlich

macht, die in den vom P.A. vorgelegten Haushaltsplänen oder sonstigenVorlagen für den be¬
treffenden Zweck nicht oder nicht in der erforderlichenHöhe vorgesehensind, oder wenn er eine Ver¬
minderung der Einnahmen zur Folge hat, so muß angegebenwerden, wie die nicht gedeckten Beträge
oder der Ausfall aufgebracht werden sollen.

Ein solcherBeschluß ist sofort dem Vorsitzendendes P.A. und dem Landeshauptmann
mitzuteilen, damit der P.A. zu der Frage Stellung nehmen kann. Weiter ist der Beschluß, tnn-
lichst nach erfolgter Stellungnahme des P.A., in dem Ausschuß zu beraten, zu dessen Geschäfts¬
bereich die allgemeine Finanzverwaltung gehurt. Der Vorsitzendedieses Ausschusseskann eine ge¬
meinschaftliche Sitzung der beiden Ausschüsseanberaumen. Wenn der Beschluß an den P. L. ge¬
langt, ist ihm über die Stellungnahme der beiden Ausschüsse zu berichten.

Eingaben. 8 49.
Bei der Beratung von Eingaben in hen Ausschüssenlautet der Antrag des Ausschusses

in der Regel entweder:
a) die Eingabe dem P.A. zur Berücksichtigung, zur Erwägung oder als Material zu über¬

weisen oder
d) sie durch den Beschluß über einen andern Gegenstand als erledigt zu erklären oder
o) sie zurückzuweisen oder
ck) sie für ungeeignetzur Verhandlung im P. ü. zu erklären.

Im letztgenanntenFalle wird der Antrag des Ausschusses dem P.L. mitgeteilt. Wenn
10 Abgeordnete die Verhandlung verlangen, geht die Eingabe nochmals an den Ausschuß zur
Prüfung und zum Bericht, andernfalls gilt der Antrag des Ausschusses als genehmigt. Eine
sachliche Erörterung findet in beiden Fällen nicht statt.

Auslegung der H 50.
Geschäftsordnung. Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnungentfcheidet der Vorsitzende,er kann aber

auch eine Entscheidung des P.L. herbeiführen oder die Frage dem Geschäftsordnungsausschusse
vorlegen,

Anlage 28.
(Drucksachen-Nr. 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusscs,

betreffend

anderweite Verteilung der Provinzialsteuern.

Der Provinziallliisschußhat in Drucksache Nr. 1, Seite 32 Nr. 3, beantragt:
„Provinzillllandtag wolle zur Deckung des nach Abzug des Reichseiukommenstcucr-
Anteils verbleibendenBetrages die Erhebung einer Provinzialumlage von 162,21°/»
auf die Realsteuern nach Maßgabe der steuergesetzlichenBestimmungen beschließen".
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Nachdem der Provinzialausschuß vorstehendeFassung beschlossen hatte, ,<st der Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderung des Kommuncklabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 sowie des Kreis-
uud Probinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 bekannt geworden, der für den § 25 des
letzteren Gesetzes nachstehende nene Fassung Vorsicht:

„8. 25.
Insoweit, als die Uebcrweisnngenaus der Reichs-Einkummcn-,Lohn- und Körperschafts-

steuer sowie die sonstigen Einnahmen der Provinz ihren Bedarf nicht decken, ist der Fehlbetrag
ans die einzelnen Stadt- und Üaudkreise als Provinzialabgaben zn verteilen.

Als Maßstab der Verteilung dienen je zur Hälfte:
1. die Höhe der den einzelnen Stadt- und Landkreisen im vorvergangenen Jahre zu¬

gewiesenen Anteile an den genannten Reichsstcuern, für das Rechnungsjahr 1921 das
Verhältnis der gewährleistetenMiudestbeträge im Sinne des § 56 des Landessteuer-
gesetzcs in Verbinduug mit 8 3 des Preußischen Ausführungsgesetzes,

2. das Soll der vom Staate veranlagten Realsteuern einschließlich der Vetriebsstcuern,
wie es in Gemeindennach den Vorschriftendes Kommunalabgabengesetzcs nach Gemeinde-
bcschlüsseu uud Vereinbarungen mit Steuerpflichtigen der Gemcindcbesteueruugzugrunde
zu legen und in Gutsbezirken gemäß § 13 für die Unterverteilung zu veranlagen ist.
Soweit in Gemeinden eine Stenemrt zu den Abgaben nicht herangezogen ist, wird
das Steucrsull durch den Kreisausschuß veranlagt.

Maßgebend für die Verteilung nach dem Soll der Realsteuern ist das Stcucrsoll des dem
jedesmaligen Rechnungsjahre vorangegangenenRechnungsjahres uach dem Staude des 1, Iauuar,
und zwar unter Berücksichtigungder bis zu diesem Zeitpunkte festgesetzte« Nachveraulagungen,
Berichtiguugeu und sonstigensolcher Aenderungen (Zu- uud Abgänge) ohne Unterschied, ob es sich
dabei um Steuern für das laufende Jahr oder aus Vorjahren handelt,

Soll-Verändcruugcu, die erst nach dem 1. Januar festgesetzt werden, sind bei der Be¬
rechnung des Solls für das nächste Jahr zu berücksichtigen."

. Bei einer Vesprechnng zwischenVertretern der Provinzialuerbände und einem, Vertreter
des Ministers des Innern über Provinzinlsteuern hat letzterer erklärt, das Gesetz solle bereits für
das laufende Jahr Anwendung finden, eine Umrechnungder bis jetzt nur nach dem Maßstabe der
Realsteuern verteilten Provinzialstcucrn werde schon für diefes Jahr erfolgen müssen.

Soviel bekannt ist, hat die neue Fassung des § 25 die Billigung des Staatsrats gefunden.
Ob der Entwurf in dieser Fassung oder mit AendcrnngenGesetz wird, kann nicht beurteilt werden,
auf jeden Fall hält der Provinzialausschuß es für richtig, schon jetzt der bevorstehenden Gesetzes-
lludernug Rechnung zu tragen uud iu dem eingangs angeführten Vorschlag nach den Worten
«Bestimmungen beschließen"hinzuzufügen:

„und den Provinzialausfchuß ermächtigen, im Falle einer noch für das Jahr 1921
in Kraft tretenden Ocsetzcsändcrungan Stelle der Erhebung einer Provinzialumlage
vou 162,21°/° auf die Realsteuern die Verteiluug der Proviuzialsteuern nach Maßgabe
der gesetzlichen Vestimmnngen uurzunchmcu".

Düsseldorf, den 9. Juli 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, ^, von Nenvers,
Vorsitzender. __________________ Landeshauptmann.

30
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Anlage 29.
(Drucksllchen°Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Antrag der Bezirksgruppe Rheinland des Verbandes der Kommunalbeamten-
und -Angestellten Preußens (e. V.) vom 4. Juni 1921 auf Erweiterung der Satzungen
der Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz
(L-Kasse), der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbimde und Stadtgcmeinden
der Rheinprovinz (8-Kasse) und der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die

Kommunalbeamten der Rheiuprovinz (V.-Kasse).

Das Gesetz vom 8. Juli 1920, betreffend vorläufige Regeluug verschiedener Pnnkte des
Gemeindebeamtenrechtsbestimmt in § 1 Ziffer 4, daß die Grundsätze des Neamtendienstcinkommcn-
gesetzes und die für die Festsetzung der Bezüge der Staatsbeamten maßgebenden Gesichtspunkte auch auf die
Beamtcnauwärter und die nach Gemcindebeschluß den Beamten gleichzuachtendcn ständig Angestellten
Anwendung finden sollen. Ausgenommen ist indessen der Anspruch auf Ruhegehalt uud Hinter-
bliebeneuversorgung. In dieser Beziehung heißt es in der Ansführungsanweisung vom 6. Oktober
1920 in dem Abschnitt zu § 1 Ziffer 4: „Gin Zwang zur Ruhegehalts- und Hinterbliebenen-
Versorgungfür diese Gruppen von Gemcindebedienstetenenthält das Gesetz nicht, es schließt aber
die Gewährung derselben auch nicht aus". Darin erblickt die Bezirksgnippc Rheinland des Ver¬
bandes der Kommunalbeamtenund -AngestelltenPreußens (e. V.) eine an die Gemeinden gerichtete
Aufforderung des Ministers, ihren Dauerangestellten den Anspruch auf Ruhegehalt und Hinter-
bliebcnenversorgungeinzuräumen. Die Bezirksgrnppc ist der Meinung, daß die den Ruhegchalts-
kassen angehörendenKreise und Gemeinden auch dazu bereit wären, wenn die Kassen die Zahlung
der Bezüge übernehmen würden. Die Bezirksgruppe beantragt deshalb eine Erweitcruug der
Kasseusatzungen, nach welcher diese ermächtigt werdeu, die Zahlung von Ruhegehalt (Hinterbliebenen¬
bezügen) auch an die ständig Angestelltenzu übernehmen, denen die Gemeinden den Anspruch auf
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversurgunggewährt haben.

Die Bezirksgruppe führt an, daß in den anderen Provinzen ähnliche Bestrebungen vor¬
liegen und daß die bezüglichenVerhandlungen in der Provinz Westfalen sich bereits in einer sehr
günstigen Entwickelung befinden. Für die Ruhegehaltskassedes Bezirksverbaudes Hessen in Cnsscl
sei auch, schon eine entsprechende Satzungserweiterung beschlossen wurden.

Nach dieser Richtung hin ist unter dem 28. Juni eine Rundfrage an die einzelnen Pro¬
vinzen gerichtet worden. Antworten liegen noch nicht vor und es läßt sich daher kein Bild gewinnen,
welche Stellungnahme die anderen Provinzen gegenüberden etwaigenAnträgen auf die Erweiterung
ihrer Kllsfcnsatzungeneinnehmen werden ooer eingenommen haben; die Antworten müssen ab¬
gewartet werden.
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Auch in anderen Beziehungen ist der Autrag der Bezirksgruppe noch nicht spruchreif. Es
kommt für den Antrag in der Hauptfache die 1>Kasfe in Betracht. Diese ist eine durch § 2? der
Kreisordnung geschaffene gesetzlicheEinrichtung. Durch das Gesetz sind die Landbürgermeistereien
und Landgemeindender Rheinpruvinz zu einem Kasscnverbande (Rnhegehaltstasse)vereinigt, dem es
obliegt, den in Ruhestand versetzten besoldeten Beamten der Landbürgermeistereienund Landgemeinden
die ihnen zustehenden Pensionen zu zahlen. Die Nuhegehaltskassewird von dem Landeshauptmann
nnter Aufsicht des Prouiuzmlausschussesverwaltet. Die Satzuugsbestimmuugeuwerden nach An¬
hörung des Provinziallnndtags von dem Minister des Innern angeordnet. Der Zweck und die
Aufgaben der Ruhcgehaltskaffe sind also gesetzlichumgrenzt und es ist zweifelhaft, ob es zuläffig
ist, der Kasse eine neue Aufgabe dahingehend zuzuweisen, auch die den ständig Angestelltenetwa
zustehendenPensionen zu zahlcu. Darüber wird sich der Minister des Innern schlüssig zu macheu
habeu, dem in der Sache zunächstzu berichten ist. Falls grundsätzliche Bedenkennicht vorliegen,
was wohl anzunehmen sein dürfte, fo fehlt es doch zunächstan allen Unterlagen, um die Wirkung
und die Folgen der neuen Satzungsbestimmungermesse» zu können.

Bei der Prüfung des Antrags der Bezirksgruppe dürfen die Vorteile, die den Angestellten
aus der Satzungserweiterung erwachsen würden, nicht allein maßgebendsein; in gleicher Weise mnß
auch die finanzielle Wirkung zu Lasten der Gemeinden abgewogen werden. Daß bei den Land¬
gemeindenzahlreicheAngestelltebeschäftigtfind, die gleiche oder ähnlicheArbeiten wie die Beamten
verrichten, kanu keinem Zweifel unterliegen. Ob die Gemeinden aber gewillr sein werden, diesen
Angestelltendurch Beschluß der Gemeindevertretungim Sinne des § 1 Ziffer 4 des oben genannten
Gesetzes vom 8. Juli 1920 gleiche Rechte wie den Beamten einzuräumen und noch dazu ihnen
Pensionsrecht zu gewähren, steht keineswegs fest. Es würde das zur Folge haben, daß sie die
Bezüge der Angestelltenähnlich regeln müßten, wie es für die Beamten geschehen ist. Die für die
AugestclltengruppeugeltendenTarifverträge (Verordnung der Neichsregicruugüber Tarifverträge usw.
vom 23. Dezember 1918 uud vom 31. Mai 1920) wären dafür maßgebend, nach deueu Grund-
Vergütung,nach Dienstaltersstufm steigcud, Ortszuschlag. Kinderznschlägeund Teueruugszuschlägezu
gewahren sind, soweit es nicht etwa schon hier und da geschehenist. Das würde zu einer sehr großen
Belastung der Gemeinden führen. Wird die Satzuugserweitcruug beschlossen, so bleibt aber den
Gemeindenkaum etwas auderes übrig, als den Angestelltendie Beamtenrechteund auch Ruhegehalts¬
anspruch zu gewähren. Das würde wiedenim die Verpflichtungzur Beitragsleistung zu den Lasten
der Kassen zur Folge haben Zur Witwcukasfewärm 4"/<> des Dienstcinkommensund zur Ruhe¬
gehaltskasseetwa 15 V« au Beitrage« zu leisten. Schon jetzt haben einzelne Landgemeindensich
Über die Beiträge beschwert und erklärt, daß sie nicht wüßten, wie sie diese aufbringen könnten.

Eine solche Mehrbelastung durch die Satzungserweiterung kann man aber den Gemeinden
füglich nicht auferlegen, ohne ihnen zum mindestenvorher Gelegenheit zu geben, auch ihrerseits zu
der Frage Stellung zu nehmen und ihre Wünsche zn hören. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
daß die stäudig Angestellte!,dem Versicherungsgcsetz für Angestelltennterliegeu. Die Vechchemngs-
grenze ist znrzeit ein Dicnsieinkommenvon 15 000 Mark, es soll indessen weiter auf 28 000 Mark
erhöht werden. Die Beiträge tragen Gemeinde und Angestellte je zur Hälfte. Erlangen letztere
Anspruch auf Ruhegehalt und Hintcrbliebenenversorgnng.so sind sie von der Versicherungbefreit,
während die gesamten Kafsenbeiträgeden Gemeinden zufallen.

Weiter wäre noch in Erwägung zu ziehen, welche Rückwirkungtue Satzungserweiterung
für die großen Städte und Kommunalverbändehatte, die den Kassen nicht angehören. Wird auf
Grund einer Satzungserweiteruug deu Dauerangestellten Ruhegehaltsanspruch verliehen, so müssen
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die Nuhegehaltskassender Berechnung und Festsetzung des Ruhegehalts wie bei den Beamten die
Bestimmungen des Pensionsgesetzeszugrunde legen. Für die Kassen können nur einheitliche,fest¬
stehende Bestimmungen in Frage kommen, nicht Grundsätzeverschiedenster Art, deren Festsetzung im
Ermessen der Gemeinden stehen. Das könnte für die großen Verbände dahin führen, daß sie eine
nicht erwünschte Aenderung ihrer Grundsätze über die Gewährung von Ruhegeld an die nicht
pensionsbeiechtigtenBeamten und Angestellten vornehmen und letztere hinsichtlichder Versorgungs-
ansprücheden Beamten gleichstellen müßten.

Die Sachlage ist nach alledem keineswegsso einfach, wie die den Antrag stellende Bezirks¬
gruppe annimmt. Die Frage der Satzungserweiterung ihrem Wunsche entsprechendbedarf noch
emgehender Prüfung nach den verschiedenstenRichtungen hin, von deren Ergebnis es abhängen wird,
ob und welche Vorlage dem nächsten Provinziallandtage zu machen ist. Da die Satzungserweiterung
schon an sich erst mit Beginn des neuen Rechnungsjahres in Kraft treten könnte, so verschlägt es
insoweit auch nichts, wenn erst der nächste Provinziallandtag die Entscheidung trifft, Bis dahin wird sich
auch ergeben, ob der Staat seinerseits seinen Dauerangestellten Nuhegehaltsanspruch und Hinter-
bliebenenveisorgunggeben wird. Wenn der Minister des Innern in der Ausführungsonweisung
vom 6. Oktober 1920 den Gemeinden nahelegt, den Angestellten dieses Recht zu geben, wie die
Bezirksgruppe annimmt, so wird der Staat doch jedenfalls mit seinem Beispielevorangehen. Dabei
entsteht allerdings die Frage, ob das Sperrgesetzvom 21. Dezember 1920 nicht analoge Anwendung
findet und der Verleihung der Versorgungsansprüchehindernd im Wege steht, solange nicht das Reich
seinen ständigen Angestelltendiese Rechte verleiht. Sollte das zutreffen, so könnte bis dahin dem
Antrag der Bezirksgruppe schon aus diesem Grunde keiue Folge gegeben werden.

Ueber die Verleihung von Ruhegehaltsansprüchenan die Beamtenanwärter und entsprechender
Erweiterung der Kassensatzungenist in dem Antrage der Bezirksgruppe nichts gesagt. Es wird
auch davon Abstand zu nehmen sein, weil einerseits in dem Diensteinkommensgesetz vorgeschrieben ist,
daß die Vurbereitungszeit bei Iivilanwärtern fünf, bei Militäranwärtern vier Jahre nicht über¬
steigen soll, und die Anwärter bei ihrer Anstellung die Ansprüche erwerben unter pensionsfähiger
Anrechnung der Anwärterzeit. Bei den Landbürgermeistereienund Landgemeinden wechselndie
Anwärter während ihrer Ausbildungszeit auch sehr oft die Dienststellen.

In der Eingabe der Bezirksgruppe vom 4. Juni 1921 wird auch der Wunsch ausgedrückt,
daß in die Verwaltung der Ruhegehllltskassenund der Witwenkasseein Beirat gewählt werden
möge, bestehend aus Vertretern der Angestellten und der Beamten. Die Bezirksgruppe geht dabei
offenbar von der irrigen Voraussetzung aus, daß die Beamten den Kassen angeschlossen seien.
Die Versorgungsansprücheder Beamten richten sich jedoch nicht gegen die Kassen, sondern aus¬
schließlich gegen die Verbände, bei denen sie angestellt waren und die sie in den Ruhestand versetzt
haben. Die Verbände ihrerseits haben alsdann als Mitglieder der Kassen diesen gegenüber den
Anspruch, daß die Kassen an ihrer Stelle die Zahlung der Ruhegehälter überuehmeu. Dem¬
entsprechend werden die gesamten Kassenbeiträge auch nur von den Gemeinden aufgebracht, die
Beamten tragen dazu nichts bei. Zweck der Kassen ist, den Gemeindeverbändendie Pensions¬
zahlungen durch deren Uebernahme auf den Kassenverband zu crleichteru und sie vor plötzlichen
hohen Ausgaben durch die sich in den einzelnenJahren mehr oder weniger gleichbleibenden Kassen-
beiträge zu sichern. Es liegt also eine Versicherungder Gemeindeverbändeauf Gegenfeitigkeitvor.
Wenn man also von einem Beirat überhaupt sprechen wollte, so könnten für diefen nur Vertreter
der Gemeinden in Frage kommen. Es ist aber nicht ersichtlich,wozu der Beirat nötig wäre.
Dle Kassenhaben die Aufgabe, das Ruhegehalt, das den in Ruhestand versetzten Beamten gesetzlich



Anlügen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 30._________ 23?

zusteht, festzusetzen und auszuzahlen. Die Festsetzung des Ruhegehalts richtet sich nach den gesetz¬
lichen Bestimmungen, die Festsetzung der Umlage nach der Höhe der Ausgaben. Beschwerdeinstanz
ist der Provinzialausschuß. Für die Tätigkeit eines Beirats ist dabei kein Raum. Stehen, wie
hier, wichtige, mit einer weiterenBelastung verbundeneSatzungsänderungenzur Erörterung, so wird
den Gemeinden stets Gelegenheit gegeben,dazu Stellung zu nehmen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich dauach zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle den Antrag der Bezirtsgruppc Rheinland des Verbandes
der Kommuulllbeamten und -Angestellten Preußens (e. V,) vom 4. Juni 1921 dem
Provinzialausschuß überweisen mit dem Auftrage, im gegebenenFalle dem nächsten
Pruvinzillllandtage eine entsprechendeVorlage auf Erweiterung der Satzungen der
Ruhegehaltslassen und der Witweu- und Waisenversorgungsanstaltzu machen."

Düsseldorf, den 9. Juli 1921.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 30.
(Drucksachen-Nr.29.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses,

betreffend

Errichtung einer weiteren landwirtschaftlichen Winterschule im Kreise Moers.

Der Verein zur Förderung der landwirtschaftlichenSchule in Rhcinberg e. V. zu Rhein¬
berg (Rhld.) (Kreis Moers) sowie der Kreis Moers haben den Antrag gestellt, in Rheinberg noch
W diesem Herbste eine landwirtschaftlicheWinterschulezu errichten.

Die Errichtung einer 3. landwirtschaftlichenSchule im Kreife Moers entsprichtnach den
vorliegenden Unterlagen einem dringenden Bedürfnis, da der in der Mitte des langgestreckten
Kreises liegende Kreisteil, nmfaffend den AmtsgerichtsbezirkRhcinberg (11 Bürgermeistereien),nnt
seiner ausgedehnten Landwirtschaft von den bereits bestehendenlandwirtschaftlichenSchulen des
Kreises Moers. nämlich im nördlichen Teile in Xanten und im südlichenTeile in Moers. temen
Nutzen hat. insofern, als der Besuch dieser Schulen mit großen Schwierigkeiten.Unbequenckchkeüen
und Unkostenverbunden ist.

Gegen die Errichtung der Schule bestehen keine Bedenken, da, abgefehen von dem nach¬
gewiesenen Bedürfnis, die antragstellenden Körperschaften genügendeSicherheit zur Erfüllung der
von der Landwirtfchaftskammeran die Errichtung der Schulen gestellten Anforderungen bieten und
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die bis zur Errichtung eiues Neubaues oder bis zum Ankauf eines geeignetenGebäudes als Schul-
gebaude für die Schule in Aussicht genommenenMietsranme für die Zwecke der Schule und der
Direktorwohnung für die Zeit des Provisoriums (2 Jahre) als geeignet anzusehensind.

Der Vorstand der Landwirtschaftskammersowie das Zentralturntorium für das landwirt¬
schaftliche Winterschulwesenhaben der Errichtung der Schule in Rheinbcrg zugestimmt.

Der Provinzialllusschuß beehrt sich folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„Provinziallandtag beschließt die Errichtung einer weiteren landwirtschaftlichenWinter¬
schule im Kreise Moers. Der Provinzialzuschuß ist für das Rechnungsjahr 1921 ans
dem landwirtschaftlichenFonds zu entnehmen, vom Jahre 1922 ab ist er in den
Haushaltsplan einzustellen".

Düsseldorf, den 9. Juli 1921.

Der Provinzialausschuß:

vi-. Adenauer, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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